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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

das 103. Heft der Archivpflege enthält als typische ‚Herbstausgabe‘ unserer Zeitschrift die 
Beiträge des 76. Westfälischen Archivtages, der am 12. und 13. März in Gütersloh statt-
fand. Die Dokumentation zu diesem Archivtag umfasst wie üblich Berichte zum Tagungs-
verlauf sowie den Diskussionsforen und die Beiträge der Referentinnen und Referenten.

Gewidmet war der Archivtag in einem ersten Themenblock den Folgen des großen Cy-
berangriffs in Südwestfalen, der die dortigen Verwaltungen anfänglich fast zum Erliegen 
gebracht hat. Neben Erfahrungsberichten von den betroffenen Kollegen Jörg Endris Beh-
rendt (Olpe) und Daniel Schneider (Siegen) über die unmittelbaren Konsequenzen für die 
Archivarbeit unter Bedingungen eines ‚IT-Lockdowns‘ finden sich Beiträge zu möglichen 
Vorkehrungen: Mark Malwitz betrachtet insbesondere die Frage, wie DiPS.kommunal 
als digitales Langzeitarchiv IT-seitig abgesichert ist bzw. nutzerseitig abgesichert werden 
muss, Kirsten Noetzel stellt Überlegungen für einen digitalen Notfallplan für kommunale 
Archive an.

Der zweite Themenblock des Archivtages stand unter dem Motto „Lücken schlie-
ßen“ und widmete sich verschiedenen Aspekten der Überlieferungsbildung hinsichtlich 
interarchivischer Kooperation (Knut Langewand), alternativen Quellengruppen (Joana 
Gelhart), Erschließungsstrategien auch unter Nutzung von KI (Michael Ruprecht) und 
dem Spannungsfeld von Kernaufgabenerledigung und Sichtbarkeit des Archivs (Franziska 
Rohloff).

Das Heft bietet außerdem die inzwischen 16. (!) Handreichung des Arbeitskreises 
Bewertung kommunalen Schriftguts in Nordrhein-Westfalen, die diesmal in gewohnt 
gründlicher und umsichtiger Weise mit der Bewertung von Unterlagen der kommunalen 
Sozialverwaltung behandelt. Wegen der unbestreitbar hohen Bedeutung der Arbeit des 
Arbeitskreises sei dessen Mitgliedern an dieser Stelle einmal ausdrücklich für ihr großarti-
ges Engagement gedankt (vgl. S. 48 Anm. 1)!

In eigener Sache sei mitgeteilt, dass inzwischen der Stabswechsel in der Leitung des 
Referats ‚Regionale Archivpflege‘ im LWL-Archivamt vollzogen wurde. Antje Diener-
Staeckling wurde Ende August nach langjähriger engagierter Tätigkeit verabschiedet, als 
ihr Nachfolger auch in der damit verbundenen stv. Amtsleitung hat Arnold Otto am 
3. November seinen Dienst im Archivamt angetreten. Nach fünf Jahren in der Leitung 
des Stadtarchivs Nürnberg ist er nach Westfalen zurückgekehrt: Mit der westfälischen 
Archivlandschaft ist er bestens vertraut, da er zuvor 15 Jahre lang das Erzbistumsarchiv 
in Paderborn geleitet hat.

Viel Freude bei der Lektüre dieser Ausgabe der Archivpflege wünscht Ihnen

Prof. Dr. Marcus Stumpf  
Leiter des LWL-Archivamtes für Westfalen

Münster, im November 2025

Editorial
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76. Westfälischer Archivtag am 12. und 13. März 
2025 in Gütersloh: Lücken erkennen und schließen1 – 
Tagungsbericht
Daniel Droste

Der 76. Westfälische Archivtag fand am 12. und 13. März 
2025 in der Stadthalle Gütersloh statt. Unter dem Motto „Lü-
cken erkennen und schließen. Strategien für den kommunal-
archivischen Arbeitsalltag“ diskutierten Fachvertreter:innen 
aus Westfalen-Lippe aktuelle Herausforderungen, Lösungs-
ansätze und Zukunftsperspektiven der kommunalen Archiv-
arbeit.

Eröffnung durch Dr. Georg Lunemann
Der Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
(LWL), Georg Lunemann, eröffnete den Archivtag mit ei-
ner Würdigung der Gastgeberstadt Gütersloh, die 2025 ihr 
200jähriges Stadtrechtsjubiläum feiert. Er hob hervor, dass 
Gütersloh nicht nur als Medien- und Wirtschaftsstandort 
von Bedeutung sei, sondern auch eine reiche kommunale 
Überlieferungsgeschichte vorweise. Besonders lobte er die 
vielfältigen stadtgeschichtlichen Projekte anlässlich des Jubi-
läums, mit denen die Stadt ihren Bürgerinnen und Bürgern 
einen differenzierten Zugang zur lokalen Vergangenheit er-
möglicht.

Im Mittelpunkt seiner Rede stand die Bedeutung inter-
kommunaler Kooperation, die angesichts des Fachkräfte-
mangels und knapper Ressourcen im Archivwesen essenzi-
ell sei. Am Beispiel der gemeinsamen Archivausbildung des 
LWL mit den westfälischen Kommunen zeigte er, wie durch 
Synergien Herausforderungen erfolgreich bewältigt werden 
können. Gleiches gelte für die digitale Langzeitarchivierung. 
Hierbei hob er die Rolle von DiPS.kommunal und dessen 
Unterstützung von Archiven bei der Bewältigung der digi-
talen Transformation. Lunemann betonte, dass nur durch 
vernetzte Zusammenarbeit digitale Lücken geschlossen und 
die Geschichte der Region verlässlich dokumentiert werden 
können.

Abschließend verwies er auf das Jubiläum „1250 Jahre 
Westfalen“, zu dem die LWL-Kulturstiftung über 40 Projekte 
mit einer Gesamtsumme von drei Millionen Euro fördert, um 
die westfälische Identität in ihrer historischen Tiefe sichtbar 
zu machen. Mit Dank an die anwesende Landesministerin 
Ina Brandes für die Unterstützung der Archive durch das 
Land NRW eröffnete er offiziell den Archivtag.

Grußwort der Ministerin Ina Brandes
Ina Brandes, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des 
Landes Nordrhein-Westfalen, würdigte in ihrem Grußwort 
die Archive als Bewahrer des kollektiven Gedächtnisses, 
die unverfälschte Quellen bereitstellen und dadurch eine 
wichtige Korrektivinstanz in einer Zeit zunehmender digi-

taler Desinformation und Fake News darstellen. Sie betonte, 
dass Archive die kollektive Identität stützen und historischen 
Wissenstransfer ermöglichen. Als Historikerin hob sie hervor, 
dass gerade die unverfälschte Überlieferung es ermögliche, 
Gesellschaften zu verstehen und aus der Geschichte zu ler-
nen.

Mit Blick auf aktuelle Herausforderungen nannte sie 
Cyber-Sicherheit, Datenschutz und Klimawandel. Archive 
müssten sich auf veränderte Rahmenbedingungen einstel-
len, da Starkregenereignisse, Überschwemmungen und 
andere klimabedingte Gefahren in den letzten Jahren zuge-
nommen hätten. Hier berichtete sie von einer Notfallübung 
in Münster, bei der sie die hohe Professionalität der Archive 
in der Prävention beeindruckte. Weiterhin betonte sie die 
Wichtigkeit einer Novellierung des Archivgesetzes NRW, um 
rechtliche Sicherheit für den digitalen Wandel zu schaffen. 
Abschließend dankte sie dem LWL für die enge Zusammen-
arbeit sowie allen Archivbeschäftigten für ihren Beitrag zur 
Bewahrung des historischen Erbes.

Archive und Cyberangriffe – Lücken vermeiden 
durch Vorsorge?
Das erste Panel befasste sich mit den zunehmenden Cyber-
bedrohungen. Moderiert von Sarah Rudolf (LVR-Archivbera-
tungs- und Fortbildungszentrum) wurden Erfahrungen und 
Strategien vorgestellt, wie Archive digitale Krisen bewältigen 
können.

Erfahrungen aus Südwestfalen
Jörg Endris Behrendt (Kreisarchiv Olpe) und Daniel Schnei-
der (Stadtarchiv Siegen) berichteten von den Folgen des 
Ransomware-Angriffs auf die Südwestfalen-IT im Jahr 2023. 

Stadthalle in Gütersloh (Foto: LWL-Archivamt für 
Westfalen)

1	 Der Beitrag wurde mit Hilfe von ChatGPT erstellt.
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Dieser Angriff legte über 100 Kommunen lahm und machte 
zentrale digitale Dienste wochenlang unbrauchbar. Im Kreis-
archiv Olpe konnten nur dank zufälliger Excel-Exporte der 
Findmittel grundlegende Recherchen fortgesetzt werden. 
Die Archivsoftware ACTApro war jedoch vollständig ausge-
fallen. Die Mitarbeitenden mussten auf private Endgeräte 
ausweichen und improvisierte Arbeitsabläufe etablieren, 
was mit hoher psychischer Belastung verbunden war.

Daniel Schneider schilderte ähnliche Erfahrungen im 
Stadtarchiv Siegen. Dort mussten Archivnutzer teilweise 
per Briefpost oder mit Fahrradkurier:innen kommunizieren, 
da digitale Kanäle nicht verfügbar waren. Besonders ein-
drucksvoll war der Bericht, dass die Redaktion einer Jubilä-
umspublikation nur durch die private Cloud-Sicherung eines 
Mitarbeiters fortgeführt werden konnte. Erst Monate später 
standen alle digitalen Funktionen wieder zur Verfügung. 
Schneider hob hervor, dass Archive Notfallpläne für digitale 
Totalausfälle dringend benötigen. Abschließend verwies er 
auf eine Sensibilisierungskampagne der Südwestfalen-IT, die 
seither verpflichtende Online-Schulungen zur IT-Sicherheit 
anbietet.

Digitale Notfallvorsorge aus übergeordneter 
Perspektive
Kirsten Noetzel (LWL-Archivamt für Westfalen) stellte dar, 
dass Archive nicht nur zufällig Opfer von Cyberangriffen 
sind, sondern zunehmend gezielt attackiert werden könn-
ten. Sie verwies auf reale Bedrohungsszenarien, wie Brände 
in Rechenzentren (OVHcloud Straßburg 2021, Nürnberg 
2023, Bonn 2023), Wassereinbrüche und gezielte Angriffe 
auf Archive, wie etwa den Verschlüsselungstrojaner auf das 
Berliner Archiv der DDR-Opposition im August 2024. Auch 
das InternetArchive mit seiner Wayback Machine sei durch 
Klagen zunehmend gefährdet, was die Fragilität digitaler 
Gedächtnisinfrastrukturen verdeutliche.

Noetzel empfahl ein strukturiertes Vorgehen in drei 
Schritten:
1.	 regelmäßige Risikobewertungen,
2.	Aufbau organisatorischer Strukturen mit klaren Verant-

wortlichkeiten,
3.	 konsequente Übungen von Notfallabläufen.

Sie betonte die Notwendigkeit einer bewussten IT-Nutzung, 
etwa der strikten Vermeidung lokaler Datenspeicherung zu-
gunsten zentraler Serverlösungen.

Als zentrale präventive Maßnahme hob sie den Aufbau 
digitaler Notfallverbünde hervor, ähnlich wie analoge Ver-
bünde bei Brand- oder Wasserschäden.

Technische und organisatorische 
Sicherheitskonzepte
Marc Malwitz und Jannes Riffert (beide LWL.IT) stellten 
Informationssicherheits-Managementsysteme (ISMS) nach 
ISO 27001 vor, wie sie bei DiPS.kommunal eingesetzt wer-
den. Sie unterteilten Sicherheitsmaßnahmen in
	• Prävention (Netzsegmentierung, Verschlüsselung),
	• Verteidigung (Virenschutz, Log-Analyse),
	• Bewältigung (Backups, redundante Speichersysteme).

Besonders betonten sie das „Zero Trust“-Prinzip, das Zu-
griffsrechte strikt minimiert und Angriffe eindämmt. Sie 
forderten, dass Archive ihre internen Arbeitsprozesse auf Si-
cherheitslücken prüfen und ihre Organisationsstrukturen an-
passen, um Synergieeffekte mit kommunalen IT-Abteilungen 
optimal zu nutzen.

Diskussion zu digitalen Notfallplänen und 
Priorisierung von Archiven
In der Diskussion äußerte Dominic Eickhoff (LWL-Archivamt 
für Westfalen) Skepsis gegenüber dauerhaft gedruckten 
Findmitteln als Sicherheitsstrategie. Schneider erklärte, dass 

Marc Malwitz und Johannes Riffert informieren 
über neue Informationssicherheits-Management-
systeme (ISMS) nach ISO 27001 bei DiPS.kommunal 
(Foto: LWL-Archivamt für Westfalen).

Eröffnung des 76. Westfälischen Archivtags in 
Gütersloh durch die Ministerin für Kultur und Wissen-
schaft des Landes Nordrhein-Westfalen, Ina Brandes 
(Foto: LWL-Archivamt für Westfalen).
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Ausdrucke lediglich als temporäre Notlösung sinnvoll seien. 
Noetzel und Malwitz betonten, dass regelmäßige Sicherun-
gen der digitalen AFIS-Datenbanken wesentlich effizienter 
seien. Bettina Joergens (Landesarchiv NRW, Abt. Ostwest-
falen-Lippe) sprach sich für digitale Notfallverbünde aus, 
doch Rudolf wies auf die organisatorischen Unterschiede 
zwischen analogen und digitalen Verbünden hin. Katha-
rina Tiemann (LWL-Archivamt für Westfalen) kritisierte die 
nachrangige Stellung der Archive innerhalb kommunaler 
IT-Sicherheitsprioritäten, da Dienste der Daseinsfürsorge 
regelmäßig bevorzugt würden. Jochen Thesmann (Stadt-
archiv Hamm) fragte nach internationalen Vergleichen, ins-
besondere zu den baltischen Staaten und der Ukraine. Mal-
witz bezeichnete die föderale IT-Struktur Deutschlands als 
Schwachstelle, die einheitliche Schutzstrategien erschwere. 
Er empfahl konsequente Umsetzung der Sicherheitsrichtli-
nien des BSI, darunter den Verzicht auf HTML‑E‑Mails. Mat-
thias Senk (LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum 
Pulheim) erkundigte sich nach der Rolle der Archive in digita-
len Notfallübungen. Noetzel befürwortete Übungen mit kla-
ren Eskalationswegen, während Malwitz auf das etablierte 
Business Continuity Management verwies.

Schneider kritisierte die mangelnde Transparenz der Süd-
westfalen-IT bei der Systemrekonstruktion nach dem Angriff. 
Claudia Becker (Stadtarchiv Lippstadt) warnte vor den Risi-
ken zentralisierter IT-Infrastrukturen und plädierte für dezen-
trale Sicherungssysteme. Abschließend herrschte Konsens, 
dass Archive ihre digitale Resilienz durch Prävention, klare 
Strukturen und realistische Übungen stärken müssen.

Abendvortrag: Gemeinsam Lücken schließen?!
Der Abendvortrag von Julia Kuklik (Stadtarchiv Gütersloh) 
und Christoph Lorke (LWL-Institut für westfälische Regio-
nalgeschichte) widmete sich den Chancen interdisziplinärer 
Kooperation beim Schließen archivischer Bestandslücken. 
Anhand des Stadtjubiläums Gütersloh wurden die Potenziale 
gemeinsamer Projekte zur Erforschung und Dokumentation 
kommunaler Geschichte herausgearbeitet.

Aktuelle Stunde
Traditionell begann der zweite Tag mit der aktuellen Stunde 
unter der Leitung von Marcus Stumpf (LWL-Archivamt für 
Westfalen). So berichtete er, dass sich die geplante Novel-
lierung des Archivgesetzes NRW weiter verzögert, da die 
Verbändeanhörung im Herbst 2024 nicht stattfand. Eine 
Verabschiedung vor der Sommerpause erscheint damit un-
wahrscheinlich.

Ferner stellte er das Projekt Webarchiv.NRW vor, das seit 
2024 mit Landesmitteln gefördert wird. Ziel ist, die Siche-
rung landeskundlich relevanter Websites. Die Nutzung wird 
vorerst auf die ULBs Bonn, Düsseldorf, Münster und das Lan-
desarchiv NRW beschränkt bleiben.

Ebenso informierte Gerhild Dietrich (AOK Rheinland/
Hamburg) über die Anbietung von Mitgliederkarteien der 
AOK Nordwest an Stadtarchive.

Lars Sonnenberg (Stadtarchiv Lage) berichtete über Über-
lieferungslücken bei interkommunalen Sitzungsprotokollen 
und empfahl einen intensiveren Austausch der Archive.

Stephanie Marra (Universitätsarchiv Dortmund) stellte die 
neue Handreichung zur Nutzung der GND in Archiven vor. 
Dirk Jan Dolfing (LWL-Archivamt für Westfalen) informierte 
über Updates bei DiPS.kommunal, unter anderem neue Tu-
torials und offene Infotermine.

Eickhoff und Noetzel warben für Teilnahme an der Di-
gitalisierungserhebung des LWL-Archivamts für Westfalen.

Es folgten die Verabschiedung von Volker Zaib 
(KSBK Dortmund), die Vorstellung neuer FaMIs und 
Inspektorenanwärter:innen, die Vorstellung von David 
Gniffke (LWL-Archivamt für Westfalen) als neuem Mit-
arbeiter und die Verabschiedung von Antje Diener-Staeck-
ling (LWL-Archivamt für Westfalen), die an das Stadtarchiv 
Ulm wechselt. Thomas Jasper (Stadtarchiv Castrop-Rauxel) 
lud abschließend zum 77. Westfälischen Archivtag am 
17. und 18. März 2026 in Castrop-Rauxel ein.

Lücken schließen! Strategien der 
Überlieferungsbildung
Im Panel „Lücken schließen!“ unter Moderation von Clau-
dia Becker stellten Knut Langewand (Kreisarchiv Warendorf) 

Panoramaaufnahme der Teilnehmenden während des 76. Westfälischen Archivtags in der Stadthalle Gütersloh 
(Foto: LWL-Archivamt für Westfalen)
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und Jannik Schröder (Kreisarchiv Steinfurt) Strategien der 
interkommunalen Überlieferungsbildung vor. Langewand 
zeigte, wie der Kreis Warendorf mit 13 Kommunalarchiven 
und dem Kreisarchiv unter einem Dach effektiv arbeitet. 
Schröder präsentierte den Arbeitskreis Steinfurt als Plattform 
für Austausch und zentrale Überlieferungslenkung. Beide 
betonten, dass Kooperation Kompromisse erfordert und 
Überlieferungsbildung immer ein Geben und Nehmen ist.

Joana Gelhart (LWL-Institut für westfälische Regional-
geschichte) stellte alternative Quellen wie Oral History und 
digitale Medien vor. Sie forderte methodische Unterstützung 
der Archive für Interviews und betonte die Notwendigkeit 
einer vollständigen Webarchivierung. Das „Coronarchiv“ der 
Universität Hamburg, das die Erlebnisse der Bürger:innen 
während der Corona-Pandemie sammelt, wurde als Best 
Practice genannt. Die Diskussion befasste sich mit Daten-
schutzfragen bei Social Media. Antje Diener-Staeckling wies 
darauf hin, dass Plattformen wie Facebook Archivierungen 
weitgehend verhindern.

Recherchelücken schließen und KI‑Potenziale 
nutzen
Michael Ruprecht (Stadtarchiv Leipzig) analysierte in sei-
nem Vortrag Erschließungsstrategien zur Schließung von 
Recherchelücken. Nach einer Kategorisierung unvollständig 
erschlossener Bestände zeigte er Lösungen wie Retrokonver-
sion, Metadatenanreicherung, Citizen Science und Nutzung 
der GND auf. Besonders hob er KI‑Anwendungen hervor, 
die zum Beispiel frühneuzeitliche Karten binnen Sekunden 
automatisch erschließen. Für die Fotobestände sah er hohes 
KI‑Potenzial, wies aber auf die Notwendigkeit kritischer Prü-

fung hin. Visionäre Beispiele stellte er anhand von Projekten 
des US-Nationalarchive vor.

Kommunale Archivarbeit zwischen 
Pflichtaufgaben und Sichtbarkeit
Franziska Rohloff (Stadtarchiv Hamm) thematisierte die „(un)
mögliche Quadratur des Kreises“ zwischen Pflichtaufgaben 
und Sichtbarkeit. Anhand einer Live-Umfrage zeigte sie un-
terschiedliche Fremdbilder auf: Während Verwaltungen Ar-
chive häufig als Altaktenlager betrachten, sehen diese sich 
selbst als Historisches Informationszentrum. Rohloff schil-
derte, wie sie durch Stakeholder-Analysen und Priorisierung 
der Kernaufgaben bei gleichzeitiger Imagearbeit erste Fort-
schritte erreichte. Sie riet, zu Projekten nicht vorschnell „Ja“ 
zu sagen, sondern die Kernaufgaben im Blick zu behalten.

Fazit
Der 76. Westfälische Archivtag zeigte eindrücklich, dass Ar-
chive sowohl analog als auch digital vor der Aufgabe ste-
hen, Lücken zu erkennen und zu schließen. Kooperationen, 
strukturiertes Risikomanagement und Innovationsbereit-
schaft – von der Nutzung alternativer Quellen bis hin zu 
KI – bilden die Grundlage, um Archive als zentrale Gedächt-
nisinstitutionen auch in einer digitalisierten Gesellschaft zu-
kunftsfest zu machen.  n

Daniel Droste
LWL-Archivamt für Westfalen, Münster
daniel.droste@lwl.org 
 
 

Archive und Cyberangriffe – Lücken vermeiden durch 
Vorsorge?!
Cyberangriff auf die Südwestfalen-IT (SIT) – Werkstattbericht aus dem 
Stadtarchiv Olpe
Jörg Endris Behrendt

Vorbericht
In der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober 2023 gab es ei-
nen Ransomware-Angriff auf den kommunalen Dienstleiter 
Südwestfalen-IT (SIT). Den Zugang zum internen Netzwerk 
konnte die Tätergruppe „Akira“ über eine softwarebasierte 
VPN-Lösung erlangen. Insgesamt waren von dieser Cyber-
Attacke im Verbandsgebiet mehr als 70 Kommunen mit 
rund 1,7 Millionen Einwohnern betroffen. Noch in der Nacht 
fuhr die SIT alle ihre Systeme herunter, wodurch die betrof-

fenen Kommunalverwaltungen auf einen Schlag nahezu 
völlig handlungsunfähig gemacht wurden. Über Wochen 
und Monate hinweg mussten die Mitarbeitenden mit Hilfe 
von eilig eingerichteten Not-Homepages und mit dem Ein-
satz privater Endgeräte ihre Arbeit versehen. Die mit inten-
siven forensischen Untersuchungen beauftragten externen 
Cyber-Security-Experten konnten keine Hinweise auf einen 
Datenabfluss oder eine Datenveröffentlichung finden. Da 
die Datenrücksicherungen der Südwestfalen-IT intakt ge-

mailto:daniel.droste%40lwl.org?subject=
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blieben waren, konnten diese den betroffenen Kommunen 
bis zum September 2024 schrittweise wieder zur Verfügung 
gestellt werden. Da trotz mittlerweile erhöhter Sicherheits-
maßnahmen solche Cyberangriffe jederzeit wieder stattfin-
den können, sollte vor allem auch im Bereich der Archive im 
Voraus überlegt werden, wie man im Fall der Fälle möglichst 
handlungsfähig bleibt. Welche pragmatischen Lösungen 
kann ein Archiv beim Totalausfall der gesamten Datenver-
arbeitung finden?

Persönliche Erfahrungen
Es wäre für mich der ganz normale Beginn einer ganz nor-
malen Arbeitswoche gewesen, dieser Montag, der 30. Ok-
tober 2023, als ich morgens um 7:15 Uhr am Kreishaus in 
Olpe ankam; wenn da nur nicht bereits von weitem das 
Schild im Eingangsbereich zu sehen gewesen wäre: „Bitte 
die Rechner nicht hochfahren. Wir sind Opfer eines Hacke-
rangriffs geworden.“ Schon die Eingangstüre schloss sich 
nicht mehr, wie sonst üblich, automatisch hinter mir. Auf 
dem Weg zu meinem Büro im vierten Stock der Kreisver-
waltung kamen mir dann einige aufgeregte Arbeitskollegen 
entgegen, aber niemand wusste so recht, wie die aktuelle 
Situation einzuschätzen sei und was das für die beginnende 
Arbeitswoche zu bedeuten hätte.

So fühlt sich das also an, wenn man schlagartig am eige-
nen Arbeitsplatz keinen Zugang mehr zum eigenen Rechner 
mit den entsprechenden Datenbanken hat, wenn weder In-
ternet noch Intranet und auch das Diensttelefon nicht mehr 
genutzt werden können, wenn die Kopierer-/Scanner-Multi-
funktionsgeräte nicht mehr funktionieren, wenn es keine 
Zeiterfassung mehr gibt und die Dienstfahrzeuge erst einmal 
nicht mehr herausgegeben werden können.

Wie kann überhaupt mit den Arbeitskolleginnen und 
-kollegen aus den anderen Abteilungen kommuniziert wer-
den, wenn einem deren Namen teilweise nicht einmal be-
kannt sind, wenn weder Adresslisten noch Diensttelefone 
zur Verfügung stehen, und das alles in einem Gebäude, in 
welchem auf fünf Etagen annähernd 700 Leute arbeiten; 
notgedrungen läuft man durch die einzelnen Flure und fragt 
sich nach den gesuchten Mitarbeitenden so durch.

Nachdem im Laufe dieses Vormittages innerhalb unseres 
Fachdienstes mehrere Krisengespräche geführt worden wa-
ren, stand für mich fest, dass ich, in Absprache mit meiner 
Chefin, wieder nach Hause zurückfahren würde, um an mei-
nem privaten Computer zu arbeiten. Denn glücklicherweise 
hatte ich mir Ende Oktober/Anfang November 2023 einige 
Excel-Dateien mit aktuellen Übersichten zu unseren Akten- 
und Fotobeständen sowie Bücher- und Zeitschriftenlisten 
nach Hause geschickt, um an mehreren Wochenenden die 
Endredaktion eines umfangreichen Buchprojektes zu Bau- 
und Kunstdenkmälern im Kreis Olpe durchführen zu können.

Aufgrund der umfangreichen Rechercheaufgaben habe 
ich bis zur Herausgabe des Buches im Juni 2024 überwie-
gend im Homeoffice gearbeitet. Die Excel-Dateien, die mir 
zu Hause zur Verfügung standen, wurden in einem aus-
wärtigen Copy-Shop ausgedruckt und dienten meiner Mit-

arbeiterin, die weiterhin in ihrem Büro arbeitete, als wich-
tige Arbeitsgrundlage. Die Krisenzeit wurde dazu genutzt, 
Bestände nun mit Papier und Bleistift zu verzeichnen und in 
den Magazinräumen zusätzlich Ordnung zu schaffen. Unter 
anderem sind wir dazu übergegangen, den Großteil unserer 
Archivschachteln im Magazin sowie die Zeitschriftenschuber 
und auch die Bücheregale aus unserer landeskundlichen Bi-
bliothek zusätzlich mit beschrifteten Etiketten zu versehen, 
um bei einem erneuten Krisenfall einen schnelleren Zugriff 
auf das eigene Archivgut zu haben.

Die Kommunikation mit den Kolleginnen und Kollegen 
hat außerhalb der Räume des Kreishauses, sofern ich nicht 
präsent vor Ort gewesen bin, anfangs ausschließlich nur 
über private Endgeräte funktioniert. Ebenso der Austausch 
mit den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen eben-
falls von der Cyber-Attacke betroffenen Verwaltungen.

Beispielhaft für die konfuse Situation ganz am Anfang 
der Krise soll hier die Teilnahme an einer Sitzung des Arbeits-
kreises der Kreisarchivare NRW geschildert werden. Diese 
AKKA-Sitzung war für den 31. Oktober in Soest anberaumt 
worden. Mit einer Kollegin vom Kreisarchiv Siegen-Wittgen-
stein hatte ich zwei Wochen vorher ausgemacht, dass ich 
sie zu dieser Veranstaltung mitnehmen würde. Zum Glück 
waren bei dieser Gelegenheit „für alle Fälle“ die privaten 
Telefonnummern ausgetauscht worden, denn eine Kontakt-
aufnahme über dienstlichen Wege wäre nicht mehr mög-
lich gewesen. Ebenso glücklich war der Umstand, dass beim 
Veranstalter der AKKA-Sitzung, der Kreisverwaltung Soest, 
die, weil ebenfalls SIT-Kunde, ebenso von dem Cyber-Angriff 
betroffen war, wenigstens die Telefonanlage funktionierte. 
So konnte ermittelt werden, dass die geplante Sitzung statt-
finden und wir daran teilnehmen würden. Die vorbereite-
ten, aber leider nicht mehr zugänglichen Unterlagen und 
Protokolle für diese Sitzung, wurden uns nach telefonischer 
Anfrage von Gunnar Teske vom LWL-Archivamt für Westfa-
len in Papierform mitgebracht. Der entsprechende Dienstrei-
seantrag für die Fahrt nach Soest wurde unter Verwendung 
eines alten Antrages und mit dem Einsatz von „Tipex“ hand-
schriftlich ausgefüllt.

Chronologie des allmählichen Wiederaufbaus 
der gewohnten Verwaltungsstrukturen
Die für den 14. November 2023 in der Stadthalle anbe-
raumte alljährliche Personalversammlung der Kreisverwal-
tung wurde kurzfristig abgesagt, stattdessen gab es eine 
kurze Ansprache des Landrates im Sitzungssaal des Kreis-
hauses. Neben aufmunternden Worten ging es vor allem 
darum, den Mitarbeitenden mitzuteilen, dass alle kreis-
eigenen Endgeräte wie Rechner, externe Festplatten oder 
USB-Sticks fachdienstweise in das „PC-Krankenhaus“ der 
IT-Abteilung im Kreishaus eingeliefert und auf schädliche 
Software untersucht werden sollten. Niemand durfte die 
Geräte in Betrieb nehmen, geschweige denn an das Sys-
temnetz anschließen.

Mitte Dezember 2023, als es bei einer Verbandsversamm-
lung der SIT um die Organisation des stufenweisen Hochfah-
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rens der technischen Systeme ging, wurde unter anderem 
Archivsoftware wie ACTAPro als „S-Produkt“ eingestuft, 
was praktisch bedeutete, dass diese somit auf der Prioritä-
tenliste der wiedereinzuführenden Fachverfahren ganz an 
das Ende gesetzt wurde.

Am 19. Dezember waren erste, temporär eingerichtete 
E‑Mail-Konten innerhalb der Kreisverwaltung wieder nutz-
bar, allerdings handelte es sich dabei nur um einige ausge-
wählte innerhalb der einzelnen Fachdienste, die zudem häu-
fig aufgrund von technischen Defekten nicht nutzbar waren.

Die für den 19. Januar 2024 anberaumte Frist für den 
Umtausch alter Führerscheine der Geburtsjahrgänge 1965 
bis 1970 in den Kfz-Zulassungsstellen musste um ein halbes 
Jahr bis zum 19. Juli verlängert werden. Betroffene Bürge-
rinnen und Bürger konnten sich auf einer entsprechenden 
überregionalen Homepage Ersatzbescheinigungen herun-
terladen und ausdrucken, um nicht wegen ungültiger Füh-
rerscheine belangt werden zu können.

Am 25. Januar gab die SIT eine ausführliche Pressemit-
teilung zu dem beauftragten Forensik-Bericht über den 
Ransomware-Angriff auf die Rechenzentren in Siegen und 
Hemer heraus.

Bei der Kreisverwaltung Olpe wurde ab dem 1. Februar 
2024 mit der schrittweisen Nutzung des Zeiterfassungssys-
tems „Zeus“ begonnen. Vier Wochen später konnten dort 
auch Buchungskorrekturen, bis auf das Eintragen von Fehl-
zeiten, wieder ausgeführt werden.

Ab dem 15. Februar war das Buchen von Dienstfahrzeu-
gen in der bekannten Art über Outlook wieder möglich. Vier 
weitere Tage später konnte die Fachanwendung „Liegen-
schaftskataster“ beim Katasteramt in Betrieb genommen 
werden.

Mit der Installation von Enaio auf den Endgeräten im 
Kreishaus wurde am 6. März 2024 begonnen. Das Kreis-
tagsinformationssystem stand seinen Nutzern seit dem 
15. März 2024 wieder als Basisversion mit eingeschränkten 
Funktionen zur Verfügung; und auch das Buchen von Sit-
zungsräumen war in der bekannten Art über Outlook wieder 
möglich.

Seit dem 20. März konnten die Multifunktionsgeräte 
(Scannen, Kopieren, Faxen) in eingeschränkter Form wieder 
zur Verfügung gestellt werden; so wurden Scans beispiels-
weise nur an bestimmte Fachdienstlaufwerke weitergeleitet. 
Eine weitere Woche später, am 27. März, funktionierte auch 
der Basisbetrieb des Cisco Jabbers wieder.

Eine Meldung vom 17. April 2024 verkündete die wohl 
endgültige Behebung von beinahe alltäglichen Störungen 
beim Versenden von dienstlichen E‑Mails. Ebenfalls noch in 
diesem Monat, am 26. April, wurde Homeoffice, für welches 
die entsprechenden Mitarbeitenden eine VPN-Verbindung 
mit Multi-Faktor-Authentifizierung benötigten, wieder er-
möglicht.

Der im Januar verschobene Umtausch der alten Führer-
scheine bei der Kfz-Zulassungsstelle des Kreises Olpe konnte 
ab dem 6. Mai 2024 angeboten werden, außerdem wurde 
die Möglichkeit geschaffen, diesen Umtausch im Mai und 

im Juni zusätzlich bei den Bürgerbüros der einzelnen Städte 
und Gemeinden durchzuführen. Die Vergabe von „Wunsch-
Kennzeichen“ war seit dem 22. Mai wieder möglich.

Für den 30. Juni 2024 wurde die Löschung der auf „org.“ 
endenden Übergangs-Mailadressen geplant. Die Homepage 
des Kreises Olpe war dann seit dem 9. Juli 2024 wieder on-
line verfügbar. Alle öffentlichen Bekanntmachungen und 
Presse-Informationen, die es seit der Cyber-Attacke gege-
ben hatte, wurden dort von der Pressestelle rückwirkend 
eingepflegt; ebenso wurden die Inhalte und Links der Kfz-
Zulassung in deren Teil auf den aktuellen Stand gebracht.

Zur Stärkung der Abwehrfähigkeiten der Beschäftigten 
der Kreisverwaltung Olpe bei erneuten Cyber-Angriffen 
wurde die Kölner Spezialfirma „So Safe GmbH“ mit der Er-
stellung eines Online-Sicherheitstrainings beauftragt, wel-
ches am 4. November 2024 gestartet wurde. Die Teilnahme 
an diesem interaktiven E‑Learning Programm zur „IT-Sicher-
heit“ ist bis heute für alle Mitglieder der Kreisverwaltung 
verpflichtend. Die darin in unterschiedlichen Schwierig-
keitsstufen enthaltenen Module müssen jeweils zu einem 
bestimmten Zeitpunkt abgearbeitet werden.  n

Jörg Endris Behrendt
Kreisarchiv Olpe
j.behrendt@kreis-olpe.de

mailto:j.behrendt%40kreis-olpe.de?subject=
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Archive und Cyberangriffe – Lücken vermeiden durch 
Vorsorge?!
Cyberangriff auf die Südwestfalen-IT (SIT) – Werkstattbericht aus dem 
Stadtarchiv Siegen
Daniel Schneider

Rekonstitution im Archiv nach Cyberangriff – 
pragmatische Ansätze zum Krisenmanagement 
im Notfall
Das Stadtarchiv Siegen hat nach dem völligen Ausfall sämt-
licher Informationstechnik einige pragmatische Wege zum 
Krisenmanagement beschritten, um zunächst die rudimen-
täre Aufgabenerledigung im Archiv zu gewährleisten und 
baldmöglichst die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen (Re-
konstitution). Bis zur weitgehenden Rekonstitution nach 
dem Cyberangriff konnte nur schrittweise und ganz allmäh-
lich in einem enorm langwierigen Verfahren die Befähigung 
zur Aufgabenerledigung wieder errungen werden. Dabei 
vergingen von der beinahe völligen Handlungsunfähigkeit 
bis zur weitgehenden Rekonstitution ein ganzes Jahr und 
noch viel mehr. Deutliche Einschränkungen blieben indes 
noch zwei Jahre nach der Cyberattacke bestehen. Da nach 
einem Angriff die Frist bis zur nächsten Cyberattacke läuft, 
sollten Lehren aus den gemachten Erfahrungen gezogen 
und entsprechende Vorbereitungen getroffen werden. Die 
verbleibende Zeit läuft ab. Einige pragmatische Ansätze zum 
Krisenmanagement sollen nachfolgend aufgrund der Erfah-
rungen im Stadtarchiv Siegen als praktische Hinweise und 
Empfehlungen für andere Archive dargestellt werden.

Ausgangslage
Um die Zwangslagen und Belastungen bei der Bewältigung 
der Krisis – als solche können die Implikationen des Cyberan-
griffes durchaus bezeichnet werden – darzulegen, ist noch-
mals die Ausgangslage in Siegen unmittelbar vor Augen zu 
führen: Am Arbeitsplatz ging gerade mal das Licht an und 
aus. Der Rechner – üblicherweise das wichtigste Arbeitsmit-
tel – durfte nicht in Betrieb genommen werden. Das Telefon 
war abgeschaltet. Jeder Austausch per E‑Mail war unmög-
lich. Kein digitaler Terminkalender war zugänglich. Der Zu-
griff auf auswärtige Netzpräsenzen (etwa das Archivportal 
NRW) war unterbunden. Sämtliche Informationskanäle wa-
ren abgeschnitten. Es lag ein vollständiger Ausfall aller Hilfs-
mittel vor. Informationsaustausch konnte nur mit Kurieren 
und handgeschriebenen Meldungen sichergestellt werden. 
Zumindest waren Archivalien und Personen nicht gefährdet.

Verschärft wurde die Lage durch den Umstand, dass 
die Universitätsstadt Siegen 2024 – wenige Monate nach 
dem Cyberangriff – ihre 800-Jahrfeier begehen konnte, an 
der das Stadtarchiv aus der Natur der Sache heraus großen 
Anteil hatte. Die geplante Publikation zur Geschichte der 
Stadt war neben mannigfaltigen anderen Projekten enorm 

zurückgeworfen und stark gefährdet. Zunächst war vom 
vollständigen Verlust der bislang eingereichten und bereits 
korrigierten Manuskripte auszugehen, während gleichzeitig 
die Zeit bis zum Jubiläumsjahr unaufhörlich verstrich.

Nach dem Totalausfall sämtlicher Informationstechnik 
(Rechner, Drucker, Scanner, Kopierer, Telefon, Server) war 
überhaupt keine Datenverarbeitung möglich. Gewohnte 
Verfahren bei Erschließung, Anfragen oder Zugangsbear-
beitung waren nicht zu beschreiten. Anfragen konnten das 
Stadtarchiv Siegen allenfalls per Post erreichen. Erst nach 
eine subjektiv empfunden, langen Zeit konnten zunächst ei-
nige Ausfälle über die Billigung zur Nutzung privater Rech-
ner, Mobiltelefone und anderer Endgeräte kompensiert 
werden, die dann bald durch die Bereitstellung dienstlicher 
Rechner durch die Stadtverwaltung abgelöst wurden. Spä-
ter konnte zumindest die rudimentäre Datenverarbeitung 
durch den Aufbau provisorischer städtischer Netzwerke, In-
ternetzugänge, Mobilarbeitsmöglichkeiten und die Einrich-
tung alternativer E‑Mail-Adressen (@siegen-stadt.de anstelle 
@siegen.de) normalisiert werden.

Pragmatische Ansätze nach dem Totalausfall 
der Informationstechnik
Um wenigstens hilfsweise noch Aufgaben wahrnehmen zu 
können, hat das Stadtarchiv Siegen einige unkonventionelle 
Wege beschritten. Dass zunächst kaum Anfragen an das 
Stadtarchiv herangetragen wurden, hatte durchaus eine po-
sitive Seite, zumal sich daraus gewisse zeitliche Freiräume für 
die Erschließung ergaben. Problematisch war hinsichtlich der 
Ordnung und Verzeichnung, dass keinerlei Erschließungs-
informationen in der archivspezifischen Datenbank über 

„ACTApro“ erfasst werden konnte. Für das archivarische 
Handwerk sind im Grunde nur Papier und Bleistift erforder-
lich. Wer einige Jahre Lebenserfahrung mitbringt und den 
archivarischen Beruf von der Pike auf gelernt hat, kennt die 
Ordnung und Verzeichnung auf Karteikarten. Im Stadtarchiv 
Siegen wurden daher Urkunden, Akten, Pläne und alle an-
deren Arten an Archivalien handschriftlich auf einem Notiz-
block – immer noch Standard der bürokratischen Grundaus-
stattung – verzeichnet. Die Signatur ergab sich aus einem 
Blick in den hintersten Archivkarton im Bestand zur Ermitt-
lung der letzten vergebenen Signatur, nach der nunmehr mit 
der nächsten Signatur fortgefahren werden konnte. Bei der 
Arbeitsweise konnte eine herausgehobene Variante verfolgt 
werden, wenn sich noch ein klassischer Karteikasten fand, 
der zugleich eine Klassifikation ermöglichte. Karteikarten 
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sind glücklicherweise in der Regel noch im Handel erhältlich. 
Nach der Renaissance der Karteikarten wurde die vorläufige 
Verzeichnung nach dem allmählichen Zulauf der dienstli-
chen Rechner in Textdateien oder Tabellenkalkulationen 
festgehalten. So war die Übertragung der Erschließungs-
informationen in die Datenbank über die Kopierfunktion 
möglich. Bei dieser Vorgehensweise wurde nach laufender 
Signatur verzeichnet. Die Gliederung über die Klassifikation 
war dann zeitversetzt nachzuholen. Die Renaissance der 
Karteikarte war damit keineswegs an ihrem Ende, zumal 
sie die Klassifikation bei umfangreichen Beständen ermög-
lichte. Perspektivisch sollten die Erschließungsinformationen 
im Anschluss nach Rekonstitution im Archiv in der Daten-
bank erfasst werden. Auf diese Weise konnte zumindest in 
Ansätzen die Verzeichnung vorangebracht sowie Zeit und 
Arbeitskräfte ertragreich genutzt werden.

Die Bediensteten im Stadtarchiv Siegen machten sich 
die plötzlich gegebenen zeitlichen Freiräume eigenständig 
für die Aufarbeitung hinausgeschobener Projekte zunutze. 
Dazu zählten exemplarisch etwa die vorläufige Erschlie-
ßung der Großformate, die Ordnung der Sammlungen, die 
Umbettung und konservatorische Behandlung des Archiv-
gutes, die Verzeichnung der Ansichtskartensammlung, die 
Erfassung der Zugänge oder die Erarbeitung eines Scha-
denskatasters für die Einleitung erforderlicher Restaurie-
rungsmaßnahmen. Diese Entwicklung führte während einer 
an sich deutlich eingeschränkten archivischen Handlungs-
fähigkeit erstaunlicherweise zu einem merklichen Anstieg 
der Mehrarbeitsstunden (Überstunden). Der Befund weist 
auf die große Motivation der Kolleginnen und Kollegen hin 
und auf die Bereitschaft, aus der gegebenen Lage heraus 
das Beste zu machen. Diesen Ansatz sollten in der Tat alle 
handelnden Personen bei einem Cyberangriff als Vorsatz in 
jedem Fall bewahren und stets anstreben.

Eine Aushilfe bei Anfragen und gleichsam ein pragma-
tischer Ansatz zum Krisenmanagement im Notfall sind die 
Sicherheitsausdrucke der vorhandenen Findbücher und 
Repertorien. Beim Wegbrechen aller Informationstechnik 
können nur Methoden aus den Epochen vor dem digitalen 
Zeitalter herangezogen werden. In der Lage einer vollstän-
digen Unterbrechung aller digitalen Instrumente können 
lediglich über die Ausdrucke der Findbücher, die oftmals 
als Sicherung noch vorhanden sind, die Zugänge zu den 
Archivalien ermöglicht werden. In diesem Fall sind alle Be-
troffenen überaus froh, wenn zuvor etliche Blatt Papier mit 
Erschließungsinformationen bedruckt worden sind und im 
Notfall als Hilfestellung für Rückgriffe bereitstehen. Bis zur 
Wiederherstellung des Netzzuganges führte kein Weg an 
den Ausdrucken der Findbücher vorbei. Für einen Notfall ist 
die analoge Sicherung der Findbücher unentbehrlich.

Eine Vielzahl der Anfragen an das Stadtarchiv Siegen be-
ziehen sich auf rechtserhebliche Auskünfte und damit ver-
bundene amtliche Beglaubigungen aus den verwahrten Per-
sonenstandsregistern aus der Provenienz des Standesamtes. 
Bei der Fülle an Anfragen zu den Geburten-, Ehe- oder 
Todesfällen, die in den letzten Jahren signifikant gestiegen 

ist, bedienten sich alle betroffenen Personen im Stadtarchiv 
letztlich wieder der hergebrachten Methoden aus zurücklie-
genden Jahrhunderten, um die Rechtssicherung zu gewähr-
leisten. Die Personenstandsregister konnten ob ihrer eigenen 
Strukturierung etwa über die geführten Register ausgewer-
tet oder mit einiger Mühe im schlimmsten Fall der gesamte 
Jahrgang durchgesehen werden. Trotz allem Aufwand blieb 
das Stadtarchiv Siegen gleichwohl handlungsfähig und 
konnte die rechtserheblichen Auskünfte gewährleisten.

Zudem war weiterhin die Bewertung des analogen 
Schriftgutes ungebrochen möglich. Erstaunlicherweise nah-
men in der Zeit nach dem Cyberangriff die Abgaben aus den 
städtischen Dienststellen zu, die vermutlich die Zeit genutzt 
haben, um ihre Registraturen auf archivreife Unterlagen hin 
zu überprüfen. Das Stadtarchiv ist zudem nach dem Cyber-
angriff auf manche städtische Dienststelle zugegangen und 
hat an die Anbietung der archivreifen Unterlagen erinnert. 
Die Bewertung durch das Stadtarchiv wurde durch eine Au-
topsie in der Registratur durchgeführt. Dafür war letztlich 
neben der archivarischen Expertise lediglich ein Klemmbrett, 
Stift und Notizblick als Grundausstattung erforderlich. Die 
vorhandenen Aktenordner wurden, nicht unüblich, an Ort 
und Stelle für die Übernahme in das Stadtarchiv oder die 
Vernichtung gekennzeichnet. Die Abgabeliste wurde hand-
schriftlich oder später als Textdatei geführt. Anschließend 
sind die Unterlagen mit bleibendem Wert in das Stadtarchiv 
überführt worden. Ein an sich durchaus üblicher Vorgang 
wird hier geschildert, weil er aufzeigt, wie in einem Notfall 
durch Schwerpunktverlagerung die Zeit gewinnbringend ge-
nutzt und die originären archivischen Aufgaben fortgeführt 
werden können.

Nach der späteren Rekonstitution, zumindest der rudi-
mentären Datenverarbeitung und Netzzugänge, stand das 
Portal „Archive in Nordrhein-Westfalen“ (Archivportal NRW) 
wieder zur Verfügung und konnte als pragmatischer Ansatz 
zur Aushilfe nunmehr für Anfragen und Erschließungsarbei-
ten herangezogen werden. Das Stadtarchiv Siegen hatte im 
Vorfeld der Cyberattacke die Beständeübersicht mitsamt 
Tektonik sowie umfangreiche Erschließungsinformationen 
zu mehreren zehntausenden Archivalien beim Archivportal 
NRW eingestellt und für die Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht. Darüber hinaus waren etliche digitalisierte Siegener 
Archivalien über das Archivportal einsehbar, die indes auf-
grund der informationstechnischen Infrastruktur nach dem 
Cyberangriff nicht mehr zugänglich waren. Gleichwohl 
waren die Erschließungsinformationen noch erhalten, was 
in der Abwägung deutlich mehr Relevanz hatte. Die Ein-
stellung der Erschließungsinformationen beim Archivportal 
NRW kam nun dem Stadtarchiv selbst zugute und stellte sich 
im Notfall als ein weiterer verbliebener Zugang zum eigenen 
Archivgut heraus. Das Archivportal entwickelte sich bald zu 
einem hochwertigen Instrument beim Krisenmanagement 
sowie zum herausragenden und wertvollen Hilfsmittel bei 
der Krisenbewältigung.

Einen ähnlich hohen Stellenwert gewann die Deutsche 
Digitale Bibliothek (DDB), die umfassenden Zugang zum 
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digitalisierten kulturellen und wissenschaftlichen Erbe 
Deutschlands bietet. Das Stadtarchiv Siegen hatte mehrere 
tausend digitalisierte Großformate über die DDB zugänglich 
gemacht und konnte im Nachgang zum Schadensereignis 
von den eigenen Anstrengungen auf diesem Sektor profi-
tieren, da diese Informationen auch nach dem Cyberangriff 
noch weltweit zugänglich waren. Bei entsprechenden An-
fragen war immerhin noch ein Verweis auf die DDB möglich, 
wo die digitalisierten Archivalien weiterhin einsehbar blie-
ben und für die Forschung genutzt werden konnten.

Neben mannigfaltigen anderen Vorteilen, die das Archiv-
portal NRW sowie die DDB und andere Plattformen bieten, ist 
die redundante Sicherung der Erschließungsinformationen 
an einem unabhängigen und autonomen Speicherort ein 
unschätzbarer Vorteil. Allein schon der unabhängige Zugang 
auf die eigenen Erschließungsinformationen stellte sich als 
unbezahlbare Hilfe für das Stadtarchiv Siegen heraus. Über 
ein ganzes Jahr hinweg war fraglich, ob sämtliche Erschlie-
ßungsinformationen in der Datenbank ACTApro verloren 
waren oder – in der Priorität weit hinten – mit Aufwand wie-
derhergestellt werden konnten. Insofern stand lange Zeit ein 
Totalverlust aller Erschließungsinformationen, mithin der ar-
chivarischen Arbeitsleistungen von Generationen, im Raum 
und war als schlimmstes Szenario in Betracht zu ziehen. In 
einer solchen Lage herrscht große Freude und Erleichterung, 
wenn das Archiv zuvor die verfügbaren Erschließungsinfor-
mationen beim Archivportal NRW oder der DDB hinterlegt 
hat und im Notfall zu eigenen Zwecken nutzen kann.

Ergebnisse und Empfehlungen
Das Stadtarchiv Siegen ist durch den Cyberangriff keines-
wegs außer Gefecht gesetzt worden. Mit einiger Anstren-
gung und vielfältigen pragmatischen Ansätzen konnte die 
Handlungsfähigkeit im Archiv aufrechterhalten werden. 
Die beschrittenen Wege im Krisenmanagement des Stadt-
archivs Siegen führten in der Bilanz zu den nachstehenden 
Ergebnissen: Obgleich mühsam wegen der nachträglichen 
Eingabe in die Datenbank ist das Stadtarchiv Siegen in der 
Erschließung vorangekommen. Die vorläufige Verzeichnung 
(mit etlichen Aushilfen) ermöglichte doch die weitergehende 
Erschließung. Die Ergebnisse der Verzeichnung sind mittler-
weile durch eine Kraft auf Basis eines Werkstudentenarbeits-
verhältnisses in der Datenbank eingegeben und nacherfasst 
worden. Das Stadtarchiv konnte wider alle Einschränkungen 
die Erschließung seiner Bestände fortführen. Die Übernahme 
von amtlichem Schriftgut konnte mit einigen findigen Lö-
sungen gleichermaßem aufrechterhalten werden. Einige 
Projekte (etwa Erschließung der Großformate, Ordnung 
der Sammlungen oder Schadenskataster) konnten ohne In-
anspruchnahme der digitalen Datenverarbeitung vorange-
trieben werden. Nach weit über einem Jahr erst konnte die 
archivspezifische Datenbank ACTApro wieder angebunden 
werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind nach meh-
reren quantifizierten Stichproben über beinahe sämtliche 
Bestände keine Erschließungsinformationen verloren. Aller-
dings stand die Datenbank als bedeutende Arbeitsgrundlage 

dem Stadtarchiv ein ganzes Jahr nicht zur Verfügung. Damit 
ist ungefähr eine Vorstellung zum Zeitraum gegeben, der im 
Notfall durch anderweitige Ansätze sinnvoll auszufüllen ist. 
Am Ende konnte sogar die Publikation zur Stadtgeschichte 

„Siegen. Geschichte einer Stadt“ noch rechtzeitig im Jubilä-
umsjahr 2024 publiziert werden. Das Stadtarchiv Siegen ist 
letztlich – über lange Zeit nicht absehbar – doch weitgehend 
gut mit der Krisis zurechtgekommen.

Das Archiv ist bei einem Cyberangriff auf der Prioritäten-
liste nachrangig. Vorrang gewinnen die Dienststellen mit 
ständigem und unmittelbarem Kontakt zur Bevölkerung 
(etwa Meldeamt). Daher sollte jedes Archiv auf eigenver-
antwortliche Selbsthilfe eingestellt sein. Als Empfehlungen 
aufgrund der gewonnenen Erfahrungen im Stadtarchiv Sie-
gen können einige pragmatische Ansätze zum Krisenma-
nagement im Notfall (nicht nur bei Cyberangriff) angeführt 
werden: Naheliegend ist als präventive Maßnahme zur Not-
fallvorsorge mit relativ überschaubaren Kosten zunächst die 
Sicherung der vorhandenen Erschließungsinformationen auf 
unabhängigen Informationsträgern. Sämtliche vorhandene 
Findbücher und Repertorien sollten als Sicherung für den 
äußersten Notfall ausgedruckt werden. Das Plädoyer für 
die analoge Sicherung der Findbücher strebt die Schaffung 
einer Zugriffsmöglichkeit auf das verwahrte Kulturgut im 
Archiv ohne jedwedes Erfordernis an Hilfsmitteln an. Die 
Rückgriffe auf die aufbewahrten Archivalien können so au-
tonom sichergestellt werden. Im Magazin ging nach dem 
Cyberangriff nur noch das Licht an, mehr war nicht gegeben 
und nutzbar. Hier ist nochmals darauf hinzuweisen: Ander-
weitige Zugänge standen zu Beginn nicht zur Verfügung. 
Mit einem hergebrachten Findbuch auf Papier ist in einem 
solchen Fall die noch verfügbare Infrastruktur gerade noch 
ausreichend, um das Archivgut weiterhin nutzen zu können. 
Die Findbücher sollten sicherheitshalber als Ausdruck in ana-
loger Form bereitstehen.

Mit Blick auf den Zugang zum eigenen Archivgut in der 
Krisis kann vor allem auf das in Nordrhein-Westfalen eta-
blierte Archivportal NRW verwiesen werden, das kleinen bis 
großen Archiven gleichermaßen ein Instrument zur Siche-
rung der eigenen Erschließungsinformationen ohne Digi-
talisierungsprojekte in die Hand legt. Mit der redundanten 
Sicherung der Erschließungsinformationen an einem aus-
wärtigen Ort über das Archivportal NRW als ohnehin bereits 
bestehendes System kann ein zusätzlicher Sicherungsme-
chanismus geschaffen werden, der im Notfall einen sicheren 
Hafen in aller Unbill um das Archiv herum bieten kann. Ana-
log zur Bundessicherungsverfilmung und der Unterbringung 
der Sicherungsfilme im Zentralen Bergungsort der Bundes-
republik im Oberrieder Stollen bei Freiburg im Breisgau bie-
tet das Archivportal die Option zur Sicherung der eigenen 
Erschließungsinformationen, um im Notfall Rückgriffe auf 
das eigene Archivgut sicherstellen zu können. Die Erarbei-
tung und Einstellung der Sicherung im Archivportal bedeutet 
nicht nur, die Erschließungsinformationen zu sichern, son-
dern darüber hinaus einen Beitrag zum Kulturgutschutz zu 
leisten sowie das kulturelle Gedächtnis unserer Gesellschaft 
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zu bewahren und nachfolgenden Generationen zu über-
mitteln. Jedes Archiv sollte, wenn irgend möglich, präventiv 
seine verfügbaren Erschließungsinformationen beim Archiv-
portal NRW als Notfallvorsorge einstellen. Das Archivportal 
gewinnt auf diese Weise einen zusätzlichen Stellenwert als 
Instrument der Katastrophenvorsorge.  n

Daniel Schneider
Stadtarchiv Siegen
da.schneider@siegen.de 
 
 

Die Notwendigkeit eines digitalen Notfallplans1

Kirsten Noetzel

In den vergangenen Jahren rückten virtuelle Katastrophen 
immer stärker in die öffentliche Wahrnehmung. Dies ist eine 
wahrscheinliche und logische Konsequenz einer Verwaltung, 
die immer digitaler wird. Es stellt sich jedoch die Frage, ob 
Verwaltungen und Archive auf solche Szenarien vorbereitet 
sind.

Für analoges Archivgut existieren bereits Pläne, Übungen 
und Verbünde – doch wie steht es um digitale Dokumente? 
Es muss geklärt werden, ob etwas Vergleichbares für den 
digitalen Bereich nötig oder überhaupt möglich ist.

Internetsuchmaschinen liefern bei der Suche nach ‚digita-
len Katastrophen‘ eine lange Liste von Treffern, die sich nicht 
ausschließlich auf Angriffe durch Schadsoftware beziehen. 
Weitere Gefahrenquellen sind Brände, Wassereinbrüche, 
Vandalismus von innen und außen, wirtschaftlicher Druck, 
Unwissenheit und politische Motivation.

Archive stellen durchaus ein interessantes Ziel dar und 
laufen Gefahr, als „Beifang“ bei Cyberangriffen betroffen 

zu sein, parallel sind aber auch gezielte Angriffe bereits vor-
gekommen. Die zunehmende Digitalisierung macht sie er-
reichbarer und damit auch verwundbarer. Falsches oder zu 
spätes Handeln führt in immer papierärmeren Verwaltungen 
zu Überlieferungsverlusten.

Panik ist unangebracht, aber es ist ein guter Zeitpunkt, 
sich mit aktuellen Schutzmaßnahmen vertraut zu machen.

Aus Sicht der LWL.IT müssen Archive ihre digitale Wider-
standsfähigkeit durch gezielte Sicherheitsstrategien stärken. 
Im Fokus steht dabei die Einführung eines Informationssi-
cherheits-Managementsystems (ISMS), das sich an Stan-
dards wie ISO 27001 oder dem IT-Grundschutz-Kompen-
dium des BSI orientiert.2 Die Maßnahmen gliedern sich in 
drei Bereiche:

Wie in der Grafik dargestellt, können Gruppen ermittelt und analysiert werden. Bei der Analyse können auch Bereiche 
herausgearbeitet werden, die nicht in der Verantwortung des Archivs liegen (dunkelblau). Hier ist es sinnvoll, den Kon-
takt zur jeweiligen IT herzustellen. Die hellblauen Gruppen liegen in der Verantwortung des Archivs; teilweise betrifft 
der Erhalt der Daten nicht nur digitales Archivgut, sondern auch die Erfassung des analogen Schriftguts.

1	 Der folgende Beitrag wurde mit Gemini überarbeitet. 
2	 URL: https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/

Grundschutz/sonstiges/Informationssicherheit_mit_System.pdf?__
blob=publicationFile&v=3 (Stand: 12.09.2025).

mailto:da.schneider%40siegen.de?subject=
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/sonstiges/Informationssicherheit_mit_System.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/sonstiges/Informationssicherheit_mit_System.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/sonstiges/Informationssicherheit_mit_System.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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	• Prävention: Maßnahmen wie Netzsegmentierung oder 
Verschlüsselung sollen Angriffe erschweren.

	• Verteidigung: Virenschutz und Log-Analysen zielen 
darauf ab, Angriffe frühzeitig zu erkennen.

	• Bewältigung: Für den Ernstfall sind Strategien wie Back-
ups und redundante Speichersysteme notwendig.

Planung der Notfallvorsorge
Ein wichtiger Teil der Notfallvorsorge ist die Risikobewer-
tung. Hierbei müssen alle relevanten digitalen Quellen im 
Archiv identifiziert werden, einschließlich Erschließungsinfor-
mationen, Digitalisate, Datenträger und lokal gespeicherte 
Daten. Interne und externe Risiken wie Naturkatastrophen, 
technische Störungen oder Cyberangriffe werden erkannt 
und die Auswirkungen eines potenziellen Verlustes bewer-
tet. Zur Notfallvorsorgeplanung gehören ebenso die Ent-
wicklung von Prozessen, ein Eskalationsmanagement und 
die Nachbereitung.

Ein Datenverlust kann zu erheblichem Zeit-, Arbeits- und 
Personalaufwand führen. Zudem können durch die Notwen-
digkeit, externe Experten für Datenrettung oder Restaurie-
rung hinzuzuziehen, erhebliche Kosten entstehen. Auch ein 
Imageschaden, Vertrauensverlust sowie rechtliche oder po-
litische Konsequenzen können die Folge sein. Archive sind 
hierbei besonders kritisch zu betrachten, da sie sensible und 
oft unwiederbringliche Daten enthalten. Auch der Verlust 
der digitalen Findmittel würde die interne Arbeitsfähigkeit 
stark beeinträchtigen. Ausdrucken ist jedoch keine Lösung, 
stattdessen ist Handeln erforderlich.

Maßnahmen zur Prävention und Verteidigung
Der Bereich der Notfallvorsorge muss vom analogen in den 
digitalen Bereich übertragen werden. Es müssen Maßnah-
men angepasst und entwickelt werden, um auf mögliche 
Notfälle vorbereitet zu sein. Pläne, Verfahren und Ressour-
cen müssen ermittelt und erarbeitet werden, um effektiv 
reagieren zu können.

Ein erster Schritt zur Prävention ist die Entwicklung eines 
hohen Maßes an Achtsamkeit. Auffällige Anomalien sollten 
sofort gemeldet werden. Die in solchen Fällen zu ergreifen-
den Schritte müssen mit der IT und der Verwaltung abge-
stimmt und idealerweise in einem Leitfaden zusammen-
gefasst werden. Bestehende Regeln und Anweisungen zur 
Informationssicherheit gilt es ernst zu nehmen und zu be-
folgen. Es sollte eine Sensibilisierung im Umgang mit E‑Mails 
und Datenträgern stattfinden. Links in E‑Mails sollten nicht 
ohne die Sicherheit geöffnet werden, dass es sich um eine 
verifizierte Nachricht handelt.

Die Frage, wo und wie Daten gespeichert werden, muss 
geklärt werden. Datenträger in einem Schrank zu lagern, ist 
keine adäquate Lösung, da keine Redundanz existiert und 
die Haltbarkeit der meisten Datenträger stark variiert. Es 
sollte nach Serverplatz für Digitalisate und nach einem di-
gitalen Magazin für digitale Bestände gefragt werden. Die 
richtige Lagerung digitaler Unterlagen ist ebenso wichtig 
wie die des analogen Archivguts.

Zeitnah sollte mit der Erarbeitung eines Notfallplanes 
begonnen werden, der neben Kontakten auch Handlungs-
anweisungen und Sofortmaßnahmen enthält. Ein solcher 
Plan muss regelmäßig überprüft werden, und jeder Mit-
arbeiter sollte dessen Ablageort kennen. Auch die Durchfüh-
rung von Schulungen und Notfallübungen sollte mittelfristig 
realisiert werden.

Bewältigung einer digitalen Katastrophe
Sollte der Ernstfall eintreten und keine Gefahr für das eigene 
Leben bestehen, sind zuerst die im Notfallplan beschriebenen 
Sofortmaßnahmen zu ergreifen und der benannte Notfall-
kontakt zu informieren. Die Bewertung der Situation erfolgt 
mit den zuvor festgelegten Ansprechpartnern der eigenen 
IT-Abteilung durch gezielte Fragen. Offene und effektive 
Kommunikation ist essenziell, um den Schaden schnell zu 
begrenzen. Ein Notfallbeauftragter koordiniert das weitere 
Management. Schnelles Handeln ist entscheidend, um die 
Arbeitsfähigkeit zu erhalten oder rasch wiederherzustellen.

Fazit
Das Ziel des Notfallmanagements ist es, die Auswirkungen 
von Notfällen zu minimieren und einen systematischen Pro-
zess zu entwickeln, der alle Phasen von der Prävention über 
die Reaktion bis zur Wiederherstellung abdeckt. Dafür sind 
technische, personelle und finanzielle Ressourcen zu prüfen 
und einzurichten. Fragen, wie die folgenden, sollten formu-
liert und adressiert werden:
	• Wie werden die Daten gespeichert?
	• Gibt es eine Segmentierung des Netzwerks?
	• Werden die Daten (geo-)redundant vorgehalten?

Es müssen Anforderungen erarbeitet werden, die auf die 
Relevanz der Daten hinweisen, und eine entsprechende 
Priorisierung muss vorgenommen und kommuniziert wer-
den. Regelmäßige Übungen helfen, Schwachstellen zu fin-
den, während Schulungen die Mitarbeiter sensibilisieren. 
Die Dokumentation aller relevanten Unterlagen bildet die 
Grundlage für eine koordinierte Reaktion im Notfall.

Die Antwort auf die Eingangsfrage lautet also: „Ja, es 
wird ein Notfallplan für das digitale bzw. digitalisierte Archiv 
benötigt!“. „Who you gonna call?“ – Das gilt es, für jede 
Institution selbst herauszufinden.  n

Kirsten Noetzel
LWL-Archivamt für Westfalen, Münster
kirsten.noetzel@lwl.org

Die wichtigsten Regeln zur Vermeidung digitaler 
Katastrophen.

mailto:kirsten.noetzel%40lwl.org?subject=


13Archivpflege in Westfalen-Lippe  103 | 2025

Marc Malwitz: Informationssicherheit und Notfallmanagement bei Cyberangriffen﻿

Informationssicherheit und Notfallmanagement 
bei Cyberangriffen
Marc Malwitz

Im digitalen Zeitalter ist der Schutz digitalen Archivguts vor 
Cyber-Bedrohungen von größter Bedeutung. Dieser Artikel 
stellt die Methoden und Systematiken des Informations
sicherheitsmanagements dar, wie sie von der LWL.IT Service-
Abteilung umgesetzt werden. Der Schwerpunkt liegt dabei 
auf der digitalen Langzeitarchivlösung DiPS.kommunal. Ne-
ben einer kurzen Betrachtung der Ausgangslage werden in 
einem ersten Teil Standards des BSI zur Verbesserung der Re-
silienz gegen Cyberangriffe thematisiert. In einem zweiten 
Teil werden die Maßnahmen in Bezug auf DiPS.kommunal 
konkretisiert sowie Empfehlungen formuliert, die sich für die 
Seite der DiPS-Kunden bewährt haben. Abschließend folgt 
ein kurzes Fazit.

Der Artikel basiert auf einem Vortrag, der auf dem 
76. Westfälischen Archivtag am 12. März 2025 in Gütersloh 
von Jannes Riffert (Informationssicherheit) und Marc Mal-
witz (DiPS.kommunal) gehalten wurde.

1. Die aktuelle Situation
Die zunehmende Archivierung digitalen Schriftguts sowie 
weiteren digitalen Materials wie AV-Medien oder Fotosamm-
lungen erfordert die Existenz zuverlässiger Informationssi-
cherheitsrahmenwerke, um die Integrität, Vertraulichkeit 
und Verfügbarkeit von Daten zu gewährleisten. Zunehmend 
stellen Cyberangriffe auch für die öffentliche Verwaltung 

eine reale Bedrohung dar, obwohl hier kommerzielle Motive 
der Angreifer nicht so offensichtlich sind. Neben Risiken wie 
Innentätern oder der physischen Schädigung des Archivguts 
durch Feuer o. Ä. stellen Cyberangriffe durch externe Täter 
mittels Verschlüsselungstrojanern heute das größte Risiko 
dar.1

2 Konsequenzen eines Angriffs wie ein Verlust von Er-
schließungsinformationen oder gar ein Verlust der Primär-
daten möchte niemand erleben, der Imageschaden dürfte 
noch zu den geringeren Unannehmlichkeiten gehören. Die 
LWL.IT-Service-Abteilung verfolgt zur Vermeidung derartiger 
Katastrophen den systematischen Ansatz des Bundesamts 
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), welcher ins-
besondere auch mit Schwerpunkt auf der digitalen Langzeit-
archivlösung DiPS.kommunal angewendet wird.

2. Grundlage: Methodik und Systematik nach BSI
2.1. Der IT-Grundschutz
Das BSI stellt eine wissenschaftlich fundierte, praxisori-
entierte Methodik für die Bedrohungsanalyse und das Ri-
sikomanagement zur Verfügung. Ziel ist, die IT-Sicherheit 

Abb. 1: Systematik der BSI-Lagebeobachtung1

1	 Vgl. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: Die Lage der 
IT-Sicherheit in Deutschland 2024, Bonn 2024, S. 14.

2	 Vgl. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Lage (wie 
Anm. 1), S. 16.
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strukturiert zu planen, umzusetzen und kontinuierlich zu 
verbessern.

Der Aufbau ist modular nach Baukastenprinzip und er-
laubt so eine skalierbare Umsetzung. Bereits ein geringer 
Implementierungsaufwand führt zu einem relativ hohen 
Schutzniveau.

Basis ist dabei der IT-Grundschutz, welcher eine systema-
tische Vorgehensweise zur Identifikation, Bewertung und 
Behandlung von Sicherheitsrisiken vorgibt. Dargestellt ist 
die Methodik in Abbildung 1.

Die Risiken sind:
	• Bedrohungen: Gefährliche Phänomene wie Ransom-

ware oder Exploits.
	• Angriffsfläche: IT-Systeme und Komponenten, die für 

Bedrohungen anfällig sind.
	• Gefährdungen: Konkrete Angriffe wie Spionage- oder 

Ransomware-Vorfälle.
	• Schadwirkungen: Konsequenzen wie Datenverlust und 

Wiederherstellungskosten.

2.2. Technische und organisatorische Maßnahmen
Aus der Analyse resultieren technische und organisatori-
sche Maßnahmen, die oft als „TOMs“ bezeichnet werden. 
Konkret handelt es sich um Anforderungen, die im Kontext 
thematischer Bausteine aufgeführt sind.3 Es sind Sicherheits-
anforderungen, die den Schutz von IT-Systemen, Daten und 
Prozessen gewährleisten sollen. Beispiele für derartige Maß-
nahmen führt Abbildung 2 auf.

2.3. Informationssicherheits-Managementsystem 
(ISMS)
Ein ISMS etabliert einen strukturierten Prozess innerhalb 
einer Organisation, um die kontinuierliche Verbesserung 
von Sicherheitsmaßnahmen und Resilienz sicherzustellen. 
Analog zu Qualitätsmanagementsystemen leiten ISMS-
Frameworks Organisationen bei einem risikoorientierten 
Sicherheitsmanagement an.4 Standards, nach denen ein 
IMSI aufgebaut werden kann, sind ISO 27001, die IT-Grund-
schutz-Standards 200‑1, 200‑2 und 200‑3 sowie BSI-Stan-
dard 200‑4 für ein Notfallmanagement („Business Continu-
ity Management“, BSM).

Die LWL.IT Service-Abteilung nutzt den Plan-Do-Check-
Act-Zyklus (PDCA) zur Implementierung und Aufrechterhal-
tung des ISMS und gewährleistet so eine systematische Pla-
nung, Durchführung, Überwachung und Verbesserung der 
Sicherheitskontrollen.

3. DiPS.kommunal
Die Langzeitarchivlösung DiPS.kommunal stellt mittlerweile 
eine nicht unerhebliche Größe in der Landschaft der digita-
len Archivierung dar. Umso wichtiger, dass dem Aspekt der 
Cybersicherheit große Aufmerksamkeit geschenkt wird.

3.1. Maßnahmen für DiPS.kommunal beim LWL
Die Maßnahmen der LWL.IT orientieren sich an den drei Bau-
steinen, die nach BSI die Resilienz ausmachen:

Prävention
Im Bereich der Prävention ist das Ziel, vorzubeugen, bevor 
ein Schaden entsteht. Die Analogie im Feuerschutz sind 
O2-Reduktion oder Feuerschutztüren. Technisch müssen 
Angriffe erschwert, die Auswirkung von Interaktion einge-
dämmt werden.

Ein zentraler Grundsatz dabei ist das Zero-Trust-Prinzip.5 
Letztendlich ist das Ziel, die Dienste in einer Multiservice-
Architektur so auszulegen, als lägen sie direkt im Internet. 
Kernelement des Modells ist, dass auch im vermeintlich si-
cheren internen Netz kein implizites Vertrauen der Dienste 
besteht.

Abb. 2: Beispiele für technische und organisatorische Maßnahmen (Grafik: LWL.IT)

3	 Vgl. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: IT-Grundschutz-
Kompendium, Edition 2023, Bonn 2023, S. 4 ff. (Stand 11.07.2025, 
veröffentlicht vom BSI am 01.02.2023 als PDF unter der Adresse https://
www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/IT-GS-
Kompendium/IT_Grundschutz_Kompendium_Edition2023.pdf?__blob=​
publicationFile&v=4#download=1).

4	 Vgl. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: BSI-Standard 
200-1 – Managementsysteme für Informationssicherheit (ISMS), Bonn 
2017, S 15 ff. (Stand 11.07.2025, veröffentlicht vom BSI am 22.02.2021 als 
PDF unter der Adresse https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/
DE/BSI/Grundschutz/BSI_Standards/standard_200_1.html.

5	 Vgl. National Institute of Standards and Technology (NIST): Special 
Publication 800-207: Zero Trust Architecture, Gaithersburg 2020. 
(Stand 11.07.2025, veröffentlicht vom NIST unter der Adresse https://doi.
org/10.6028/NIST.SP.800-207).

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/IT-GS-Kompendium/IT_Grundschutz_Kompendium_Edition2023.pdf?__blob=publicationFile&v=4#download=1
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/IT-GS-Kompendium/IT_Grundschutz_Kompendium_Edition2023.pdf?__blob=publicationFile&v=4#download=1
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/IT-GS-Kompendium/IT_Grundschutz_Kompendium_Edition2023.pdf?__blob=publicationFile&v=4#download=1
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/IT-GS-Kompendium/IT_Grundschutz_Kompendium_Edition2023.pdf?__blob=publicationFile&v=4#download=1
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/BSI_Standards/standard_200_1.html
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/BSI_Standards/standard_200_1.html
https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207
https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207
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Von allen Maßnahmen sind die der Prävention am wich-
tigsten. Konkrete Maßnahmen sind:
	• Netzsegmentierung
	• Kommunikation auch intern verschlüsselt über TLS
	• Komponenten vertrauen sich nur anhand von Zertifi

katen
	• Systemnutzer arbeiten mit minimalen Rechten
	• Mehrfaktor-Authentisierung und Zertifikatsnutzung für 

Administratoren ist obligatorisch
	• Als Betriebssystem kommt praktisch vollständig Linux 

zum Einsatz

Verteidigung
Die Verteidigung hat das Ziel, Angriffe zu erkennen und 
abzuwehren. In der Analogie des Feuerschutzes sind hier 
Brandmelder oder die Sprinkleranlage zu nennen. Die kon-
kreten Maßnahmen sind:
	• Virenschutz
	• Systemüberwachung
	• Log-Analyse

Bewältigung
Ziel ist hier, den Schaden begrenzen und Systeme schnellst-
möglich wiederherstellen. Die Bewältigung beim Feuer-
schutz ist, Strukturen wie Gebäudeteile doppelt auszulegen. 
Auch bei DiPS.kommunal sind derartige Maßnahmen um-
gesetzt, die einen Wiederanlauf und eine Wiederherstellung 
befördern:
	• Backup auf Band
	• Redundante WORM-Speicher
	• Eine Tertiärsicherung im Rechenzentrum der Stadt Köln 

ist im Aufbau

Abbildung 3 stellt abstrahiert die Maßnahmen in einer auf 
die Dienste eines digitalen Langzeitarchivs bezogenen Über-

sicht dar. Jeder der Dienste erfüllt eine bestimmte Funktion, 
woraus sich Datenflüsse ergeben. Somit erhält man eine 
Möglichkeit, die Angreifbarkeit abzuschätzen, wobei man 
sich idealerweise in die Position eines Angreifers versetzt. 
Dienste gleichartiger Funktionalität und damit Berechtigung 
bilden Cluster, die es voneinander zu trennen gilt. Je weniger 
ein Dienst über seine eigentliche Funktion hinaus bewirken 
kann, umso besser.

In Blau dargestellt, ist die Netzsegmentierung als Maß-
nahme der Prävention, der Virenschutz als Maßnahme der 
Verteidigung ist in Rot hervorgehoben und die redundante 
Speicherung als Mittel zur Bewältigung ist in Gelb hinter-
legt.

3.2. Maßnahmen für DiPS.kommunal beim Kunden
Aber DiPS.kommunal ist nicht nur die Serverseite beim LWL, 
schließlich versteht sich das System als digitales Magazin. 
Die Kundenseite kann der LWL nicht absichern! Risiken 
auf Kundenseite umfassen zwar nicht den Verlust der Pri-
märdaten, aber die Daten in Bearbeitung und die Informa-
tionen über das Archivgut liegen in der Verantwortung des 
Kunden.

Eine sehr wichtige Komponente ist das Archivische Fach-
informationssystem, die Erschließungssoftware. Sie enthält 
strukturierte Informationen über die Bestände und dient 
dazu, Archivgut zu erfassen, zu verwalten und zu recher-
chieren.

3.2.1. Beachtung von Normen
Auch auf Kundenseite ist die Beachtung der bekannten 
Normen dringend geboten, vor allem die Umsetzung des 
anfangs erwähnten IT-Grundschutzes.

Darüber hinaus existiert die DIN-Norm 31644, welche 
Kriterien für vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive 
definiert. Nach Kriterium 34 der Norm (Sicherheit) ist in 

Abb. 3: Maßnahmen der Prävention (blau), Verteidigung (rot) und der Bewältigung (gelb) (Grafik: LWL.IT)
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Deutschland der BSI IT-Grundschutz zu implementieren. Die 
Norm wird außerdem als Grundlage für das nestor-Siegel 
verwendet.6

3.2.2. Empfehlungen
Neben der Orientierung an Standards gibt es weitere Emp-
fehlungen, die sich als Erfahrungswerte aus der Praxis be-
währt haben:
	• Ressourceneinsatz: Bedrohungslagen prüfen, aber dabei 

auch Wirtschaftlichkeit berücksichtigen.
	• Das Richtige zuerst: Archivische Assets beurteilen, Risi-

ken schätzen, Prioritäten setzen.
	• IT-Sicherheit ist Querschnittsaufgabe: Kooperation aus 

Archivpersonal und IT bilden, Leitungen einbeziehen, 
klare Verantwortlichkeiten definieren und Ressourcen 
einplanen.

	• Wissen, was zu tun ist: Digitalen Notfallplan erstellen 
und auf Funktion prüfen, Maßnahmen zur Wiederauf-
nahme des Betriebs nach Problemen berücksichtigen.

	• Nicht alles erlauben: Größtes Einfallstor ist der Benutzer!
	• Berechtigungen restriktiv vergeben, auch wenn es 

unbequem ist.
	• Bewusstsein und Expertise aufbauen! Ransomware 

kommt da hinein, wo Angreifer das System besser ver-
stehen als der Betreiber.

4. Fazit
Cybersicherheit ist eine zentrale Voraussetzung für das Funk-
tionieren sämtlicher IT-Strukturen in einer zunehmend digi-
talisierten Welt. Sie gewinnt auch für Archive zunehmend an 
strategischer Bedeutung: Als Bewahrer des kulturellen und 
institutionellen Gedächtnisses tragen sie Verantwortung für 
den langfristigen Schutz digitalen Archivguts. Informations-
sicherheit ist kein einmaliger Zustand, sondern eine kon-
tinuierliche, strategisch verankerte Aufgabe. Der Aufbau 
wirksamer Schutzmechanismen ist unerlässlich, Normen 
und Methoden dazu existieren. Wir wissen, wie es geht, wir 
müssen es nur machen!  n

Marc Malwitz
LWL.IT Service Abteilung, Münster
marc.malwitz@lwl.org 
 
 

Gemeinsam Lücken schließen?! Archivische und 
geschichtswissenschaftliche Perspektiven auf das 
200jährige Stadtjubiläum von Gütersloh
Julia Kuklik und Christoph Lorke

Der Beitrag analysiert das Projekt zur Erforschung der jünge-
ren und jüngsten Stadtgeschichte Güterslohs seit 1945 bis 
in die Gegenwart. Im Mittelpunkt steht die Zusammenarbeit 
zwischen dem Stadtarchiv Gütersloh und den beteiligten 
Forschungseinrichtungen, dem LWL-Institut für westfälische 
Regionalgeschichte in Münster und der Forschungsstelle für 
Zeitgeschichte in Hamburg. Das Forschungsteam hat von 
Ende 2021 bis Ende 2024 eine moderne und gegenwarts-
nahe Stadtgeschichte Güterslohs mit dem Ziel entwickelt, 
städtische Öffentlichkeit wie stadtgeschichtliche Forschung 
gleichermaßen anzusprechen. Diskutiert werden im Beitrag 
Anlage, Durchführung und Vermittlung des Projekts unter 
besonderer Berücksichtigung archivfachlicher Perspektiven. 
Der Artikel versteht sich als Plädoyer für eine kooperative, 
partizipative und öffentlichkeitswirksame Geschichtsschrei-

bung auf kommunaler Ebene, die mit vielfältigen Vermitt-
lungsformaten arbeitet.

Projektkontext: Forschung im öffentlichen 
Auftrag
Ist eine Mittelstadt wie Gütersloh überhaupt ein lohnendes 
Objekt historischer Forschung? Diese skeptisch formulierte 
Frage war Ausgangspunkt eines ambitionierten Projekts 
zur Aufarbeitung der Stadtgeschichte von 1945 bis 2025. 
Initiiert wurde es wenige Jahre vor dem 200jährigen Stadt-
jubiläum, wobei erste Überlegungen dazu sogar noch älter 
sind. Anlässlich des 175jährigen Stadtjubiläums legte ein 
Team um den damals noch in Halle/Saale wirkenden Lan-
deshistoriker Werner Freitag einen umfangreichen Band zur 
Stadtgeschichte vor, der den Untersuchungszeitraum seit der 

6	 nestor Certification Working Group: Explanatory notes on the nestor Seal 
for Trustworthy Digital Archives, 2013 (Stand 11.07.2025, veröffentlicht 
als PDF unter der Adresse https://files.dnb.de/nestor/zertifizierung/notes_​
nestor_Seal.pdf).

mailto:marc.malwitz%40lwl.org?subject=
https://files.dnb.de/nestor/zertifizierung/notes_nestor_Seal.pdf
https://files.dnb.de/nestor/zertifizierung/notes_nestor_Seal.pdf


17Archivpflege in Westfalen-Lippe  103 | 2025

Kuklik/Lorke: Archivische und geschichtswissenschaftliche Perspektiven auf das 200jährige Stadtjubiläum von Gütersloh﻿

Verleihung der Stadtrechte (1825) bis zum Jahr 1945 und 
somit die ersten 120 Jahre Gütersloher Stadtgeschichte ab-
deckte.1 Der Impuls zur Fortführung der Gütersloher Stadt-
geschichte über das Ende des Zweiten Weltkrieges hinaus 
entstand bereits kurz nach Veröffentlichung dieses Werks. 
2019 beschloss der Stadtrat – genauer: der Ausschuss für 
Kultur und Weiterbildung – einstimmig die konkrete Um-
setzung. Die Auftragsvergabe erfolgte an das LWL-Institut 
für westfälische Regionalgeschichte in Münster (LWL) und 
die Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg (FZH). 
Der Projektumfang von über 600.000 Euro unterstreicht den 
Stellenwert dieser Stadtgeschichtsschreibung in Gütersloh – 
als Bekenntnis auch zur eigenen Geschichte. Hinzu kamen 
Eigenmittel der beteiligten Institute. Derzeit gibt es nach 
unserer Kenntnis kein vergleichbar angelegtes Projekt, das 
sich mit der Geschichte von Städten an bzw. unterhalb der 
Großstadtgrenze (100.000 Einwohner:innen) auseinander-
setzt. Ein zentrales Element der Forschungsvereinbarung war 
die vertraglich garantierte wissenschaftliche Unabhängigkeit 
der Forschung – ein Modell, das in Zeiten von Public History 
und zunehmender erinnerungspolitischer Sensibilität weg-
weisend erscheint.

Das Stadtarchiv Gütersloh: Strukturen im 
Wandel
Parallel zum Projektbeginn übernahm ich, Julia Kuklik, im 
Herbst 2021 die Leitung des Gütersloher Stadtarchivs. Die 
institutionelle Geschichte des Archivs ist noch vergleichs-
weise jung: Erst 1984, als die Stadt ihre 800jährige urkund-
liche Erwähnung feierte, was diese zunächst zaghafte histo-
rische Selbstreflexion begünstigte, wurde das hauptamtliche 
Stadtarchiv gegründet. Allerdings war es lange im kulturel-
len Selbstverständnis der Stadt unterrepräsentiert. Als neue 
Leitung sah ich mich mit personellen und strukturellen He-
rausforderungen konfrontiert, zugleich eröffnete sich mit 
dem Forschungsvorhaben jedoch die willkommene Möglich-
keit, das Archiv nach innen und außen neu zu positionieren.

Die Historiker:innen Christoph Lorke, Tim Zumloh, 
Joana Gelhart und ich starteten im Oktober 2021 bzw. zu 
Jahresbeginn 2022, wohlgemerkt noch unter erschwerten 
Corona-Bedingungen, nahezu gleichzeitig mit einer neuen 
Aufgabe – ein Umstand, der eine Zusammenarbeit ‚auf Au-
genhöhe‘ begünstigte. Die gemeinsame ‚Entdeckung‘ der 
Gütersloher Stadtgeschichte wurde fortan zum tragenden 
Element eines wechselseitigen Lernprozesses. Über anfäng-
liche Fragen zu vorhandenen Beständen und Unterlagen fiel 
mir die Einarbeitung in die Bestände und die Besonderheiten 
von Tektonik und Verzeichnung des Archivs nicht nur leicht, 
sie wurde auch aktiv eingefordert: Von Zuständigkeiten bis 
zu vorhandenen Unterlagen einzelner Behörden oder Ver-
eine und daraus einhergehend der Kontakt zu den Registra-
turbildnern erwiesen sich die stetigen Fragen der Forschen-
den – Gibt es hierzu und dazu Unterlagen? Hat diese und 
jene Stelle bereits abgegeben? Gibt es dafür Findmittel? – 
als eine gute Möglichkeit, die Gütersloher Zeitgeschichte 
gemeinsam zu erschließen.

Forschungspraxis: Zwischen Umbetten und 
Urheberrecht
Im Projektverlauf wurden deutlich über 800 jährliche Nut-
zungen gezählt – ein Vielfaches der Vorjahre, die Zeit der 
Pandemie explizit ausgenommen. Das Stadtarchiv reagierte 
flexibel auf dieses intensive Nutzungsverhalten: Umbettung 
von Archivalien ‚on demand‘, das konsequente Nachtragen 
von Schutzfristen, Recherchetermine außerhalb der regu-
lären Öffnungszeiten und die zügige Erschließung bislang 
nicht verzeichneter, aber nachgefragter Bestände. Dazu 
gehörte auch ein Grundvertrauen: Angesichts der anfäng-
lichen Bereitstellung eines eigenen Raumes für die Recher-
che, bei der die ständige Aufsicht über die Unterlagen aus 
personellen Gründen nicht möglich war, musste den For-
schenden eben jenes Vertrauen eingeräumt werden, dass sie 
auch ohne Aufsicht adäquat mit den Archivalien umgehen. 
Dieses Grundvertrauen bezog sich auch auf den konkreten 
Aktenzugang: Für die unabhängige wissenschaftliche For-
schung wurde den Historikerinnen und Historikern umfang-
reiche Zugänglichkeit zu den Archivalien eingeräumt, wobei 
die einschlägigen Einschränkungen nach der Benutzungs-
ordnung und nach dem Archivgesetz Nordrhein-Westfalen 
selbstverständlich beachtet wurden.

Ein zentrales und immer wiederkehrendes Thema war 
beispielsweise der Umgang mit fotografischem Material: 
Rechteklärung, Metadatenrecherche und Quellenkritik wur-
den in enger Zusammenarbeit angegangen. Dabei konnten 
die Historiker:innen durch ihre Netzwerke aus Zeitzeuginnen 
und Zeitzeugen mehrfach zur Identifizierung von Bildinhal-
ten und Urheber:innen beitragen. Das führte dazu, dass wir 
eine Auflistung aller uns bekannten Fotograf:innen und de-
ren mögliche Erben von Nutzungs- und Verwertungsrech-
ten erstellten, die wir bis heute weiterführen und bei Bedarf 
ergänzen. Zudem flossen zahlreiche private Quellen durch 
Vermittlung der Forschenden in die Bestände ein – etwa das 
Gästebuch der Kneipe „Der Türmer“, Redemanuskripte der 
Friedensaktivistin Sabine Gramlich oder Teile aus der Über-
lieferung des Vereins „Arbeitskreis für soziales Miteinander“. 
Allesamt sind dies Unterlagen, die unter anderen Bedin-

Forschen im Stadtarchiv. Tim Zumloh mit einer Ausgabe 
der Roten Glocke (Foto: Detlef Güthenke).

1	 Werner Freitag, Geschichte der Stadt Gütersloh, Bielefeld 2001.
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gungen – also ohne einen konkreten und umfassenden 
Forschungsanlass, wie den, einer umfangreichen Stadtge-
schichte – wahrscheinlich nicht ohne Weiteres Eingang in 
das Archiv gefunden hätten. Auf diese Weise wurde durch 
das Projekt ein Archivierungsprozess angestoßen. Dies war 
mit dem konkreten Wunsch verknüpft, sich mit der eigenen 
Geschichte auseinanderzusetzen und diese als historisierba-
ren Teil einer Stadtgeschichte zu begreifen.

Stadtgeschichte als Geschichte der Gegenwart: 
Potenzial und Herausforderungen
Die Fortschreibung der Gütersloher Stadtgeschichte sollte 
die letzten 80 Jahre abdecken. Dies bedeutete, dass sie bis 
in die unmittelbare Jetztzeit reicht. Eine Geschichte der Ge-
genwart zu schreiben, gewissermaßen ‚in Echtzeit‘, ist eine 
ebenso reizvolle wie herausfordernde Aufgabe.2 Die Arbeit 
mit Archivgut aus der (aller-)jüngsten Geschichte offenbarte 
uns und den Historikerinnen und Historikern, quellenkriti-
sche, medienpraktische wie auch ethische Herausforde-
rungen. So stießen wir auf E‑Mail-Korrespondenzen mit 
teils sehr persönlichen, mitunter emotionalen Inhalten oder 
auf Referenzen zu fehlenden digitalen Anhängen; auch der 
Umgang mit Websites oder auch Tweets stellt Forschende 
vor neue quellenkritische Aufgaben. Diese Problematik 
macht deutlich: Archive müssen nicht nur archivieren, son-
dern auch konvertieren und neue Formen der Überlieferung 
in ihre Strategien integrieren, insbesondere mit Blick auf 
die Digitalisierung.3 Und Forschende sind wiederum dazu 
aufgerufen, diese neue Vielfalt an Quellen zu berücksich-
tigen. Denn was es bedeutet, eine moderne, zeitgemäße 
Stadtgeschichte zu verfassen und darüber nachzudenken, 
welche Folgen das für den Forschungsprozess und für uns 
Forscher:innen hat, war einer der Kernfragen während der 
Projektlaufzeit.4

Der Umgang mit neuen Quellen auf der einen, erhebli-
che Überlieferungslücken auf der anderen Seite. So dicht in 
vielen Jahren die Überlieferung städtischer Verwaltung oder 
einzelner Unternehmen ist, so klaffen an anderen Stellen 
empfindliche Lücken, etwa für die Besatzungs- und ersten 
Nachkriegsjahre. Andere vielversprechende Akten haben 
schlichtweg noch nicht ihren Weg ins Archiv gefunden und 
befinden sich in den Registraturen der Verwaltung. Tradi-
tionell wenig Zeugnisse sind in kommunalen Archiven zu-
dem von einzelnen städtischen Gruppen vorhanden; eine 
‚Geschichte von unten‘ einer erlebten Stadt, insbesondere 
aus den Perspektiven von migrantischen Gruppen oder zu 
alltagsgeschichtlichen Belangen, kann damit nicht ohne 
Weiteres rekonstruiert werden. Dieser Befund ist selbstver-
ständlich kein Gütersloher Spezifikum. Diese Lücken konn-
ten jedoch durch gezielte Zeitzeugengespräche zumindest 
punktuell geschlossen werden – eine Aufgabe, die durch 
die überschaubare Größe der Stadt Gütersloh, die erst seit 
wenigen Jahren die nummerische Schwelle zur Großstadt 
erreichte, erleichtert wurde. Auch hier trat das Stadtarchiv 
als Vermittlungsinstanz auf, empfahl Zeitzeug:innen und 
stellte die Räumlichkeiten für die Interviews bereit. Eine 

Übernahme der aufgezeichneten Zeitzeugeninterviews ist 
im Gespräch und wäre ein Gewinn für die Überlieferung 
des Stadtarchivs.

Partizipation und Vermittlung: Formate der 
Interaktion innerhalb der Stadtgesellschaft
Ein Alleinstellungsmerkmal des Projekts war der partizipa-
tive Ansatz. Schon die Forschungsvereinbarung hielt diesen 
Aspekt dezidiert fest, wenn eine sog. Mitmachgeschichte 
anvisiert wurde.5 Das bedeutet, dass die Bürger:innen in den 
Forschungsprozess eingebunden werden, sodass Forschung 
und interessierte Stadtöffentlichkeit gegenseitig von den Er-
fahrungen und dem Wissen des jeweils anderen profitie-
ren können. Dieser Brückenschlag sollte Sichtbarkeit und 
Transparenz des Forschungsprozesses sowie den Transfer 
von Wissen und Vermittlung betonen. Dieses ambitionierte 
Vorhaben wurde insbesondere über zwei Formate realisiert, 
die in der Stadt Gütersloh längere Zeit erfolgreich erprobt 
wurden: Erzählcafés und Geschichtswerkstätten. Beide For-
mate waren bereits vor Beginn der Forschungen zur Stadt-
geschichte als erinnerungskulturelles Format des Fachbe-
reichs Kultur etabliert. Die Erzählcafés, die in regelmäßigen 
Abständen etwa vier Mal jährlich stattfinden, widmen sich 
als Teil des städtischen Kulturentwicklungsplanes von 2019 
verschiedenen Oberthemen, die in moderierten Podiumsdis-
kussionen mit Publikumsbeteiligung behandelt werden. Die 
Historiker:innen wirkten hier aktiv als Moderator:innen und 
Expert:innen mit, gewannen Zeitzeug:innen und erhielten 
wertvolle Rückmeldungen aus der Stadtgesellschaft. Die Er-
zählcafés, die an unterschiedlichen Orten über den gesam-
ten Stadtraum und in den Stadtteilen durchgeführt werden, 
werden filmisch begleitet und sind somit ein wertvoller Teil 
der Oral History, die auf der Seite Kulturportal Gütersloh an-
geschaut werden können.6 Die Geschichtswerkstätten fun-

2	 S. dazu die konzeptionellen Überlegungen von Malte Thießen, Rezensions
essay: Corona und die Geschichte der Gegenwart. Zeitenwenden (in) der 
zeithistorischen Forschung, URL: https://www.hsozkult.de/publication​
review/id/reb-94205 (Stand: 23.07.2025, gilt ebenfalls für alle nachfolgen-
den Hinweise auf Internetseiten) und den Beitrag von Joana Gelhart in 
dem hier vorliegenden Heft der Archivpflege für Westfalen Lippe 103 
(2025) auf S. 24 ff.

3	 S. dazu unter anderem die Ausführungen bei Frank M. Bischoff/Kiran Klaus 
Pate, Was auf dem Spiel steht. Über den Preis des Schweigens zwischen 
Geschichtswissenschaft und Archiven im digitalen Zeitalter, in: Zeithistori-
sche Forschungen 17 (2020), S. 145–156; vgl. auch Rainer Hering, Archive 
und Geschichtswissenschaft im digitalen Zeitalter. Probleme und Heraus-
forderungen aus der Sicht eines deutschen Archivars und Historikers, in: 
Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 120 
(2012) S. 116–138.

4	 Vgl. zu diesen Überlegungen, konkret auf Gütersloher Besonderheiten hin 
ausgerichtet, Christoph Lorke, Zugänge und Zugzwänge: Gedanken zu 
Chancen und Anforderungen einer modernen zeitgeschichtlichen Stadt-
historiographie, in: Alexander Krünes (Hrsg.), Moderne Stadtgeschichte(n) 
und ihre Perspektiven (Materialien zur thüringischen Geschichte 3), Leipzig 
2023, S. 23–31.

5	 S. dazu die Vorlage 335/2020 des Ausschuss für Kultur und Weiterbildung 
der Stadt Gütersloh vom 17.09.2020: Malte Thießen/Thomas Großbölting, 
Gütersloh im 20. und 21. Jahrhundert: Verwandlungen einer Stadt von 
1945 bis 2025 – Exposé eines Forschungsprojekts, URL: https://ratsinfo.
guetersloh.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZWJDECV-hD6xs17zXK​
zyUWSdz7DLHJMCohJif1WuQumg/Konzept_Guetersloh_Stadtgeschich-
te_2020-08-13.pdf.

6	 S. dazu auch URL: https://kulturportal-guetersloh.de/erinnern/erzaehl​
cafes/. 

https://www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-94205
https://www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-94205
https://ratsinfo.guetersloh.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZWJDECV-hD6xs17zXKzyUWSdz7DLHJMCohJif1WuQumg/Konzept_Guetersloh_Stadtgeschichte_2020-08–13.pdf
https://ratsinfo.guetersloh.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZWJDECV-hD6xs17zXKzyUWSdz7DLHJMCohJif1WuQumg/Konzept_Guetersloh_Stadtgeschichte_2020-08–13.pdf
https://ratsinfo.guetersloh.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZWJDECV-hD6xs17zXKzyUWSdz7DLHJMCohJif1WuQumg/Konzept_Guetersloh_Stadtgeschichte_2020-08–13.pdf
https://ratsinfo.guetersloh.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZWJDECV-hD6xs17zXKzyUWSdz7DLHJMCohJif1WuQumg/Konzept_Guetersloh_Stadtgeschichte_2020-08–13.pdf
https://kulturportal-guetersloh.de/erinnern/erzaehlcafes/
https://kulturportal-guetersloh.de/erinnern/erzaehlcafes/
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gieren als halbjährliche Foren für interessierte Bürger:innen; 
sie sind Impulsgeber und Multiplikatoren. Hier entstand bei-
spielsweise im Jahr 2018 die „AG Straßennamen“, die im 
Kontext erinnerungspolitischer Debatten in Bezug auf die 
Um- und Benennung von Straßen aktiv wird. Die Forschen-
den des Stadtgeschichtsprojekts nutzten diese Veranstaltun-
gen unter anderem zur Präsentation ihrer Gliederung oder 
zur Diskussion ihrer Thesen – ein niederschwelliger Aus-
tausch, der Fach- und Bürgerwissen produktiv miteinander 
verknüpfte.7 Diese Formate erwiesen sich nicht nur als Quel-
len für die Forschung und als Stichwortgeber für neue Frage-
stellungen, sondern auch als Seismografen für gesellschaft-
liche Spannungen, etwa bei Themen wie Umweltpolitik, 
Migration oder Erinnerung an NS-belastete Personen. Dies 
ermöglichte den Forschenden ein Gespür für bis heute rele-
vante, teils schwelende Konfliktlagen zu entwickeln.

Neue Medien, neue Wege: 
Instagram & Audiowalk
Ein Festband von 600 Seiten reicht heute kaum noch aus, 
um ein breites Publikum zu erreichen. Daher ergänzte das 
Projektteam seine Arbeit durch innovative digitale Formate, 
wie zum Beispiel den Instagram-Kanal @stadtgeschichten.
gt. Der Kanal – die Idee wurde im Übrigen während einer 
Geschichtswerkstatt geboren – dient als niedrigschwellige 
Plattform zur Vermittlung von Forschungsergebnissen, zum 
Bekanntmachen von Terminen und Präsentieren von histo-
rischen Fundstücken. Auf diese Weise ist eine unmittelbare 
Interaktion mit der Stadtöffentlichkeit möglich – inklusive 
interessierter Rückfragen, kritischer Rückmeldungen und al-
ternativer Deutungen. Außerdem kann über dieses Medium 
Aspekten und Themen ein Raum gegeben werden, die kei-
nen Platz mehr in dem Band gefunden haben, beispielweise 
über die Rubrik „ausgeklammert“.

Da in einer seitenmäßig begrenzen Stadtgeschichte mit-
nichten alle möglichen Themen behandelt werden können, 
hat die Projektmitarbeiterin und Doktorandin Joana Gelhart 
das Projekt „Audiowalk“ entwickelt. Mit diesem kann der 
Stadtraum durch digitale Audio-Stationen kartiert werden 
und den Nutzer:innen kontextualisierte historische Informa-

tionen zu teilweise unbekannten, ja unscheinbaren Orten 
der Stadt bieten. Damit ergänzt das Projekt den Ansatz des 
Buches, in dem die einzelnen Aufsätze ihre Stadtgeschichten 
von konkreten historischen Orten ausgehend entfalten. Die 
Inhalte des Audiowalks beziehen sich auf den Zeitraum der 
Stadtgeschichte seit dem Jahr 1945. Sie werden dialogisch 
von Bürger:innen und der Projektleitung entwickelt und ori-
entieren sich an konkreten Orten – vom Industrieareal über 
Höfe bis zur Tiefgarage, die in Zeiten des Kalten Krieges als 
Bunker diente und wo der erste Frauenparkplatz der Stadt 
zu finden war. Das Projekt ist momentan in der Umsetzung 
und wird im Herbst 2025 abgeschlossen sein. Der Fachbe-
reich Kultur der Stadt Gütersloh, die Volkshochschule und 
das Stadtarchiv sind als Kooperationspartner des Projekts ak-
tiv bei der Erarbeitung der Workshops und des Rahmenpro-
gramms für die Teilnehmenden miteinbezogen. Das Projekt 
hat bereits einen engagierten Kreis von Bürgerinnen und 
Bürgern sowie eine Förderung durch die Bürgerstiftung Gü-
tersloh gewinnen können.8

Reflexion und (Zwischen-)Fazit: Lehren für die 
archivische Praxis
Das Gütersloher Stadtgeschichtsprojekt zeigt exemplarisch, 
wie produktiv die Zusammenarbeit von Archiv und Ge-
schichtswissenschaft sein kann – wenn Vertrauen, Flexibi-
lität und gemeinsame Zielorientierung gegeben sind. Das 
Archiv war nicht bloß Lieferant von Quellen, sondern Koope-
rationspartner auf Augenhöhe. Die Mitarbeitenden trugen 
entscheidend dazu bei, Lücken zu benennen, Materialien zu 
erschließen und Vermittlung zu ermöglichen.

Gleichzeitig eröffnet das Projekt Perspektiven für die 
zukünftige Rolle kommunaler Archive: Sie sind nicht nur 
Gedächtnisinstitutionen, sondern wichtige Stichwortgeber 
und Plattformen für Geschichtsdialoge – intern wie extern, 
analog wie digital. Auch wenn durch diese Wege bei Wei-
tem nicht alle Wissens-, Überlieferungs- und Transferlücken 
geschlossen werden konnten, haben wir doch Konzepte 
und Ideen entwickeln können, die sich für das Projekt als 
tragfähig erwiesen haben.

Die Gütersloher Stadtgeschichte 1945–2025, die schließ-
lich im Mai 2025 der Öffentlichkeit präsentiert werden 
konnte,9 ist mehr als ein wissenschaftliches Buch. Sie ist Er-
gebnis und Labor für interdisziplinäre Kooperation, für neue 

Erzählcafé zu Briten in Gütersloh im Stadtarchiv 
(Foto: Jael Rachel Räker/Stadt Gütersloh)

7	 Vgl. zur Reflexion dieser Veranstaltung als Bestandteil einer partizipativen 
Stadtgeschichtsforschung Joana Gelhart/Christoph Lorke/Tim Zumloh, 
Stadtgeschichtsschreibung partizipativ. Kooperationen und Konfrontatio-
nen in der Geschichte der Gegenwart Gütersloh, in: Moderne Stadtge-
schichte 55 (2024), S. 104–115.

8	 Forschung und Vermittlung haben wir auch auf anderen Ebenen erprobt, 
die an dieser Stelle aber aus Platzgründen nicht weiter vorgestellt werden 
können. Neben den ‚klassischen‘ wissenschaftlichen Publikationen wären 
populärwissenschaftlichere Texte im kostenlosen Stadtmagazin „GT!nfo“ 
zu nennen, aber auch Podcast-Beiträge, die im LWL-Institut für westfäli-
sche Regionalgeschichte produziert werden; hinzu kommen Blogartikel, 
wie unter anderem: Joana Gelhart, Mehr als nur Theater? Was der 
Gütersloher Theaterneubau über städtische Selbstbilder im Wandel verrät, 
in: Westfalen/Lippe – historisch. Blog der Historischen Kommission für 
Westfalen (LWL), URL: https://hiko.hypotheses.org/2395. 

9	 Christoph Lorke (Hrsg.), Gütersloh. Geschichte einer Stadt (1945–2025), 
Bielefeld 2025.

https://hiko.hypotheses.org/2395
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Formate der Geschichtsvermittlung und für die Selbstverge-
wisserung einer Stadt im Wandel. Das Stadtarchiv Gütersloh 

spielte dabei eine Schlüsselrolle – nicht nur als Ansprechpart-
nerin für die städtische Vergangenheit, sondern als Gestal-
terin historischer und erinnerungskultureller Öffentlichkeit. 
Archive, so zeigt dieses Beispiel, können und müssen heute 
mehr sein: Offen, agil, partizipativ – und bereit, Forschung 
aktiv mitzugestalten.  n

Julia Kuklik
Stadtarchiv Gütersloh
Julia.Kuklik@guetersloh.de

(Foto: Güthenke/Stadt Gütersloh)

Christoph Lorke
LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte, 
Münster
christoph.lorke@lwl.org

(Foto: LWL)

Interkommunale Zusammenarbeit in der 
Überlieferungsbildung: Lückenlos – Kooperativ – 
Effizient
Jannik Schröder und Knut Langewand

Die reine Lehre macht es sich einfach
Wenn man aus der Ausbildung kommt oder in die Lehrbü-
cher des Archivwesens schaut, gibt es eine recht klare Vor-
stellung davon, wie Überlieferungsausbildung abläuft.

Idealtypisch gibt es immer klar abgegrenzte Strukturen 
und Sprengel, also Zuständigkeiten. Diesen Strukturen ent-
sprechend erfolgt die Übernahme von Archivgut. Dabei ist 
es völlig unerheblich, ob es sich um amtliches oder aber 
nicht-amtliches Schriftgut handelt: irgendein Archiv ist im-
mer zuständig.

Zum Beispiel gehen die Verwaltungsunterlagen des Ar-
chivträgers natürlich an das eigene Archiv, der Nachlass des 
langjährigen Universitätsprofessors an das Universitätsarchiv, 
das Vereinsarchiv des Kreisverbandes an das Kreisarchiv und 
so weiter. Also: Nach dem Provenienzprinzip findet sich für 
alle Unterlagen ein richtiger Platz.

In der Realität finden sich in Archiven andere Situationen. 
Natürlich gibt es, wie oben beschrieben, im Archivwesen 
durchaus klare Zuständigkeiten und Sprengel. Doch handelt 
es sich dann um die für Archive angenehmen Fälle, in denen 
sich die anbietende Stelle an den Strukturen der Gemeinden, 
Kreise und Länder orientiert.

Doch wie steht es um die nicht so eindeutigen Fälle? 
Seien es Personen, die an mehreren Orten gelebt und ge-
wirkt haben, Vereine, die eine Region unabhängig von 
kommunalen Grenzen abbilden, oder öffentlich-rechtliche 
Unternehmen, an denen mehrere Körperschaften, wie 
beispielsweise Kommunen, beteiligt sind. Die Vielfalt von 
potenziell archivierungswürdigen Stellen ist sehr groß und 
sorgt durch das Fehlen klarer Zuständigkeiten für einen blin-
den Fleck in der Überlieferungsarbeit.

Der erste Schritt, um dieses Problem anzugehen, ist, wie 
so oft, zunächst einmal ein Problembewusstsein zu schaf-
fen und zu erwägen, wo in der eigenen Region Fälle von 
‚zuständigkeitslosen‘, aber potenziell archivwürdigen Struk-
turen vorhanden sind. Zwar gibt es keine pauschalen Lösun-
gen zum Umgang mit diesen ‚blinden Flecken‘. Wichtig ist 
aber immer, das wird im Folgenden deutlich, die interkom-
munale Zusammenarbeit.

Fall 1: Überlieferungsproblematiken und 
-lösungen im Zentralarchiv
Als kommunales Zentralarchiv für über 280.000 Menschen 
betreibt das Kreisarchiv Warendorf, zuständig für die Kreis-

Workshop aller Autorinnen und Autoren des Sammel
bandes im Stadtarchiv Gütersloh (Foto: Joana Gelhart/LWL)

mailto:Julia.Kuklik%40guetersloh.de?subject=
mailto:christoph.lorke%40lwl.org?subject=
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verwaltung und die Archive und Registraturen aller 13 kreis-
angehörigen Kommunen, die interkommunale Arbeit quasi 
mit im Hause. Umso wichtiger ist es, eine klare Vorstellung 
davon zu haben, wohin sich die Überlieferungsbildung und 
damit auch die Beratung der anbietenden Stellen entwickeln 
soll.

Dazu zählen zwei Grundsätze: Die Vermeidung von Über-
lieferungsverlusten und von Doppelüberlieferungen durch 
Einhaltung des Federführungsprinzips. Während ersteres 
immer schon – getreu dem Motto „aufheben, was nicht 
vergessen gehen darf“1 – als Problem und Gefahr in der 
Archivwelt gesehen wurde, wird letzteres leider noch nicht 
ernst genug genommen und das Federführungsprinzip in der 
Überlieferungsbildung durch kurzsichtige Entscheidungen 
immer wieder missachtet. Aktenübernahmen erfolgen nicht 
zuletzt durch Unkenntnis der Überlieferungslage. Dies führt 
zu Doppelüberlieferungen und im Ernstfall sogar noch zu 
Überlieferungsverlusten, zum Beispiel dort, wo statt der Ori-
ginale Kopien oder unvollständige Unterlagen übernommen 
werden. Im Kreiszentralarchiv besteht der Vorteil, den Über-
blick über die gesamte Überlieferung der Kommunen und 
des Kreises zu haben – natürlich mit bestimmten Abstrichen. 

Das wird besonders dort interessant, wo der Kreis und 
die Kommunen oder mehrere Kommunen miteinander (oder 
manchmal auch gegeneinander …) gearbeitet haben.

Beispielfelder sind:
1.	Die verzahnte Zusammenarbeit von Kommunen und 

Kreis:
	– bei Genehmigungsverfahren (z. B. im Umweltbe-

reich), etwa bei der Altlastenkartierung und –besei-
tigung,

	– im Straßenbau (Kreis- und Gemeindestraßen),
	– bei Wahlen (Wahlleitung und -durchführung).

Dazu tritt der wachsende Bereich der freiwilligen Auf-
gabenerledigung kommunalen Tätigkeiten durch den 
Kreis (z. B. Jugendämter);

2.	Die Kommunalaufsicht durch den Kreis, z. B. die Geneh-
migung der kommunalen Haushalte durch den Kreis;

3.	 Interkommunale Zweckverbände – dazu unten;
4.	Gemeinschaftseinrichtungen, z. B.

	– Abfallwirtschaftsgesellschaften, 
	– Volkshochschulverbände mehrerer Kommunen.

5.	Last but not least: die lose Kooperation von Kommunen, 
z. B.
	– die regelmäßigen Besprechungen der 

Bürgermeister:innen oder anderer Vertreter:innen der 
Kommunen) und

	– Einzelprojekte, u. a. im kulturellen Bereich.

Wie versucht das Kreisarchiv Warendorf diese Vielfalt an 
Überlieferungstypen angemessen in der Praxis zu berück-
sichtigen?
1.	Durch eine engmaschige Betreuung der anbietungs-

pflichtigen Stellen bei den Kommunen und beim Kreis 
(regelmäßige Kontaktpflege).

2.	Dazu gehört vor allem ein „proaktives Überlieferungs-
management“, vulgo: nicht erst darauf zu warten, 
bis Städte und Gemeinden sich beim Archiv melden. 
Kaum etwas versetzt eine Kommunalverwaltung mehr 
in Aufregung als freilaufende Mitarbeitende des Kreis-
archivs im jeweiligen Rathaus. Wichtig sind aber auch, 
projektmäßiges Abarbeiten verschiedener kommunaler 
Handlungsbereiche mit einem begleitenden Beratungs-
angebot, beispielsweise bei den städtischen Schulen 
im Kreisgebiet, deren Registraturen das Kreisarchiv in 
einem erneuten Turnus seit 2024 sukzessive durch-
kämmt.

3.	 Informations- und Austauschformate bietet das 
Kreisarchiv außerdem regelmäßig für die festen 
Ansprechpartner:innen in den Kommunen an, 
zum Beispiel zur DMS-Einführung.

Die Überlieferungslandschaft in der Theorie (links) und in der Praxis (rechts) (Grafik: ChatGPT).

1	 Vgl. Dietmar Schenk, Aufheben, was nicht vergessen werden darf. Archive 
vom alten Europa bis zur digitalen Welt, Stuttgart 2013. 
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Daneben findet der Tag der Archive seit 2020 immer in ei-
ner anderen Kommune statt, um die Verbindung zur lokalen 
Verwaltung und Bevölkerung zu stärken.

Fall 2: Interkommunale Überlieferung mithilfe 
eines Arbeitskreises auf Kreisebene
In Nordrhein-Westfalen sind alle Kommunalarchive grund-
sätzlich Teil eines Arbeitskreises auf Kreisebene. Inwieweit 
die Mitgliedschaft von den Kommunalarchiven auch wahr-
genommen wird und wie die Sitzungen inhaltlich gestaltet 
werden, steht dagegen auf einem anderen Papier.

Die kreisweiten Arbeitskreise bieten jedoch für viele Be-
reiche, auch den Bereich ‚Überlieferungsbildung‘, enorme 
Möglichkeiten. So lassen sich dort die Lücken der ‚traditio-
nellen‘ Überlieferungsbildung erkennen, diskutieren und 
schließen.

Die Arbeitskreise bieten kommunalübergreifende Aus-
tauschmöglichkeiten, die im Kreis Steinfurt beispielsweise 
zweimal im Jahr in Präsenz und an wechselnden Orten 
wahrgenommen wird. An dieser Stelle empfiehlt sich der 
Beitrag von Ralf Othengrafen vom Kreisarchiv Gütersloh 
auf dem Westfälischen Archivtag 2024 über den generellen 
Nutzen dieser Arbeitskreise.2

Von enormer Bedeutung ist erfahrungsgemäß, dass 
es sowohl bei dem Arbeitskreis selbst und auch dann bei 
einzelnen, interkommunalen Überlieferungsprojekten eine 
federführende Stelle gibt, die eine zentrale Steuerungsfunk-
tion wahrnimmt. Ansonsten gehen die teils aufwendigen 
Projekte im Archivalltag unter und verlaufen schlussendlich 
im Sande.

Zudem müssen bei interkommunalen Überlieferungspro-
jekten auch die unterschiedlichen personellen und finanziel-
len Voraussetzungen der betroffenen Archive berücksichtigt 
werden. Im Zweifel sollten dann tatsächlich eher die bes-
ser ausgestatteten Archive die Überlieferung übernehmen, 
auch wenn ein anderes Archiv möglicherweise vom Sprengel 
her geeigneter erscheint.

Zuletzt ist zu beachten, dass es grundsätzlich aufwen-
diger ist, je mehr Archive an der Überlieferung interessiert 
oder sogar beteiligt sind, da jedes Archiv berechtigte eigene 
Interessen verfolgt und diese wahrgenommen sehen will.

Beispiel: Wasser- und Bodenverbände
Ein Beispiel aus dem Kreis Steinfurt ist das der Wasser- und 
Bodenverbände. Es handelt sich hierbei um ein recht kom-
plexes Thema zu dem Stefan Schröder vom LWL-Archivamt 
für Westfalen, damals noch Leiter des Stadtarchivs Greven, 
eine vierteilige Reihe auf dem Archivamt-Blog veröffentlicht 
hat.3

Die Wasser- und Bodenverbände ergeben sich aus § 2 
des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasser-
verbandgesetz) vom 10. Februar 1937 und sind öffentlich-
rechtliche Körperschaften. Im Kreis Steinfurt gibt es heute 
34 Unterhaltungsverbände, die sich nicht genau an den 
Grenzen der 24 Städte und Gemeinden des Kreises Stein-
furt orientieren, was zu Zuständigkeitsfragen führen kann.

Das Thema kam 2016 erstmals, angestoßen durch Ste-
fan Schröder, im Arbeitskreis des Kreises Steinfurt zur Spra-
che und eine endgültige Lösung konnte erst 2022 gefasst 
werden. Die Lösung sieht vor, dass das Kreisarchiv Steinfurt 
grundsätzlich die Archivierung übernimmt, da in diesem Fall 
tatsächlich sogar eine eindeutige Zuständigkeit beim Kreis-
archiv vorliegt, weil die Wasser- und Bodenverbände dem 
Umweltamt des Kreises unterstellt sind. Doch hier zeigt sich, 
dass die Realität in der Überlieferungsbildung der Theorie 
voraus sein kann. Häufig nehmen Mitarbeiter:innen der ein-
zelnen Kommunen Vorstandstätigkeiten in den Verbänden 
wahr, sodass es in der Vergangenheit zu Abgaben an die 
Stadt- oder Gemeindearchive kam. Rechtlich müssten die 
Unterlagen an das Kreisarchiv übergeben werden, doch 
da es bereits zu Erschließungen kam, wurde für den Kreis 
Steinfurt eine flexible Lösung gefunden: Der Arbeitskreis hat 
entschieden, eine Überlieferung durch die Stadt- und Ge-
meindearchive zu ermöglichen, sofern dabei zwei Vorausset-
zungen erfüllt sind. Zum einen darf nur der eigene Sprengel 
der Stadt oder Gemeinde betroffen sein, und zum anderen 
müssen die personellen und räumlichen Voraussetzungen 
zur angemessen Betreuung der Unterlagen erfüllt sein.

Interkommunale Überlieferung über die 
Kreisgrenzen hinaus
Es gibt jedoch auch Überlieferungsfälle, bei denen auch die 
Kreisgrenzen überschritten werden. Dann sollte in jedem 
Fall auf die überregionalen Arbeitskreise zurückgegriffen 
werden. Diese gibt es in Nordrhein-Westfalen für die Kreis-
archive und für die Stadt- und Gemeindearchive. Letztend-
lich gilt auch hier: Kontakt mit den anderen betroffenen 
Archiven aufnehmen und dann eine Einigung finden.

Eine Sitzung des Arbeitskreises der Kommunalarchive im 
Kreis Steinfurt (Foto: Kreisarchiv Steinfurt).

2	 Ralf Othengrafen, Unterstützung im Archivalltag. Austausch und Projekte 
in der Arbeitsgemeinschaft der Archive im Kreis Gütersloh, in: Archivpflege 
für Westfalen 101 (2024), S. 27–33.

3	 Stefan Schröder, Historische Unterlagen der Wasser- und Bodenverbände 
(19.05.2016), URL: https://archivamt.hypotheses.org/3692 (Stand: 
31.07.2025).
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Beispiel: REGIONALE 2004
Ein Beispiel für kreisübergreifende interkommunale Zu-
sammenarbeit ist die REGIONALE 2004. Dabei handelte 
es sich um eine umfassende Förderung des Landes Nord-
rhein-Westfalen, welches insbesondere Struktur- und Kul-
turprojekte unterstützte. Teile der Förderregion der REGIO-
NALE 2004 waren die Kreise Warendorf und Steinfurt sowie 
die Stadt Münster. Dafür wurde eine privatrechtlich organi-
sierte Geschäftsstelle gegründet, welche die Projekte koor-
dinierte. Diese Geschäftsstelle, die im Kreis Warendorf in der 
Stadt Telgte ihren Sitz hatte, wurde nach Beendigung des 
Projektes aufgelöst. Es war mehr oder weniger ein glück-
licher Zufall, dass es anschließend zu einer Abgabe an das 
Kreisarchiv Steinfurt kam.

Warum genau die Unterlagen seinerzeit nach Steinfurt 
und nicht in das näherliegende Kreisarchiv Warendorf ka-
men, ließ sich nicht mehr rekonstruieren. Die jahrelange 
Leiterin des Kreisarchivs Steinfurt, Ute Langkamp, über-
nahm 2005 die Unterlagen der Geschäftsstelle letztendlich 
komplett. Es handelte sich um 870 Akten, die seit der Über-
nahme vollständig im Magazin des Kreisarchivs Steinfurt 
lagerten.

Auf Einwirken nicht zuletzt des LWL-Archivreferenten des 
Kreises Steinfurt, Hans-Jürgen Höötmann, wurde nach einer 
Lösung für diese Überlieferung gesucht. Der Kreis Steinfurt 
sah sich nicht in der Lage, die Arbeit und Kosten alleine zu 
tragen, sodass es 2024 zu einer Einigung mit dem Kreis-
archiv Warendorf kam. Die Unterlagen werden nun endgül-
tig im Kreisarchiv Steinfurt archiviert, jedoch sagte das Kreis-
archiv Warendorf dabei Unterstützung zu. So wurden die 
Unterlagen im November 2024 in einer gemeinsamen Ak-
tion bewertet und die Kreisarchive Steinfurt und Warendorf 
einigten sich auf die Teilung der Kosten für die Umbettung, 
die durch einen externen Dienstleister durchgeführt werden 
soll. Die Erschließung des Bestandes erfolgt dann wiederum 
durch das Kreisarchiv Steinfurt. So konnte die Belastung 
sinnvoll auf mehrere Schultern verteilt und gleichzeitig eine 
praktikable Archivierung garantiert werden.

Noch anstehende Überlieferungsfälle
Aber es gibt noch weitere Fälle, in denen eine Archivierung 
noch nicht geklärt ist. So gibt es im Münsterland beispiels-
weise den Flughafen Münster-Osnabrück, die Regionalver-
kehr Münsterland GmbH oder den Münsterland e. V. An 
allen Einrichtungen sind mehrere Kommunen bzw. Kreise 
beteiligt, und es ist eine zukünftige Aufgabe für diese und 
möglicherweise weitere archivierungswürdige Stellen, einen 
gangbaren Weg zu finden, sodass die Unterlagen bewahrt 
und nutzbar gemacht werden.

Fazit
Wichtig ist es, sich dem Problem der Überlieferungslücken 
über den eigenen Sprengel hinaus bewusst zu werden und 
Überlieferungsdesiderate zu erkennen. Anschließend kön-
nen über verschiedene Netzwerke, Arbeitskreise und Kon-
takte potenzielle Partner ausfindig gemacht und gemeinsam 
praktikable Kompromisse gefunden werden. Zur Behebung 
der ‚blinden Flecken‘ ist es oft besser, eine vermeintlich 
schlechte Lösung zu wählen, als zu lange und vergeblich 
nach einer ‚perfekten‘ Lösung zu suchen, wodurch mögli-
cherweise sogar der Verlust von Überlieferung droht.

Wichtig ist dabei, die eigenen sowie die Ressourcen der 
anderen Archive zu berücksichtigen. Niemand kann alles 
leisten, aber jeder kann etwas leisten. Interkommunale 
Überlieferungsbildung ist und bleibt ein Geben und Neh-
men.  n

Jannik Schröder
Kreisarchiv Steinfurt
jannik.schroeder@kreis-steinfurt.de

Knut Langewand
Kreisarchiv Warendorf
knut.langewand@kreis-warendorf.de

Das Kreisarchiv Steinfurt und das Kreisarchiv Warendorf 
haben gemeinsam die Unterlagen der „REGIONALE 2004“ 
bewertet (Foto: Kreisarchiv Steinfurt).
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Von mündlich bis multimedial: Lücken schließen durch 
Einwerben alternativer Quellengruppen – oder: welche 
Quellen eine moderne Stadtgeschichte braucht
Joana Gelhart

Gütersloh im 20. und 21. Jahrhundert: 
ein Projekt und seine Forschungsperspektiven
Stadtgeschichte hat Konjunktur. In der Gegenwart und 
jüngsten Vergangenheit haben sich verschiedene Städte 
Westfalens für eine umfangreiche Erforschung ihrer Ge-
schichte entschieden, wie etwa Bocholt, Hagen und auch 
Gütersloh. In Umfang, Zugängen und Untersuchungszeit-
räumen unterscheiden sie sich zuweilen erheblich. Doch 
verhandeln alle – direkt oder indirekt – die Frage, wie eine 
moderne Stadtgeschichte aussehen kann.1 Auch die Stadt-
geschichte Güterslohs ist als eine mögliche Antwort auf 
diese Frage zu verstehen. Über drei Jahre forschte ein Team 
des LWL-Instituts für westfälische Regionalgeschichte und 
der Forschungsstelle für Zeitgeschichte – Christoph Lorke, 
Tim Zumloh und Joana Gelhart – in Gütersloh:2 Von 1945 
bis in die unmittelbare Gegenwart hinein zeichnet das Pro-
jekt Entwicklungslinien auf und Umbrüche nach, und zwar 
von klassischen Feldern wie Politik, Wirtschaft und Kultur 
hin zu Themen der Zeitgeschichte, wie Umweltgeschichte, 
Gleichstellungspolitik oder die Digitalisierungsgeschichte. 
Zugrunde lag dem Projekt ein partizipativer Ansatz, der 
darauf abzielt, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt am 
Forschungsprozess zu beteiligen.

Ein solcher Zuschnitt erfordert alternative Quellen und 
neue Wege der Quellenerhebung sowie -einwerbung und 
eine enge Zusammenarbeit zwischen Forschenden, Archiven 
und Stadtgesellschaft. Denn wer zur Geschichte der Gegen-
wart forscht, der steht oftmals vor einem widersprüchlichen 
Quellenproblem. Einerseits sind Archive wie Forschende mit 
einer Quellenflut konfrontiert: Vereinfachte Produktions- 
und Druckmöglichkeiten seit den 1970er Jahren führten 
zu einer kaum mehr zu überblickenden Menge an grauer 
Literatur wie Broschüren, Flyern, Berichten, Gutachten usw. 
Hinzu kommen unzählige digitale Quellen.3 Andererseits ver-
größern sich die Quellenlücken, je näher die Untersuchung 
an die Gegenwart heranreicht. Ein Grund dafür liegt sicher-
lich neben Sperrfristen in der fehlenden Zugriffsmöglichkeit 
auf Quellen, entweder durch Verzeichnungsrückstände oder 
Material, das sich noch in den Registraturen befindet. Mit 
der Erweiterung der Informations- und Kommunikations-
medien scheint ein crossmedialer Zugriff4 drängender denn 
je. Oft aber fehlen diese Quellen oder sind bruchstückhaft 
überliefert. Außerdem ist die Bereitschaft gestiegen, die Ge-
sellschaft in ihrer Diversität wahrzunehmen und zu erfor-
schen: Eine moderne Stadtgeschichte schreiben bedeutet 
aus unserer Sicht als Projektteam auch, Kategorien wie race, 
class, gender ernst zu nehmen. Mit dem ‚klassischen‘ Mate-

rial aber kommen Historikerinnen und Historiker schnell an 
ihre Grenzen. Welche neuen Wege also können wir bei der 
Einwerbung und Erhebung von Quellen einschlagen? Die 
Fragen und Herausforderungen, aber auch erste Lösungs-
ansätze möchte ich anhand meines Dissertationsprojektes 
zur Konstruktion von Stadtbildern aufzeigen.

Stadtbilder erforschen: ein Problemaufriss
„Dortmund – ehrlich im Herzen“, „Gronau – Musikstadt im 
Grünen“ oder „Lippstadt – Wasser, Licht, Leben“ – von der 
Metropole bis zur Kleinstadt schmücken sich spätestens seit 
Beginn des 21. Jahrhunderts Kommunen mit derlei Selbstbe-
schreibungen. Stadtbilder aber sind weit mehr: Sie umfassen 
die Gesamtheit der Vorstellungen von einer Stadt, ihre men-
talen Repräsentationen. Diese Vorstellungs- und Wahrneh-
mungswelten finden sich überall dort, wo die Stadt visuali-
siert wird, wo über sie gesprochen, geschrieben und auch 
gedacht wird. Gewiss sind Stadtbilder keine Erfindung der 
Zeitgeschichte. Seit den 1970er Jahren aber machte sich ein 
Einschnitt bei städtischen Identitätskonstruktionen bemerk-
bar: Globalisierungsprozesse, Mobilitätsdynamiken und 
neue Kommunikationstechnologien werfen die Frage auf, 
welchen Stellenwert das Lokale als Ort und Gemeinschaft 
überhaupt noch hat. Gleichzeitig bedingten diese Entwick-
lungen vor dem Hintergrund einer sich verschärfenden Städ-
tekonkurrenz den Druck zur städtischen Individualisierung 
und Repräsentation. Am Beispiel der Stadt Gütersloh un-
tersuche ich die Konstruktions- und Aushandlungsprozesse 
städtischer Bilder seit den 1970er Jahren. Im Zentrum steht 
die Frage nach der (Neu-)Verteilung von Deutungsmacht 
und den Teilhabechancen angesichts gesellschaftlicher Plu-
ralisierungs- und Liberalisierungsprozesse.

1	 Das zeigen etwa die Publikation von Alexander Krünes (Hrsg.), Moderne 
Stadtgeschichte(n) und ihre Perspektiven, Leipzig 2023 oder jüngst die Vor-
tragsreihe der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg „Moderne 
Stadtgeschichte(n) schreiben“ im Wintersemester 2024/25.

2	 Das Projekt wurde von dem LWL-Institut für westfälische Regionalgeschich
te in Münster und der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg 
bearbeitet. S. dazu auch den Beitrag von Julia Kuklik und Christoph Lorke 
im dem hier vorliegenden Heft.

3	 Vgl. Malte Thießen, Landesgeschichte als jüngste Zeitgeschichte. 
Programm und Perspektiven einer Geschichte der Gegenwart vor Ort, 
in: Sabine Mecking (Hrsg.), Landeszeitgeschichte (Hessisches Jahrbuch 
für Landesgeschichte 70) Marburg 2020, S. 151–170, S. 156–158; Frank 
M. Bischoff/Kiran Klaus Patel, Was auf dem Spiel steht. Über den Preis des 
Schweigens zwischen Geschichtswissenschaft und Archiven im digitalen 
Zeitalter, in: Zeithistorische Forschungen 17 (2020), S. 145–256; Sabine 
Mecking, Landeszeitgeschichte Perspektiven – Chancen – Herausforde-
rungen, in: dies. (Hrsg.), Landeszeitgeschichte (Hessisches Jahrbuch für 
Landesgeschichte 70) Marburg 2020, S. 1–19, hier 10 f.

4	 Der Begriff des crossmedialen Zugriffs geht zurück auf Thießen, Landes-
geschichte (wie Anm. 3), S. 157.
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Die Arbeit erschöpft sich nicht in offiziellen Stadtbilder 
und damit nicht darin, Slogans, Broschüren, Werbefilme usw. 
zu untersuchen. Es geht auch darum, sie in ihrer Tiefenstruk-
tur zu erfassen. Das heißt, sich jenen Wahrnehmungswelten 
anzunähern, die sich häufig erst im Subtext von Ereignissen 
oder durch gezielte Befragung zu erkennen geben. Bei der 
Annäherung an diese Fragen war ich gleich mit mehreren 
Quellenproblemen und -lücken konfrontiert, von denen ich 
zwei in den Fokus stellen möchte: mündliche, über lebens-
geschichtliche Interviews erhobene Quellen und digitales 
Material am Beispiel von städtischen Webseiten und Memes.

Erfahrungen sammeln: Erzählcafés und 
Oral History Interviews
Erfahrungsgeschichtliche Quellen sind in der Regel Man-
gelware. Zwar können Ego-Dokumente wie Tagebücher, 
Autobiografien oder Briefwechsel Einsichten bieten, wie 
Zeitgenoss:innen ihre Lebenswelt – in meinem Fall die Stadt – 
wahrnahmen. Nicht nur aber machen sie im Vergleich einen 
Bruchteil der archivierten Dokumente aus. Auch stammen 
die Quellen überwiegend von weißen, männlichen Politi-
kern, Akademikern, Journalisten usw. – also eben genau 
von solchen Personen, die seit jeher über Deutungsmacht 
verfügten und damit die Stadtbilder prägten. Wenn dieses 
Quellenproblem im Kontext dieses Forschungsinteresses be-
sonders augenfällig wird, so beschränkt es sich nicht darauf, 
sondern ist ein grundsätzliches und altbekanntes. An dieser 
Stelle eröffnet der Untersuchungszeitraum die Möglichkeit, 
die entsprechenden Quellen selbst zu erheben: die Zeitzeu-
ginnen und Zeitzeugen können befragt werden.

Ein öffentliches Forum für den Austausch dieser Erinne-
rungen bieten die sog. Erzählcafés, die der Fachbereich 
Kultur der Stadt Gütersloh Zusammenarbeit mit dem Stadt-
archiv veranstaltet.5 Die Gespräche zwischen Zeitzeug:innen 
und Expert:innen werden filmisch aufgezeichnet und sind 
auf YouTube zugänglich, was eine systematischere Auswer-
tung möglich macht. Über den Einblick in kollektive und 
individuelle Erfahrungen und Wahrnehmungen haben sie 
zu einem vertieften Verständnis und einer differenzierten, 
verschiedene Perspektiven integrierenden Stadtgeschichte 
beigetragen.6

Für meine Dissertation hingegen habe ich eigene Inter-
views geführt. Das Erzählcafé fungierte dabei jedoch als 
wichtige Anlaufstelle für den Erstkontakt mit Zeitzeug:innen. 
Über ergänzende Aufrufe und gezielte Anfragen habe ich 
mit verschiedenen Personen unterschiedlicher Herkunft, Be-
rufe und in unterschiedlichen Lebensphasen über ihr Leben 
und ihren Blick auf Gütersloh gesprochen, die Gespräche 
aufgezeichnet und anschließend transkribiert. Dem Vorge-
hen lag die Methode der Oral History zugrunde, die Einsich-
ten in die erlebte Stadt ermöglicht, die sonst verborgen blie-
ben.7 Doch diese Methode ist aufwendig, sie erfordert die 
Kenntnisse der Grundsätze und Regeln, Beziehungspflege 
und vor allem Zeit. Die Interviews sollen – sofern nicht an-
ders mit den Befragten vereinbart – anschließend im Güters-
loher Stadtarchiv archiviert werden.

Kommunale Archive brauchen gewiss nicht darauf war-
ten, bis ein Expertenteam Forschungsprojekte in ihrem 
Sprengel durchführt. In Gütersloh gibt es – wie in anderen 
Städten auch – einen regen Kreis geschichtsinteressierter 
Bürgerinnen und Bürger. Über eigene Projekte, Initiativen 
und Veranstaltungen tragen sie zu einer lebendigen Ge-
schichtskultur bei und leisten über die Erforschung ihres 
Lebensumfeldes oft wichtige Grundlagenarbeit. In einem 
Gespräch mit einem engagierten Bürger stellte sich heraus, 
dass er mehrere Interviews mit Personen aus der links-alter-
nativen Szene der 1970er Jahre geführt und in Auszügen 
transkribiert hatte. Weitere Impulse setzte das Projekt „Zeit-
Punkte“. Die Teilnehmenden erarbeiten unter Anleitung ei-
nen Audiowalk: Sie erforschen dabei selbst gewählte Orte 
im Gütersloher Stadtraum und verfassen auf Grundlage ihrer 
Recherche Hörtexte, die später eingesprochen werden. Viele 
nähern sich den Orten über Gespräche mit Zeitzeug:innen. 
Eine Chance besteht darin, dass diese in Stadt und Region 
vernetzten Bürgerinnen und Bürger auch Kontakte zu 
Zeitzeug:innen haben, die für ein fremdes Forschungsteam 
nicht oder erst nach längerer Zeit zugänglich wären. Inter-
views sind für viele dieser ehrenamtlich Forschenden also 
längst Praxis geworden – auch weil sie ihnen oft als der di-
rekte, unmittelbare Zugang zur Geschichte erscheinen.

Diese Annahme verdeutlicht, dass es für Archive nicht nur 
darum gehen kann, das vorhandene Material aufzunehmen, 
sondern auch methodisch anzuleiten: Gerade in kleineren 
Kommunen sind sie neben Stadtmuseen oft die einzigen öf-
fentlichen Institutionen, die sich mit der (Stadt-)Geschichte 
befassen. Workshops zur Oral History etwa bieten sich an, 
um über Erkenntnispotenziale und auch -grenzen aufzuklä-
ren, die Teilnehmenden mit Abläufen, Gesprächstechniken 
und Transkription vertraut zu machen, den forschungsethi-
schen und datenschutzrechtlichen Umgang mit dem Mate-
rial zu vermitteln und schließlich auch bei der Auswertung 
der Interviews zu unterstützen. Bei geringen personellen 
und finanziellen Ressourcen liegen Kooperationen mit 
Universitäten oder auch Volkshochschulen nahe. Hilfestel-
lungen können Archive auch über Handreichungen geben, 
welche die oben genannten Schwerpunkte umfassen. Das 
Projekt „oral-history.digital“ etwa bietet verschiedene Doku-
mente zu Interview- und Transkriptionsrichtlinien wie Muster 
für Einverständniserklärungen an.8

5	 Vgl. zu dem Format Erzählcafé auch die Einordnung bei Joana Gelhart/
Christoph Lorke/Tim Zumloh, Stadtgeschichtsschreibung partizipativ. 
Kooperationen und Konfrontationen in der Geschichte der Gegenwart 
Güterslohs, in: Moderne Stadtgeschichte 1 (2024), S. 104–115.

6	 Vgl. Christoph Lorke (Hrsg.), Gütersloh. Geschichte einer Stadt (1945–
2025), Bielefeld 2025.

7	 Vgl. dazu etwa Andrea Althaus/Linde Apel, Oral History, Docupedia-
Zeitgeschichte, 28.03.2023, URL: https://docupedia.de/zg/Althaus_apel_
oral_history_v1_de_2023#_ftn19 (Stand: 21.07.2025, gilt ebenfalls für alle 
nachfolgenden Hinweise auf Internetseiten). S. dazu auch Dorothee Wier-
ling, Oral History, in: Michael Maurer (Hrsg.), Neue Themen und Methoden 
der Geschichtswissenschaft (Aufriß der Historischen Wissenschaften 7), 
Stuttgart 2003, S. 81–151.

8	 S. dazu Oral-History.Digital: Anleitungen, Richtlinien, Mustervorlagen, 
Links, URL: https://www.oral-history.digital/dokumente/index.html.

https://docupedia.de/zg/althaus_apel_oral_history_v1_de_2023#_ftn19
https://docupedia.de/zg/althaus_apel_oral_history_v1_de_2023#_ftn19
https://www.oral-history.digital/dokumente/index.html
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Bei den Interviews handelt es sich oft um große Daten-
mengen: Von den im Projektkontext durchgeführten Ge-
sprächen umfasst ein durchschnittliches Interview zwei bis 
drei Gigabyte. Trotz der Größe und Transkripte aber emp-
fiehlt sich die Archivierung, um in der Transkription nicht 
umfassend darstellbare Elemente, wie beispielsweise den 
Tonfall, zu erfassen. Wie bei anderem Material geht es aber 
nicht nur darum, den Platz, sondern auch eine Struktur an 
Informationen zu schaffen: Angaben zum Interview wie 
Ort, Zeit, Fragestellung, Themenkomplexe, Hintergründe 
des Gesprächs, Kontaktaufnahme usw. sind wichtige In-
formationen. Sie sind nicht nur für den Interviewenden bei 
der Einordnung und Interpretation essenziell, sondern sind 
auch im Hinblick auf eine Zweitauswertung der Gespräche 
unerlässlich. Indem Archive strukturierte Formblätter für 
Metadaten, aber auch etwa Einverständniserklärungen be-
reitstellen, erleichtern sie ihre Arbeit, die der Interviewenden 
und insbesondere der Zweitnutzer:innen.

Von Webseiten und Memes: digitale Quellen
Seit jeher erfolgt das Stadtbilden, das Repräsentieren von 
Stadt nicht nur über schriftlichen oder gesprochenen Text. 
Seien es Fotografien, Stadtführer, Diaserien oder Stadtfilme – 
viele der Darstellungs- und Kommunikationsmodi basierten 
und basieren auf Visualität. Studien zu früheren Untersu-
chungszeiträumen waren also immer schon auf einen cross-
medialen Zugriff angewiesen. Und doch änderte sich seit 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Quellenbasis 
grundlegend: Mit dem Einzug des Fernsehers in die deut-
schen Wohnzimmer, die neue Alltäglichkeit des Computers, 
des Internets seit den 2000er und dem Smartphone haben 

sich die Informations- und Kommunikationsmedien ausdif-
ferenziert.9 Damit verlagerte sich die städtische Repräsenta-
tion keinesfalls von den analogen in den digitalen Raum. Es 
eröffneten sich allerdings neue Plattformen und Modi der 
städtischen Darstellung.

Seit Mitte der 1990er Jahre waren auch die Kommunen 
vermehrt im World Wide Web anzutreffen. Auch Gütersloh 
ging erstmals 1997 unter www.guetersloh.de online.

Als ‚digitale Visitenkarten‘ auf den Begriff gebracht, hob 
Malte Thießen unlängst das Potenzial städtischer Webseiten 
für die Erforschung von Stadtrepräsentationen hervor.10 Sie 
sind in der Regel der erste Anlaufpunkt, um sich über die 
Angebote einer Stadt zu informieren. Über die Aufrufe der 
Klickzahlen erhalten wir als Forschende – sofern dokumen-
tiert – einen seltenen Einblick in die Nutzung und Rezeption, 
die etwa bei analogen Informationsmaterial wie Stadtbro-
schüren kaum gegeben ist. Über die Auswahl an Inhalten, 
Text und Bild werden Selbstentwürfe der Stadt verdichtet 
kommuniziert. Das zeigt sich etwa an einem Screenshot der 
Gütersloher Webseite nach dem Relaunch 2007.

Gerade für Klein- und Mittelstädte, zu denen auch Gü-
tersloh lange Zeit gehörte, stellt die Online-Präsenz einer 
Stadt eine wertvolle Quelle dar. Während nämlich aufwän-
dige und kostenintensive Imagekampagnen tendenziell 
eher für Großstädte oder touristisch herausragende Orte in 

Die älteste, verfügbare Ansicht der Gütersloher Webseite, die über die Wayback Machine abgerufen werden kann, 
Stand 06.12.1998 (URL: https://web.archive.org/web/19981206161933/http://www.guetersloh.de/).

9	 Vgl. Axel Schildt/Detlef Siegfried, Deutsche Kulturgeschichte. Die Bundes-
republik von 1945 bis zur Gegenwart, München 2009, S. 254. 415–417. 
420–423. 489–492; Thießen, Landesgeschichte (wie Anm. 3), S. 156.

10	Malte Thießen, Das Internet archivieren. Digitale Überlieferung als Voraus-
setzung zeithistorischer Forschungen, Archivpflege in Westfalen-Lippe 96 
(2022), S. 40–46, hier S. 41.

http://www.guetersloh.de
https://web.archive.org/web/19981206161933/http://www.guetersloh.de/
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Frage kommen, nutzt von der Kleinstadt bis zur Metropole 
beinahe jede Stadt Webseiten. Das prädestiniert sie für den 
Vergleich eben jener Selbstbilder und gewünschter Fremd-
bilder zwischen den verschiedenen Städten, aber auch im 
zeitlichen Längsschnitt – zumindest theoretisch.11

Im Gütersloher Stadtarchiv liegen nur vereinzelt Screen-
shots vor und das oft nur nach größeren Umstellungen 
und Relaunchs. Über die Wayback Machine, ein digita-
les Internetarchiv, habe ich das Bild zwar erweitern, nicht 
aber annähernd vervollständigen können. Darüber hinaus 
geht mit dem Screenshot ein Großteil der Informationen 
verloren, welche die Seiten bieten, bilden sie doch nur die 
Benutzeroberfläche ab. Dabei sind gerade dialogische Ele-
mente wie etwa Gästebucheinträge oder Kommentarspal-
ten aufschlussreich, eröffnen sie doch einen Resonanzraum 
für Meinungen und Erfahrungen der Nutzer:innen. Welche 
Erkenntnispotenziale das birgt, offenbart sich deutlich an-
hand Sozialer Medien, die auf dialogischer Kommunikation, 
Interaktion und Vernetzung basieren. Städtische Webseiten 
systematisch in ihrer Tiefenstruktur oder in Teilen davon zu 
erfassen, verspricht also aussichtsreiche Erkenntnisse – auch 
über meine Fragestellungen hinaus.

Plattformen wie Facebook, BlueSky, Instagram oder auch 
TikTok – kurzum die Sozialen Medien – hat Thießen jüngst 
als „die sozialsten aller Quellen“ charakterisiert. Über ei-
nen in der Regel kostenfreien, niedrigschwelligen Zugang 
erlauben sie praktisch jeder und jedem eine einfache und 
beinahe ungefilterte Veröffentlichung von Inhalten jeglicher 
Art. Auch wenn die Probleme, die damit einhergehen, nicht 
übersehen werden können, tragen sie damit grundsätzlich 
zu einer Egalisierung bei: Es ermöglicht auch bisher margi-
nalisierten Personengruppen, die in der Regel über wenig 
Deutungsmacht verfügen, ihren Meinungen und Haltungen 
Ausdruck zu verleihen. Man denke nur an Kinder und Ju-
gendliche, die und deren Perspektiven im Archiv und in der 
geschichtswissenschaftlichen Forschung nach wie vor chro-
nisch unterrepräsentiert sind.12

Soziale Medien sind darüber hinaus äußerst produktiv, 
wenn es darum geht, neue Kommunikationsformen hervor-

zubringen. Ein Beispiel dafür ist das sog. Meme, das sich 
durch eine besondere Bild-Text-Komposition auszeichnet. 
Das Bild ist der Träger des semantischen Kerns oder auch 
Musters, das im Zusammenspiel mit dem Text auf beliebig 
viele Kontexte übertragen werden kann. Humoristisch-
satirisch zugespitzt verarbeiten Memes auch tagesaktuelle 
Ereignisse, verhandeln gesellschaftlich-politische Themen 
und Streitfragen und bringen damit komprimiert verschie-
dene Haltungen und Strömungen der Zeit zum Ausdruck. 
Die Popularität hat dazu geführt, dass es mittlerweile ganze 
Meme-Seiten zu einzelnen Städten gibt, die meist anonym 
betrieben werden und Eigenarten der Stadt, Persönlichkei-
ten, Orte etc. aufgreifen. Auch für Gütersloh existiert ein 
solcher Kanal auf Instagram, der allerdings seit 2021 inaktiv 
zu sein scheint.

Dass Memes weit mehr sind als unterhaltsame Spiele-
reien, wird an dem Beispiel aus dem Sommer 2020 deutlich. 
An dem beliebten Drake-Meme, in Anlehnung an den abge-
bildeten US-amerikanischen Rapper, kommt das Ringen um 
städtische Größe und Bedeutsamkeit Güterslohs zum Aus-
druck, das historisch wie gegenwärtig das Selbstverständnis 
der Stadt prägt.13 Diese Bedeutungsebene verbindet sich 
im Meme mit dem Weltgeschehen, die Corona-Pandemie, 
worauf das Datum und die Kommentare verweisen. Im Juni 
2020 rückten Stadt und Kreis nach dem Ausbruch des Co-
rona-Virus bei Tönnies mit anschließendem Lockdown in das 
Zentrum der medialen Berichterstattung. Ein Kommentar 
stellt die Verbindung zwischen diesen beiden Bedeutungs-
ebenen her: „Jetzt kann man Gütersloh ja schreiben, die in 
New York wissen es ja auch“.

Diese Quellen sind jedoch flüchtig. Zum einen werden 
aktuelle, vermeintlich eindeutige Memes in Zukunft nicht 

Der Header auf der Startseite von www.guetersloh.de. In der rechten, oberen Ecke befindet sich der damalige 
Stadtslogan „L(i)ebenswertes Gütersloh“, unten links der Dreiklang an Selbstbeschreibungen „Medienstadt – 
familienfreundlich – grün“, im Hintergrund ein Bild der Häuserreihen Ecke Berlinerstraße/Strengerstraße  
(Stadtarchiv Gütersloh, E 8696).

11	 Vgl. ebd. (wie Anm. 10), S. 41 f.
12	Vgl. Malte Thießen, Die sozialsten aller Quellen. Social Media als Quellen 

für eine Zeitgeschichte des 21. Jahrhunderts, in: Mia Berg/Andrea Lorenz/
Kristin Oswald (Hrsg.), Geschichte auf Instagram und TikTok – Perspekti-
ven auf Quellen und Praktiken, Berlin 2025, S. 10–132 [im Erscheinen]. 

13	 Joana Gelhart/Christoph Lorke/Tim Zumloh, Zwischen Provinztradition 
und Großstadtsehnsucht. (Selbst-)Verortungen Güterslohs in den 1970er 
und 1980er Jahren, in: Berliner Debatte Initial 33 (2022), S. 65–73.

https://www.guetersloh.de
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mehr ohne Hilfe zu dechiffrieren sein. Zum anderen – und 
das gilt insgesamt für Social Media – können die Inhalte 
schnell in den digitalen Raum gesendet, aber ebenso schnell 
wieder gelöscht werden. Das ist besonders verdichtet bei der 
Abwanderungswelle bei X spürbar geworden, was Fragen 
der Archivierung nach sich gezogen hat. Im Rahmen meiner 
Forschungsarbeit habe ich eine Sammlung an Screenshots 
von Webseiten und Social-Media-Quellen angelegt und da-
bei versucht, Kommentare und Verweisstrukturen (Verlin-
kungen, Reposts) zu erfassen. Wie bereits angedeutet sind 
gerade die Kommentarspalten aufschlussreich, weil dort ver-
schiedene Vorstellungen von Stadt aufeinanderprallen und 
damit auch zuvor individuelle Stadtbilder sichtbar werden – 
und zwar auch von Teilen der Stadtgesellschaft, die tenden-
ziell kaum über Möglichkeiten verfügt (und ggf. auch kein 
Interesse daran an), ihre Vorstellung gegenüber einer breiten 
Öffentlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Gleichzeitig stellen 
sich mit neuen Quellen auch neue Herausforderungen, wie 
datenschutzrechtliche oder forschungsethische Fragen. Das 
betrifft etwa die Anonymisierung von Personen in Kommen-
tarspalten oder bei privaten Accounts.

Das Erkenntnispotenzial dieser Quellen und ihre Bedeu-
tung in der alltäglichen Kommunikation haben bereits ei-
nige Historiker:innen dazu veranlasst, sie in ihre Forschungs-
arbeiten einzubeziehen. Wenn auch die Fragestellungen, mit 
denen sie an das Material herantreten, höchst unterschied-
lich sind, so lohnt es sich, bestehende Synergien zu nutzen. 
Das kann zum einen den methodischen Umgang mit den 
Quellen betreffen, zum Beispiel in Form einer Quellenkri-
tik, einem Handbuch, das aus den Erfahrungen in der For-

schung und in den Archiven fußt. Zum anderen geht es um 
die Zugänglichkeit des Materials, das außerhalb der Archive 
gesammelt wird. So wären beispielsweise Plattformen hilf-
reich, auf denen Wissenschaftler:innen und auch Lai:innen 
ihre Sammlungen teilen und zusammenführen können. Ein 
Beispiel aus der zeitgeschichtlichen Forschung für einen sol-
chen Crowdsourcing-Ansatz stellt das sog. Corona-Archiv 
der Universitäten Hamburg, Bochum und Gießen dar.14

Ausblick
Das Projekt zur Stadtgeschichte Güterslohs verdeutlicht, 
dass eine moderne Stadtgeschichte, wie wir sie als Projekt-
team verstehen, auf neue Wege der Quelleneinwerbung 
angewiesen ist. Auch wenn ich die Quellenlücken und -he-
rausforderungen exemplarisch anhand meiner Forschung zu 
Stadtbildern aufgezeigt habe, so verweisen diese doch weit 
über den hier skizzierten Gegenstand hinaus und betreffen 
ganz unterschiedliche Forschungsarbeiten und -kontexte. 
Die skizzierten Bedarfe und Herausforderungen sind also 
nicht neu. Ich hoffe, das Erkenntnispotenzial auch scheinbar 
unscheinbarer Quellenarten noch einmal deutlich unterstri-
chen zu haben. Gleichwohl liegt auf der Hand, dass Archive 
nicht allen Forscherträumen nachkommen können. Die 
Grenzen werden nicht nur durch rechtliche Fragen, sondern 
auch durch begrenzte Ressourcen an Zeit, Personal und Mit-
teln gesetzt. Dabei sollte klar sein, dass nicht allein den Ar-
chiven die Aufgabe zukommt, entsprechende Maßnahmen 
umzusetzen. Denn die fast vierjährige Forschungstätigkeit 
in Gütersloh hat auch gezeigt, dass die Wege bei der Ein-
werbung und Erhebung von Quellen nicht nur am besten 
gemeinsam von professionell Forschenden, Archivar:innen 
und Bürger:innen beschritten werden können, sondern die 
Zusammenarbeit dafür die Grundlage bildet.  n

Joana Gelhart
LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte, 
Münster
joana.gelhart@lwl.org 
 
 

Ein Meme der Seite @gutersloh_memes_gt auf Instagram, 
URL: https://www.instagram.com/p/CBxpxAQpbgo/?igsh=
MTBsa251Y2l2enlzNA==.

14	S. dazu die Webseite des Corona-Archivs, URL: https://coronarchiv.blogs.
uni-hamburg.de/. Thorsten Logge u. a., Das Coronarchiv. Crowdsourcing 
als Citizen Science in den Geisteswissenschaften. Ein Projektbericht, in: 
Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg (Hrsg.), Zeitgeschichte in 
Hamburg 2020, Hamburg 2021, S. 140–158.

mailto:joana.gelhart%40lwl.org?subject=
https://www.instagram.com/p/CBxpxAQpbgo/?igsh=MTBsa251Y2l2enlzNA==
https://www.instagram.com/p/CBxpxAQpbgo/?igsh=MTBsa251Y2l2enlzNA==
https://coronarchiv.blogs.uni-hamburg.de/
https://coronarchiv.blogs.uni-hamburg.de/
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Recherchelücken schließen!? 
Überlegungen für Erschließungsstrategien
Michael Ruprecht

Einleitung
Die Erschließung bildet die zentrale Voraussetzung für die 
Nutzbarkeit von Archivgut. Sie ist nicht nur essenziell für 
quellenbasierte historische Forschung, sondern ebenso für 
rechtssichere Verwaltungsabläufe und die Nachvollzieh-
barkeit staatlichen Handelns. Der Grad der Auffindbarkeit, 
Interpretierbarkeit und damit der tatsächlichen Verwendbar-
keit von Archivalien hängt unmittelbar von Qualität, Tiefe 
und Systematik der Erschließung ab. Lange Zeit kam der 
Klassifikation von Beständen eine Schlüsselrolle zu. Über die 
innere Gliederung von Findbüchern und Repertorien wurde 
eine strukturierte inhaltliche Annäherung ermöglicht. Mit 
dem Einzug digitaler Rechercheinstrumente hat sich diese 
Praxis jedoch grundlegend gewandelt. Die verstärkte Nut-
zung schlagwortbasierter Suchfunktionen und Metasuchen 
bewirkt, dass archivische Tektonik und Bestandsstruktur 
für viele Nutzer in den Hintergrund treten. Die Navigation 
erfolgt zunehmend punktuell und ergebnisorientiert – ein 
Trend, der nicht nur die Zugriffswege, sondern auch die Er-
wartungen an Erschließungsleistungen verändert.

Diese Entwicklung wirft die Frage auf, inwieweit die ge-
genwärtigen Erschließungsstandards und -verfahren noch 
den Anforderungen einer digitalen, nutzerzentrierten Ar-
chivwelt gerecht werden.1 Insbesondere vor dem Hinter-
grund weit verbreiteter Erschließungsrückstände und des 
strukturell bedingten langsamen Tempos archivarischer Er-
schließungspraxis bedarf es einer kritischen Reflexion der be-
stehenden Verfahren.2 Gefragt ist ein zeitgemäßes Verständ-
nis von Erschließung, das die veränderten Recherchemuster 
sowie digitale Nutzungspfade ernst nimmt und zugleich den 
fachlichen Anspruch auf Kontextualisierung und Nachvoll-
ziehbarkeit archivischer Ordnungen nicht aufgibt. Gerade im 
Zuge wachsender digitaler Möglichkeiten ist diese Debatte 
schon viele Jahre aktuell.3 Die Digitalisierung hat erhebliche 
Potenziale eröffnet: Archive können ihre Findhilfsmittel on-
line bereitstellen, ein globales Publikum erreichen und die 
Sichtbarkeit ihrer Bestände signifikant steigern. Gleichzeitig 
treten strukturelle Defizite deutlich zutage. Zwar tragen zen-
trale Plattformen wie das Archivportal-D oder landesweite 
Portale zur digitalen Zugänglichkeit bei, doch zahlreiche (ins-
besondere kleinere kommunale oder spezialisierte) Archive 
bleiben nach wie vor analog oder nur eingeschränkt recher-
chierbar. Die Gründe sind fehlende digitale Findmittel, die 
mangelnde Anbindung an Recherchesysteme oder schlicht-
weg das (unnötige) Fehlen einer geeigneten Erschließungs-
software.4 Dies führt zu einem digitalen Selektionsbias: Was 
online nicht verfügbar ist, bleibt für viele Nutzerinnen und 
Nutzer faktisch unzugänglich.

Ein Blick auf das Nordrhein-westfälische Archivportal ver-
deutlicht diese Kluft: Nur etwa 40 % der Kommunalarchive 
in Westfalen und Lippe verfügen über online recherchier-
bare Findbücher. Im Umkehrschluss bleiben 60 % vollstän-
dig außerhalb der digitalen Sichtbarkeit. Hinzu kommt, dass 
selbst gut vernetzte Archive mit kontinuierlich ausgebauten 
Online-Angeboten häufig erhebliche Erschließungslücken 
aufweisen.5 Viele Bestände sind lediglich analog zugäng-
lich, Findhilfsmittel oft fragmentarisch, veraltet oder ohne 
Normdaten erschlossen, was insbesondere themenoffene 
oder interdisziplinäre Recherchen erschwert.

Ein exemplarischer Befund dieser Art zeigt sich im Stadt-
archiv Leipzig: Zwar sind dort rund 56 % der Bestände on-
line recherchierbar (Stand: 1. Quartal 2025), jedoch bleiben 
41 % ausschließlich vor Ort und weitere 3 % nur teilweise 
digital sichtbar. Auf der Ebene der Verzeichnungseinheiten 
verschärft sich das Bild noch einmal: Lediglich 11 % sind on-
line zugänglich, was bedeutet, dass rund 90 % der detail-
lierten Erschließungsinformationen im digitalen Raum nicht 
sichtbar sind.

1	 Vgl. hierzu Karsten Uhde, Neue (Präsentationen + Kontexte + Normen) = 
Neue Erschließung? Brauchen wir neue Formen der Erschließung?, in: Irm-
gard Christa Becker u. a. (Hrsg.), Alte und neue Kontexte der Erschließung. 
Beiträge zum 26. Archivwissenschaftlichen Kolloquium der Archivschule 
Marburg, Marburg 2023, S. 27–39, insbesondere ab S. 35 sowie Mario 
Glauert, Müssen wir anders verzeichnen? Erschließung zwischen analogen 
Archivgewohnheiten und digitalen Nutzererwartungen, in: Archivpflege in 
Westfalen-Lippe 91 (2019), S. 32–37.

2	 Vgl. hierzu David Gniffke, Von Texten zu Daten. Drei Thesen zur archivi
schen Erschließung der Zukunft, in: Unsere Archive. Mitteilungen aus 
den rheinland-pfälzischen und saarländischen Archiven, Heft 69 (2024), 
S. 14–17.

3	 Vgl. Matthias Razum, Chancen und Herausforderungen des digitalen 
Wandels für Archive, in: Daniel Fähle/Peter Müller (Hrsg.), Smart und 
intelligent – Digitale Unterstützung für die Arbeit im Archiv, Stuttgart 
2024, S. 13–23 sowie Andrea Wettmann, Die Archive und der „Digital 
Turn“. Eine Standortbestimmung, in: Achim Bonte/Juliane Rehnolt (Hrsg.), 
Kooperative Informationsinfrastrukturen als Chance und Herausforderung. 
Festschrift für Thomas Bürger zum 65. Geburtstag, Berlin 2018, URL: 
https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9783110587524/
html?lang=de (Stand: 29.08.2025, gilt ebenfalls für alle nachfolgenden 
Hinweise auf Internetseiten).

4	 Unter Federführung des Landesarchivs Baden-Württemberg wurde speziell 
für ressourcenschwache Archive die Archivsoftware EEZU entwickelt. 
Andreas Neuburger, Online für alle! Ein einfaches Erschließungssystem für 
ressourcenschwache kleine Archive, in: Fähle/Müller (Hrsg.), Smart und 
intelligent (wie Anm. 3), S. 35–43.

5	 So lag bspw. der Erschließungsgrad des Hessischen Landesarchivs Ende 
2024 bei 63 %, vgl. die Quartalsstatistik Hessisches Landesarchiv 2025‑1 
unter https://landesarchiv.hessen.de/sites/landesarchiv.hessen.de/
files/2024-12/quartalsstatistik_2024_q3.pdf. Bundesweit lag die Erschlie-
ßungsquote des Landes- und Staatsarchive bei 90 %, während lediglich 
41 % online recherchierbar waren, vgl. Andreas Hedwig/ David Gniffke, 
Zwischen Grunddatenerschließung und digitaler Nutzung: Quo vadis 
archivische Erschließung, in: Irmgard Christa Becker u. a. (Hrsg.), Archivists 
meet historians – transferring source criticism to the digital age. Beiträge 
zum 27. Archivwissenschaftlichen Kolloquium der Archivschule Marburg, 
Marburg 2024, S. 87–103, hier S. 96.

https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9783110587524/html?lang=de
https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9783110587524/html?lang=de
https://landesarchiv.hessen.de/sites/landesarchiv.hessen.de/files/2024-12/quartalsstatistik_2024_q3.pdf
https://landesarchiv.hessen.de/sites/landesarchiv.hessen.de/files/2024-12/quartalsstatistik_2024_q3.pdf
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Die Ursachen liegen hauptsächlich in der erst kürzlich be-
gonnenen Retrokonversion zentraler älterer Bestände.6 Die 
digitale Transformation archivischer Erschließung schreitet 
zwar voran, wird aber noch viele Jahre in Anspruch nehmen. 
Zusätzlich erschweren gesetzliche Schutzfristen eine voll-
ständige digitale Bereitstellung von Erschließungsinforma-
tionen und verhindern dadurch eine allumfassende Online-
Recherchierbarkeit. Diese strukturellen Defizite lassen sich 
als digitale Recherchelücke beschreiben: Die bloße Existenz 
von Informationen im Archiv genügt schon lange nicht mehr, 
wenn diese digital nicht auffindbar sind.

Abseits dieses konkreten Beispiels entstehen Recherche-
lücken überall dort, wo Archivgut nicht auffindbar ist, sei 
es durch fehlende oder unzureichende Erschließung oder 
durch unzeitgemäße Recherchemöglichkeiten. Die Ursachen 
sind vielschichtig und bekannt:
	• Unverzeichnete Bestände: Archivalien wurden bislang 

nicht bearbeitet und sind (trotz abgelaufener Schutz
fristen) nicht zugänglich.

	• Oberflächliche oder uneinheitliche Informationen: 
Fehlende Tiefenerschließung, inkonsistente Begriffe und 
mangelnde Standardisierung behindern systematische 
Recherchen.

	• Unvollständige Online-Recherche: Recherchesysteme 
decken nur Teile der Überlieferung ab; viele Bestände 
bleiben unsichtbar.

	• Fehlende Kontextinformationen: Erschließungsdaten 
erlauben keinen inhaltlichen Zugang und erschweren 
das Verständnis.

	• Keine Normdatenanbindung: Die fehlende Verknüp-
fung mit kontrollierten Vokabularen (z. B. Gemeinsame 
Normdatei) verhindert gezielte Suchprozesse und 
semantische Verknüpfungen.

	• Nicht überarbeitete Altverzeichnisse: Aus Registraturen 
übernommene Aktenverzeichnisse werden unbearbeitet 
weitergenutzt und enthalten häufig unpräzise Titel, ver-
altete Ordnungen oder verweisen auf nicht archivierte 
Unterlagen.

Diese Defizite sind selten willkürlich entstanden. Vielmehr 
resultieren sie aus historischen Arbeitsweisen und priorisier-
ter Aufgabenwahrnehmung unter chronischem Ressourcen-
druck. Umso dringlicher ist es heute, diese Recherchelücken 
systematisch zu identifizieren und schrittweise zu schließen. 
Angesichts begrenzter Mittel und wachsender Anforderun-
gen bedarf es dabei ressourcenschonender und zugleich 
zukunftsorientierter Lösungsansätze, die vor allem in mehr 
Normierung und weniger Individualismus liegen müssen.7 
Klassische Erschließungsmodelle, orientiert an Provenienz 
und Aktentiteln, stoßen angesichts moderner Suchge-
wohnheiten – etwa thematischer oder semantischer Recher-
chen – zunehmend an ihre Grenzen. Parallel dazu wachsen 
die Erwartungen an schnelle, intuitive Zugänge, während 
personelle und finanzielle Ressourcen in vielen Archiven sta-
gnieren oder rückläufig sind. Die im Folgenden vorgestellten 
Strategien sind dabei keineswegs neu und haben sich in vie-
len Archiven bereits als zweckmäßig erwiesen.

Fokussierung, Kooperation, Partizipation, 
Digitalisierung: Strategien zum Abbau 
archivischer Erschließungsrückstände
Die strategischen Ansätze vieler Archive setzen angesichts 
begrenzter Ressourcen, wachsender Nutzungsansprüche 
und zunehmender Digitalisierungsanforderungen auf einen 
klugen Mix interner Ressourcen, Kooperation mit externen 
Akteuren sowie partizipativer Mitwirkung.

Ein praxisnaher und vergleichsweise ressourcenscho-
nender Weg ist die temporäre interne Bündelung von Ka-
pazitäten auf ausgewählte Erschließungsaufgaben. In sog. 
Erschließungswochen oder -tagen pausieren Mitarbeiter 
für einen begrenzten Zeitraum ihr Tagesgeschäft, um sich 
konzentriert der Aufarbeitung konkreter Rückstände zu wid-
men. Diese Form der gezielten internen Fokussierung wurde 
unter anderem im Bayerischen Hauptstaatsarchiv sowie im 

Übersicht der online recherchierbaren Verzeichnungs
einheiten im Stadtarchiv Leipzig

Übersicht der online recherchierbaren Bestände im 
Stadtarchiv Leipzig

6	 Vgl. zum Problem der Rückstände und Onlinestellung auch Klara Deecke, 
Mehr Erschließung trotz Rückständen, Zeitmangel und Aufgabenvielfalt? 
Strategische Überlegungen und praktische Lösungsversuche in einem 
mittelgroßen Kommunalarchiv, in: Franz-Josef Ziwes/Peter Müller (Hrsg.), 
Archivische Erschließung im Umbruch. Vorträge des 80. Südwestdeutschen 
Archivtags am 17. und 18. Juni 2021, Stuttgart 2022, Seite 31–38.

7	 Vgl. zu Problemen und Ursachen und Notwendigkeiten der archivischen 
Erschließung Karsten Uhde, Zwischen Tradition und Online-Mainstream – 
Archivische Erschließung im 21. Jahrhundert, in: Archivpflege in Westfalen-
Lippe 90 (2019), S. 6–10.
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Stadtarchiv Wiesbaden mit Erfolg umgesetzt.8 Vorausset-
zung für ein solches Vorgehen sind eine vorausschauende 
Planung, die Bereitstellung der erforderlichen Arbeitsmittel 
sowie die klare Definition von Standards und Zielsetzungen. 
Durch das konzentrierte, teambasierte Arbeiten lassen sich 
nicht nur substanzielle Fortschritte erzielen, sondern auch 
die Motivation innerhalb des Hauses stärken.

Neben internen Maßnahmen gewinnen externe Koope-
rationen zunehmend an Bedeutung. So können insbeson-
dere bei standardisiertem Schriftgut auch Dienstleister in 
die Erschließungsarbeit eingebunden werden. Ein Beispiel 
bietet das Unternehmen Ancestry, das in Zusammenarbeit 
mit Archiven weltweit umfangreiche Bestände wie z. B. 
Kirchenbücher und Zivilstandsregister digitalisiert und in-
dexiert. Die dabei erzeugten Metadaten erlauben eine fein 
granular aufbereitete Tiefenerschließung auf Personen- 
oder Ereignisebene, die in dieser Detailtiefe von Archiven 
aus Ressourcengründen in der Regel nicht geleistet werden 
kann. Gerade genealogisch interessierte Nutzer erwarten 
jedoch häufig genau diese Form der individuellen Zugäng-
lichkeit, die über klassische Findmittel weit hinausgeht. Die 
Indexierung durch kommerzielle Partner stellt damit eine 
Form der inhaltlichen Erschließung dar, die vorhandene Re-
cherchelücken aus Nutzersicht gezielt schließen kann. Trotz 
zum Teil nachvollziehbarer Bedenken hinsichtlich Kommer-
zialisierung, Datenhoheit und Zugangsbedingungen zeigen 
solche Kooperationen, dass die Auslagerung einzelner Pro-
zessschritte erhebliche Effizienzgewinne bei der Zugänglich-
machung ermöglichen kann. Dabei darf es jedoch nicht um 
eine Abgabe öffentlicher Verantwortung gehen, sondern 
um eine pragmatische Aufgabenteilung.

Ähnliche Überlegungen gelten für die Zusammenarbeit 
mit spezialisierten Archivdienstleistern. So bieten Unterneh-
men und Geschichtsbüros auf Erschließung ausgerichtete 
Leistungen an, die insbesondere bei gänzlich unbearbeiteten 
Beständen zum Einsatz kommen können. Das Stadtarchiv 
Leipzig etwa hat die externe Erschließung eines umfang-
reichen, bislang unstrukturierten DDR-Bestandes über die-
sen Weg erprobt und dabei positive Erfahrungen gemacht. 
Auch das Modell von Werkverträgen mit versierten freien 
Mitarbeitern stellt eine praktikable Möglichkeit dar, um Er-
schließungsleistungen kontinuierlich zu erbringen, beispiels-
weise im Rahmen modularer Projektarchitektur. In allen Fäl-
len sind jedoch die fachliche Vorbereitung und Begleitung 
durch das Archiv unerlässlich. Ohne verbindliche Standards, 
Zwischenabnahmen und abschließende Qualitätskontrolle 
lassen sich weder inhaltliche Tiefe noch nachhaltige Recher-
chierbarkeit gewährleisten. Externe Unterstützung kann die 
archivische Arbeit entlasten, aber nicht ersetzen.

Neben alledem bietet auch die unter dem Begriff Citi-
zen Science bekannte Einbindung der Öffentlichkeit ein 
wachsendes Potenzial für die Erschließung.9 In verschiede-
nen Bereichen, etwa bei der Transkription handschriftlicher 
Quellen, der Beschreibung historischer Fotografien oder der 
Verschlagwortung digitalisierter Archivalien, können inte-
ressierte Freiwillige einen wertvollen Beitrag leisten. Platt-

formen wie Zooniverse,10 das weltweit größte Portal für 
Citizen-Science-Projekte, zeigen eindrucksvoll, wie durch 
niederschwellige Beteiligungsformate große Datenmen-
gen erschlossen und kontextualisiert werden können. Auch 
im deutschsprachigen Raum entstehen seit einigen Jahren 
Beispiele für erfolgreiche Projekte: So etwa das Vorhaben 

„Auf dem Weg zum Teilhabe-Archiv“ des Leibniz-Instituts 
für Raumbezogene Sozialforschung, bei dem historische 
Fotografien gemeinsam mit Freiwilligen erschlossen und 
digital zugänglich gemacht werden.11 Solche Modelle las-
sen sich auch auf kleinere Archive übertragen, etwa durch 
lokale Workshops, partizipative Transkriptionsaktionen oder 
Crowdsourcing-Projekte.

Darüber hinaus engagieren sich vielerorts ehrenamtlich 
tätige Personen direkt in der Erschließung oder Retrokon-
version. Dieses Engagement kann eine wichtige Ergänzung 
zur fachlichen Arbeit darstellen, etwa bei der Aufarbeitung 
ortsgeschichtlicher Bestände. Allerdings setzt der produk-
tive Einsatz Ehrenamtlicher voraus, dass sie über geeignete 
Fähigkeiten insbesondere im Umgang mit Schriftgut, Ord-
nungsstrukturen und Erschließungsstandards verfügen.12 
Der notwendige Schulungs- und Betreuungsaufwand wird 
dabei oft unterschätzt. Eine nachhaltige und qualitätsgesi-
cherte Einbindung erfordert nicht nur klare Aufgabenstel-
lungen und abgestimmte Prozesse, sondern auch personelle 
Kapazitäten für fachliche Anleitung und Nachbearbeitung. 
Insofern ist eine kritische Abwägung zwischen Aufwand 
und Nutzen unerlässlich, um Ehrenamtsprojekte sinnvoll in 
die Arbeitsabläufe zu integrieren.

Die Potenziale dieser unterschiedlichen Ansätze liegen 
auf der Hand: Sie ermöglichen nicht nur einen effizienteren 
Umgang mit Ressourcen, sondern stärken auch die Sichtbar-
keit archivischer Arbeit in der Gesellschaft. Voraussetzung 
für ihren nachhaltigen Erfolg ist jedoch stets eine qualitäts-
bewusste Umsetzung. Ob durch interne Bündelung, externe 

8	 Vgl. Julian Holzapfl, Erschließungssprints mit KONTESSA – Möglichkeiten 
und Grenzen eines „kleinen“ Projektformats sowie Peter Quadflieg, 
Erschließungs-Sprint: Anwendung agiler Methoden bei der Rückstands-
bearbeitung im Stadtarchiv Wiesbaden. – Beide Beiträge erscheinen 
2026 in der Dokumentation der Tagung „Erfahrungen teilen, Strategien 
entwickeln: Rückstandsbearbeitung in Archiven“, die am 18./19. Novem-
ber 2024 im Stadtarchiv Leipzig stattfand.

9	 Vgl. hierzu ausführlich Thekla Kluttig, Die Citizen Science Strategie 2020 
für Deutschland und die Archive, in: Verband deutscher Archivarinnen 
und Archivare e. V. (Hrsg.), Kompetent! – Archive in der Wissensgesell
schaft, Fulda 2018, S. 33–41 sowie Thekla Kluttig, Aufbau digitaler 
Infrastrukturen durch die Bürgerforschung. Perspektiven für Geschichts-
wissenschaft und Archive, in: Rainer Hering/Gerald Maier (Hrsg.), Deuten 
und streiten, suchen und finden. Neue Möglichkeiten der Kooperation 
zwischen Archiven und Geschichtswissenschaft beim Aufbau digitaler 
Infrastrukturen Streiten, Stuttgart 2023, S. 71–78.

10	URL: https://www.zooniverse.org/. 
11	 URL: https://leibniz-irs.de/medien/irs-aktuell/buergerwissen-und-stadt​

geschichte/auf-dem-weg-zum-teilhabe-archiv-digitalisierung-und-citizen-
science-in-den-wissenschaftlichen-sammlungen-des-irs. 

12	Einen Einblick gibt der jüngst veröffentlichte Beitrag von Marcel 
Giffey/Riccarda Henkel, Ehrenamtliche Unterstützung im Landes-
archiv, in: Archive in Sachsen-Anhalt 2024, S. 64–66, URL: https://
lha.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/
MI/LHA/Bibliothek_LHA/01._Startseite/2025/Archive_in_Sachsen-
Anhalt_2025/4._Nutzungsperspektiven/Marcel_Giffey_und_Riccarda_​
Henkel_%E2%80%93_Ehrenamtliche_Unterst%C3%BCtzung_im_
Landesarchiv.pdf. 

https://www.zooniverse.org/
https://leibniz-irs.de/medien/irs-aktuell/buergerwissen-und-stadtgeschichte/auf-dem-weg-zum-teilhabe-archiv-digitalisierung-und-citizen-science-in-den-wissenschaftlichen-sammlungen-des-irs
https://leibniz-irs.de/medien/irs-aktuell/buergerwissen-und-stadtgeschichte/auf-dem-weg-zum-teilhabe-archiv-digitalisierung-und-citizen-science-in-den-wissenschaftlichen-sammlungen-des-irs
https://leibniz-irs.de/medien/irs-aktuell/buergerwissen-und-stadtgeschichte/auf-dem-weg-zum-teilhabe-archiv-digitalisierung-und-citizen-science-in-den-wissenschaftlichen-sammlungen-des-irs
https://lha.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MI/LHA/Bibliothek_LHA/01._Startseite/2025/Archive_in_Sachsen-Anhalt_2025/4._Nutzungsperspektiven/Marcel_Giffey_und_Riccarda_Henkel_%E2%80%93_Ehrenamtliche_Unterst%C3%BCtzung_im_Landesarchiv.pdf
https://lha.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MI/LHA/Bibliothek_LHA/01._Startseite/2025/Archive_in_Sachsen-Anhalt_2025/4._Nutzungsperspektiven/Marcel_Giffey_und_Riccarda_Henkel_%E2%80%93_Ehrenamtliche_Unterst%C3%BCtzung_im_Landesarchiv.pdf
https://lha.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MI/LHA/Bibliothek_LHA/01._Startseite/2025/Archive_in_Sachsen-Anhalt_2025/4._Nutzungsperspektiven/Marcel_Giffey_und_Riccarda_Henkel_%E2%80%93_Ehrenamtliche_Unterst%C3%BCtzung_im_Landesarchiv.pdf
https://lha.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MI/LHA/Bibliothek_LHA/01._Startseite/2025/Archive_in_Sachsen-Anhalt_2025/4._Nutzungsperspektiven/Marcel_Giffey_und_Riccarda_Henkel_%E2%80%93_Ehrenamtliche_Unterst%C3%BCtzung_im_Landesarchiv.pdf
https://lha.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MI/LHA/Bibliothek_LHA/01._Startseite/2025/Archive_in_Sachsen-Anhalt_2025/4._Nutzungsperspektiven/Marcel_Giffey_und_Riccarda_Henkel_%E2%80%93_Ehrenamtliche_Unterst%C3%BCtzung_im_Landesarchiv.pdf
https://lha.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MI/LHA/Bibliothek_LHA/01._Startseite/2025/Archive_in_Sachsen-Anhalt_2025/4._Nutzungsperspektiven/Marcel_Giffey_und_Riccarda_Henkel_%E2%80%93_Ehrenamtliche_Unterst%C3%BCtzung_im_Landesarchiv.pdf
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Vergabe oder partizipative Formate – Erschließung bleibt 
eine fachlich anspruchsvolle Kernaufgabe, deren Qualität 
über die tatsächliche Nutzbarkeit des Archivguts entscheidet. 
Strategien zum Abbau von Rückständen müssen daher nicht 
nur auf kurzfristige Effizienzgewinne abzielen, sondern 
dauerhaft die Grundlagen für eine verlässliche, transparente 
und benutzungsorientierte Erschließungspraxis sichern.

Retrokonversion weiterhin zentrale Aufgabe
Trotz ihrer langen Geschichte bleibt die Retrokonversion – 
also die Überführung maschinen- oder handschriftlicher 
Findmittel in digitale Recherchesysteme mit dem Ziel der 
Online-Verfügbarkeit – eine zentrale und vielfach noch un-
bewältigte Aufgabe zahlreicher Archive.13 Bereits vor rund 
zwei Jahrzehnten begann dieser unter anderem durch För-
dermaßnahmen der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
unterstützte Prozess und wurde vielerorts als Bestandteil 
einer erweiterten Erschließungsstrategie umgesetzt. Den-
noch zeigt sich 2025 in vielen Einrichtungen ein deutliches 
Bild der Unvollständigkeit: Selbst häufig genutzte Findmittel 
älterer, forschungsrelevanter Bestände liegen noch immer 
ausschließlich in analoger Form vor.

Ein exemplarisches Beispiel ist auch hierfür das Stadtarchiv 
Leipzig, in dem die zentrale Überlieferung der Stadtverwal-
tung vom 16. bis 19. Jahrhundert derzeit mit Hochdruck in 
ein digitales Recherchesystem überführt wird. Angesichts 
des Umfangs und der Komplexität dieser Bestände wird sich 
die Fertigstellung voraussichtlich noch über mehrere Jahre 
hinziehen. Dieser Umstand ist sowohl aus Sicht der Nutzen-
den als auch aus facharchivarischer Perspektive unbefriedi-
gend. Die Verzögerungen resultieren dabei nicht allein aus 
der schieren Menge an Verzeichnungseinheiten, sondern 
ebenso aus den notwendigen Begleitarbeiten, die integraler 
Bestandteil einer qualitätsgesicherten Retrokonversion sind. 
Hierzu zählen die Bestandsrevision, die Neusignierung sowie 
die Neuverpackung der Archivalien. In diesem Zuge wird bei-
spielsweise die bislang weitergeführte, historisch gewach-
sene Signaturpraxis (z. B. komplexe Registratursignaturen 
wie „Tit. XLII A Nr. 14 Bd. 2 Beiheft 9“) durch ein rein nu-
merisches System ersetzt. Diese Vereinfachung dient nicht 
nur der internen Verwaltungsökonomie, sondern verbessert 
auch die Zitierfähigkeit erheblich.

Darüber hinaus offenbart die Retrokonversion immer 
wieder grundlegende Probleme der ursprünglichen Find-
mittel: So werden bislang nicht verzeichnete oder unent-
deckte Archivalien identifiziert. In Einzelfällen kamen unter 
einer einzigen Altsignatur bis zu 100 Akten im Magazin 
zum Vorschein. Die systematische Aufarbeitung dieser Un-
schärfen führt zu einem signifikanten Qualitätszuwachs der 
Erschließungsdaten und eröffnet neue inhaltliche Zugänge. 
Retrokonversion ist somit nicht bloße technische Migration, 
sondern eine archivarische Kernleistung mit erheblichem 
Mehrwert für Forschung und Verwaltung.

Zur Umsetzung solcher Vorhaben können dieselben In-
strumente genutzt werden, die auch bei der Erschließung 
zur Anwendung kommen: Neben dem eigenen Personal las-

sen sich Freiberufler über Werkverträge einbinden, ebenso 
wie spezialisierte Dienstleister, ehrenamtlich Engagierte oder 
studentische Hilfskräfte. Auch hier gilt, dass ohne sorgfältige 
fachliche Begleitung, Standardisierung und Qualitätssiche-
rung kein nachhaltiger Erfolg erzielt werden kann. Zudem 
haben sich temporäre interne Schwerpunktsetzungen auch 
bei Retrokonversionsprojekten als effektives Mittel erwiesen, 
um Fortschritte gezielt zu beschleunigen.

Nicht zuletzt existieren weiterhin externe Fördermöglich-
keiten: Das ursprünglich vor rund 20 Jahren etablierte Pro-
gramm zur Retrokonversion archivischer Findmittel wurde 
in die heutige Förderlinie „Digitalisierung und Erschließung“ 
überführt und steht grundsätzlich auch aktuell zur Verfü-
gung.14

Standardisierung und Plattformnutzung
Ein zentrales Element moderner, nutzungsorientierter In-
formationsbereitstellung ist die stärkere Kontextualisierung 
archivischer Informationen. Gemeint ist damit nicht nur die 
rein strukturierende Einordnung innerhalb der archivischen 
Tektonik, sondern insbesondere die inhaltliche Verknüpfung 
von Beständen über Personen, Orte, Körperschaften oder 
Sachbegriffe hinweg und zwar auf eine Weise, die sowohl 
menschlich interpretierbar als auch maschinell verarbeitbar 
ist. Technisch wie konzeptionell entscheidend hierfür ist die 
Nutzung standardisierter Formate, kontrollierter Vokabulare 
und etablierter Plattformen, die semantische Interoperabi-
lität und anschlussfähige Recherche ermöglichen.

Seit langem gefordert, aber bislang nur vereinzelt konse-
quent umgesetzt, ist in diesem Zusammenhang der Einsatz 
von Normdaten in der archivischen Erschließungspraxis.15 
Die Vorteile liegen auf der Hand: Eine eindeutige, über In-
stitutionengrenzen hinweg gültige Identifikation von Enti-
täten erlaubt es, Bestände thematisch oder biografisch zu 
verknüpfen und gezielte Suchen über verschiedene Systeme 
hinweg zu ermöglichen. Insbesondere die Gemeinsame 
Normdatei (GND) bietet hier eine zentrale Infrastruktur. Ihre 
konsequente Anwendung stellt Archive jedoch vor erhebli-
che Herausforderungen.

Die Hürden sind sowohl konzeptioneller als auch prak-
tischer Natur. Die Vielzahl potenziell normdatenrelevanter 
Einträge führt schnell zu einem erheblichen Erfassungsauf-
wand. Häufig existieren zu den in historischen Beständen 
genannten Personen keine bestehenden Normeinträge, 
sodass diese erst angelegt werden müssen. Hinzu kommt 
die Problematik uneinheitlicher oder alter Schreibweisen, 
die eine sichere Identifikation erschweren. Gerade in vor-
modernen Quellen kann die exakte Zuordnung ohne ver-

13	Vgl. zu den Anfängen Ulrich Fischer/Wilfried Reininghaus, DFG-Vorstudie 
„Retrokonversion archivischer Findmittel“. Die wichtigsten Ergebnisse des 
Projektes, in: Der Archivar 59/4 (2006), S. 329–333.

14	Vgl. URL: https://www.dfg.de/de/foerderung/foerdermoeglichkeiten/
programme/infrastruktur/lis/lis-foerderangebote/digitalisierung-erschlies​
sung.

15	z. B. Thekla Kluttig, Gemeinsame Normdatei und Archive – was soll das?, 
in: Nachlässe – Neue Wege der Überlieferung im Verbund (Veröffent-
lichungen des Sächsischen Staatsarchivs A, Sächsisches Staatsarchiv 17), 
Halle 2014, S. 85–88.

https://www.dfg.de/de/foerderung/foerdermoeglichkeiten/programme/infrastruktur/lis/lis-foerderangebote/digitalisierung-erschliessung
https://www.dfg.de/de/foerderung/foerdermoeglichkeiten/programme/infrastruktur/lis/lis-foerderangebote/digitalisierung-erschliessung
https://www.dfg.de/de/foerderung/foerdermoeglichkeiten/programme/infrastruktur/lis/lis-foerderangebote/digitalisierung-erschliessung
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tiefte historische und kontextuelle Kenntnisse nicht auto-
matisiert erfolgen. In der Praxis stehen Archivarinnen und 
Archivare daher vor der Frage, in welchem Umfang Normda-
tenarbeit realistisch leistbar ist und wie man dennoch einen 
systematischen Zugang schafft.

Lösungsansätze liegen in der gestuften Anwendung von 
Normdatenkonzepten.16 So kann zunächst auf bestehende 
Normeinträge zurückgegriffen werden, ohne unmittelbar 
neue Datensätze anlegen zu müssen. Für häufig genannte 
Personen oder zentrale Überlieferungskontexte bietet sich 
eine priorisierte Erfassung an, während bei weniger rele-
vanten Einheiten mit lokalen Hilfsmitteln oder temporä-
ren Identifikatoren gearbeitet werden kann. Entscheidend 
bleibt jedoch: Die Einbindung von Normdaten ist kein rein 
technisches Verfahren, sondern erfordert konzeptionelle 
Klarheit, institutionelle Standards und qualifizierte Nachbe-
arbeitung.17

Um den Einstieg in die Nutzung der GND im archivischen 
Kontext zu erleichtern, wurde im Jahr 2025 die Publikation 

„Die GND im Archiv. Handreichung zur Nutzung von Norm-
daten“ veröffentlicht.18 Die praxisorientierte Handreichung 
zielt darauf ab, durch anschauliche Beispiele und konkrete 
Anwendungshinweise den Nutzen normbasierter Erschlie-
ßung zu verdeutlichen und zur verstärkten Nutzung der 
GND zu motivieren.

Wichtige Infrastrukturen, die eine solche kontextualisierte 
Erschließung bereits unterstützen, existieren national wie in-
ternational. In Deutschland kommt dem Archivportal-D eine 
zentrale Rolle zu. Es dient als übergreifendes Recherchepor-
tal für Archivgut und ist an die Deutsche Digitale Bibliothek 
angebunden. Thematisch fokussierte Portale wie das Fran-
cke-Portal zeigen, wie durch die integrierte Verknüpfung 
von Archiv-, Bibliotheks- und Museumsdaten fachlich tief-
greifende Erschließungszugänge geschaffen werden kön-
nen.19 Auf europäischer Ebene bietet die Europeana eine 
wachsende Plattform für die Sichtbarkeit und semantische 
Vernetzung kultureller Überlieferung, zunehmend auch mit 
Einbindung archivischer Inhalte.

Neben der technischen Struktur sind es aber vor allem 
standardisierte Metadatenschemata wie EAD, METS/MODS 
oder Dublin Core, die eine anschlussfähige Veröffentlichung 
und Weiterverarbeitung ermöglichen. Kombiniert mit kon-
trollierten Vokabularen entsteht so ein semantisches Netz, 
das nicht nur die Recherche erleichtert, sondern auch die 
Sichtbarkeit archivischer Bestände in größeren digitalen Kon-
texten stärkt.

Impulse für solche kontextbasierten Erschließungsstra-
tegien kommen auch aus dem internationalen Raum. Die 
britischen National Archives haben mit ihrem Portal Disco-
very ein umfassendes System etabliert, das neben eigenen 
Beständen auch Partnerarchive einbindet.20 In Australien 
setzt die Trove-Plattform auf partizipative Qualitätssiche-
rung, etwa durch die Korrektur von OCR-Ergebnissen durch 
Freiwillige mit einer Text „correction hall of fame“ zur Mo-
tivation.21 Innovativ ist auch das kanadische Projekt Naming, 
das indigene Gemeinschaften aktiv in die Beschreibung und 

Kontextualisierung von Archivmaterial einbindet – ein Bei-
spiel für partizipative Erschließung, das auch gesellschafts-
politische Dimensionen einschließt.22

Diese Beispiele zeigen: Bessere Kontextualisierung, 
Normdatenverknüpfung und thematische Vernetzung sind 
keine bloßen Zusatzoptionen, sondern zentrale Elemente 
zukunftsorientierter archivischer Informationserschließung. 
Die Umsetzung mag aufwendig sein, doch sie schafft nach-
haltigen Mehrwert für die Forschung und eine breitere Öf-
fentlichkeit.

Künstliche Intelligenz in Archiven
Die Digitalisierung hat das Selbstverständnis und die Arbeits-
weisen von Archiven in den vergangenen zwei Jahrzehnten 
grundlegend verändert. Während die Erschließung als zen-
trale Aufgabe zur Nutzbarmachung historischer Überliefe-
rung bestehen bleibt, eröffnen technologische Entwicklun-
gen und hier insbesondere Künstliche Intelligenz (KI) neue 
Möglichkeiten, um bislang nur schwer lösbare Herausforde-
rungen wie Erschließungsrückstände, Recherchelücken oder 
Sprachbarrieren anzugehen.23 KI‑gestützte Verfahren bieten 
das Potenzial, große Datenmengen automatisiert zu ana-
lysieren, zu strukturieren und zugänglich zu machen.24 Sie 
ergänzen klassische Methoden und können einen wichtigen 
Beitrag leisten, Archive effizienter, benutzungsfreundlicher 
und zukunftsfähig zu gestalten.25

Zu den zentralen Anwendungsfeldern zählen derzeit Ver-
fahren zur Texterkennung, insbesondere für historische Dru-
cke und Handschriften, die eine Voraussetzung für maschi-
nelle Durchsuchbarkeit und digitale Bereitstellung darstellen. 

16	Vgl. hierzu auch den Blogbeitrag von Johannes Haslauer/Maximilian Stim-
pert, Mit Normdaten die Erschließung von Archivalien verbessern. Projekt 
„Hands-on Normdaten!“ der Generaldirektion der Staatlichen Archive 
Bayerns am Staatsarchiv Bamberg wird von NFDI4Memory gefördert 
(06.08.2024) unter URL: https://archivebay.hypotheses.org/7422.

17	Vgl. auch den Praxisbericht von Vicky Rothe, Mehrwert oder unnützer 
Aufwand? Die Einbindung von GND-Normdaten, in: Archive in Sachsen-
Anhalt 2019, S. 46–48.

18	URL: https://collections.fes.de/publikationen/download/pdf/1562378. 
19	URL: https://digital.francke-halle.de/fsfp. Vgl. zu Themenportalen auch 

Mirjam Sprau/Kevin Dubout, Erschließen und Verschlagworten? Sach-
schlagwörter der GND mit Themenfeld Wiedergutmachung nationalsozia-
listischen Unrechts, in: Becker u. a. (Hrsg.), Alte und neue Kontexte (wie 
Anm. 1), S. 140–164.

20	URL: https://www.nationalarchives.gov.uk/help-with-your-research/
discovery-help/what-is-discovery/. 

21	URL: https://trove.nla.gov.au/landing/community/hallOfFame.
22	Vgl. Beth Greenhorn, Project Naming: Decolonizing Archival Practices at 

Library and Archives Canada, in: arbido 1 (2024), URL: https://arbido.ch/
de/ausgaben-artikel/2024/dekolonialisierung-von-archiven-decolonisa​
tion-des-archives/project-naming-decolonizing-archival-practices-at-
library-and-archives-canada. 

23	Vgl. hierzu auch die Vorträge des 82. Südwestdeutschen Archivtags 
am 22./23.06.2023 in Fähle/Müller (Hrsg.), Smart und intelligent (wie 
Anm. 3). Zu Sprachbarrieren vgl. Felix Zimmermann, Internationalisie-
rung von Archiven. KI gestützter Zugriff auf Archive für internationale 
Nutzer:innen, Bachelorarbeit FH Potsdam, Potsdam 2025, URL: https://
opus4.kobv.de/opus4-fhpotsdam/frontdoor/index/index/docId/3660.

24	Vgl. hierzu auch im SAX.ARCHIV-Blog den Beitrag von Thekla Kluttig, 
Künstliche Intelligenz: Auch was für Archive! (01.03.2023), URL: https://
saxarchiv.hypotheses.org/17091.

25	Hierzu Andreas Weber, Nutzung im digitalen Zeitalter. Die Zukunft eines 
archivischen Arbeitsbereichs unter Anpassungsdruck, in: Unsere Archive. 
Mitteilungen aus den rheinland-pfälzischen und saarländischen Archiven 
69 (2024), S. 18–21.

https://archivebay.hypotheses.org/7422
https://collections.fes.de/publikationen/download/pdf/1562378
https://digital.francke-halle.de/fsfp
https://www.nationalarchives.gov.uk/help-with-your-research/discovery-help/what-is-discovery/
https://www.nationalarchives.gov.uk/help-with-your-research/discovery-help/what-is-discovery/
https://trove.nla.gov.au/landing/community/hallOfFame
https://arbido.ch/de/ausgaben-artikel/2024/dekolonialisierung-von-archiven-decolonisation-des-archives/project-naming-decolonizing-archival-practices-at-library-and-archives-canada
https://arbido.ch/de/ausgaben-artikel/2024/dekolonialisierung-von-archiven-decolonisation-des-archives/project-naming-decolonizing-archival-practices-at-library-and-archives-canada
https://arbido.ch/de/ausgaben-artikel/2024/dekolonialisierung-von-archiven-decolonisation-des-archives/project-naming-decolonizing-archival-practices-at-library-and-archives-canada
https://arbido.ch/de/ausgaben-artikel/2024/dekolonialisierung-von-archiven-decolonisation-des-archives/project-naming-decolonizing-archival-practices-at-library-and-archives-canada
https://opus4.kobv.de/opus4-fhpotsdam/frontdoor/index/index/docId/3660
https://opus4.kobv.de/opus4-fhpotsdam/frontdoor/index/index/docId/3660
https://saxarchiv.hypotheses.org/17091
https://saxarchiv.hypotheses.org/17091
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Ebenso relevant ist die Named Entity Recognition (NER), mit 
der Personen-, Orts- und Institutionsnamen identifiziert und 
für semantische Erschließung sowie Normdatenverknüp-
fung nutzbar gemacht werden können. Clustering-Verfah-
ren erlauben die automatisierte Gruppierung thematisch 
verwandter Dokumente und fördern so die Orientierung 
in umfangreichen oder unstrukturierten Beständen. Hinzu 
kommen bildbasierte Anwendungen wie die Objekterken-
nung in Fotografien, Postkarten oder Luftbildern sowie eine 
KI‑gestützte automatische Verschlagwortung, die Texte 
thematisch analysieren und mit systematischen Begriffen 
anreichern kann. Solche Verfahren ermöglichen nicht nur 
neue Zugänge zu archivischen Quellen, sondern entlasten 
zugleich fachliche Ressourcen – vorausgesetzt, ihre Ergeb-
nisse werden validiert und korrekt eingeordnet.

Bereits heute existieren international wie national kon-
krete Anwendungen. So verfolgen die US National Archives 
(NARA) eine transparente und forschungsnahe Strategie 
im Umgang mit KI.26 Dort werden maschinelles Lernen 
und algorithmische Auswertung zur Optimierung von OCR, 
Bildanalyse, Klassifikation und Erkennung sowie Schwär-
zen personenbezogener Daten eingesetzt, begleitet von 
einer kontinuierlichen Evaluation und Veröffentlichung der 
Ergebnisse. In Deutschland hat das Bundesarchiv in einem 
2021 begonnenen Pilotprojekt Kolonialakten mithilfe von KI 
vollständig durchsuchbar gemacht.27 Das Archiv des Baye-
rischen Rundfunks arbeitet seit einigen Jahren erfolgreich 
mit einer automatisierten Gesichtserkennung und sammelt 
dabei auch wichtige Erfahrungen im Hinblick auf sich ver-
ändernde Berufsbilder.28 Mit Transkriptionsplattformen wie 

Transkribus und eScriptorium existieren bereits anwender-
freundliche Lösungen zur automatischen Handschriftener-
kennung, die auch für kleine Institutionen attraktiv sein 
können.29 Einige Archive arbeiten zudem an Chatbots zur 
Benutzerberatung und für Auskünfte. So testet bspw. das 
Stadtarchiv Leipzig einen KI‑gestützten Chatbot, der auf um-
fangreiche Erschließungsinformationen zurückgreift und in 
der Lage ist, Nutzeranfragen sekundenschnell und unabhän-
gig von Tageszeiten fundiert zu beantworten. Ziel dieser Pilo-
tierung ist die Etablierung eines digitalen Serviceassistenten, 
der die archivische Erstberatung und Anfragenbearbeitung 
unterstützt, ohne Personalressourcen dauerhaft zu binden.

Gleichzeitig zeigen erste Tests, welches Potenzial KI be-
reits heute für die automatisierte Erschließung bieten kann. 
ChatGPT lieferte in Sekundenschnelle beeindruckende Be-
schreibungen einer historischen Karte und einer Postkarte. 
Mittels KI wurden strukturierte und präzise Erschließungs-
informationen generiert, die inhaltliche Angaben, Kon-
textinformationen, physische Merkmale und systematische 
Schlagwörter enthielten.

Besonders eindrucksvoll war, dass der geografische Be-
zug, in diesem Fall der heutige Straßenname, automatisch 

Dialog mit dem Testsystem StadtarchivGPT

26	Vgl. URL: archives.gov/ai.
27	URL: https://www.bundesarchiv.de/nachricht/kolonialakten-dank-kuenst​

licher-intelligenz-jetzt-vollstaendig-durchsuchbar/. 
28	Stephanie Bonsack, Künstliche Intelligenz im Medienarchiv? Gesichts-

erkennung im Archiv des Bayerischen Rundfunks, in: Becker u. a. (Hrsg.), 
Alte und neue Kontexte (wie Anm. 1), S. 91–106.

29	Dorothee Huff/Regina Keyler, Das Projekt OCR-BW: Automatische Text-
erkennung auch für Archive, in: Fähle/Müller (Hrsg.), Smart und intelligent 
(wie Anm. 3), S. 25–33.

https://archives.gov/ai
https://www.bundesarchiv.de/nachricht/kolonialakten-dank-kuenstlicher-intelligenz-jetzt-vollstaendig-durchsuchbar/
https://www.bundesarchiv.de/nachricht/kolonialakten-dank-kuenstlicher-intelligenz-jetzt-vollstaendig-durchsuchbar/
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in aktueller Form ergänzt wurde, obwohl auf der Postkarte 
nur die historische Bezeichnung zu sehen ist. Auch die Maße 
der Postkarte wurden plausibel angegeben; sie scheinen auf 
Basis frei zugänglicher Informationen im Netz rekonstruiert 
worden zu sein. Der anschließende Auftrag zur Generierung 
einer XML im Format EAD(DDB) 1.1 erfolgte problemlos und 
machte die Überführung in das Erschließungssystem mög-
lich. Gleichzeitig offenbarte der Test eine typische Schwä-
che KI‑gestützter Beschreibungssysteme: So generierte die 
KI eine Beschreibung der Rückseite der Fotografie, obwohl 
diese im zugrundeliegenden Bild gar nicht sichtbar war. 
Diese „halluzinierte“ Information entstand vermutlich durch 
die Annahme, dass Rückseiten typischerweise beschriftet 

seien. Der Fall verdeutlicht, dass KI Muster erkennen kann, 
sie kann aber keinen Kontext beurteilen oder zwischen real 
sichtbarer Information und typischer Erwartung unterschei-
den.

Daraus folgt: KI kann als intelligentes Assistenzsystem 
fungieren, nicht aber als autonome Entscheidungseinheit. 
Ihre Rolle kann in der Unterstützung der Erschließung lie-
gen und natürlich auch in der Konvertierung vorhandener 
Informationen aus Word- oder Excel-Tabellen in strukturierte 
Formate wie EAD. Gerade kleinere Archive verfügen häufig 
über umfangreiche, aber nicht standardisierte Findmittel. KI 
kann hier helfen, diese in XML-basierte Austauschformate 
zu überführen und so die Integration in Portale wie das Ar-

Erschließung einer Postkarte von 1904 mit ChatGPT

Erschließung einer historischen Karte mit ChatGPT
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chivportal-D zu ermöglichen, was ein konkreter Mehrwert 
für die digitale Sichtbarkeit ist.

Gleichwohl darf die Einführung von KI nicht als techno-
logische „Blackbox“ verstanden werden. KI‑Systeme lernen 
auf der Basis bestehender Daten, die wiederum Vorurteile 
oder Ausschlüsse enthalten können. Ohne fachliche Kon-
trolle drohen z. B. Fehlklassifikationen, Unschärfen oder 
die Reproduktion einseitiger Perspektiven. Hinzu kommt 
die Notwendigkeit, rechtliche und ethische Rahmenbedin-
gungen zu klären. Datenschutzfragen sind dabei oft weni-
ger problematisch als angenommen: Wenn ausschließlich 
Archivgut ohne Schutzfristen verarbeitet wird und der Ver-
wendungsrahmen klar definiert ist, bestehen kaum rechtli-
che Hindernisse. Entscheidend ist vielmehr eine offene Hal-
tung gegenüber technologischen Innovationen, die mit der 
archivischen Verantwortung für Transparenz, Zugänglichkeit 
und Nachvollziehbarkeit in Einklang steht.30

Die Sorge vor Kontrollverlust ist in diesem Zusammen-
hang unbegründet. Archive verwahren öffentliches Kultur-
gut. Die Nutzung archivischer Informationen, auch wenn 
dies durch oder mit Unterstützung von KI geschieht, ent-
spricht dem gesetzlichen Auftrag zur Informationsbereitstel-
lung. Wer den Zugriff auf diese Informationen regulieren 
oder einschränken will, läuft Gefahr, dem Prinzip der öffent-
lichen Zugänglichkeit zu widersprechen. Vielmehr sollte es 
das Ziel sein, auch automatisierte Zugriffe so zu gestalten, 
dass sie dem demokratischen Informationsauftrag gerecht 
werden.

Nicht jedes Archiv muss eigene KI‑Projekte initiieren. 
Vielmehr bietet sich eine koordinierte Zusammenarbeit 
an, etwa durch gemeinsame Trainingsdatensätze, zentrale 
Plattformen für Tools und Modelle oder Kooperationen mit 
Hochschulen und Rechenzentren. Perspektivisch könnten 
Portale wie das Archivportal-D oder die Hersteller von Archi-
vinformationssystemen als Träger solcher Lösungen fungie-
ren. Skalierbare, modulare Werkzeuge, die an bestehende 
Infrastrukturen anschließen, würden insbesondere kleinen 
und mittleren Archiven den Zugang zu KI‑Anwendungen 
ermöglichen.

Als Ergebnis bleibt: Künstliche Intelligenz ist kein All-
heilmittel, aber ein strategisches Werkzeug im Archiv der 
Zukunft. Sie kann helfen, Recherchelücken zu schließen, 
strukturierte Daten zu erzeugen und Erschließungsinforma-
tionen effizient und anschlussfähig zugänglich zu machen. 
Entscheidend ist ein verantwortungsvoller, transparenter 
und archivfachlich eingebetteter Einsatz, der menschliche 
Expertise ergänzt, aber nicht ersetzt. Archive sollten daher 
jetzt definieren, wie und wo KI sinnvoll eingesetzt werden 
kann, sei es im Verbund, in Forschungskooperationen oder 
als Baustein künftiger Infrastrukturstrategien. Die Frage ist 
nicht, ob KI in Archive kommt, sondern ob Archive ihre Rolle 
bei der Gestaltung dieses Wandels aktiv annehmen.

Fazit
Der Abbau von Erschließungsrückständen und das Schlie-
ßen von Recherchelücken erfordern Mut zur Kooperation, 
strategische Priorisierung und die Bereitschaft zur Öffnung 
gegenüber externen Akteuren sowie einer interessierten 
Öffentlichkeit. Weder Citizen Science noch Werkverträge, 
Fördermittel oder KI ersetzen die archivfachliche Verantwor-
tung, aber sie erweitern die Handlungsspielräume signifi-
kant. Dabei handelt es sich keineswegs um neue oder expe-
rimentelle Konzepte. Die hier skizzierten Ansätze werden in 
Archiven seit Jahren erfolgreich praktiziert, oft jedoch isoliert 
und mit begrenzter Sichtbarkeit.

Gerade für kleine und mittlere Archive liegt darin ein 
bislang vielfach ungenutztes Potenzial. Zwar sind die Aus-
gangsbedingungen dort meist herausfordernd, etwa durch 
knappe personelle Ressourcen, fehlende Arbeitsteilung oder 
eingeschränkte technische Infrastruktur. Doch eben diese 
Rahmenbedingungen sprechen für die Nutzung arbeitsteilig 
organisierter standardisierter Verfahren, die durch gezielte 
externe Kooperationen, Förderprogramme oder partizipa-
tive Formate sinnvoll ergänzt werden können.

Eine intelligente Verbindung dieser Elemente, begleitet 
von fachlicher Sorgfalt, strategischem Blick und Bereitschaft 
zur Öffnung, schafft die Voraussetzung für eine zukunfts-
fähige Erschließungspraxis. Eine solche Praxis ist nicht an die 
Größe der Institution gebunden, sondern an die Fähigkeit, 
vorhandene Mittel wirksam einzusetzen, Prioritäten zu set-
zen und neue Formen der Zusammenarbeit zu ermöglichen. 
Der archivische Auftrag bleibt dabei klar: Recherchierbarkeit 
herstellen, Zugang sichern, Nutzung ermöglichen.

Gleichzeitig gilt es anzuerkennen, dass Erschließung nie-
mals vollständig abgeschlossen sein kann. Recherchelücken 
lassen sich punktuell schließen, aber nicht grundsätzlich 
vermeiden. Man denke etwa an Spezialfragen der Wasser-
zeichenkunde, der Einbandforschung oder an Provenienzde-
tails vormoderner Handschriften, für deren Erfassung kaum 
ein Archiv systematisch die geeigneten Metadaten erhebt. 
Umso wichtiger ist es, durch den Einsatz geeigneter Soft-
ware und der Einhaltung von Standards Strukturen zu schaf-
fen, die kurzfristige Verbesserungen erlauben und zugleich 
auf langfristige Tragfähigkeit ausgerichtet sind.  n

Michael Ruprecht
Stadtarchiv Leipzig
michael.ruprecht@leipzig.de

30	Vgl. hierzu auch den Beitrag von Tobias Hodel, Large Language Models, 
oder weshalb wir künstliche Intelligenz im Archiv finden sollten, in: Fähle/
Müller (Hrsg.), Smart und intelligent (wie Anm. 3), S. 77–84.

mailto:michael.ruprecht%40leipzig.de?subject=
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Die (un)mögliche Quadratur des Kreises? 
Kommunale Archivarbeit im Spannungsfeld 
zwischen Pflichtaufgaben und Sichtbarkeit
Franziska Rohloff

Die Quadratur des Kreises gehört zu den populärsten Pro-
blemen der Geometrie. Jahrhundertelang suchten neben 
Mathematiker:innen auch immer wieder Fachunkundige 
vergeblich nach einer Lösung, um ein Quadrat mit der glei-
chen Fläche wie einen Kreis mit Zirkel und Lineal zu kon-
struieren. Der Ausdruck ‚Quadratur des Kreises‘ ist in vielen 
Sprachen, auch im Deutschen, zu einem geflügelten Wort 
für eine unlösbare Aufgabe geworden und kommt einem 
schnell in den Sinn, wenn man über die Einrichtung Archiv 
in der verwaltungsinternen und öffentlichen Wahrnehmung 
nachdenkt. Schließlich haben sich schon viele Archivmitar-
beitende – vielleicht nicht jahrhundertlang, aber dennoch 
generationsübergreifend – den Kopf darüber zerbrochen, 
wie man die Eigenwahrnehmung mit den Fremdbildern 
sowohl der eigenen Verwaltung als auch von Politik und 
Öffentlichkeit in Einklang bringen kann. Was bedeutet es 
für die archivische Aufgabenerledigung, wenn Eigenwahr-
nehmung und Fremdbilder nicht übereinstimmen? Wie kann 
man wahrgenommenen Diskrepanzen entgegensteuern?

Dieser Aufsatz kann keine Lösung oder Handlungsanlei-
tung bieten. Er nähert sich stattdessen mit einigen grund-
sätzlichen Überlegungen der Problemstellung an. Anschlie-
ßend richtet sich der Blick auf ein konkretes Fallbeispiel: Wie 
wird in Hamm das Stadtarchiv verwaltungsintern, aber auch 
in Politik und Öffentlichkeit wahrgenommen? Wo gibt es 
Bedarf, die Wahrnehmung zu erweitern oder zu ändern? 
Welche Maßnahmen werden ergriffen, um Unstimmigkei-
ten zu reduzieren?

Vorüberlegungen
Belastbare archivfachliche Studien zum Thema Selbstwahr-
nehmung und Fremdbild liegen nicht vor.1 Eine nicht-reprä-
sentative Umfrage auf dem 76. Westfälischen Archivtag in 
Gütersloh hat ergeben, dass sich die Teilnehmenden wün-
schen, dass Archive von Verwaltung, Politik und Öffent-

Ergebnisse der Umfrage zum Thema Fremdwahrnehmung 
auf dem 76. Westfälischen Archivtag in Gütersloh.

1	 1984 wurden im Rahmen einer amerikanischen Studie Archivträger 
befragt, vgl. The Society of American Archivists, The Image of Archivists: 
Resource Allocator’s Perceptions, Chicago 1984. Die deutsche Fachliteratur 
bezieht sich bislang ausschließlich auf das vermutete Fremdbild, vgl. u. a.: 
Marcus Stumpf, „Auf einer Insel gleichsam im Getriebe der Staatsverwal-
tung“. Einige archivtypologische und berufsständische Betrachtungen 
anhand des Romans „Der Archivar“ von August Sperl, in: Archivpflege in 
Westfalen-Lippe 98 (2023), S. 64–69; Thomas Brakmann, Staubtrocken? 
Das Archiv und seine Klischees: ein literarischer Streifzug (I), in: Thomas 
Brakmann/Isabelle Guerreau/Thomas Unger (Hrsg.), (H)Ort der Geschichte. 
150 Jahre Aufbewahren und Entdecken im Landesarchiv in Osnabrück, 
Hannover 2020, S. 13–30; Ina Kießling, Image und Status von Bibliothe-
karen und Archivaren. Analyse, Ursachen und Wege zur Verbesserung, 
Saarbrücken 2008. Monika Oehme danke ich für Literaturhinweise.
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lichkeit als Historische Informationszentren (70 %), digitale 
Dienstleistungszentren (12 %) und Begegnungsorte (10 %) 
wahrgenommen werden. Dem gegenübergestellt gehen die 
Teilnehmenden davon aus, dass Politik und Öffentlichkeit Ar-
chive gegenwärtig in erster Linie als Historische Informati-
onszentren (70 %) und weit abgeschlagen an zweiter Stelle, 
als Altaktenlager (13 %) betrachten. Fällt der Blick auf die 
eigene Verwaltung, dann verschiebt sich diese Einschätzung 
merklich: Altaktenlager (44 %) und Historische Informati-
onszentren (43 %) werden praktisch im gleichen Atemzug 
genannt. Deutlich betont werden muss, dass bei den Ergeb-
nissen dieser Umfrage nur von einem vermuteten Fremdbild 
in Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit gesprochen werden 
kann. Auffällig ist, dass oftmals davon ausgegangen wird, 
dass gewisse Vorurteile und veraltete Bilder des Berufsfeldes 
Archiv innerhalb der eigenen Verwaltung, der Politik und der 
Öffentlichkeit vorherrschend sind.

Einer wissenschaftlichen Studie zum Thema Selbst-, 
Fremd- und vermutetes Fremdbild im Berufsfeld Soziale 
Arbeit zufolge wird das Bild einer Berufsgruppe durch ver-
schiedene Faktoren beeinflusst.2 Neben im Diskurs sowie 
der medialen Berichterstattung vorherrschenden Vorurteilen 
und Klischees spielen nach dieser Studie eigene Erfahrungen, 
die in diesem Fall mit Sozialarbeiter:innen gemacht wurden, 
eine wichtige Rolle bei der Imagebildung. Je nachdem wie 
positiv oder negativ diese Erfahrungen für Klient:innen und 
Sozialarbeiter:innen seien, könne dies die Differenz zwi-
schen Selbst-, Fremd- und vermutetem Fremdbild mindern 
oder vergrößern.3 Weiter zeige sich, dass das vermutete 
Fremdbild durch landläufige Klischees und Vorurteile stark 
beeinflusst werde. Die Diskrepanz zwischen vermutetem 
und dem tatsächlichen Fremdbild bestünde demnach schon 
vor dem ersten Aufeinandertreffen. Ein für die Macherin-
nen der Studie überraschendes Ergebnis sei zudem, dass in 
einer Reihe von Untersuchungskategorien sowohl bereits 
Berufstätige als auch Studierende der Sozialen Arbeit ihr 
gesellschaftliches Ansehen deutlich schlechter einschätzten, 
als dies tatsächlich der Fall war. Die Schlussfolgerungen die-
ser Studie aus dem Berufsfeld Soziale Arbeit könnten – so 
die empirisch ungeprüfte These – auch auf das Berufsfeld 
Archiv übertragen werden. Lange bestehende Vorurteile 
und Klischees sowie die Art medialer Berichterstattung über 
Archive und Archivmitarbeitende lassen sich nicht leicht be-
einflussen. Das wohl wichtigste Steuerungsmittel sind mut-
maßlich die Erfahrungen, welche Kolleg:innen der eigenen 
Verwaltung mit dem Archiv in der täglichen Zusammenarbeit 
machen. Auch heute kann schon in der Ausbildung sowie 
in Fort- und Weiterbildungen auf das vermutlich ebenfalls 
verzerrt vermutete Fremdbild Einfluss genommen werden.

Es lohnt sich sicher, einmal eine Studie – vielleicht im Rah-
men einer Transfer- oder Masterarbeit – zum Thema Selbst-, 
Fremd- und vermuteten Fremdbild im Berufsfeld Archiv 
durchzuführen, um wissenschaftlich fundierte und reprä-
sentative Ergebnisse zu erhalten.

Fallbeispiel
Nach diesen allgemeinen Vorüberlegungen zum Thema 
Selbstwahrnehmung und Fremdbild richtet sich der Blick auf 
das eigentliche Fallbeispiel: Wie wird in Hamm das Stadt-
archiv verwaltungsintern, aber auch in Politik und Öffent-
lichkeit wahrgenommen? Wo gibt es Bedarf, die Wahrneh-
mung zu erweitern oder zu ändern?

Verschiedene Faktoren, wie beispielsweise stabile Besu-
cherzahlen oder eine Vielzahl von Kooperationspartnern 
legen nahe, dass das Stadtarchiv Hamm gegenwärtig einen 
guten Ruf in der lokalen Politik, Öffentlichkeit und Ver-
waltung genießt.4 Dies ist keine Selbstverständlichkeit. Ein 
Vorfall rückte das Stadtarchiv 2007 unfreiwillig in das Visier 
der Öffentlichkeit: Bei der altersbedingten Nachbesetzung 
der Leitungsstelle hatte sich die Stadt Hamm im Stellenaus-
wahlverfahren für einen Bewerber entschieden, der sich mit 
einem gefälschten Abschlusszeugnis beworben hatte.5 Das 
aufgrund des Vorfalls massiv unter Druck geratene Stadt-
archiv begegnete den negativen Schlagzeilen mit der Flucht 
nach vorn: Es wandte sich nach außen und suchte auf ver-
schiedenen Wegen den Kontakt zur Öffentlichkeit. Seit 2009 
verlegt das Stadtarchiv beispielsweise jährlich in Kooperation 
mit der Friedensschule Hamm Stolpersteine. 2014 startete 
das in Hamm gerade bei Politiker:innen sehr beliebte Projekt 

„Stelen zur Stadtgeschichte“, das 2022 vom Rat der Stadt 
Hamm um weitere vier Jahre verlängert wurde. Es werden 
regelmäßig Ausstellungen konzipiert, Lesungen gehalten, 
Stadtspaziergänge und Archivführungen angeboten – ein 
buntes Programm!

Ablesbar ist diese Extraversion auch in den sog. Kultur-
entwicklungsplänen, welche die Stadt Hamm seit 1996 
verabschiedet und die immer auf zehn Jahre angelegt sind. 
Seit dem Jahr 2006 enthält der Kulturentwicklungsplan auch 
einen Teilentwicklungsplan, der das Stadtarchiv betrifft. Der 
jüngste Teilentwicklungsplan offenbart, dass „der Schwer-
punkt der Archivarbeit“ „insbesondere in der Erschließung 
neuer Ziel- und Nutzergruppen und der Intensivierung der 
Öffentlichkeitsarbeit [liegen sollte]“.6

Im Zuge des Leitungswechsels 2023 hat das Archivteam 
in einem zweiteiligen Start-Up-Workshop den Ist- und Soll-
Zustand des Stadtarchivs erhoben, Stakeholder ermittelt und 
dabei auch das Verhältnis zwischen Eigenwahrnehmung 
und den vermuteten Fremdbildern sowohl der eigenen Ver-
waltung als auch von Politik und Öffentlichkeit auf den Prüf-
stand gestellt. Hierbei wurde festgestellt, dass die seit 2007 

2	 Vgl. Heidrun Gunsenbauer/Ivona Pervan, „Ich sehe was, was du nicht 
siehst!“. Eine Forschungsstudie zum Selbst, Fremd- und vermuteten Fremd-
bild der Sozialen Arbeit, in: SiO 54 (2019), S. 11–15.

3	 Vgl. hier und im Folgenden Jochen Prusa: „Ich sehe was, was du nicht 
siehst!“. Das Interview geführt mit Gunsenbauer/Pervan, Forschungsstudie 
zum Selbst (wie Anm. 2), S. 10.

4	 Vgl. Jörn Funke, „Erste Anlaufstelle für Stadtgeschichte“. Stadtarchivarin 
Ute Knopp geht in den Ruhestand, will aber noch vieles erforschen, in: 
Westfälischer Anzeiger vom 30.12.2022.

5	 Die Lokalzeitung hatte die Fälschung aufgedeckt. Vgl. u. a. Art. Opposition 
übt harsche Kritik, in: Westfälischer Anzeiger vom 29.06.2007; Kristian 
Frigelj, Falsches Zeugnis für CDU-Karriere, in: Welt vom 03.07.2007.

6	 Stadt Hamm (Hrsg.), Kulturentwicklung der Stadt Hamm bis 2025, Hamm 
2014, hier S. 10.
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verstärkte Extraversion des Stadtarchivs gerade mit Blick 
auf die Personaldecke (bis Oktober 2022: 4,14 VZÄ; Stand 
März 2025: 5,14 VZÄ und 1 Auszubildender) zur Konse-
quenz hatte, dass wichtige archivische Pflichtaufgaben, wie 
beispielsweise die Vorfeldarbeit oder die Erschließung, nicht 
wirksam erfüllt werden konnten. Der gute Ruf des Stadt-
archivs in der lokalen Politik, Öffentlichkeit und Verwaltung 
erstreckt sich nach Einschätzung des Archivteams vor allem 
auf das Stadtarchiv in seiner Funktion als Historisches In-
formationszentrum. Weniger bekannt ist, dass sich Archive 
auch als Dienstleister für die Verwaltung verstehen und für 
die systematische Verwaltung und Aufbewahrung von ana-
logem wie digitalem Schriftgut ihres Registraturbildners ver-
antwortlich sind.

Doch wie lässt sich mit einem solchen Befund umgehen? 
An ausgewählten Beispielen aus zwei Bereichen wird erläu-
tert, zu welchen Maßnahmen das Archivteam in Hamm ge-
griffen hat, um aktiv auf die wahrgenommene Diskrepanz 
zwischen Selbst- und (vermutetem) Fremdbild zu reagieren. 
Diese Maßnahmen stellen keinen Königsweg dar. Jedes Ar-
chiv muss individuell den besten Weg für sich finden.

Archivische Pflichtaufgaben
Ziel der Maßnahmen im Bereich der archivischen Pflichtauf-
gaben war es, innerhalb der Verwaltung Verständnis und 
Interesse für die archivischen Fachaufgaben und Herausfor-
derungen zu wecken und das Stadtarchiv als kompetenten 
Ansprechpartner im Records Management stärker ins Be-
wusstsein zu rücken. Ein erster Schritt war, die Ergebnisse 
des oben aufgeführten zweiteiligen Workshops in Form 
eines „Vorläufigen Archiventwicklungsplans“7 zu verschrift-
lichen. Diesen hat die Archivleitung dem Kulturdezernenten 
in Anschluss an das erste persönliche Kennenlerngespräch 
überreicht. Auf Wunsch der Archivleitung fand das Ken-
nenlerngespräch vor Ort im Stadtarchiv statt und wurde 
mit einem Rundgang verbunden. Strategisch, wie bei der 
Begehung eines neu einzurichtenden Sonderforschungsbe-
reichs, waren alle Mitarbeitenden in den Räumlichkeiten des 
Stadtarchivs verteilt, damit auch ihre Sicht der Dinge gehört 
werden konnte.

In einem zweiten Schritt konnte das Stadtarchiv im Fe-
bruar 2024 mit Genehmigung des Kulturdezernenten 
erstmals einen Monat für die Öffentlichkeit schließen, um 
umfangreiche interne Revisionsmaßnahmen durchzuführen, 
die während des normalen Arbeitsbetriebes nicht zu leisten 
waren. Der Fokus der Revision lag auf der Optimierung ar-
chivinterner Arbeitsprozesse und Ordnungsstrukturen sowie 
auf der Entlastung der vorhandenen Magazinkapazitäten. 
Während dieser Revision wurde unter anderem das archivei-
gene analoge Registraturgut zentralisiert und systematisch 
nach Aktenplangruppen aufgestellt. Anschließend wurde 
ein Aktenbestandsverzeichnis in Form einer Exceldatei an-
gelegt und mit der Erfassung des analogen wie digitalen 
Registraturguts begonnen. Mit der Ordnung der eigenen 
Registratur nach Aktenplan übernimmt das Stadtarchiv 
eine Vorbildfunktion innerhalb der eigenen Verwaltung. 

Dies ist eine wichtige Voraussetzung, um die interne Bera-
tungsaufgabe bei der Schriftgutverwaltung überzeugend 
wahrnehmen zu können. Neben der Neustrukturierung der 
Arbeitsprozesse im Lesesaal sowie der Zusammenführung 
aller erfassten Literaturbestände der Archivbibliothek in 
einem Raum wurde hauptsächlich mit der Durchsicht der 
seit Jahrzehnten in einem ‚wilden‘ Zwischenarchiv gelager-
ten Abgaben bzw. Zugänge begonnen.8 Aktenordner und 
lose Unterlagen wurden in Listen erfasst, inhaltlich beschrie-
ben und mit standortmäßigen Signaturen versehen.9 Diese 
Listen wurden anschließend den betroffenen abliefernden 
Stellen mit der Bitte um Durchsicht und einer endgültigen 
schriftlichen Anbietung der Akten geschickt. Die kontak-
tierten Stellen sind dieser Bitte im Regelfall nachgekommen 
und haben fehlende Aufbewahrungsfristen bestimmt und 
ergänzt. Das ehemalige Zwischenarchivgut konnte jetzt als 
normale Anbietung bewertet werden. Zugleich ergab sich 
die Gelegenheit, im Rahmen der Behördenberatung auf die 
Funktion und den Nutzen von Aufbewahrungsfristen hin-
zuweisen und an die Anbietungspflicht von Altakten an das 
Stadtarchiv gemäß Aktenordnung zu erinnern. Aufgrund 
begrenzter personeller und zeitlicher Ressourcen konnten 
im Februar 2024 nicht alle geplanten Vorhaben angegangen 
werden, weswegen das Stadtarchiv Hamm im Februar 2025 
erneut zu Revisionszwecken geschlossen war. Die Ergeb-
nisse der beiden Revisionen wurden in Abschlussberichten 
festgehalten.

In einem dritten Schritt wurde im November 2024 auf 
Wunsch der Archivleitung eine umfassende Organisations- 
und Personalanalyse begonnen, die mehrere Monate in An-
spruch nimmt. Ziele sind unter anderem die Bestimmung des 
tatsächlichen Personalbedarfs, die Etablierung einer effek-
tiven und effizienten Aufgabenverteilung sowie die Schaf-
fung einer bürgerorientierten Zugänglichkeit.

Um innerhalb der Verwaltung Verständnis für die Arbeit 
des Stadtarchivs zu wecken, bietet das Archivteam zudem 
Hospitationen an, die bereits von einer Mitarbeitenden des 
Büros des Rates und dem für das Stadtarchiv zuständigen 
Mitarbeiter beim Amt für Organisationsentwicklung, IT und 
Digitalisierung wahrgenommen wurden. Das Stadtarchiv 
beteiligt sich aktiv an den Testungen der neuen E‑Akte. Im 
kommenden November wird das Archivteam bei der stadt-
internen Fortbildungsveranstaltung für Amtsleitungen einen 
Workshop zur Anbietungspflicht durchführen.

Inwieweit die beschriebenen Maßnahmen das Fremdbild, 
insbesondere in der Verwaltung, bereits verändert haben 
und nachhaltig beeinflussen werden, ist noch offen. In je-
dem Fall waren die Rückanbietungen des Zwischenarchiv-
guts eine gute Gelegenheit, in einem ‚Rundumschlag‘ durch 

7	 Franziska Rohloff, Vorläufiger Archiventwicklungsplan des Stadtarchivs 
Hamm 2023–2028. Teil I Ist-Analyse, Hamm 2023, internes Dokument, 
nicht veröffentlicht.

8	 Die Einrichtung eines Zwischenarchivs war nicht geplant, sondern ergab 
sich vor Jahren kurzfristig durch Notübernahmen.

9	 Insgesamt wurden 4523 Datensätzen aufgenommen. Das entspricht knapp 
313 laufenden Meter und damit etwa der Hälfte des im Stadtarchiv befind-
lichen Zwischenarchivguts.
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die Stadtverwaltung an die Anbietungspflicht zu erinnern. 
Darüber hinaus trugen die gelegentlichen Besuche von 
Mitarbeitenden anderer Ämter dazu bei, Verständnis für 
die Aufgaben und Herausforderungen im Arbeitsalltag der 
Archivmitarbeitenden zu wecken. Das Stadtarchiv wird, so 
die Hoffnung, nach und nach als eine real existierende In-
stitution mit Menschen wahrgenommen und hört auf, die 
‚Blackbox Archiv‘ zu sein.

Öffentlichkeitsarbeit
Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit waren einschlägige Pro-
jekte auf den Prüfstand zu stellen: Inwiefern können sie über 
die bloße Sichtbarkeit des Archivs hinaus zum Verständnis 
für die archivischen Pflichtaufgaben beitragen? Unter die-
sem Gesichtspunkt können einige der bisherigen Projekte, 
wie beispielsweise die Stelen zur Stadtgeschichte, erfolg-
reich fortgesetzt werden. Wenn aus Sicht der Archivleitung 
das Nutzen-Aufwand-Verhältnis stimmt, kommen neue Pro-
jekte hinzu. Auf zwei neue Projekte und deren erhoffte posi-
tive Wirkung auf die Fremdwahrnehmung des Stadtarchivs 
wird an dieser Stelle beispielhaft eingegangen.

1. Das Weltkriegsehrenmal im Ortsteil Werries
Im März 2023 entflammte in der Bezirksvertretung Hamm-
Uentrop die Diskussion um das Weltkriegsehrenmal im Orts-
teil Werries. Auslöser war ein kritischer Kommentar aus der 
Bevölkerung zum Heldenbegriff der Inschrift. Zwei Monate 
später trafen sich Vereinsvertreter:innen sowie Mitglieder der 
Bezirksvertretung zu einem ersten Meinungsaustausch über 
den zukünftigen Umgang mit dem Ehrenmal. Das Treffen 
offenbarte ein breites Spektrum an Standpunkten und Mei-
nungen. Ende November 2023 entschloss sich die Bezirks-
vertretung dazu, die Diskussion für die gesamte Bürgerschaft 
zu öffnen. Das Stadtarchiv wurde gebeten, den Bürgerdialog 
fachlich zu begleiten und die Moderation zu übernehmen. 
Es ist der Bitte nachgekommen und hat einen mehrteiligen 
Moderationsprozess entwickelt.10 Die Diskussion wurde in 
drei vom Archivteam moderierten Sitzungen sehr kontro-
vers und emotional geführt. Obwohl das Ergebnis einige 
Interessengruppen ernüchtert zurückließ – der Status Quo 
soll erhalten bleiben – ist der Bürgerdialog durch das Feed-
back, welches das Archivteam für seine Moderationsarbeit 
erhalten hat, als Erfolg für das Stadtarchiv zu werten: Die 
Öffentlichkeit hat das Stadtarchiv als engagierte, vertrauens-
würdige sowie professionell handelnde Instanz wahrgenom-
men. Es hat Bündnispartner:innen in Politik und Verwaltung 
gewonnen, so ist beispielsweise der Leiter des Bürgeramtes 
Uentrop, der für den Bürgerdialog den Saal, die Technik und 
Weiteres organisiert hat, inzwischen Leiter der Abteilung 
IT‑Fachverfahren, der das Stadtarchiv als ernst zu nehmende 
Verwaltungseinrichtung kennengelernt hat. Zudem denken 
die Menschen in Hamm-Uentrop verstärkt über Inschriften, 
ihre Bedeutung und ihren Bedeutungswandel nach. Damit 
wurde die archiveigene Zielvorstellung erfüllt.

2. Digitale Stadttour mit Augmented Reality-
Funktionen
Im Dezember 2023 hat der Rat der Stadt Hamm zur Vor-
bereitung des 800jährigen Stadtjubiläums der Beschlussvor-
lage „Digitale Stadttour mit Augmented Reality-Funktionen“ 
zugestimmt und die Verwaltung mit der Umsetzung beauf-
tragt.11 Die Umsetzung dieses Leuchtturmprojekts wird von 
einer ämterübergreifenden Arbeitsgruppe unter der Feder-
führung des Stadtarchivs koordiniert. Mit „Heimat Hamm“ 
wird ein neuartiger digitaler Stadtrundgang entwickelt, der 
historische Ereignisse, Orte und Gebäude erlebbar macht. 
Nutzende werden zu zwölf Stationen geführt, die zentrale 
Punkte der Stadtgeschichte beleuchten. Jede Station bietet 
eine Mischung aus Augmented-Reality-Erlebnissen, Bild-, 
Video- und Audioinhalten sowie Gamification-Elementen, 
welche die Geschichte spielerisch vermitteln. Das Projekt 
wird im Rahmen des Heimat-Förderprogramms des Minis-
teriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung 
des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. Die europaweite 
Ausschreibung zur Gestaltung, Entwicklung und Vermark-
tung des digitalen Stadtrundgangs wurde Mitte Oktober 
über das städtische Vergabemanagement veröffentlicht und 
im Dezember 2024 der Zuschlag erteilt. Obwohl sehr viel Ar-
beitszeit auf eine nicht originär archivische Aufgabe aufge-
wendet werden muss, bietet die Leitung dieses Großprojekts 
auch Vorteile im Hinblick auf Ausbau und Konsolidierung 
des verwaltungsinternen Netzwerks des Archivs: Sehr viele 
Ämter – vom Stadtmarketing über das Geodatenmanage-
ment bis hin zum Tiefbauamt – sind involviert. Spätestens 
nach der erfolgreichen Einwerbung der Fördermittel und der 
Abwicklung des europaweiten Vergabeverfahrens wird das 
Archivteam als professioneller und kompetenter Ansprech-
partner angesehen. Die involvierten Ämter wissen jetzt nicht 
nur um die Anbietungspflicht und deren Bedeutung, es sind 
auch bereits erste Anbietungen und Behördenberatungster-
mine daraus erwachsen.

Fazit
Es ist schwer, ein einmal festgesetztes Fremdbild oder eine 
Erwartungshaltung aufzubrechen. Es ist aber nicht unmög-
lich.

Im Jahr 1882 gelang es dem Mathematiker Ferdinand 
von Lindemann nachzuweisen, dass die Quadratur des Krei-
ses mithilfe von geometrischen Konstruktionsschritten un-
möglich ist. Öffnet man jedoch die Beschränkung auf Zirkel 
und Lineal, so erhält man eine Vielzahl von Möglichkeiten, 
den Kreis zu quadrieren.

10	Das Stadtarchiv hat den Prozess auf seiner Homepage dokumentiert. Vgl. 
Stadtarchiv Hamm, Öffentlicher Bürgerdialog ist gestartet, URL: https://
www.hamm.de/stadtarchiv/news/oeffentlicher-buergerdialog-ist-gestar​
tet (Stand: 25.07.2025, gilt ebenfalls für alle nachfolgenden Hinweise 
auf Internetseiten) sowie Stadtarchiv Hamm, Öffentlicher Bürgerdialog 
ist abgeschlossen, URL: https://www.hamm.de/stadtarchiv/news/oeffent​
licher-buergerdialog-ist-abgeschlossen.

11	 Stadt Hamm, Beschlussvorlage 1351/23. Digitale Stadttour mit Augmen-
ted Reality-Funktionalitäten, URL: https://ratsinfo.hamm.de/vorgang/?__=
UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZf7FO410eefHwLl_XCGFcRA.

https://www.hamm.de/stadtarchiv/news/oeffentlicher-buergerdialog-ist-gestartet
https://www.hamm.de/stadtarchiv/news/oeffentlicher-buergerdialog-ist-gestartet
https://www.hamm.de/stadtarchiv/news/oeffentlicher-buergerdialog-ist-gestartet
https://www.hamm.de/stadtarchiv/news/oeffentlicher-buergerdialog-ist-abgeschlossen
https://www.hamm.de/stadtarchiv/news/oeffentlicher-buergerdialog-ist-abgeschlossen
https://ratsinfo.hamm.de/vorgang/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZf7FO410eefHwLl_XCGFcRA
https://ratsinfo.hamm.de/vorgang/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZf7FO410eefHwLl_XCGFcRA


41Archivpflege in Westfalen-Lippe  103 | 2025

Franziska Rohloff: Kommunale Archivarbeit im Spannungsfeld zwischen Pflichtaufgaben und Sichtbarkeit﻿

Hilfsmittel, um kommunale Archivarbeit im Spannungs-
feld zwischen Pflichtaufgaben und Sichtbarkeit im Gleichge-
wicht zu halten, können beispielsweise sein, sich auf archiv- 
und verwaltungsfachliche Prinzipien zurückzubesinnen und 
gezielt Bündnispartner:innen in Politik und Verwaltung zu 
suchen. Dabei ist es hilfreich, sich seiner eigenen Bedürfnisse 
und Grenzen bewusst zu werden und diese zu kommuni-
zieren, so zum Beispiel, wenn Bitten mitunter nachdrück-
lich von außen an das Archiv herangetragen werden. Bei 

Küraufgaben, wie beispielsweise der Moderation eines Bür-
gerdialogs, ist es ratsam, das Nutzen-Aufwand-Verhältnis 
abzuwägen.  n

Franziska Rohloff
Stadtarchiv Hamm
franziska.rohloff@stadt.hamm.de

(Foto: Thorsten Hübner)

Berichte aus den Diskussionsforen
Nachkassationen: Chance oder doch die Büchse der Pandora?
David Gniffke

Die Büchse der Pandora steht sinnbildlich für das Freisetzen 
von Übeln und Problemen – ein Bild, das auch auf das Thema 
Nachkassationen im Archivwesen übertragen werden kann. 
Unter dem Titel „Nachkassationen: Chance oder Büchse der 
Pandora?“ diskutierte ein gut besuchtes und engagiertes 
Forum unter der Moderation von Julia Kuklik (Stadtarchiv 
Gütersloh) eine Praxis, die häufig im Verborgenen stattfin-
det: die nachträgliche archivische Bewertung. Rechtlich ist 
die Nachkassation durch § 5 Abs. 2 ArchivG NRW gedeckt, 
der in „besonders begründeten Einzelfällen“ die Vernich-
tung von Archivgut erlaubt, wenn dessen Archivwürdigkeit 
nicht mehr gegeben ist.1 Dennoch betrachtet die archivische 
Fachwelt das Thema mit Skepsis.

Zunächst wurde festgestellt, dass die Begriffe ‚Nachkas-
sation‘ und ‚Nachbewertung‘ oft synonym verwendet wer-
den.2 Meist betreffen sie Bestände, die bereits vor längerer 
Zeit ohne ausreichende Dokumentation oder fachliche Be-
wertung in Archive übernommen wurden. In solchen Fällen 
liegt de facto eine Erstbewertung vor. Probleme entstehen 
jedoch insbesondere dann, wenn
1.	bereits eine fundierte Erstbewertung vorliegt,
2.	 der Bestand erschlossen und magaziniert wurde,
3.	 er bereits genutzt wurde oder
4.	Unterlagen enthält, die vor 1945 bzw. 1952 entstanden 

sind.

In der Praxis zeigen sich die Auslöser für Nachkassationen 
häufig auf niedriger Schwelle: Neben kleinen Aussonderun-
gen im Zuge von Verzeichnungsarbeiten sind es vor allem 
veränderte Nutzungsgewohnheiten, die eine Nachbewer-
tung anstoßen: Kopien von Archivgut aus anderen Archi-
ven oder nicht-unikale Druckwerke sind aufgrund einer nun 
digitalen Zugänglichkeit verzichtbar geworden. Auch liegt 

es nahe, bestehende Protokollserien durch neu angebotene 
Serien mit besserem Informationswert zu ersetzen. Teilweise 
sind erkennbare Bewertungsfehler auf fehlende fachliche 
Expertise („Stichproben der Hilflosigkeit“) zurückzuführen.

Gleichzeitig wurde die Notwendigkeit betont, frühere 
Bewertungsentscheidungen mit Respekt zu betrachten, 
zum Beispiel, wenn sie unter dem Einfluss vergangener For-
schungstrends standen, wie etwa der Historischen Sozial-
forschung der 1980er Jahre. Dennoch können überholte 
Bewertungsmodelle oder ein Perspektivwechsel (z. B. Abkehr 
vom DOT-Modell) zu einer Revision führen.3 Voraussetzung 
ist dabei immer eine fundierte und sorgfältig dokumentierte 
Begründung. In der Praxis bleibt für solche Projekte jedoch 
meist wenig Zeit, da sie gegenüber anderen Aufgaben – 
auch im Bereich Bewertung – oft nachrangig behandelt 
werden.

Ein bislang wenig beleuchteter Aspekt im Zusammen-
hang mit Nachkassationen ist die Archivfähigkeit. In Scha-
densfällen ist eine Nachbewertung häufig nicht mehr mög-
lich, da das Material bereits zerstört wurde. Doch auch 
Ressourcenengpässe spielen eine Rolle: Manchmal werden 

1	 Vgl. Clemens Rehm, Nachkassation, in: Irmgard Becker/Clemens Rehm 
(Hrsg), Archivrecht. Ein Handbuch für die Praxis, München 2017, S. 86–88; 
Thomas Henne, Archivrecht. Leidfaden für Praxis und Ausbildung, Berlin 
2025, S. 336.

2	 Vgl. die Begriffsdefinition und Diskussion bei Christoph Hanke, Nachkassa-
tion. Überlegungen zu einem archivischen Tabu, Transferarbeit Archivschu-
le Marburg, Marburg 2006, S. 4–19, URL: https://www.landesarchiv-bw.
de/sixcms/media.php/120/transf_hanke.pdf (Stand: 01.08.2025, gilt 
ebenfalls für alle nachfolgenden Hinweise auf Internetseiten); Christian 
Keitel, Zwölf Wege ins Archiv. Umrisse einer offenen und praktischen 
Archivwissenschaft, Stuttgart 2018. 

3	 Vgl. Albrecht Ernst/Christian Keitel/Elke Koch/Clemens Rehm/Jürgen 
Treffeise et al., Überlieferungsbildung bei personenbezogenen Unterlagen, 
in: Archivar 3/61 (2008), S. 275–278. Beschrieben und begründet wird hier 
die Abkehr vom DOT-Modell, nicht der Umgang mit vorhandenen Bestän-
den.

mailto:franziska.rohloff%40stadt.hamm.de?subject=
https://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/transf_hanke.pdf
https://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/transf_hanke.pdf
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Maßnahmen zur Bestandserhaltung bewusst eingestellt – 
mit dem Effekt, dass eine spätere Vernichtung unausgespro-
chen in Kauf genommen wird („Nachkassation auf Raten“).

Der Blick auf andere Kulturbereiche, etwa Museen und 
Bibliotheken, brachte eine weitere Option ins Spiel: die 
Weitergabe des Bestandes an ein anderes öffentliches Ar-
chiv – und damit die Einbindung in eine kooperative Über-
lieferungsbildung.

Am Ende wurden Chancen und Risiken diskutiert. Fach-
lich gut begründete Nachkassationen können durchaus 
sinnvoll sein: Sie ermöglichen eine Optimierung der Überlie-
ferung, indem das Überlieferungsprofil geschärft wird, und 
eine effizientere Nutzung der Ressourcen durch Mengen-
reduzierung. Da eine Nachkassation in der Regel auf einer 
weit mehr fundierten Grundlage erfolgt als manche Not-
übernahme, ist auch das Risiko, missverständliche Signale 
an Archivträger zu senden, bei entsprechender Kommunika-
tion begrenzt. Dennoch besteht die Gefahr einer politischen 
Skandalisierung bei Fehlern – ein Risiko, das auch reguläre 
Bewertungsentscheidungen betrifft.4 Kritisch wurde auch 
das Potenzial politischer Einflussnahme gesehen, insbeson-

dere wenn Entscheidungen zur Kassation ‚von oben‘ ohne 
fachliche Expertise getroffen werden oder belastendes Quel-
lenmaterial beseitigt werden soll.

Insgesamt überwog jedoch die Einschätzung, dass eine 
fachlich abgesicherte und dokumentierte Nachkassation 
mehr als Chance denn als „Büchse der Pandora“ zu begrei-
fen sei – ein bemerkenswerter Befund, gerade im Hinblick 
auf die Tatsache, dass Nachkassationen im System DiPS.
kommunal derzeit technisch gar nicht möglich sind.  n

David Gniffke
LWL-Archivamt für Westfalen, Münster
david.gniffke@lwl.org 
 
 
 
 
 

Im Portal präsentiert und doch nicht gefunden? Erkenntnisse und Strategien 
für das ‚Polieren‘ von Erschließungsinformationen
Dominic Eickhoff

Wie sichtbar sind Archivalien, genauer gesagt deren Erschlie-
ßungsangaben, in Archivportalen wirklich? Und warum 
werden die Archivalien gut erschlossener Archivbestände in 
Online-Portalen teilweise nicht gefunden? Diese Fragen stan-
den im Mittelpunkt des Diskussionsforums zu Erschließungs-
informationen und Archivportalen unter der Leitung von De-
nise Ruisinger und Verena Mack von der Deutschen Digitalen 
Bibliothek (Fachstelle Archiv der DDB/ Archivportal-D).

Zur Sprache kamen Konflikte, Missverständnisse sowie 
Potenziale und konkrete Verbesserungsmöglichkeiten, wie 
Archive ihre Erschließungsinformationen wirkungsvoll ver-
bessern können, um verzeichnetes Archivgut für Nutzende 
in Archivportalen besser auffindbar zu machen, in erster 
Konsequenz natürlich im Archivportal NRW.

Das Diskussionsforum gestaltete sich als interaktive Po-
diumsdiskussion. So saßen für eine multiperspektivische 
Diskussion zusammen mit den Moderatorinnen des Forums 
vorne: Daniel Krause (Landesarchiv NRW), Matthias Senk 
(LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum), Andreas 
Ketelaer (Bergbaumuseum Bochum), Daniel Droste und Do-
minic Eickhoff (beide LWL-Archivamt für Westfalen).

Die Entwicklung der Diskussion wies zu Beginn einen 
eindrücklichen Weg bei der gemeinsamen Suche nach den 
Fehlerquellen auf, was durch die Ergebnisse der beiden digi-
talen Live-Umfragen verdeutlicht wurde.

In einer ersten Umfrage ging es darum, Gründe dafür 
zu sammeln, was als potenzielle Ursachen bei dem Auffin-
den von Archivalien bzw. Verzeichnungseinheiten vermutet 
wurde. In einer dynamisch wachsenden Wortwolke war 
direkt zu erkennen, dass sich viele Feststellungen auf ver-
meintlich fehlerhafte Suchansätze von Nutzer:innen kon-
zentrierten.

In einer zweiten Umfrage wurde dann zu sechs konkre-
ten Verbesserungsoptionen bei der Erschließung gefragt, 

Das Diskussionsforum mit Moderatorinnen und Podiums-
situation

4	 Vgl. Udo Schäfer/Jessica von Seggern, Zu dieser Ausgabe, in: Archivjournal 
1 (2019), S. 2 f., URL: https://www.hamburg.de/resource/blob/110876/
05acd1f0066351acfdc26581c7f9b303/d-st-ueber-uns-archivjournal-19-
01-pdf-data.pdf sowie Ingo Wille, Staatsarchiv vernichtet eine Million 
Todesbescheinigungen, ebd., S. 4 f. 

mailto:david.gniffke%40lwl.org?subject=
https://www.hamburg.de/resource/blob/110876/05acd1f0066351acfdc26581c7f9b303/d-st-ueber-uns-archivjournal-19-01-pdf-data.pdf
https://www.hamburg.de/resource/blob/110876/05acd1f0066351acfdc26581c7f9b303/d-st-ueber-uns-archivjournal-19-01-pdf-data.pdf
https://www.hamburg.de/resource/blob/110876/05acd1f0066351acfdc26581c7f9b303/d-st-ueber-uns-archivjournal-19-01-pdf-data.pdf
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wie man deren a) Wichtigkeit und b) Umsetzbarkeit ge-
wichtet. Das Resultat war eine Matrix nach Eisenhower-Art 
(siehe Abb. 2) mit zwei Achsen. Dabei wurde im Gegensatz 
zur ersten Umfrage deutlich, dass alle von den Moderato-
rinnen vorgeschlagenen Maßnahmen ausnahmslos als sehr 
wichtig gewertet wurden, auch wenn nicht alles gleich um-
setzbar erschien. Die so entstandene Gewichtung warf aber 
schon in der Diskussion direkt die Frage auf, ob sich daraus 
überhaupt noch eine notwendige Priorisierung der zu un-
ternehmenden Maßnahmen ableiten ließe. Ein Erkenntnis-
fortschritt wurde immerhin dahingehend erreicht, dass die 
meisten Teilnehmenden das enorme Verbesserungspotenzial 
bei der Art und Weise der Erschließung erkannten. In der 
Diskussion kam in diesem Zusammenhang auch der Begriff 
der „zielgruppenorientierten Erschließung“ auf.

Einigkeit bestand darin, dass aussagekräftige und spre-
chende Titel einzelner Verzeichnungseinheiten wesentlich 
zur Auffindbarkeit beitragen. Dafür müssten eventuell re-
dundante Informationen akzeptiert werden, die beispiels-
weise zwar aus dem Bestandskontext ersichtlich sind, aber 
eben nicht aus der Einzelergebnisliste einer Archivportal-
Suche.

Das konkrete Beispiel war „Nachlass Familie Müller – 
Geschäftskorrespondenz 1933–1935“ statt generischer 
Bezeichnungen wie „Aktenband 3“. Die Moderatorinnen 
betonten, wie eine kleine Anpassung bei der Vererbung 
aussagekräftiger Titel der einzelnen Verzeichnungseinhei-
ten („Stadtratsprotokolle, Band 1“ statt nur „Band 1“) die 
Auffindbarkeit entscheidend verbessern könnten.

Die Moderatorinnen appellierten außerdem, dass Infor-
mationen granularer und damit maschinenlesbar erfasst 
werden sollten und lieferten ein praxisnahes Beispiel: Statt 
Einträge wie „Gegeben den 13. Junii nach Christii geburt 

1642“ zu verwenden, sollte konsequent beispielsweise ein 
standardisiertes Datumsformat, wie „1642-06-13“, gewählt 
werden. Auch eindeutige Zuordnungen zu einem spezifi-
schen Archivalientyp (Fotografie, Karte, Personalakte etc.) 
wurden als effiziente Metadaten für die spätere Recherche 
hervorgehoben, wobei Mehrfachzuordnungen idealerweise 
vermieden werden sollten.

Ein ziemlich kontroverser Diskussionspunkt war der als 
notwendig gehandelte Wissenstransfer von archivischen 
Provenienzlogiken an Nutzer:innen, damit diese sich in der 
Lage sehen, strukturierte Suchen durchführen zu können 
(auf archive.nrw.de als „Navigierende Suche“ bezeichnet). 
Denn besonders Nutzer:innen ohne archivfachlichen oder 
geschichtswissenschaftlichen Hintergrund erwarten häu-
fig von Archivportalen eine vollumfängliche Volltext- oder 
Schlagwortsuche, welche die einzelnen Archive als Datenge-
ber so jedoch nicht bereitstellen können. Die Ergebnislisten 
in Archivportalsuchen sind also entgegen der Erwartung von 
Nutzer:innen unvollständig. An dieser Stelle wurde in der 
Diskussion durch die vielen Beiträge deutlich, dass archivi-
sche Gliederungsstrukturen, wie Tektoniken, in den Porta-
len meist in ihrer Sichtbarkeit für Suchende verloren gehen. 
Nutzer:innen werden dadurch auch in ihrer Suchstrategie 
eingeschränkt, die vor allem die Nutzung des Suchschlitzes 
mit Schlagwortsuche + Suchoperatoren + Facetten/ Filter als 
Recherchemethode beinhaltet. Ein weiterer Einwand, dass 
potenzielle Nutzer:innen gerade dort, wo sie häufig suchen – 
online in den Archivportalen – auf die qualitative und tradi-
tionelle Beratung im Lesesaal oder anderweitige Betreuung 
verzichten müssen.

Ein intensiv diskutiertes Thema war die Anwendung von 
Normdaten, speziell der Gemeinsamen Normdatei (GND). 
Obwohl deren Nutzen von allen Teilnehmenden am Ende 

Ergebnisgrafik der zweiten Umfrage zur Eruierung des Verhältnisses von Priorisierung und Umsetzbarkeit konkreter 
Verbesserungsoptionen mit rund 40 Beiträgen der ca. 50 Teilnehmenden.

https://archive.nrw.de
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klar anerkannt wurde, zeigten sich erhebliche Praxispro-
bleme: Insbesondere kleinere Archive sehen sich oft nicht in 
der Lage, eigene GND-Einträge anzulegen, zeitgleich setzen 
große Institutionen bereits auf Automatisierungsmöglichkei-
ten wie die Reconciliation API zum Abgleich eigener Daten 
mit der Gemeinsamen Normdatei (2025 ist das Werk „Die 
GND im Archiv: Handreichung zur Nutzung von Normdaten“ 
erschienen; URL: https://aspb.de/files/2025/02/die-gnd-im-
archiv.pdf [Stand: 25.07.2025]).

Kurzzeitig wurde dabei auch diskutiert, wie lohnenswert 
eine intensive Verschlagwortung überhaupt sei. Die Reak-
tionen in kurz: Steht man vor der Wahl zwischen GND-Ver-
knüpfung und Verschlagwortung, erschien den meisten die 
GND-Verknüpfung als zielführender, da hier zusätzlich ver-
netzte Daten produziert würden, die außerdem besser bei 
Suchen gefunden werden. Falls dennoch verschlagwortet 
werden soll, könnte die Vergabe von Schlagworten auf Be-
standsebene samt Vererbung auf darunterliegende Einhei-
ten einen effizienten Mittelweg darstellen. Gespannt wurde 
auch auf die Zukunft des neuen Erschließungsstandards 
Records in Context (RiC) geschaut, zu dem dieses Jahr eine 
Webinar-Reihe des International Council on Archives (ICA) 
startete, die weiterhin abrufbar ist.

Die konsequente Nutzung standardisierter Felder der 
Archivinformationssysteme (AFIS) wurde mehrfach hervor-
gehoben, um Kompatibilität insbesondere beim Export in 
Archivportale sicherzustellen. Wichtig sei vor allem eine 
granulare, maschinenlesbare Erfassung von Daten. Auch 
KI‑gestützte Lösungen wurden diskutiert, um beispielsweise 

alte oder qualitativ schwache Erschließungsdaten besser 
zugänglich zu machen – beispielweise durch geeignete (!) 
ChatBots, die während des Suchens einen Ausgleich zwi-
schen modernen Suchbegriffen und alten Wort- und Na-
mensvarianten schaffen bzw. Ratschläge geben könnten. 
Allerdings bestand Einigkeit darin, dass technische Hilfsmit-
tel, wie KI‑unterstützte Recherchen, nur ergänzend wirken 
können und keine systematische Qualitätsarbeit bei der zu-
künftigen Erschließung ersetzen. Zu einem Punkt herrschte 
nahezu Einstimmigkeit im Publikum und wurde durch die 
Archivämter bestätigt: Das nachträgliche Korrigieren oder 
Nacherschließen von bestehenden Informationen sei ange-
sichts der knappen zeitlichen Ressourcen nicht oder höchs-
tens in einzelnen Erschließungsprojekten zu leisten. Der Fo-
kus gilt der Zukunft.

Die Diskussion offenbarte deutliche Unterschiede zwi-
schen größeren Archiven mit umfangreicher technischer 
Infrastruktur und kleineren Einrichtungen, die oft noch jahr-
zehntelange Erschließungsrückstände zu bewältigen haben. 
Als Lösungsansatz hierfür wurde vorgeschlagen, Erschlie-
ßungsrichtlinien zu vereinfachen und robust zu halten, so-
dass auch kurzfristig eingesetztes Personal, wie zum Beispiel 
Praktikanten:innen, schnell sinnvolle Beiträge zur Erschlie-
ßung leisten können.  n

Dominic Eickhoff
LWL-Archivamt für Westfalen, Münster
dominic.eickhoff@lwl.org

Bestandserhaltung und Digitalisierung in Zeiten knapper Kassen – 
ein Erfahrungsaustausch
Katja Wiebe

Im Rahmen des 76. Westfälischen Archivtags fand am Nach-
mittag des 12. März 2025 ein von Wilhelm Grabe (Stadt- 
und Kreisarchiv Paderborn) geleitetes Diskussionsforum zum 
Thema „Bestandserhaltung und Digitalisierung in Zeiten 
knapper Kassen – ein Erfahrungsaustausch“ statt. Knapp 
45 Teilnehmende interessierten sich dafür, sich angesichts 
oft nur unzureichender Haushaltsmittel und begrenzter Per-
sonalkapazitäten über mögliche Strategien und Fördermög-
lichkeiten zur Bestandserhaltung im Zusammenhang mit der 
Digitalisierung von analogem Kulturgut auszutauschen. In 
seinem Impulsvortrag betonte Grabe, dass Archive als Er-
innerungsinstitutionen das „begehbare“ Gedächtnis eines 
Landes, einer Region oder einer Kommune darstellen. Es 
müsse alles dafür getan werden, das historische und kultu-
relle Gedächtnis der Gesellschaft zu bewahren und für die 
Zukunft zu sichern. Konsequente Bestandserhaltung ist eine 
der gesetzlich definierten, archivischen Kernaufgaben und 

schafft hierfür die ersten Voraussetzungen. In diesem Kon-
text steht die Digitalisierung von analogem Schriftgut. Die 
Bereitstellung von Digitalisaten leistet nicht nur einen Bei-
trag zur langfristigen Erhaltung der Originale. Sie erleichtert 
zudem die Recherche, dient der Benutzerfreundlichkeit und 
kann womöglich neue Nutzerkreise einschließen. Die Mög-
lichkeiten der Digitalisierung analoger Dokumente schreiten 
stetig voran und sind aus dem Aufgabenkanon der Archive 
nicht mehr wegzudenken. Die Erfüllung dieser Aufgabe 
stellt in Zeiten knapper Kassen eine große Herausforde-
rung dar. Laut Grabe erfordert der Digitalisierungsprozess 
ein strukturiertes Vorgehen, eine strategische Planung und 
gegebenenfalls die Einwerbung von Drittmitteln. Das vom 
Stadt- und Kreisarchiv Paderborn vorgestellte Handlungs-
konzept verdeutlichte, wie unterschiedlich die Priorisierung 
und Umsetzung von Digitalisierungsprojekten in der Praxis 
aussehen kann.

https://aspb.de/files/2025/02/die-gnd-im-archiv.pdf
https://aspb.de/files/2025/02/die-gnd-im-archiv.pdf
mailto:dominic.eickhoff%40lwl.org?subject=
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Im ersten Diskussionsblock, der sich mit Digitalisierungs-
strategien befasste, wurde im Rahmen des Erfahrungsaus-
tausches eine große Bandbreite an Umsetzungsmöglichkei-
ten innerhalb der Archivlandschaft präsentiert. Diese reichten 
von der Digitalisierung ‚on Demand‘ bis hin zur Digitalisierung 
ganzer Bestände als Inhouse-Projekt, durch externe Dienst-
leister, in Kooperation mit anderen Einrichtungen oder im 
Rahmen von Förderprojekten. Dabei spielten das Schadens-
kataster als Steuerungsinstrument der Bestandserhaltung, 
der Erschließungszustand sowie die Nutzungshäufigkeit der 
Archivbestände eine elementare Rolle. Trotz unterschiedli-
cher Vorgehensweisen herrschte unter den Teilnehmenden 
Einigkeit: Angesichts knapper Ressourcen erfordert die Di-
gitalisierung im Rahmen der Bestandserhaltung ein auf das 
jeweilige Archiv zugeschnittenes Handlungskonzept. Eine 
bewusste Priorisierung und Planung begünstigt die Mitte-
leinwerbung beim Archivträger, erleichtert die Durchführung 
des Projekts und bildet die Grundlage für die Teilnahme an 
Förderprogrammen. Bei der Priorisierung von Archivbestän-
den war die Nutzungsorientierung ein wesentlicher Faktor 
für die Entscheidungsfindung in der Praxis. Vereinzelt be-
deutete dies nur die Digitalisierung ‚on Demand‘, bei der 
einzelne Fotos, Karten oder Akten auf Wunsch digitalisiert 
wurden. In der Diskussionsrunde stieß dieses Modell eher auf 
zögerliche Zustimmung. Am häufigsten wird offenbar eine 
vollständige Digitalisierung der am meisten nachgefragten 
Bestände, darunter Zeitungen, Personenstandsunterlagen, 
Kirchenbücher, Fotos und Ortschroniken praktiziert. Trotz 
unterschiedlicher Ansichten waren sich alle einig: Die Digi-
talisierung von analogem Archivgut ist heutzutage ein unver-
zichtbarer Bestandteil der Bestandserhaltung – ganz gleich, 
wie die Umsetzungsstrategie aussehen mag.

In der zweiten Diskussionsrunde lag der Schwerpunkt auf 
den Fördermöglichkeiten. In diesem Zusammenhang wur-
den zahlreiche laufende und befristete Förderprogramme 
auf Bundes- und Landesebene genannt. Dazu zählten unter 
anderem Projekte der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG), der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schrift-
lichen Kulturguts (KEK) und der Landesinitiative Substanz-
erhalt (LISE) sowie das von 2021 bis 2023 laufende Projekt 

„WissensWandel“. Im Austausch wurde schnell deutlich, 
dass die Nachfrage bei zeitlich begrenzten Fördermög-
lichkeiten das Angebot bei Weitem übersteigt. Vor allem 
kleinere Archive sahen die fehlende Erfahrung bei der An-
tragsstellung, bürokratische Hürden, die Einbringung zusätz-
licher personeller und finanzieller Eigenleistungen sowie die 
fristgebundene Projektdurchführung als große Herausfor-
derungen. Bei der Antragstellung und der Projektdurchfüh-
rung erwiesen sich der Erfahrungsaustausch mit erfahrenen 
Archiven, die Bündelung von Fachexpertise durch Einbezug 
des Archivträgers, der IT-, Datenschutz- und Rechtsabteilung, 
der Einsatz von Ehrenamtlichen sowie die Zusammenarbeit 
mit Heimatvereinen als positiv. Zum Abschluss der regen Dis-
kussion bestand Einvernehmen darüber, dass die Bestands-
erhaltung und Digitalisierung ohne die Einwerbung von För-
dermitteln kaum zu bewältigen sind und es sich lohnt, sich 
über Fördermöglichkeiten auf dem Laufenden zu halten.  n

Katja Wiebe
Archiv der Lippischen Landeskirche
katja.wiebe@lippische-landeskirche.de

Teilnehmende des Diskussionsforums „Bestandserhaltung und Digitalisierung in Zeiten knapper Kassen –  
ein Erfahrungsaustausch“ (Foto: K. Wiebe)

mailto:katja.wiebe%40lippische-landeskirche.de?subject=
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Umgang mit Rechercheanfragen: Wie viel Service muss sein? 
Wie viel Service darf sein?
Constanze Sieger und Bärbel Sunderbrink

Im Mittelpunkt des Diskussionsforums stand ein Kernthema 
archivischer Arbeit: die Bearbeitung von Anfragen. Der Ti-
tel „Wie viel Service muss sein? Wie viel Service darf sein?“ 
erwies sich als programmatisch, denn die lebhaft geführ-
ten Diskussionen des Panels berührten fast alle Aspekte des 
Spannungsfelds zwischen Nutzererwartungen, rechtlichen 
Vorgaben, eigenen Qualitätsansprüchen und den begrenz-
ten Ressourcen der Archive.

In einem ersten Schritt wurden die verschiedenen recht-
lichen Rahmenbedingungen und Herausforderungen der 
Nutzung schlaglichtartig vorgestellt. Zunächst verdeutlichte 
Marcus Stumpf (LWL-Archivamt für Westfalen) anhand der 
Archivstatistik der Bundeskonferenz der Kommunalarchive 
(BKK), die Relevanz von Recherchen im Rahmen der Service-
funktion von Archiven. Er stellte heraus, dass Nutzungstage 
und Anfragenzahlen mit der Größe einer Kommune korre-
lieren. Zugleich betonte er, dass die von ihm vorgestellten 
Durchschnittszahlen nur eine grobe Annäherung seien, da 
viele Archive bislang keine eigenen Kennzahlen erheben. 
Stumpf warb eindringlich für eine systematische Erfassung 
von Nutzungs- und Recherchekennzahlen – sowohl zur Teil-
nahme an der BKK-Statistik als auch als Argumentationshilfe 
in den eigenen Verwaltungen.

Anschließend zeigten die Moderatorinnen die verschie-
denen Eckpfeiler der Anfragenbearbeitung auf. Diese be-
ginnt bei der Vielfalt der Kommunikationswege (Anfragen 
erreichen Archive telefonisch, schriftlich, per E‑Mail oder 
zunehmend über Onlineformulare) und reicht über die ver-
schiedenen rechtlichen Rahmenbedingungen (Archivgesetz, 
Nutzungsordnung des jeweiligen Archivs und Gebühren-
ordnung der Kommune) bis hin zu den heterogenen Nut-
zergruppen (Familienforschende, Nachlasspfleger:innen, 
Schulen, Lokalhistoriker:innen, Erinnerungskultur-Initia-
tiven, wissenschaftliche Projekte oder die eigene Verwal-
tung). Diese kleine Bestandsaufnahme zeigte ein erstes 
Spannungsfeld zwischen den vorgegebenen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen, dem Anspruch, Können und Erwar-
tungen der Nutzenden, der Servicefunktion gegenüber der 
eigenen Verwaltung und dem Einsatz der begrenzt vorhan-
denen Ressourcen. Erwähnt wurde auch, dass sich Archive 
mit steigenden Rechercheaufwänden konfrontiert sehen, 
weil viele Anfragen nicht mehr in der klassischen Lesesaal-
nutzung, sondern in Digitalisierungswünschen oder Folge-
anfragen münden.

Um in einem Diskussionsforum mit etwa siebzig 
Teilnehmer:innen zielgerichtet zu Ergebnissen zu kommen, 
diskutierten zunächst kleinere Gruppen die Impulsfrage: 

„Welche Probleme haben Sie im Archivalltag mit Recherche-
anfragen?“. Die in dieser ersten Gruppenphase herausgear-

beiteten Probleme wurden gebündelt im Plenum gesammelt. 
Es wurde deutlich, dass es neben den strukturellen Bedin-
gungen auch ganz individuelle Herausforderungen gibt, die 
vor allem mit lokalen Konstellationen zusammenhängen. So 
kann z. B. eine durch die Kommune geregelte allgemeine 
Gebührenordnung zu ungewollten Abschreckungen hin-
sichtlich der Archivnutzung führen. Erschließungsrückstände 
können in ganz verschiedenen Hinsichten auf die Anfra-
genbeantwortung zurückwirken: So führt eine niedrige 
Erschließungsquote insgesamt etwa dazu, dass nicht nur 
die eigene Informationsbeschaffung bei der Beantwortung 
von Anfragen aufwendiger ist, sondern auch keine ‚Hilfe 
zur Selbsthilfe‘ gegeben werden kann. Weiterhin wurde als 
besonders herausfordernd eine unzureichend erschlossene 
Fotosammlungen beschrieben: Es gibt ein großes Interesse 
von Nutzenden an Bildmaterial, aber eine Rechteklärung ist 
sehr schwierig, wenn Informationen über Fotografen fehlen.

Als problematisch wurde auch die Balance zwischen der 
Erwartungshaltung von außen, dem eigenen Anspruch und 
der tatsächlichen Hilfestellung vor dem Hintergrund knapper 
Ressourcen beschrieben. Dies betrifft eigentlich alle Archive, 
aber gerade die Archive in sehr kleinen Gemeinden sehen 
sich zusätzlich mit dem Problem konfrontiert, dass sie die 
einzig vorhandene Anlaufstelle für Geschichtsinteressierte 
sind. Ebenso in mehrfachen Hinsichten problematisiert 
wurde der Umgang mit Anfragen aus der eigenen Ver-
waltung: Darf ich eine Priorisierung vornehmen, ohne den 
Gleichheitsgrundsatz zu verletzen? Wie gehe ich hier mit 
Erwartungen um, die ich als Archiv gar nicht erfüllen kann? 
Bemerkenswert war auch, dass Kommunikationswege in 
Archiven sehr unterschiedlich bewertet wurden: Kontakt-
formulare führen in bestimmten Kontexten zu Zeitersparnis 
(Standardisierungsmöglichkeiten, z. B. bei Personenstands-
anfragen), während andere Archive die Erfahrung machen, 
dass sie die Anfragenbeantwortung in unterschiedlichen 
Hinsichten erschweren (zu kompliziert und abschreckend; 
Nachfragebedarf steigt, da Nutzende unvollständige Anga-
ben zu ihren Anliegen machen).

Im Anschluss an die erste Plenumsdiskussion wurde eine 
zweite Kleingruppenphase zur Erarbeitung von Lösungs-
ansätzen mit folgenden Leitfragen gestartet: „Welche Stra-
tegien verfolgen Sie bei der Bearbeitung von Recherchen? 
Welche Lösungen für wiederkehrende Probleme haben Sie 
schon für sich finden können?“. Hieraus entstanden trotz 
der sehr unterschiedlichen Problemlagen folgende konstruk-
tive Vorschläge zu den Themenfeldern Standardisierung, Ef-
fizienzsteigerung, Nutzerorientierung, Wissenstransfer und 
strategische Kommunikation:
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	• Zuständigkeiten für die Bearbeitung sowohl intern 
(nicht jede:r macht alles) als auch extern (Provenienzen) 
reflektieren und festlegen.

	• Standards etablieren (Priorisierung; Limit an Bearbei-
tungszeit; Antwortzeit und Antworttiefe festlegen; 
Textbausteine für die Beantwortung anlegen; Kommu
nikationswege vereinheitlichen).

	• 	Transparenz gegenüber den Nutzer:innen durch 
Hinweise auf der Homepage zu Struktur der Archiv
bestände, Tiefe der Unterstützungsleistung durch 
Archivmitarbeitende, Erläuterung von Schutzfristen etc.

	• Nutzer:innen auf verschiedenen Ebenen einbinden, um 
Rechercheergebnis zu verbessern (Austausch über das 
Rechercheanliegen und die bereitgestellten Archivalien; 
Kommunikation unter Archivnutzenden zu ähnlichen 
Themen herstellen; Rechercheergebnisse von Nutzen-
den als Archiv weiternutzen).

	• Recherchehilfsmittel für die Nutzenden auf Homepage 
und Flyern bereitstellen (Erklärung von Schutzfristen; 
Informationen zu wiederkehrenden Themen wie Fami-
lienforschung).

	• Informationen zum eigenen Archiv in Portalen wie 
Archive NRW oder GenWiki aktuell halten.

	• Kooperationen mit anderen kulturgutbewahrenden 
Einrichtungen lokal und überregional; Landesarchive auf 
die kommunalen Perspektiven aufmerksam machen.

	• Digitalisierung vorantreiben, um Anfragen überflüs-
sig zu machen (hier auch mit anderen Institutionen/

Archiven vernetzen, z. B. über DfG-Projekte; aber auch 
Hinweise an Landesarchive auf für die Ortsgeschichte 
wichtige Bestände).

	• Nutzergruppen mit höherem Beratungsaufwand bün-
deln und auf gesonderte Beratungstermine verweisen 
(Schülergruppen, Vereine etc.)

Die Diskussion bot zahlreiche Impulse für den Alltag in 
kommunalen Archiven und unterstrich, dass der Balance-
akt zwischen Service und Machbarkeit auch künftig eine der 
größten Herausforderungen bleiben wird. Denn: Recher-
cheanfragen stellen eine zentrale Schnittstelle zwischen Ar-
chiven und Öffentlichkeit dar und hier müssen Archive zwi-
schen Serviceorientierung, rechtlichen Rahmenbedingungen 
und knappen Ressourcen sorgfältig abwägen.  n

Constanze Sieger
Hessisches Staatsarchiv Marburg
constanze.sieger@hla.hessen.de

Bärbel Sunderbrink
Stadtarchiv Detmold
baerbel.sunderbrink@lav.nrw.de 
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Handreichung zur Bewertung von Unterlagen der 
kommunalen Sozialverwaltung
Teil 1: Leistungen nach dem SGB
Arbeitskreis Bewertung kommunalen Schriftguts in Nordrhein-Westfalen1

Die Handreichungen dieses Arbeitskreises entstehen auf der 
Grundlage der gebündelten Bewertungserfahrungen unter-
schiedlicher kommunaler Archive in Nordrhein-Westfalen. 
Da die seit 1945 entstandenen Verwaltungsunterlagen in 
vielen Kommunen des Landes vergleichbar strukturiert sind, 
sollen die Handreichungen als Empfehlungen Arbeitserleich-
terung und Unterstützung für Kommunalarchive bieten, je-
doch können sie die eigene Bewertungsarbeit und -entschei-
dung im jeweiligen Kommunalarchiv nicht ersetzen.

Dieser erste Teil der Handreichung beschreibt die Grund-
lagen der Sozialgesetzgebung in Deutschland und setzt sich 
mit den Sozialgesetzbüchern I, II, IX und XII auseinander. In 
dieser Empfehlung werden weder die dem Sozialwesen zu-
geordneten Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), 
das Bundesversorgungsgesetz (BVG) und das Infektions-
schutzgesetz (IfSG) behandelt, auch nicht die Sozialgesetz-
bücher III bis VII, XI und XIV, da diese keinen kommunalen 
Bezug haben. Im zweiten Teil „Kriegs- und nachkriegsbe-
dingte Aufgaben: Vertriebene und Flüchtlinge, Wiedergut-
machung, Lastenausgleich, Kriegsopferfürsorge“ wird der 
Fokus auf die entsprechenden Aktenbereiche gelegt. Zu 
den Unterlagen aus der Leitungsebene des Sozialamtes als 
kommunale Organisationseinheit siehe die entsprechende 
Handreichung dieses Arbeitskreises.2

I. Rechtsgrundlagen und Aufgaben
Das Sozialwesen ist heute eine Kernaufgabe der kommuna-
len Selbstverwaltung. Im 19. Jahrhundert etablierte sich die 
Hilfe für bedürftige Menschen als „Wohlfahrtswesen“ oder 

„Fürsorge“, vor allem durch die zunehmende Verarmung 
großer Bevölkerungsteile im Zuge der Industrialisierung. 
Große christliche Wohlfahrtsverbände waren die ausführen-
den Organe, unterstützt durch die öffentliche Verwaltung 
und sog. Armenfonds.

Seit 1870 übernahmen Orts- und Landarmenverbände 
die Armenhilfe. Die Reichsverordnung über die Fürsorge-
pflicht von 1924 regelte die Kernbereiche der sozialen Für-
sorge in Deutschland erstmals reichseinheitlich, sodass Lan-
des- und Bezirksfürsorgeverbände an die Stelle der Orts- und 
Landarmenverbände traten.3

Kernbereiche der Fürsorge nach der Verordnung von 
1924 waren:
a)	 die soziale Fürsorge für Kriegsbeschädigte und Kriegs-

hinterbliebene und die ihnen auf Grund der Versor-
gungsgesetze Gleichstehenden,

b)	die Fürsorge für Rentenempfänger:innen der Invaliden- 
und Angestelltenversicherung, soweit sie nicht den Ver-
sicherungsträgern obliegt,

c)	 die Fürsorge für die Kleinrentner:innen und die ihnen 
Gleichstehenden,

d)	die Fürsorge für Schwerbeschädigte und Schwerer-
werbsbeschränkte durch Arbeitsbeschaffung,

e)	 die Fürsorge für hilfsbedürftige Minderjährige,
f)	 die Wochenfürsorge.4

Die Fürsorge wurde in der NS- und Kriegszeit de facto ab-
geschafft und dem rassenideologischen Ideal des National-
sozialismus untergeordnet. Das Ziel der NS-Fürsorgepolitik 
war nicht die Unterstützung von bspw. Alkoholiker:innen, 
Obdachlosen, Arbeitslosen oder anderen als ‚asozial‘ ver-
standene Menschen, sondern deren Ausgrenzung und Ver-
nichtung.

Nach 1945 wurde die Reichsverordnung über die Fürsor-
gepflicht von 1924 in Westdeutschland wiederhergestellt, 
sodass diese zunächst als Grundlage des Sozialwesens wei-
terwirkte. 1953 wurden die Armengesetze durch fürsor-
gerechtliche Bestimmungen5 und 1957 sowie 1959 durch 
Bestimmungen für körperlich behinderte Menschen und Tu-
berkulosekranke6 ergänzt. Erst mit der Einführung des Bun-
dessozialhilfegesetzes 1961 verabschiedete man sich von 
der Reichsverordnung über die Fürsorgepflicht von 1924 als 
Grundlage für den Sozialstaat.7

Das Bundessozialhilfegesetz (BSHG)8 wandelte die Für-
sorge in einen durchsetzbaren Rechtsanspruch, sodass der 
Begriff der „Fürsorge“, der eine gewisse Freiwilligkeit sugge-

1	 An der Erarbeitung dieser Bewertungsempfehlung waren folgende Kommu-
nalarchive beteiligt: LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum (Juliano 
de Assis Mendonça); LWL-Archivamt für Westfalen (Stefan Schröder); 
Kreisarchive Lippe (Sarah Masiak), Soest (Iris Zwitzers) und Steinfurt (Jannik 
Schröder); Stadt- und Kreisarchiv Paderborn (Ralf Schumacher); Stadtarchive 
Borken (Thomas Hacker), Dortmund (Ute Pradler), Greven (Anna Linden-
blatt), Iserlohn (Rico Quaschny), Köln (Andrea Wendenburg), Lemgo (Julia 
Plötzgen), Neuss (Sabine Weber) und Sankt Augustin (Michael Korn).

2	 Handreichung zur Bewertung von Unterlagen kommunaler Amtsleitungen, 
in: Archivpflege in Westfalen-Lippe 88 (2018), S. 36 f.

3	 Vgl. Katharina Tiemann, Bewertung personenbezogener Sozialhilfeakten – 
ein Praxisleitfaden für Kommunalarchive (Texte und Untersuchungen zur 
Archivpflege 31) Münster 2015, S. 23–25.

4	 Reichverordnung über die Fürsorgepflicht vom 13.02.1924 (RGBl. I, S.100).
5	 Vgl. Gesetz über die Änderung und Ergänzung fürsorgerechtlicher Bestim-

mungen, BGBl. I, S. 967. Die Kernbereiche blieben grundsätzlich gleich und 
wurden nur im Detail erweitert.

6	 Vgl. Körperbehindertengesetz vom 27.02.1957, BGBl. I, S. 147 sowie 
Gesetz über Tuberkulosehilfe vom 23.07.1959, BGBl. I, S. 513.

7	 Vgl. Tiemann (wie. Anm. 3), S. 26.
8	 Bundessozialhilfegesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 

30.06.1961, BGBl. I, S. 815, 1875.
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rierte, in „Sozialhilfe“ geändert wurde.9 Anlass war ein Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 24. Juni 1954, das 
diesen Rechtsanspruch aus den Grundrechten herleitete.10

Man unterschied nun die Bereiche „Hilfe zum Lebens-
unterhalt“ und „Hilfe in besonderen Lebenslagen“. Ersteres 
richtete sich an Menschen, die den „notwendigen Lebens-
unterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften 
und Mitteln […] beschaffen“ können.11 Neben dem „not-
wendigen Lebensunterhalt“ finanzierte die Sozialhilfe bei 
Betroffenen Krankenversicherungsbeiträge, Alterssicherung 
und Bestattungskosten.12

Hier wurde der Fokus stark auf die Bedarfsdeckung aus-
gerichtet. Dafür wurde von Seiten des Sozialamtes zunächst 
der Bedarf ermittelt, aus dem sich wiederum Leistungen 
herleiteten. Zunächst sollte das eigene Vermögen genutzt 
werden, bevor es zu notwendigen Leistungen kam.13

„Hilfe in besonderen Lebenslagen“ umfasste nach BSHG:
	• Altenhilfe
	• Ausbildungshilfe,
	• Blindenhilfe,
	• Eingliederungshilfe für Behinderte,
	• Hilfe für Gefährdete,
	• Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen,
	• Hilfe zum Aufbau oder zur Sicherung der Lebensgrund-

lage,
	• Hilfe zur Pflege,
	• Hilfe zur Weiterführung des Haushalts,
	• Krankenhilfe,
	• Tuberkulosehilfe,
	• vorbeugende Gesundheitshilfe.14

Bei der „Hilfe in besonderen Lebenslagen“ wurde stärker als 
in der „Hilfe zum Lebensunterhalt“ auf Geld- und Sachleis-
tungen gesetzt.15 Zudem war hier keine aktive Mitarbeit der 
Betroffenen nötig und mögliche Sanktionen wegen fehlen-
der Mitarbeit wurden nicht ausgesprochen.

Ab den 1970er Jahren zielte der Gesetzgeber dann erneut 
auf eine Reform der Sozialgesetzgebung hin, insbesondere 
in Bezug auf die Übersichtlichkeit der Normen und moder-
nere Formulierungen. Dazu wurde die Sozialgesetzgebung 
nach und nach in einzelne Teile („Bücher“) eingeteilt, begin-
nend mit dem Inkrafttreten des allgemeinen Teils des Sozial-
gesetzbuches I am 1. Januar 1976.16 Das Bundessozialhilfe-
gesetz wurde als besonderer Teil in das SGB I integriert und 
die allgemeinen Regelungen des Sozialgesetzbuches fanden 
auch auf das Bundessozialhilfegesetz Anwendung.17 Nach 
und nach wurden die Regelungen nach Bundessozialhilfe-
gesetz durch die neuen Teile des Sozialgesetzbuches ersetzt.

Buch aktueller Titel erstmals 
in Kraft 
seit

SGB I Allgemeiner Teil 1. Januar 
1976

SGB II Bürgergeld, Grund-
sicherung für Arbeit
suchende

1. Januar 
2005

SGB III Arbeitsförderung 1. Januar 
1998

SGB IV Gemeinsame Vorschriften 
für die Sozialversicherung

1. Januar 
1977

SGB V Gesetzliche Kranken
versicherung

1. Januar 
1989

SGB VI Gesetzliche Renten
versicherung

1. Januar 
1992

SGB VII Gesetzliche Unfall
versicherung

1. Januar 
1997

SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe 3. Oktober 
1990
(neue Bun-
desländer),
1. Januar 
1991
(alte Bun-
desländer)

SGB IX Rehabilitation und Teil-
habe von Menschen 
mit Behinderungen

1. Juli 2001
1. Januar 
2018 (Neu-
fassung)

SGB X Sozialverwaltungs
verfahren und Sozial-
datenschutz

1. Januar 
1981
1. Januar 
1983

SGB XI Soziale Pflegeversiche-
rung

1. Januar 
1995

SGB XII Sozialhilfe 1. Januar 
2005

SGB XIV Soziale Entschädigung größtenteils
1. Januar 
202418

9	 Vgl. Tiemann (wie. Anm. 3), S. 27.
10	Vgl. Bundesverwaltungsgericht (BVerwGE) 1, S. 159.
11	 §§ 11–26 Abs. 1 BSHG (wie Anm. 8).
12	§§ 13–15 BSHG (wie Anm. 8).
13	§ 11 BSHG (wie Anm. 8).
14	§ 27 Abs. 1 BSHG (wie Anm. 8).
15	Vgl. Tiemann (wie. Anm. 3), S. 28.
16	Vgl. Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I) – Allgemeiner Teil vom 

11.12.1975, BGBl. I, S. 3015.
17	Vgl. Tiemann (wie. Anm. 3), S. 29.

18	Die 13 Sozialgesetzbücher sind zwar durchnummeriert, jedoch, wie 
oben zu sehen, nicht chronologisch nach ihrer Entstehung. Ein Sozial
gesetzbuch XIII (13) soll es auch zukünftig nicht geben, da die Zahl 13 
als Unglückszahl gilt, s. Martin Ferber, Abergläubisch? Bundesminister 
Heil will auf die Zahl 13 verzichten, Augsburger Allgemeine vom 
11.01.2019, URL: https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Neues-
Sozialgesetzbuch-Aberglaeubisch-Bundesminister-Heil-will-auf-die-Zahl-
13-verzichten-id53137981.html (Stand: 31.07.2025, gilt ebenfalls für alle 
nachfolgenden Hinweise auf Internetseiten).

https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Neues-Sozialgesetzbuch-Aberglaeubisch-Bundesminister-Heil-will-auf-die-Zahl-13-verzichten-id53137981.html
https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Neues-Sozialgesetzbuch-Aberglaeubisch-Bundesminister-Heil-will-auf-die-Zahl-13-verzichten-id53137981.html
https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Neues-Sozialgesetzbuch-Aberglaeubisch-Bundesminister-Heil-will-auf-die-Zahl-13-verzichten-id53137981.html
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Von 2019 bis zum 1. Januar 2024 trat mit dem SGB XIV (So-
ziale Entschädigung) schrittweise der aktuellste Teil in Kraft. 
Das Bundesversorgungsgesetz (BVG) und das Opferentschä-
digungsgesetz (OEG) wurden mit Inkrafttreten des SGB XIV 
aufgehoben und diese Ansprüche werden seitdem über das 
SGB XIV abgewickelt.19

In Nordrhein-Westfalen schließen die Landschaftsver
bände sowie die Kreise und kreisfreien Städte als Leis-
tungsträger mit den Vereinigungen der Leistungserbringer 
regelmäßig landeseinheitliche Rahmenverträge ab. Die 
Rahmenverträge bilden seit Inkrafttreten am 1. Januar 2002 
die Grundlage für die Einzelverträge (Leistungs- und Vergü-
tungsvereinbarungen) zwischen dem jeweiligen Leistungs
erbringer und dem zuständigen Leistungsträger.

Im Folgenden werden die für Kommunalarchive relevan-
ten Sozialgesetzbücher vorgestellt.

Sozialgesetzbuch I (SGB I)
Das SGB I20 enthält hauptsächlich allgemeine Regelungen, 
welche die Aufgaben21 und Leistungen22 sowie gemeinsame 
Vorschriften für alle Sozialleistungsbereiche23 der Sozialge-
setzbücher beschreiben. So soll das Gesetz unter anderem 
zu sozialer Gerechtigkeit sowie zu sozialer Sicherheit verhel-
fen. In §§ 60–67 wird außerdem die Mitwirkung der Leis-
tungsberechtigten definiert.

Im § 68 SGB I werden noch weitere gesetzlichen Regelun-
gen über die Gewährung von Sozialhilfeleistungen aufge-
führt, die als besondere Teile des Sozialgesetzbuchs gelten. 
Folgende Gesetze haben einen kommunalen Bezug:

Gesetz Regelungs
bereich

In Kraft seit

SVG Soldaten
versorgung

1. April 1956

WoGG Wohngeld 1. Januar 1971

BAföG Ausbildungs
förderung

1. Juli 1971

AdVermiG Adoptions
vermittlung

1. Januar 1977

UVG Unterhalts
vorschuss

1. Januar 1980

BKGG Kindergeld 1. Januar 1996

AltTZG Altersteilzeit 1. August 1996

BEEG Elterngeld und 
Elternzeit

1. Januar 2007

Sozialgesetzbuch II (SGB II)
Im SGB II ist das Bürgergeld24 bzw. die Grundsicherung für 
Arbeitssuchende geregelt. Leistungen nach dem § 7 SGB II 
erhalten Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und 
die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht haben, er-
werbsfähig und hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben. Die 
Grundsicherung für Arbeitsuchende soll nach § 1 SGB II 
Leistungsberechtigten ermöglichen, ein menschenwürdiges 
Leben zu führen.25 Zur Grundsicherung für Arbeitsuchende 
gehören Leistungen zur Beratung, Beendigung oder Verrin-
gerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Einglie-
derung in Ausbildung oder Arbeit und zur Sicherung des 
Lebensunterhalts.26 Wie auch im SGB XII („Sozialhilfe“) 
werden bei dieser Hilfe „Regelbedarf“27 und „Mehrbedarf“28 
unterschieden. Beim Regelbedarf handelt es sich um einen 
pauschalen Geldbetrag, der für die grundlegenden Lebens-
haltungskosten wie Ernährung, Kleidung und Körperpflege 
gedacht ist. Reicht dieser Regelbedarf nicht aus, kann der 
sog. Mehrbedarf gewährt werden, wenn zusätzliche, un-
abweisbare Kosten in bestimmten Lebenslagen entstehen. 
Der Mehrbedarf liegt zum Beispiel bei Schwangerschaften, 
für Alleinerziehende, für Menschen mit Behinderung, bei 
notwendiger Krankenkost sowie für dezentrale Warmwas-
serversorgung vor.29

Die Träger der Leistungen sind nach dem SGB II die Bun-
desagentur für Arbeit,30 die Kreise und kreisfreien Städte. In 

19	S. dazu URL: https://www.lwl-soziales-entschaedigungsrecht.de/de/
neues-soziales-entschaedigungsrecht/. 

20	§ 1 SBG I: „Das Recht des Sozialgesetzbuchs soll zur Verwirklichung 
sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit Sozialleistungen einschließ-
lich sozialer und erzieherischer Hilfen gestalten. Es soll dazu beitragen, 
ein menschenwürdiges Dasein zu sichern, gleiche Voraussetzungen für 
die freie Entfaltung der Persönlichkeit, insbesondere auch für junge Men-
schen, zu schaffen, die Familie zu schützen und zu fördern, den Erwerb 
des Lebensunterhalts durch eine frei gewählte Tätigkeit zu ermöglichen 
und besondere Belastungen des Lebens, auch durch Hilfe zur Selbsthilfe, 
abzuwenden oder auszugleichen.“

21	§ 1 bis § 10 SGB I.
22	§ 11 bis § 29 SGB I.
23	§ 30 bis § 71 SGB I.
24	Leistungsbeschreibung unter §§ 19–23 SGB II.
25	Im § 1 SGB II heißt es weiter: „(2) Die Grundsicherung für Arbeitsuchende 

soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken 
und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der 
Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. 
Sie soll erwerbsfähige Leistungsberechtigte bei der Aufnahme oder 
Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunter-
halt sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können. Die 
Gleichstellung von Männern und Frauen ist als durchgängiges Prinzip zu 
verfolgen. Die Leistungen der Grundsicherung sind insbesondere darauf 
auszurichten, dass

	 1. durch eine Erwerbstätigkeit Hilfebedürftigkeit vermieden oder 
beseitigt, die Dauer der Hilfebedürftigkeit verkürzt oder der Umfang der 
Hilfebedürftigkeit verringert wird,

	 2. die Erwerbsfähigkeit einer leistungsberechtigten Person erhalten, 
verbessert oder wiederhergestellt wird,

	 3. Nachteile, die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten aus einem der 
in § 1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes genannten Gründe 
entstehen können, überwunden werden,

	 4. die familienspezifischen Lebensverhältnisse von erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten, die Kinder erziehen oder pflegebedürftige Angehörige 
betreuen, berücksichtigt werden,

	 5. Anreize zur Aufnahme und Ausübung einer Erwerbstätigkeit geschaf-
fen und aufrechterhalten werden.“

26	§ 1 Abs. 3 SGB II.
27	§ 20 SGB II.
28	§ 21 SGB II.
29	Die Höhe der Mehrbedarfe wird nach § 21 SGB II berechnet, sodass 

besondere Lebensumstände berücksichtigt werden. Im § 24 SGB II werden 
„Abweichende Erbringungen von Leistungen“, z. B. in Form von Darlehen, 
für Bedarfe, die vom Regelbedarf nicht abgedeckt werden, definiert.

30	Die Bundesagentur für Arbeit zahlt nach SGB III das sog. Arbeitslosen-
geld I aus.

https://www.lwl-soziales-entschaedigungsrecht.de/de/neues-soziales-entschaedigungsrecht/
https://www.lwl-soziales-entschaedigungsrecht.de/de/neues-soziales-entschaedigungsrecht/
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NRW nehmen aktuell 53 Jobcenter31 diese Aufgabe wahr. 
Die Trägerschaft ist gesetzlich jeweils in einem bestimmten 
Aufgabenkatalog geregelt. § 91e Grundgesetz legt die Aus-
führungszuständigkeiten mit dem Zusammenwirken von 
Bund, Ländern und Gemeinden/Gemeindeverbänden fest. 
Das Jobcenter ist hierfür die gemeinsame Einrichtung zur 
einheitlichen Durchführung im Gebiet jedes kommunalen 
Trägers.32

Die damalige Bundesregierung schaffte allerdings mit den 
sog. Hartz-Reformen verschiedene parallele Zuständigkeiten, 
statt ein bundesweit einheitliches System zu etablieren. Die 
Kommunen waren für die Unterkunftsleistungen und die 
Bundesagentur für Arbeit für alle anderen Leistungsbestand-
teile des neuen Arbeitslosengeldes II zuständig. Nach Tie-
mann „entwickelten sich bundesweit drei Modelle:33

1) In 21 Regionen nahmen Kommunen und Arbeitsagen-
turen die Aufgabe weiterhin in getrennter Trägerschaft wahr.

2) Es bildeten sich insgesamt 353 Arbeitsgemeinschaften 
(kurz: ARGEn), in denen Arbeitsagenturen und Kommunen 
die Leistungen nach dem SGB II gemeinsam umsetzen.

3) Daneben existierten 69 sog. Optionskommunen, wel-
che die Empfänger:innen in Alleinregie betreuen und damit 
auch die Aufgaben der Arbeitsagenturen abdecken.“

Das Bundesverfassungsgericht hat 2007 geurteilt, dass 
diese Verwaltungsvermischung durch Bund und Kommu-
nen in den Arbeitsgemeinschaften verfassungswidrig ge-
wesen ist. Eine Grundgesetzänderung im Jahr 2010 machte 
die Mischverwaltung in den Arbeitsgemeinschaften dann 
möglich. Gleichzeitig wurde die Obergrenze für die Zahl der 
Optionskommunen von 69 auf 108 angehoben und die Be-
zeichnung Jobcenter wurde verpflichtend für die ARGEn und 
optionskommunalen Lösungen vorgegeben. Seitdem wer-
den Jobcenter als gemeinsame Einrichtung zwischen Agen-
tur für Arbeit und Kommune sowie in einer Optionskom-
mune in alleiniger Trägerschaft der Kommunen geführt.34

Daher gibt es seit 2005 die Möglichkeit, dass Kommunen 
die Leistungen nach SGB II vollständig in Eigenregie regeln 
können.35

An diesem sog. Optionsmodell nehmen aktuell deutsch-
landweit über 100 Kreise und kreisfreie Städte teil. Die Vo-
raussetzung dafür ist, wie oben bereits erläutert, die Bildung 
eines Jobcenters,36 welches als eigene Anstalt des öffentli-
chen Rechts agiert und damit de jure nicht in die Zustän-
digkeit des jeweiligen Kreis- oder Stadtarchivs fällt. Zwar 
unterliegt das Jobcenter als Anstalt des öffentlichen Rechts 
nach § 11 Abs. 1 ArchivG NRW der Archivierungspflicht, 
doch ergibt sich durch die juristische Form als Anstalt des 
öffentlichen Rechts eine Unabhängigkeit von dem ursprüng-
lichen Träger und damit dem Archiv. Das Jobcenter müsste 
somit die Aufgaben nach ArchivG NRW eigenständig wahr-
nehmen, was grundsätzlich als unrealistisch anzusehen ist. 
Hier empfiehlt sich dringend, eine privatrechtliche Lösung 
zwischen Kommunalarchiv und Jobcenter zu finden.

Da es mehrere Möglichkeiten zur Umsetzung des SGB II 
geben kann, ist es ratsam, die rechtlichen Grundlagen für 
die Einrichtung des örtlichen Jobcenters zu prüfen.

Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)
Das SGB IX enthält die Vorschriften zur Rehabilitation und 
Teilhabe von Menschen mit Behinderung in Deutschland.37 
Die Leistungen umfassen fünf Leistungsgruppen,38 von de-
nen nur die Eingliederungshilfe kommunal getragen wird. 
Leistungsberechtigt sind alle Personen, die dauerhaft kör-
perlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert oder von 
einer Behinderung bedroht sind.

Die Eingliederungshilfe ist eine Sozialleistung, die seit 
dem 1. Januar 2020 im SGB IX geregelt ist. Sie soll Men-
schen mit einer Behinderung oder von Behinderung be-
drohten Menschen helfen, die Folgen ihrer Behinderung zu 
mildern und sich in die Gesellschaft einzugliedern (§ 90 SGB 
IX).39

Zum 1. Januar 2020 traten für Bewohner:innen in den 
stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe (heute: 
besondere Wohnform) Änderungen in Kraft. Die bis dahin 
vom überörtlichen Träger der Sozialhilfe (Landschaftsver-
band Rheinland bzw. Westfalen-Lippe) als Komplexleistung 
gewährte Hilfe wurde in den „behinderungsbedingten Be-
darf“ (Fachleistungen) und in den Bedarf der „existenzsi-
chernden Leistungen“ getrennt. Existenzsichernde Leistun-
gen werden in Form der Hilfe zum Lebensunterhalt40 oder 
der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung41 
vom örtlichen Träger der Sozialhilfe (Kommune, Kreis) er-
bracht.

Der Vollständigkeit halber muss darauf hingewiesen 
werden, dass das Betriebliche Eingliederungsmanagement 
(BEM) ebenfalls auf der Grundlage des SGB IX durchgeführt 
wird und deswegen in entsprechenden Abteilungen, meis-
tens im Bereich der Personalabteilungen, auch Leistungsak-
ten zu den Mitarbeitenden der eigenen Behörde entstehen 
können.

Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
Das SGB XII regelt die Sozialhilfe. Das Gesetz löste am 
1. Januar 2005 das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) ab und 
vereinigte in sich die frühere Arbeitslosen- und Sozialhilfe. 
Die damit verbundenen Änderungen in den sozialen Siche-

31	Vgl. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales von Nordrhein-West-
falen: Jobcenter in Nordrhein-Westfalen, online abrufbar, URL: https://
www.mags.nrw/jobcenter.

32	§§ 6, 6a–d SGB II.
33	Vgl. Tiemann (wie. Anm. 3), S. 58.
34	Ebd., S. 59.
35	§ 6a SGB II.
36	https://www.rehadat.de/lexikon/Lex-Optionskommune/.
37	Von 1953 bis zur Einführung des SGB IX regelte das „Gesetz zur 

Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf und 
Gesellschaft“ (Schwerbehindertengesetz – SchwbG) wesentliche Bereiche 
des Schwerbehindertenrechts in Deutschland. 

38	Die Bereiche sind gemäß § 5 SGB IX: medizinische Rehabilitation, Teilhabe 
am Arbeitsleben, unterhaltssichernde und sonstige ergänzende Leistun-
gen, soziale Teilhabe sowie (seit 2018) Teilhabe an Bildung.

39	Vor dem 01.01.2020 war die „Teilhabe am Arbeitsleben“ im SGB XII 
geregelt. Im Zuge der Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 
wurde der gesamte Komplex „Behinderung“ vom SGB XII abgekoppelt 
und ins SGB IX verlagert, da Menschen mit Behinderungen nicht mehr als 
„Sozialhilfefälle“ betrachtet werden sollen. 

40	S. entsprechendes Kapitel zu den §§ 27–40 SGB XII.
41	S. entsprechendes Kapitel zu den §§ 41–46 SGB XII.

https://www.mags.nrw/jobcenter
https://www.mags.nrw/jobcenter
https://www.rehadat.de/lexikon/Lex-Optionskommune/
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rungssystemen hatten für die Sozialhilfe und damit auch für 
die Akten weitreichende Auswirkungen. Parallel zur Ein-
gliederung der BSHG-Inhalte wurde auch das „Gesetz über 
eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung“ (GSiG) in das SGB XII eingeordnet. Es 
unterscheidet laut § 28 SGB I in Verbindung mit § 8 SGB XII 
folgende Leistungsarten:
	• Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27–40 SGB XII),
	• Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

(§§ 41–46 SGB XII),
	• Hilfen zur Gesundheit (§§ 47–52 SGB XII),
	• Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung 

(§§ 53–60 SGB XII),
	• Hilfe zur Pflege (§§ 61–66 SGB XII),
	• Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierig-

keiten (§§ 67–69 SGB XII),
	• Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70–74 SGB XII).

Im „Gesetz zur Anpassung des Landesrechts an das SGB 
XII in NRW“ wird geregelt, dass die überörtlichen Träger 
der Sozialhilfe und die Kreise per Satzung kreisangehörige 
Gemeinden zur Durchführung der Sozialhilfe heranziehen 
können.42

Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27–40 SGB XII)
Zur Sicherung eines Existenzminimums43 erhalten überwie-
gend in Privathaushalten lebende Personen laufende So-
zialhilfe (u. a. für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körper-
pflege, Hausrat, Heizung, aber auch Bildung und Teilhabe 
am sozialen und kulturellen Leben).44 Zunächst wird der So-
zialhilfebedarf ermittelt und danach werden das Einkommen 
und Vermögen darauf angerechnet.

Das Gesetz kommt auch bei Personen zum Tragen, die in 
Einrichtungen (z. B. Heime) leben. Die zu übernehmenden 
Kosten für den Lebensunterhalt in Einrichtungen richtet sich 
nach den Leistungen der Grundsicherung. Unterschieden 
wird bei dieser Hilfe in „Regelbedarf“45 und „Mehrbedarf“.46

Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung (§§ 41–46 SGB XII)
Sozialhilfe, die an Menschen ab Erreichen der Regelalters-
grenze sowie an dauerhaft voll Erwerbsgeminderte ab 
dem 18. Lebensjahr gezahlt wird, wird als Grundsiche-
rung bezeichnet und zielt auf die Sicherung des Existenz-
minimums. Es ist eine Form der Sozialhilfe, die von den 
Leistungsempfänger:innen immer beantragt werden muss.47 
Zuständig für die Bewilligung sind die Grundsicherungsäm-
ter bei den Sozialämtern der Kreise und kreisfreien Städte. 
Auch hier wird zwischen „Regelbedarf“ und „Mehrbedarf“ 
unterschieden.

Hilfen zur Gesundheit (§§ 47–52 SGB XII)
Bedürftigen, die nicht krankenversichert sind, wird mit dieser 
Hilfe ein Zugang zu Leistungen der Gesundheitsfürsorge er-
möglicht. Nur wenn die Möglichkeit eines anderen Zugangs 
zu Krankenkassen nicht wahrgenommen werden kann und 

auch eine freiwillige Krankenversicherung nach § 32 SGB XII 
ausgeschlossen ist, kommen die „Hilfen zur Gesundheit“ in 
Betracht.48 Dies ist etwa dann der Fall, wenn Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts für einen kürzeren Zeitraum 
als einen Monat bezogen werden sollen.

Zu den Leistungen im Rahmen der Hilfen zur Gesundheit 
gehören die vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII), 
die Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII), die Hilfe zur Familien-
planung (§ 49 SGB XII), die Hilfe bei Schwangerschaft und 
Mutterschaft (§ 50 SGB XII) und die Hilfe bei Sterilisation 
(§ 51 SGB XII). Zuständig für die Bewilligung sind die Sozial-
ämter der Kreise und kreisfreien Städte.

Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderung (§§ 53–60 SGB XII)
Seit dem 1.1.2020 ist die Eingliederungshilfe für Menschen 
mit Behinderung im SGB IX geregelt, wobei die Zuständig-
keit in Nordrhein-Westfalen bei den Landschaftsverbänden 
liegt.

Hilfe zur Pflege (§§ 61–66 SGB XII)
„Hilfe zur Pflege“ ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung 
in Deutschland zur Unterstützung pflegebedürftiger Perso-
nen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen 
Mitteln sicherstellen können. Die „Hilfe zur Pflege“ muss in 
Folge des Grundrechts auf Schutz der Menschenwürde den 
anderweitig ungedeckten Bedarf an Pflegehilfe überneh-
men. Denn praktisch werden alle Leistungen der Pflegever-
sicherung nur gewährt, wenn eine dauerhafte Pflegebedürf-
tigkeit vorliegt. Diese Leistungen sind finanziell begrenzt49 
und werden bei den Kommunen beantragt. In kreisange-
hörigen Städten und Gemeinden werden die Fälle anschlie-
ßend von den Kreisen weiterbearbeitet und entschieden.

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer 
Schwierigkeiten (§§ 67–69 SGB XII)
Die „Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierig-
keiten“ wird für Personengruppen geleistet, die ansonsten 
aus dem sozialen System ausgeschlossen sind und beson-
dere Unterstützung benötigen. Hierunter fallen bspw. Ob-
dachlose und ehemalige Strafgefangene. Die Leistung wird 

42	§ 3 AG–SGB XII NRW (Gesetz zur Anpassung des Landesrechts an das 
Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) – Sozialhilfe – des Landes 
Nordrhein-Westfalen), vom 16.12.2004.

43	Genauso wie das Bürgergeld (SGB II) und die Leistungen der Grundsiche-
rung im Alter und Erwerbsminderung.

44	§ 27 SGB XII.
45	§§ 27–29 SGB XII.
46	§ 30 SGB XII; Bestimmte Mehrbedarfe sind nach § 30 SGB XII von 

vornherein berücksichtigt und erhöhen insofern den Bedarf. Sie sind 
weitestgehend wie im SGB II geregelt. Seit dem 01.01.2023 ist durch 
den Absatz 10 im § 30 SGB XII noch eine Härtefallregelung für 
einen einmaligen unabweisbaren besonderen Bedarf geschaffen 
worden.

47	§ 44 SGB XII.
48	Der Kreis der Anspruchsberechtigten ist sehr beschränkt, da 

seit 2004 eine Möglichkeit besteht, nicht krankenversicherte 
Leistungsbezieher:innen nach dem SGB XII bei einer Krankenkasse anzu-
melden.

49	S. § 14 Abs. 1 Satz 3 SGB XI.
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unabhängig vom Einkommen und Vermögen des bzw. der 
Betroffenen geleistet.50

Zentrales Element der „Hilfe zur Überwindung besonde-
rer sozialer Schwierigkeiten“ ist die „Hilfe zur Selbsthilfe“: 
Leistungsberechtigte sind angehalten, an der Beendigung 
ihrer sozialen Schwierigkeiten mitzuwirken.51

Zu den Hilfen, die als Teil dieser Leistung gewährt werden, 
zählen dabei:
	• die Beratung und persönliche Unterstützung (§ 3 DVO),
	• Maßnahmen zur Erhaltung und Beschaffung einer Woh-

nung (§ 4 DVO),
	• Hilfe zur Ausbildung sowie zur Erlangung und Erhalt 

eines Arbeitsplatzes (§ 5 DVO),
	• Hilfe zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung sozialer 

Beziehungen und zur Gestaltung des Alltags (§ 6 DVO).

Die Leistung kann in verschiedenen Formen erbracht wer-
den, vor allem als Dienstleistung in Form von Beratung und 
Unterstützung, aber auch etwa als Geldleistung zur Sicher-
stellung des Existenzminimums in einer Obdachlosenunter-
kunft.52

Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70–74 SGB XII)
Das Neunte Kapitel des SGB XII regelt folgende Leistungen:
	• Hilfe zur Weiterführung des Haushalts  

(§ 70 SGB XII)
Personen mit eigenem Haushalt sollen Leistungen zur 
Weiterführung des Haushalts erhalten, wenn weder sie 
selbst noch, falls sie mit anderen Haushaltsangehörigen 
zusammenleben, die anderen Haushaltsangehörigen 
den Haushalt führen können und die Weiterführung des 
Haushalts geboten ist. Die Leistungen sollen in der Regel 
nur vorübergehend erbracht werden.

	• Altenhilfe (§ 71 SGB XII)
Sie hat das Ziel, altersbedingte Schwierigkeiten zu 
kompensieren und bedürftigen Menschen im Alter die 
Teilhabe an der Gemeinschaft zu ermöglichen. Damit 
ist sie teilweise als Gegenstück zur Eingliederungshilfe 
für Menschen mit Behinderungen zu verstehen. Die 
Leistungen sind im Wesentlichen dieselben: Beratungs-
leistungen und ggf. eine stationäre Unterbringung in 
einem Heim auf Kosten der Sozialhilfe.

	• Blindenhilfe (§ 72 SGB XII)
Die Leistung kann bei den Kommunen beantragt wer-
den. Die Fälle werden jedoch von den Landschaftsver-
bänden verantwortlich bearbeitet.

	• Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)
Die Hilfe dient als Auffangnorm für alles, was nicht von 
den übrigen Regelungen der Sozialhilfe erfasst ist, aber 
dennoch einer Übernahme durch öffentliche Mittel 
bedarf. Bedeutung erfuhr die Hilfe in sonstigen Lebens-
lagen insbesondere deswegen, da auch Bezieher von 
Arbeitslosengeld II einen Anspruch auf diese Leistung 
haben können. Ein solcher Anspruch besteht heute nur 
noch in Ausnahmefällen.

	• Übernahme von Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)
Kann demjenigen, der endgültig zur Tragung der Kos-
ten einer Bestattung verpflichtet ist, die Kostentragung 
aus persönlichen oder wirtschaftlichen Gründen nicht 
zugemutet werden, so hat er Anspruch auf Übernahme 
der notwendigen Kosten der Bestattung durch das So-
zialamt (§ 74 SGB XII). Örtlich zuständig ist dabei das 
Sozialamt des Sterbeortes, es sei denn, dass für die ver-
storbene Person Sozialhilfe geleistet wurde. In diesem 
Fall ist das Sozialamt zuständig, welches bis zum Tod der 
leistungsberechtigten Person Leistungen erbracht hat.

II. Akteninhalte und Bewertung
Bei den zahlreichen Unterlagen, die auf der gesetzlichen 
Grundlage der verschiedenen Sozialgesetzbücher ent-
stehen, kann die archivische Bewertungshaltung in jeder 
Kommune sehr unterschiedlich ausfallen. Die Qualität und 
Quantität der Fallakten hat durch die Reformen in der So-
zialgesetzgebung (v. a. seit 2005 mit der Einführung des SGB 
XII „Sozialhilfe“) gelitten. Daher ist es auch möglich, die To-
talkassation in Betracht zu ziehen, wenn Grundsätzliches 
an anderer Stelle verwahrt wird. In kleineren Kommunen 
kann sich aufgrund der Übersichtlichkeit auch die Chance 
ergeben, dass besondere Fälle der Sozialämter leichter in 
den Blick genommen werden können. Die Akten können 
Anhaltspunkte zu Themen wie Armut, soziale Ungleichheit 
und Notsituationen im Alter bieten.53

Mitzudenken sind in jedem Fall auch die Daten aus den 
in den Organisationeinheiten eingesetzten Fachverfahren.

Archivwürdig
Neben den Leistungsakten entstehen einige wenige Sach-
akten in den Sozialämtern, die ggf. archivwürdig sind. Es 
handelt sich dabei um die Generalakten oder Akten zur ei-
genen Organisationseinheit. Dazu zählen ebenfalls Verträge 
oder Akten von internen Arbeitsgruppen. Daneben sollten 
auch Dienstbesprechungen von Amts- sowie Abteilungslei-
tungen oder – je nach lokaler Bezeichnung – auch Proto-
kolle der Sitzungen von Team- oder Sachgebietsleitungen 
aufbewahrt werden.54 Es entstehen zudem Akten mit Sozial-
berichten und -analysen sowie stadtplanerische Akten, die 
soziale Aspekte berücksichtigen. Bei Letzteren sollte jedoch 

50	Der berechtigte Personenkreis sowie Art und Umfang der Maßnahmen 
sind in der aufgrund § 69 SGB XII erlassenen Durchführungsverordnung 
(DVO) des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales geregelt.

51	 S. § 2 Abs. 1 DVO.
52	Aus der „Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten“ 

wird die Verpflichtung der Kommunen (Städte oder Kreise) zur Schuldner-, 
Sucht-, Lebensberatung und allgemeinen Sozialen Diensten abgeleitet. 
Diese Unterstützung ist in Abgrenzung zu den speziellen Regelungen im 
SGB VIII (Kinder und Jugendhilfe) und § 16a SGB II (Kommunale Eingliede-
rungsleistung im Jobcenter) zu sehen.

53	Vgl. Marcus Stumpf/Katharina Tiemann (Hrsg.), Wohlfahrt und Soziales als 
kommunalarchivische Überlieferungsfelder: Beiträge des 26. Fortbildungs-
seminars der Bundeskonferenz der Kommunalarchive (BKK) in Hildesheim 
vom 29. November – 1. Dezember 2017 (Texte und Untersuchungen zur 
Archivpflege 34), Münster 2018.

54	Vgl. Arbeitskreis Bewertung kommunalen Schriftguts NRW, Handreichung 
zur Bewertung von Unterlagen kommunaler Amtsleitungen, in: Archiv-
pflege in Westfalen-Lippe 88 (2018), S. 36 f.
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die Federführung geprüft werden. Vereinzelt wird es auch 
Akten geben, die sich auf Sonderaufgaben wie Projekte oder 
die Aufsicht über einzelne Heim- oder Obdachlosenunter-
kunft beziehen.

Bewerten
Aus den oben beschriebenen gesetzlichen Grundlagen leiten 
sich die Leistungsakten ab, die bei den kommunalen Trägern 
in den Sozialämtern, Inklusions- oder Integrationsämtern 
oder beim Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) 
entstehen. Für die Bewertung dieser Massenakten können 
keine pauschalen Empfehlungen gegeben werden. Wegen 
der engen Zusammenarbeit der kreisfreien Stadt- und Kreis-
verwaltungen ist es dringend ratsam, im Verbund zu be-
werten (u. a. bei weitergeleiteten Fällen oder überörtlichen 
Arbeitskreisen der Sozialämter). Die Publikation „Bewertung 
personenbezogener Sozialhilfeakten – ein Praxisleitfaden für 
Kommunalarchive“ des LWL-Archivamtes für Westfalen hat 
dieses Zusammenspiel bei Massenakten bereits für viele Leis-
tungen zusammengefasst.55

Je nach Größe einer Kommune oder eines Kreises sind die 
Aufgaben unterschiedlich ausgestaltet und die Akten kön-

nen daher heterogen zusammengesetzt sein. Es empfiehlt 
sich, die Aktenführung des eigenen Sozialamtes dahinge-
hend besonders genau zu prüfen.

Insgesamt ist die Aktenüberlieferung nach SGB XII weni-
ger aussagekräftig als die der Akten, die nach Anwendung 
des SGB II entstehen. Im SGB XII-Bereich kommt ein eher 
verwaltender Ansatz bei der Fallbearbeitung zum Tragen, 
während im SGB II-Bereich eine offensivere Herangehens-
weise der Behörde bei regelmäßiger Interaktion mit Betrof-
fenen überwiegt.56

Kassieren
Falls die Organisationseinheiten Akten zu Leistungen an-
legen, die von den anderen Trägern, wie bspw. dem Kreis 
oder den Landschaftsverbänden, bearbeitet werden und wo 
lediglich eine Weiterleitung und Dokumentation erfolgt (z. B. 

„Blindenhilfe“ – § 72 SGB XII), können diese kassiert werden, 
da keine Federführung vorliegt.  n

Einzelfotografien und Fotoalben im Privatnachlass von 
Landeshauptmann Bernhard Salzmann
René Stülen

Seit 2006 befindet sich der Privatnachlass von Bernhard 
Salzmann als Depositum im LWL-Archivamt für Westfalen 
in Münster. Bernhard Salzmann war von 1945 bis 1953 Lan-
deshauptmann der Provinzialverwaltung Westfalens und 
schließlich ab 1953 des Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe.

Neben amtlichen sowie privaten Dokumenten ist eine 
umfangreiche Sammlung an Einzelfotografien und Foto-
alben im Nachlass überliefert. 2023 und 2024 wurden diese 
aus konservatorischen Erwägungen heraus in die archivin-
terne Fotosammlung überführt. Im selben Zuge wurde eine 
inhaltliche Erschließung vorgenommen. Im Umfang handelt 
es sich dabei um etwa 500 Einzelfotografien und zwölf 
Fotoalben.

Die im Nachlass überlieferten Fotografien werfen Schlag-
lichter auf das politische und gesellschaftliche Wirken Bern-
hard Salzmanns während der Nachkriegszeit und auf seine 
Schlüsselposition beim baulichen und administrativen Wie-
deraufbau des kriegszerstörten Westfalens.

Seine politische Initiative bildete nach 1945 eine entschei-
dende Triebkraft bei der Konsolidierung und dem Erhalt der 
lokalen Selbstverwaltung in Westfalen, die mit dem Land-
schaftsverband ihren Fortbestand finden sollte und somit 
die administrative und politische Nachfolge des ehemaligen 
Provinzialverbandes der Provinz Westfalen antrat.1

Salzmanns Aktivitäten von 1945 bis zu seinem Tod 1959 
waren von einer äußerst umfangreichen Aufgaben- und 
Verantwortungsfülle geprägt, die nicht zuletzt aus seinen 
zahlreichen Mitgliedschaften und funktionsleitenden Posi-
tionen im politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Be-
reich erwuchsen.

Jener arbeitsintensive und wirkungsvolle Lebensabschnitt 
in Bernhard Salzmanns beruflicher Biografie bildet den 
Schwerpunkt der fotografischen Überlieferung im Nachlass, 
gefolgt von den privaten Aufnahmen der Familie Salzmann 

55	Vgl. Tiemann (wie. Anm. 3). 
56	Ebd., S. 97.

1	 S. u. a. Alfred Hartlieb von Wallthor, Die Verwaltung des Provinzialver-
bandes Westfalen unter dem Landeshauptmann Salzmann (1945–1954), 
in: ders. (Hrsg.), Geschichte und Funktion regionaler Selbstverwaltung in 
Westfalen, Münster 1978, S. 53–66.
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sowie der Familie Brill, der Maria Salzmann entstammte. Sie 
und Bernhard Salzmann heirateten 1924 in Münster. Ihre 
gemeinsame Tochter Margot Egen wurde 1929 geboren 
und übergab 2006 den Nachlass ihres Vaters an das LWL-Ar-
chivamt.

Im folgenden Beitrag sollen ausgewählte Fotografien 
sowie Fotoalben des privaten Nachlasses von Salzmann ent-
lang von dessen Biografie kursorisch eingeordnet und vor-
gestellt werden. Zunächst gilt es jedoch, auf die einzelnen 
Schritte der inhaltlichen Erschließung gesondert einzugehen.

Erschließung
Bei der inhaltlichen Erschließung der Fotografien wurden 
bislang ausschließlich die als Papierabzug vorhandenen Po-
sitive verzeichnet. Vor der Verzeichnung befanden sich die 
Einzelfotografien vorwiegend in beschrifteten Brief- und 
Fotoumschlägen und waren auf zwei Akten verteilt.

Angaben zur Laufzeit, dem Aufnahmeort sowie zum 
inhaltlichen Ereigniszusammenhang der Fotografien lie-
ßen sich überwiegend durch die Beschriftungen auf den 
Fotorückseiten erschließen. Weitere Kontextinformationen 
zu den Fotografien konnten den beschrifteten Brief- und 
Fotoumschlägen wie auch dem teilweise beigefügten 
Schriftverkehr entnommen werden. Aus den beigefügten 
Schreiben ließ sich erschließen, dass einige Fotos Salzmann 
zugesandt worden waren. Ebenso befanden sich in den 
Fotoumschlägen – teilweise mit Heftklammern an die Fotos 
befestigte – Notizen von Salzmann an seine Sekretärinnen, 
welche sich auf die Ablage und Aufbewahrung der Fotos be-
zogen (bspw. zu ALWL, Best. 847, Nr. 03674: „Münster, den 
21. Juli 1953 Sa/Bu. Sekretariat. Anliegende Fotografie vom 
SGV-Fest in Iserlohn, sowie die Aufnahmen von der Auffüh-
rung der Zool. Abendgesellschaft im Zoo zu den weiteren 
Fotos. gez. Dr. Salzmann, Lh.“).

Alle Kontextinformationen, die ermittelt werden konn-
ten, sowie die Beschriftungen der Fotorückseiten wurden 
ins Beschreibungsfeld mit aufgenommen und sind für die 
potenziellen Nutzer:innen einsehbar.

Bei der Klassifikation der Einzelfotografien erfolgte eine 
Einordnung in die Kategorien ‚amtlich‘ und ‚nicht amtlich‘. 
Unter dem Klassifikationspunkt ‚nicht amtlich‘ wurden 
Fotografien mit privatem bzw. familiärem Kontext ver-
zeichnet: Größtenteils handelt es sich dabei um die priva-
ten Fotografien der Familien Salzmann und Brill sowie um 
einzelne Aufnahmen, die während Bernhard Salzmanns 
Militärdienst vor und während des Ersten Weltkrieges ent-
standen sind (siehe unten). Hingegen wurden alle Aufnah-
men, die einen Bezug zu den zahlreichen öffentlichen Äm-
tern und Mitgliedschaften von Salzmann aufwiesen, dem 
Klassifikationspunkt ‚amtlich‘ zugewiesen. Ein zusätzlicher 
Klassifikationspunkt wurde für die zwölf vorhandenen Foto
alben angelegt.

Aufgrund der herausragenden Stellung Bernhard Salz-
manns für die Geschichte des Landschaftsverbandes West-
falen-Lippe wurde sich für eine Vollüberlieferung der Ein-
zelfotografien und Fotoalben entschieden. Duplikate und 

Quasi-Dubletten wurden nach den üblich angewandten 
Bewertungsstandards kassiert.

Bei der Verzeichnung der Einzelfotografien wurden diese 
entsprechend ihrem Format unterschiedlichen Lagerungs-
gruppen zugeordnet. Die den einzelnen Fotografien zuge-
wiesene Signatur wurde mit einem Bleistift jeweils auf der 
Fotorückseite wie auch auf der entsprechenden Papierhülle 
vermerkt. Alle Fotos des Nachlasses wurden eingescannt 
und sind nach vorheriger Nutzungsanfrage im Lesesaal des 
LWL-Archivamtes für Westfalen in Münster als Digitalisat 
einsehbar.

Früheste Fotografien – Familie Salzmann, 
Student Bernhard Salzmann
Die frühesten Fotografien im Nachlass befinden sich in ei-
nem für das späte 19. und frühe 20. Jahrhundert typischen 
Einsteck- bzw. Kulissenalbum.2 Im ersten Drittel des Albums 
sind größtenteils standardisierte Atelieraufnahmen der Fa-
milie Salzmann im Carte-de-Visite Format (6 × 9 cm) zu se-
hen, welche in Siegen (Fotoatelier Heinrich Schmeck) oder 
Münster (Fotoatelier Edmund Frede) aufgenommen wurden. 
Bis zu ihrem Umzug nach Münster 1900 wohnte die Fa-
milie von Heinrich und Auguste (geb. Tyrell) Salzmann mit 
den gemeinsamen vier Kindern in Siegen. Die in Bernhard 
Salzmanns Kindheit und Jugend aufgenommenen Atelier-
aufnahmen lichteten ihn und seine Geschwister entweder 
zu viert, paarweise, einzeln oder gemeinsam mit den beiden 
Eltern ab.

Die den Familienaufnahmen folgenden Fotos weisen 
darauf hin, dass das Fotoalbum vermutlich von Bernhard 
Salzmann selbst angelegt worden war: So folgen Aufnah-
men aus Salzmanns Studentenzeit. Er studierte Jura an den 
Universitäten Freiburg, Kiel und Münster. Neben Porträtauf-
nahmen einzelner Kommilitonen Salzmanns – oft auf der 
Fotorückseite mit zusätzlicher Widmung versehen – finden 
sich humorvoll inszenierte Gruppenbilder, die im Fotoatelier 
entstanden waren: Sie zeigen Bernhard Salzmann mit wei-
teren Personen – Freunden und/oder Kommilitonen – beim 
Nachstellen stilisierter Szenen des Studentenlebens, bspw. 
beim fröhlichen Trinkgelage oder beim Schachspiel im Mor-
genmantel, Pfeife rauchend.

Militärdienst, Erster Weltkrieg
Nach dem Bestehen seiner juristischen Staatsprüfung 1910 
wurde Salzmanns berufliche Vorbereitungszeit immer wie-
der unterbrochen durch seinen Militärdienst. Nur wenige 
Fotografien sind aus diesem Lebensabschnitt überliefert 
worden: Eine Porträtaufnahme zeigt den jungen Solda-
ten Salzmann in Uniform. Auf der Bildrückseite steht: „Ich 
habe kein Fischblut“.3 Weitere Gruppenfotos zeigen Salz-

2	 Vgl. ALWL, Best. 847, Nr. 1515; siehe als einleitende Übersicht zur Sozial- 
und Kulturgeschichte von Fotoalben u. a. Ulrike Hägele, Fotoalben: 
Andenken, Ausdruck und konservierte Lebensgeschichte, in: dies. (Hrsg.), 
Kuratierte Erinnerungen: das Fotoalbum (Visuelle Kultur. Studien und 
Materialien 15), Münster 2023, S. 9–33; ebenso: Ellen Maas, Die goldenen 
Jahre der Photoalben. Fundgrube und Spiegel von gestern, Köln 1977.

3	 ALWL, Best. 847, Nr. 011446.
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mann inmitten der Offiziersstäbe seines Regiments bzw. 
seiner Division.4 Eine Gruppenaufnahme lässt sich auf den 
8. April 1917 in Tagnon vor Reims datieren und zeigt den 
Offiziersstab der Division 34.5 Die wenigen weiteren Auf-
nahmen zeigen Salzmann bei der Dressur von Hunden oder 
beim Führen der Regimentspferde.6 Nach Ende des Ersten 
Weltkrieges setzte sich Salzmann für die Errichtung des Lo-
thringer Kreuzes als Gefallenendenkmal für sein ehemaliges 
Regiment im Münsteraner Schlossgarten ein.7 In einem pri-
vaten Fotoalbum (siehe unten) sind Aufnahmen von dessen 
Grundsteinlegung am 16. Juni 1929 zu sehen.

Ehemann, Vater, Landesrat
Wenige Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und 
seiner Rückkehr ins zivile Leben – der Beendigung des ju-
ristischen Vorbereitungsdienstes (1919) und der 2. Staats-
prüfung (1920) – trat Salzmann eine Festanstellung bei 
der Landesversicherungsanstalt Westfalen an (1920). Bald 
darauf wurde er vom Westfälischen Provinziallandtag zum 
Landesrat (Kämmerer) in den Vorstand der Landesversiche-
rungsanstalt gewählt.

Mit dem Beginn jenes Lebensabschnittes wurde das um-
fangreichste Fotoalbum des Nachlasses angelegt: Es setzt 
wenige Jahre nach Salzmanns beruflichem Einstieg bei der 
Landesversicherungsanstalt ein und umspannt mit 480 Fo-
tos auf 122 Albumseiten eine Laufzeit von 1923 bis 1932. 
Das Album gewährt private Einblicke in die ersten Ehejahre 

von Bernhard und Maria Salzmann, geb. Brill: so zum Bei-
spiel auf die gemeinsame Verlobungs- und Hochzeitsfeier 
in Münster (1924), die Geburt der gemeinsamen Tochter 
Margot, ausgewählte Szenen zahlreicher Familientreffen in 
Kirchveischede (Familie Brill) oder in der Bäckerstraße 12 in 
Münster (dem Elternhaus und späteren Wohnort von Bern-
hard Salzmann). Ebenso finden sich zahlreiche Fotos von 
Familienurlauben auf den Inseln Norderney oder Langeoog.

Neben den privaten Einblicken in Salzmanns Familien-
leben erlaubt das Fotoalbum Rückschlüsse auf Salzmanns 
berufliche Vernetzung und sein gesellschaftliches Umfeld in 
Münster: Neben Gruppenbildern von der Beamtenschaft der 
Landesversicherungsanstalt finden sich mehrere Fotos von 

Bernhard Salzmann zusammen mit weiteren Mitgliedern 
seines Regiments bei der Hundedressur (Archiv LWL, 
Best. 847, Nr. 02263).

Gruppenaufnahme des Offiziersstabs der Division 34 in 
Tagnon (Frankreich), 8. April 1917 (Archiv LWL, Best. 847, 
Nr. 03665).

Bernhard Salzmann als Soldat in Uniform (Archiv LWL, 
Best. 847, Nr. 011446).

4	 Von 1910 bis 1918 gehörte Salzmann dem 3. Lothringischen Feldartillerie-
Regiment Nr. 69 an.

5	 ALWL, Best. 847, Nr. 03665.
6	 ALWL, Best. 847, Nr. 02263.
7	 Eine im Bildarchiv des LWL-Medienzentrums online abrufbare Fotostrecke 

dokumentiert die mit militärischen Aufmärschen und Schauübungen 
begleitete Einweihung des Lothringer Kreuzes im Münsteraner Schloss
garten am 25.05.1930. Auf einigen Fotografien ist u. a. Bernhard Salzmann 
als Veranstaltungsteilnehmer zu erkennen, vgl. URL: https://www.lwl.
org/marsLWL/searchresult/searchresult.xhtml?searchString=Lothringer+
Kreuz&searchType=detailed&ajaxRequestsMade=1#prevId=234769328 
(Stand: 10.09.2025, gilt ebenfalls für alle nachfolgenden Hinweise auf 
Internetseiten).

https://www.lwl.org/marsLWL/searchresult/searchresult.xhtml?searchString=Lothringer+Kreuz&searchType=detailed&ajaxRequestsMade=1#prevId=234769328
https://www.lwl.org/marsLWL/searchresult/searchresult.xhtml?searchString=Lothringer+Kreuz&searchType=detailed&ajaxRequestsMade=1#prevId=234769328
https://www.lwl.org/marsLWL/searchresult/searchresult.xhtml?searchString=Lothringer+Kreuz&searchType=detailed&ajaxRequestsMade=1#prevId=234769328
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Verbindungstreffen des in Münster ansässigen Katholischen 
Studentenvereins Markomannia.

Ferner wurden dem Fotoalbum vereinzelt Eindrücke von 
besonderen Ereignissen beigefügt, darunter die Feier des 
Verfassungstags am 11. August 1928 auf dem Prinzipalplatz 
in Münster oder der Start der internationalen Freiballonwett-
fahrt am 15. Juni 1930, die in Loddenheide in Münster ihren 
Ausgangspunkt nahm.

Auffällig erschienen bei der Erschließung lose Albumsei-
ten, die scheinbar nachträglich dem Fotoalbum beigelegt 
wurden und vermutlich einem weiteren – nicht überliefer-
ten – privaten Fotoalbum zuvor entnommen worden waren. 
Die Fotografien der beigefügten Albumseiten enden im Jahr 
1932.

Anknüpfend an diesen Befund lässt sich insgesamt fest-
halten, dass zwischen den Jahren 1933 und 1945 eine un-
übersehbare Lücke in der fotografischen Überlieferung des 
Nachlasses klafft. Nur wenige Fotografien des Bestandes las-
sen sich zweifelsfrei in die NS-Zeit datieren.8 Salzmann ver-
blieb bis 1939 als Landesrat im Finanzdezernat der Landes-
versicherungsanstalt und wurde mit Kriegsbeginn Kämmerer 
der Provinz. Mit der sofortigen Entlassung des langjährigen 
Landeshauptmanns Karl Friedrich Kolbow am 7. August 
1944 wurden noch am selben Tag Bernhard Salzmann ge-
meinsam mit Theodor Fründt die leitenden Geschäfte des 
Provinzialverbandes übertragen.9

Nachkriegszeit und Wiederaufbau – 
„Institution Salzmann“
Nach Kriegsende wurde Salzmann am 2. Juni 1945 von 
der britischen Militärregierung zum Landeshauptmann der 
Provinz Westfalen bestellt. In seiner Entnazifizierungsakte 
wurde Bernhard Salzmann als „suitable“ und in die Kate-
gorie 5 – unbelastet – eingestuft. Salzmann selbst war zwar 
nicht der NSDAP beigetreten, dennoch Mitglied in zahlrei-
chen NS-Unterorganisationen, so bspw. beim NSFK (Natio-
nalsozialistisches Fliegerkorps), dem RDB (Reichsbund der 
deutschen Beamten), der NSV (Nationalsozialistische Volks-
wohlfahrt), dem NSRB (Nationalsozialistischer Rechtswahrer-
bund) oder dem NS-Reichskriegerbund.10

In der Nachkriegszeit gelang es ihm und seinen Mitstrei-
tern, die Selbstständigkeit der Provinzialverwaltung im Zuge 
landespolitischer Neustrukturierungen zu bewahren: So bil-
dete sich zwischen 1946 und 1948 der sog. Vorläufige Pro-
vinzialausschuss, der die Geschäfte der Provinzialverwaltung 
bis zur gesetzlichen Konstituierung des Landschaftsverban-
des Westfalen-Lippe 1954 leiten sollte.11 Arbeitseinblicke in 
das Vorläufergremium des späteren Landschaftsausschusses 
bieten u. a. eine Fotoserie zur Sitzung vom 16. April 1953.12

Wie eingangs bereits erwähnt, datieren die meisten Ein-
zelfotografien des Nachlasses in den Zeitraum von 1950 bis 
1959. Bei seinen öffentlichen Auftritten wurde Salzmann 
regelmäßig von Fotokameras begleitet. Somit werfen die 
im Nachlass enthaltenen Fotos insbesondere ein Schlaglicht 
auf die öffentlichen Aufgaben- und Tätigkeitsbereiche Salz-
manns. Zugleich eröffnet sich dadurch ein Blick auf die Ge-

staltungs- und Inszenierungspraktiken von spezifischen Ver-
anstaltungsformaten in der unmittelbaren Nachkriegszeit.

Das Spektrum an Motiven umfasst dabei Salzmanns 
Aktivitäten im Rahmen von Großveranstaltungen (West
falentag,13 Jubiläumsfeierlichkeiten von Städten,14 Wirt-
schaftsunternehmen15 etc.), bei Besichtigungen öffent-
licher Einrichtungen,16 Empfängen von Politikern oder 
Preisträgern,17 Visitationen von Gruppenübungen,18 diver-

Sitzung vom 16. April 1953 des Vorläufergremiums des 
späteren Landschaftsausschusses (Archiv LWL Best. 847, 
Nr. 042801).

8	 Hierzu zählen ein privates Familienfoto Salzmanns sowie das einer bislang 
nicht identifizierten Großfamilie, die sich auf der Fotorückseite schriftlich 
bei Salzmann für seine Glückwünsche zur Geburt ihres dreizehnten Kin-
des bedankt.

9	 S. zu Karl Friedrich Kolbow u. a. Martin Dröge (Hrsg.), Die Tagebücher Karl 
Friedrich Kolbows (1899–1945). Nationalsozialist der ersten Stunde und 
Landeshauptmann der Provinz Westfalen (Forschungen zur Regional-
geschichte 63), Paderborn 2009.

10	Vgl.: Landesarchiv Nordrhein-Westfalen Abt. Rheinland, NW 1039‑S 
(SBE Hauptausschuss Regierungsbezirk Münster), Nr. 1011; URL: https://
dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=​
https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2F​
Abt_Rheinland%2FNW-Bestaende%2FNW_1039-S%2F~010%2FNW_​
1039-S-01011%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=1&cHash=f4869a663a
d46156a65a20a056a462f6-. 

11	 S. zur Konstituierungsphase des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
u. a. Helmut Naunin, Von den preußischen Provinzialordnungen zur 
Landschaftsverbandsordnung in Nordrhein-Westfalen, in: Hartlieb von 
Wallthor, Geschichte und Funktion (wie Anm. 1), S. 37–52; Janbernd 
Oebbecke, Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe in der Verwaltung 
des Landes Nordrhein-Westfalen. Überlegungen zur Begründung und 
Stellung eines singulären Verwaltungsträgers, in: Karl Teppe (Hrsg.), 
Selbstverwaltungsprinzip und Herrschaftsordnung, Bilanz und Perspekti-
ven landschaftlicher Selbstverwaltung in Westfalen (Veröffentlichungen 
des Provinzialinstituts für Westfälische Landes- und Volksforschung des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 25), Münster 1987, S. 69–87.

12	ALWL, Best. 847, Nr. 042801-042809.
13	ALWL, Best. 847, Nr. 0286-0296: 24. Westfalentag in Bochum mit 

Bernhard Salzmann, Anton Köchling, Ministerpräsident Karl Arnold und 
Bochumer Oberbürgermeister Fritz Heinemann.

14	ALWL, Best. 847, Nr. 03617-03620: Feierlichkeiten anlässlich des 1000jäh-
rigen Jubiläums der Stadt Geseke.

15	S. u. a. ALWL, Best. 847, Nr. 03688: Salzmann hält eine Rede anlässlich 
des 125jährigen Bestehens des Unternehmens C. D. Wälzholz in Hagen-
Hohenlimburg (02.10.1954); ALWL, Best. 847, Nr. 03672: Rede von Salz-
mann während einer Versammlung der Westdeutschen Bauvereinsbank in 
Münster (1953).

16	ALWL, Best. 847, Nr. 02210-02212: Bernhard Salzmann und Landesrätin 
Ellen Scheuner bei der Einweihung des Jugendheims Gerleve in Münster-
Wolbeck (25.01.1953).

17	ALWL, Best. 847, Nr. 042810-042814; 051446: Gemeinsamer Empfang 
der Reitsportler Otto Rotheder, Klaus Wagner, August Lütke-Westhues 
und Hans Günter Winkler im Landeshaus. Ebenfalls abgebildet: der 1956 
amtierende Landesdirektor Anton Köchling.

https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FAbt_Rheinland%2FNW-Bestaende%2FNW_1039-S%2F~010%2FNW_1039-S-01011%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=1&cHash=f4869a663ad46156a65a20a056a462f6-
https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FAbt_Rheinland%2FNW-Bestaende%2FNW_1039-S%2F~010%2FNW_1039-S-01011%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=1&cHash=f4869a663ad46156a65a20a056a462f6-
https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FAbt_Rheinland%2FNW-Bestaende%2FNW_1039-S%2F~010%2FNW_1039-S-01011%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=1&cHash=f4869a663ad46156a65a20a056a462f6-
https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FAbt_Rheinland%2FNW-Bestaende%2FNW_1039-S%2F~010%2FNW_1039-S-01011%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=1&cHash=f4869a663ad46156a65a20a056a462f6-
https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FAbt_Rheinland%2FNW-Bestaende%2FNW_1039-S%2F~010%2FNW_1039-S-01011%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=1&cHash=f4869a663ad46156a65a20a056a462f6-
https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FAbt_Rheinland%2FNW-Bestaende%2FNW_1039-S%2F~010%2FNW_1039-S-01011%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=1&cHash=f4869a663ad46156a65a20a056a462f6-
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sen Festveranstaltungen19 sowie Geburtstags-20 und Dienst-
feiern.21

Zu den häufigsten Motiven lässt sich Salzmanns Rolle 
und Auftreten als Bauherr anlässlich von Grundstein-
legungen, Richtfesten und Einweihungen beim Bau 
von Jugendherbergen,22 Schulen,23 Versicherungs- oder 
Bankanstalten,24 Wohnsiedlungen etc. zählen. Exemplarisch 
hierfür kann auf ein Fotoalbum verwiesen werden, welches 
den von der Landesversicherungsanstalt mitfinanzierten 
Bauprozess der sog. Franz-Rediger-Siedlung in Soest (1949–
1950) dokumentiert.

Das in Leder eingebundene Fotoalbum wurde Salzmann 
anlässlich seines 40jährigen Dienstjubiläums in der Landes-
versicherungsanstalt gewidmet. Neben der eigentlichen 
Errichtung der Siedlung werden im Album insbesondere 
die den Bauprozess einrahmenden Festveranstaltungen – 
Grundsteinlegung, Richtfest und Abschluss – gesondert 
hervorgehoben. Beim Festakt der Grundsteinlegung sehen 
wir Salzmann am Rednerpult; daneben auf der Albumseite 
eine Zeichnung des Landeshauptmanns mit dazugehöriger 

Sprechblase: „Schaltet den Lautsprecher aus. Mich versteht 
ein jeder!“

Auf den unmittelbar nachfolgenden Seiten setzt Salz-
mann die Zeitkapsel ins Mauerwerk. Er steht dabei im of-
fenen Kellerfundament, umringt von Handwerkern. An-
schließend folgte der gemeinsame feierliche Umtrunk. Die 
darauffolgenden Seiten thematisieren den Bauprozess der 
Siedlung, seine einzelnen Phasen, die daran mitwirkenden 

Besichtigungen von Sanitätszelten und Feierlichkeiten 
anlässlich des Kreisfestes des Deutschen Roten Kreuzes 
in Hachen (Archiv LWL, Best. 847, Nr. 02990).

Gedenkstunde und Einweihung der Emil-Zimmermann-
Jugendherberge in Haltern am See (1955) (Archiv LWL, 
Best. 847, Nr. 042828. 042832).

Westfalentag in Bochum mit Bernhard Salzmann, Anton 
Köchling, Ministerpräsident Karl Arnold und Bochumer 
Oberbürgermeister Fritz Heinemann (Archiv LWL, 
Best. 847, Nr. 0286).

18	Überlieferung DRK: ALWL, Best. 847, Nr. 02985-02998: Notfallübungen, 
Besichtigungen von Sanitätszelten bzw. -ausstattungen, Feierlichkeiten 
und Urkundenverleihungen anlässlich des Kreisfestes des Deutschen 
Roten Kreuzes in Hachen.

19	S. u. a. ALWL, Best. 847, Nr. 041436: Jubiläumsfeier der Westfälischen 
Ferngas AG (WFG) in Dortmund; ALWL, Best. 847, Nr. 03655: Salzmann 
tritt während eines Heimatabends bei einem Bühnenschauspiel mit auf; 
ALWL, Best. 847, Nr. 02968-02976: Herbergselternabend in Plettenberg. 

20	S. u. a. ALWL, Best. 847, Nr. 041455: 70. Geburtstag von Landrat Josef 
Schrage (06.05.1951).

21	ALWL, Best. 847, Nr. 031041.
22	ALWL, Best. 847, Nr. 042825: Einweihung des Jugendherbergswerk West-

falen-Lippe in Hagen (28.10.1951); ALWL, Best. 847, Nr. 042828-042836: 
Gedenkstunde und Einweihung der Emil-Zimmermann-Jugendherberge in 
Haltern am See (1955).

23	ALWL, Best. 847, Nr. 02948-02966: Feierliche Eröffnung der Landesge-
hörlosenschule Dortmund in der Uhlenstraße (22.05.1953).

24	S. u. a. ALWL, Best. 847, Nr. 03548-03558: Besuch und Rede des 
Landeshauptmanns Bernhard Salzmann anlässlich des Richtfestes des 
50. Siedlungshauses der Schütte AG in Petershagen und in Heisterholz 
(21.11.1952).
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Akteure und die von ihnen eingesetzten Baugeräte. Eine 
Albumseite setzt dabei einen besonderen Fokus auf die 
Mitarbeit von ‚Schwerbeschädigten‘ sowie ‚Frauen‘ beim 
Straßenbau der Siedlung, der als sichtlich exzeptioneller 
Umstand hervorgehoben wurde.

Bei der Sichtung der Einzelfotografien tritt einem un-
weigerlich die Ämterfülle entgegen, die Salzmann in seiner 
Person vereinigte und die den Historiker Alfred Hartlieb 
von Wallthor zu der Einschätzung bewog, dass Bernhard 
Salzmann in der Nachkriegszeit zu einer „öffentlichen Ein-
richtung und einem Faktor des öffentlichen Lebens wurde, 
deren Bedeutung und Ansehen so groß waren, dass sie 
nicht übergangen werden konnten und in der Landespoli-
tik damit gerechnet werden mußte.“25 Bernhard Salzmann 
war u. a. im Aufsichtsrat der Bauvereinsbank, im Vorsitz des 
Verbandes westfälischer Baugenossenschaften, Vorsitzender 
des Landesverbandes Westfalen des Deutschen Jugendher-
bergswerkes sowie des Westfälischen Heimatbundes, Prä-
sident des Landesverbandes Westfalen des Deutschen Ro-
ten Kreuzes und Mitglied in zahlreichen Aufsichtsräten von 
Unternehmen und Einrichtungen im Finanz-, Versicherungs-, 
Wirtschafts- und Industriesektor.26

Eindrücke von Bernhard Salzmanns landespolitischer Zu-
sammenarbeit mit der nordrhein-westfälischen Regierung 
lassen sich durch ein rotes Fotoalbum gewinnen, welches 
Gerhard Bothur, damaliger Oberkreisdirektor des Kreises 
Minden-Lübbecke, dem Landeshauptmann zur Erinnerung 
an den Besuch des nordrhein-westfälischen Regierungskabi-
netts in Ostwestfalen-Lippe (Mai 1951) widmete.27

Einleitend im Album präsentiert eine Fotocollage die 
wichtigsten Probleme des Kreises Minden (hohe Arbeits-
losigkeit, Weserkanalisierung, Neubau der Portabrücke). An 
der Porta Westfalica sehen wir die Ankunft des Kabinetts mit 
einem Reisebus. Karl Arnold, damaliger Ministerpräsident 
Nordrhein-Westfalens, Heinrich Lübke, zu jenem Zeitpunkt 
noch nordrhein-westfälischer Minister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forst, und Salzmann steigen gemeinsam die 
Treppen zum Sockel des Kaiser-Wilhelm-Denkmals hoch.

Oben angelangt sehen wir auf einem Foto zwei junge 
Frauen der westfälischen Landjugend, die Karl Arnold so-
wie die Kultusministerin Christine Teusch mit Blumensträu-
ßen in Empfang nehmen. Direkt im nächsten Foto steht 
die Regierungsdelegation im Halbkreis um Salzmann, der, 
laut dem Inhaltsverzeichnis, „Bericht erstattet“. Vermutlich 
wies Salzmann die Anwesenden auf den Wiederaufbau der 
Portabrücke sowie auf die geplante Weserkanalisierung hin. 
Als Indiz hierfür könnten zwei Anschauungstafeln dienen, 
welche auf den vorherigen Fotos hintergründig zu erkennen 
sind.

Nach Salzmanns Rede zeigt uns das Fotoalbum das hei-
matbezogene Kulturprogramm der Veranstaltung: eine 
Gruppe von Schülerinnen, die das Weserlied singt, gefolgt 
von einer weiteren Gruppe, die einen „Volkstanz aus Har-
tum“ vorführt. Anschließend besichtigt die Delegation die 
Bauarbeiten der Weserkanalisierung, bevor eine Abschluss-
besprechung in Bad Oeynhausen stattfindet. Das letzte Foto 

im Album zeigt die Teilnehmer der Delegation in Unterhal-
tungen vertieft: unter anderem Salzmann im Gespräch mit 
Heinrich Lübke.

Fazit
Resümierend lässt sich festhalten, dass die im Privatnach-
lass von Bernhard Salzmann befindlichen Einzelfotografien 
und Fotoalben nicht lediglich eine visuelle Ergänzung zu den 
schriftlichen Zeugnissen der amtlichen und privaten Überlie-
ferung des Bestandes darstellen, sondern diese insofern er-
weitern, als sie Einblicke in die konkrete Ausgestaltung des 
öffentlich-repräsentativen Arbeits- und Wirkungsbereiches 
von Bernhard Salzmann gewähren: Mittels der Fotografien 
lässt sich nicht nur aufzeigen, zu welchen Anlässen der erste 
Landeshauptmann öffentlich in Erscheinung trat, sondern 
ebenso das „Wie“ der dabei vollzogenen Handlungen, die 
von Salzmann eingesetzte Körpersprache, Gestik, Mimik, die 
Reaktionen seiner Mitmenschen sowie direkte Interaktionen 
mit einzelnen Akteuren werden stichprobenartig beleuchtet. 
Eine Dimension, die in der schriftlichen Überlieferung nur in 
eingeschränktem Maße abrufbar ist.

Ferner fügen sich in dem Fotobestand Eindrücke des Wie-
deraufbaus zahlreicher öffentlicher Einrichtungen in West-
falen mosaikartig zusammen und werfen einen Blick auf die 
Arrangements, Inszenierungen und Praktiken öffentlicher 
Veranstaltungen in der unmittelbaren Nachkriegszeit.

Die erfolgte Verzeichnung und inhaltliche Kontextualisie-
rung der Fotografien eröffnet den Nutzer:innen nunmehr 
die Möglichkeit, die Anfangsjahre der regionalen Selbstver-
waltung in Westfalen-Lippe aus der Perspektive der foto-
grafischen Inszenierungen des ersten Landeshauptmanns zu 
erschließen.  n

René Stülen
LWL-Archivamt für Westfalen, Münster
rene.stuelen@lwl.org

25	S. Alfred Hartlieb von Wallthor, Bernhard Salzmann (1886–1959), 
in: Westfälische Lebensbilder 14, Münster 1987, S. 209–233; URL: https://
www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/finde/langDaten​
satz.php?urlID=692&url_tabelle=tab_literatur.

26	Ebd.
27	ALWL, Best. 847, Nr. 1512.

mailto:rene.stuelen%40lwl.org?subject=
https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/finde/langDatensatz.php?urlID=692&url_tabelle=tab_literatur
https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/finde/langDatensatz.php?urlID=692&url_tabelle=tab_literatur
https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/finde/langDatensatz.php?urlID=692&url_tabelle=tab_literatur
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 ■ Mentoring-Programm des 
VdA startet 2026

In den kommunalen Verwaltungen 
ist das Thema Mentoring bereits seit 
einigen Jahren ein Dauerbrenner. Die 
Kommunale Gemeinschaftsstelle für 
Verwaltungsmanagement (KGSt) 
hat dazu u. a. den Bericht „Mento-
ring. Erfahrungen teilen – Kompe-
tenzen erweitern – Lernkultur för-
dern (9/2022)“ (https://www.kgst.de/
dokumentdetails?path=/documents/
20181/6773217/B-09-2022_Mento-
ring.pdf/659f772d-9899-137e-383a-
e6bd13157137?t=1706024510806 
[Stand: 28.08.2025, gilt ebenfalls 
für alle nachfolgenden Hinweise auf 
Internetseiten]) verfasst, um kommu-
nale Verwaltungen mit dem Thema 
vertraut zu machen. Mentoring ist 
ein Personalentwicklungsinstrument, 
bei dem eine erfahrenere Person 
(Mentor:in) eine noch unerfahrenere 
Person (Mentee) durch Wissens-, 
Erfahrungs- und Werteaustausch auf 
dem Berufsweg weiterhilft, wobei 
beide einen Kompetenzzuwachs erle-
ben. In der kommunalen Archivbera-
tung wäre Mentoring also eine gute 
Ergänzung, um die häufig anlass-
bezogene Beratung durch das Team 
des LWL-Archivamtes für Westfalen 
um eine zwar zeitlich befristete, aber 
intensivere, an verschiedensten per-
sönlichen und fachlichen Bedürfnissen 
ausgerichtete Beziehung zu ergänzen. 
Bei näherer Betrachtung wird schnell 
klar, dass ein Mentoring-Programm 
nicht nur für Westfalen-Lippe, son-
dern bundesweit und für alle archi-
vischen Sparten ein sinnvolles Mittel 
wäre, um jüngeren Kolleg:innen, ins-
besondere Berufsneulingen mit oder 
ohne Fachausbildung, den Berufsein-
stieg im Archiv zu erleichtern.

Einen Einblick in theoretische 
Grundlagen hat der Verfasser in einem 
Vortrag auf dem Deutschen Archivtag 
2023 in Bielefeld vorgestellt („Archi-
vische Fachkommunikation benötigt 
[auch] einen geschützten Rahmen – 
Coaching, Intervision, Mentoring 
oder Supervision für Berufsneulinge 
und Quereinsteiger?“ – die Folien 
dazu finden sich im Archivamtblog 

unter https://archivamt.hypotheses.
org/21848). Aus der positiven Reso-
nanz auf den Vortrag entwickelte sich 
eine Arbeitsgruppe, die seit Mai 2025 
als offiziell anerkannter Arbeitskreis 
des Verbands deutscher Archivarinnen 
und Archivare e. V. (VdA) arbeitet 
und 2026 erstmals bundesweit 
ein fachgruppenübergreifendes 
Mentoring-Programm im deutschen 
Archivwesen anbieten wird und 
dauerhaft etablieren möchte. Grund-
legende Informationen sind bereits 
auf der VdA-Homepage unter https://
www.vda.archiv.net/arbeitskreise/
arbeitskreis-mentoring/ueber-den-
arbeitskreis.html zu finden.

Angesprochen sind alle Archi
var:innen: egal ob mit Ausbildung 
(B. A. / Diplom / M. A. / FaMI Archiv / 
Archivassessor:in), Quereinsteiger:in
nen ohne archivfachliche Ausbildung 
mit bis zu fünf Jahren Berufserfahrung 
oder Studierende und Auszubildende 
an archivischen Ausbildungseinrich-
tungen. Das Mentoring-Programm 
richtet sich insbesondere an Berufs
neulinge in Deutschland aus allen 
Fachgruppen des VdA, die ihre 
persönliche berufliche Entwicklung 
durch den Austausch mit einem 
Mentor/einer Mentorin verbessern 
wollen. Es soll aber auch langjährigen 
Kolleg:innen offenstehen, die sich bei-
spielsweise neue Aufgabenbereiche 
und Kompetenzen erarbeiten wollen 
oder vor beruflichen Veränderungen 
stehen. Voraussetzung für die Teil-
nahme ist, die Mitgliedschaft im VdA.

Aus der Erfahrung bei der kommu-
nalen Archivberatung in Westfalen-
Lippe ergibt sich, dass insbesondere 
Kolleginnen und Kollegen in Ein-
Personen-Archiven beim Mentoring 
profitieren könnten. Der Erfolg 
des Programms hängt aber auch 
davon ab, dass sich Interessierte als 
Mentor:innen melden. Auch sie kön-
nen dabei profitieren, indem sie neue 
Perspektiven auf ihre eigene Arbeit 
gewinnen, ihre Erfahrungen reflektie-
ren und sich mit frischen Fragen aus-
einandersetzen. Archivar:innen, die 
etwa auf ein vielseitiges Archivleben 
zurückblicken, einen ungewöhnli-
chen, aber erfolgreichen Werdegang 

hinter sich haben oder bereits vor 
komplexen Herausforderungen oder 
Projekten in ihrem Archiv standen, 
sind herzlich eingeladen, sich weiter 
über das Programm zu informieren, 
sich als Mentor:innen zur Verfügung 
zu stellen und beim AK Mentoring zu 
melden.

Der AK Mentoring besteht im 
Moment aus acht Personen, deckt 
aber nicht alle VdA-Fachgruppen 
ab. Besonders die Fachgruppen der 
kommunalen Archive und die Archive 
von Hochschulen und wissenschaft-
lichen Institutionen sind mehrfach 
vertreten. Zuwachs aus anderen 
Fachgruppen, insbesondere den 
größeren Fachgruppen der Kirchen- 
und Wirtschaftsarchive, aber auch die 
der Parlamentsarchive, politischen Par-
teien, Stiftungen und Verbände wäre 
daher sehr willkommen.

Zum Jahresbeginn 2026 wird die 
Internetseite des Arbeitskreises um 
Fragebögen für interessierte Mentees 
bzw. Mentor:innen erweitert, mit 
denen die Anmeldung zum Programm 
erfolgt. Der AK Mentoring würde sich 
freuen, wenn sein Programm dann auf 
beiden Seiten auf Interesse stößt. Die 
im Frühjahr 2026 eingehenden Bewer-
bungen werden von den Mitgliedern 
des Arbeitskreises anschließend 
begutachtet, um passende Mentee/
Mentor:innen-Paare zu bilden. Bei 
diesem sog. Matching wird der/dem 
Mentee ein Mentor/eine Mentorin 
vorgeschlagen und nach Zustimmung 
der/des Mentees der gegenseitige 
Kontakt hergestellt. Ab Herbst 2026 
sollen sich beide über die Form der 
Zusammenkünfte (persönliche Treffen, 
Video-Konferenzen, Telefonkontakte, 
Emails), die Häufigkeit und inhaltliche 
Schwerpunkte austauschen. Zur 
Hälfte der üblichen Programmdauer, 
also nach einem halben Jahr, erfolgt 
eine erste Evaluierung, die nach dem 
offiziellen Abschluss des Programms 
nach einem Jahr erneut erfolgt. Damit 
soll sichergestellt werden, aus den 
Erfahrungen der Teilnehmenden, 
seien sie positiv oder negativ, zu ler-
nen und das Programm selbst von Jahr 
zu Jahr zu verbessern. Das Programm 
setzt also auf einen kontinuierlichen, 

https://www.kgst.de/dokumentdetails?path=/documents/20181/6773217/B-09-2022_Mentoring.pdf/659f772d-9899-137e-383a-e6bd13157137?t=1706024510806
https://www.kgst.de/dokumentdetails?path=/documents/20181/6773217/B-09-2022_Mentoring.pdf/659f772d-9899-137e-383a-e6bd13157137?t=1706024510806
https://www.kgst.de/dokumentdetails?path=/documents/20181/6773217/B-09-2022_Mentoring.pdf/659f772d-9899-137e-383a-e6bd13157137?t=1706024510806
https://www.kgst.de/dokumentdetails?path=/documents/20181/6773217/B-09-2022_Mentoring.pdf/659f772d-9899-137e-383a-e6bd13157137?t=1706024510806
https://www.kgst.de/dokumentdetails?path=/documents/20181/6773217/B-09-2022_Mentoring.pdf/659f772d-9899-137e-383a-e6bd13157137?t=1706024510806
https://archivamt.hypotheses.org/21848
https://archivamt.hypotheses.org/21848
https://www.vda.archiv.net/arbeitskreise/arbeitskreis-mentoring/ueber-den-arbeitskreis.html
https://www.vda.archiv.net/arbeitskreise/arbeitskreis-mentoring/ueber-den-arbeitskreis.html
https://www.vda.archiv.net/arbeitskreise/arbeitskreis-mentoring/ueber-den-arbeitskreis.html
https://www.vda.archiv.net/arbeitskreise/arbeitskreis-mentoring/ueber-den-arbeitskreis.html
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kollegialen Einsatz möglichst vieler 
Archivarinnen und Archivare in 
Deutschland. Informieren Sie sich, 
machen Sie mit!

Stefan Schröder

 ■ DiPS.kommunal-Anwender
treffen am 18. Juni 2025 in 
Münster: Austausch, Ausblick 
und neue Impulse

Am 18. Juni 2025 lud die DiPS.kom-
munal-Entwicklergemeinschaft in 
Nordrhein-Westfalen erneut zu ihrem 
jährlichen Anwendertreffen ein. Die 
Veranstaltung erfreut sich wachsender 
Beliebtheit und konnte in diesem Jahr 
mit dem LWL-Museum für Kunst und 
Kultur in Münster nicht nur inhaltlich, 
sondern auch mit dem Tagungsort 
überzeugen. Rund 80 Teilnehmende 
aus verschiedenen Kommunalarchiven 
in NRW und darüber hinaus fanden 
sich im Auditorium und in der Sky-
lobby des Museums ein, die einen 
eindrucksvollen Blick über die Dächer 
Münsters bot.

Zur Eröffnung begrüßten Marcus 
Stumpf, Leiter des LWL-Archivamtes 
für Westfalen, sowie Juliane Brink, 
Referatsleiterin für DMS und DiPS.
kommunal in der LWL.IT Service Abtei-
lung, die Anwesenden. In diesem 
Rahmen verabschiedete sich die Ent-

wicklergemeinschaft auch von Antje 
Diener-Staeckling, der stellvertreten-
den Leiterin des LWL- Archivamtes für 
Westfalen und verantwortlichen Refe-
ratsleiterin für DiPS.kommunal, die 
zum 1. September 2025 die Leitung 
des Stadtarchivs Ulm übernehmen 
wird.

Im fachlichen Teil der Veranstaltung 
informierten Tim Knoche (Stadt Köln) 
und Dirk Jan Dolfing (LWL-Archivamt 
für Westfalen) über die aktuellen 
Entwicklungen in der DiPS.kommunal-
Umgebung, darunter neue technische 
Features und organisatorische 

Veränderungen in den Unterarbeits-
kreisen. Ergänzend berichteten Kirsten 
Noetzel (LWL-Archivamt für Westfa-
len) und Marc Malwitz (LWL.IT Service 
Abteilung) über den Sachstand des 
neuen E-Akten-Eingangskanals.

Ein zentrales Element des Treffens 
waren zwei parallel durchgeführte 
Workshops. Der erste widmete sich 
dem Thema „Einlieferungen mit PIT.
plus – Was ist neu?“ und beleuchtete 
die Funktionserweiterungen, die mit 
dem DiPS.kommunal-Release Ende 
2024 eingeführt wurden. Der zweite 
Workshop „Das Access-Modul – Der 
digitale Lesesaal“ thematisierte den 
verbesserten Zugriff auf archivierte 
Informationen und zeigte auf, welche 
neuen Möglichkeiten das Modul für 
Nutzende und Archive gleichermaßen 
eröffnet.

Besondere Aufmerksamkeit erhielt 
in diesem Jahr das neu eingeführte 
Format eines BarCamps, das bewusst 
auf offene Diskussionen, spontane 
Beiträge und einen gleichberechtigten 
Austausch setzt. Neben vorab vorge-
schlagenen Themen, wie der Erhö-
hung der Resilienz von Archivdaten, 
dem Einsatz Künstlicher Intelligenz 
(KI) in DiPS.kommunal, Fragen zu 
aktuellen Übernahmeprojekten und 
der Umstrukturierung der Unterar-
beitskreise konnten die Teilnehmen-
den auch eigene Themenvorschläge 
einbringen. Als Letztere fanden die 

Die Teilnehmenden des BarCamp „Künstliche Intelligenz und DiPS.kommunal“ 
diskutieren über den Einsatz von KI in der digitalen Langzeitarchivierung 
(Foto: LWL-Archivamt für Westfalen).

Eröffnung des DiPS.kommunal-Anwendertreffen durch Marcus Stumpf 
(Foto: LWL-Archivamt für Westfalen).
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„Tools für Pre-Pre-Ingest“ sowie die 
„Übernahme von Fotobeständen“ 
Betrachtung.

Den Abschluss der Veranstaltung 
bildete eine Präsentation der Bar-
Camp-Ergebnisse sowie ein gemein-
sames Resümee. In kollegialer Atmo-
sphäre wurde noch einmal deutlich, 
wie die Weiterentwicklung von DiPS.
kommunal vom aktiven Mitwirken 
der Anwender:innen profitiert. Mit 
schönem Wetter, einer fantastischen 
Location und einem spannenden 
Austausch war das DiPS.kommunal-
Anwendertreffen 2025 ein voller 
Erfolg. Das DiPS.kommunal Entwick-
lergemeinschaft bedankt sich bei allen 
Beteiligten für die gelungene, interes-
sante und informative Veranstaltung.

Das nächste DiPS.kommunal‑
Anwendertreffen findet 2026 in Köln 
statt.

Elena Haase und Paul Kasper

 ■ Nutzung der Gemeinsamen 
Normdatei in Archiven

Die Gemeinsame Normdatei (GND), 
ursprünglich für die normierte Ver-
schlagwortung von Medien in Biblio-
theken entwickelt, wird zur Identifi-
kation von Personen, Körperschaften, 
Geografika, Werken und Begriffen 
sowie Ereignissen (sog. Entitäten) 
verwendet. Sie richtet sich seit eini-
ger Zeit auch an weitere Kultur- und 
Gedächtniseinrichtungen wie Archive, 

Museen und Denkmalbehörden sowie 
wissenschaftliche Einrichtungen.

Auf dem Weg zu einer Normdatei für 
alle Kultureinrichtungen
Auf Grundlage der Ergebnisse des 
2021 abgeschlossenen Projekts GND 
für Kulturdaten (GND4cultures) der 
Deutschen Nationalbibliothek ist das 
Kooperationsprinzip vor allem bei 
den Archiven ‚auf fruchtbaren Boden 
gefallen‘. So gründete sich bereits 
2022 die Interessengruppe Archiv 
(IG Archiv, URL: https://wiki.dnb.
de/display/STAC/IG+Archiv [Stand: 
02.07.2025, gilt ebenfalls für alle 
nachfolgenden Hinweise auf Internet-
seiten]), die neben zweimal jährlich 
stattfindenden Online-Tagungen auch 

verschiedene Arbeitsgruppen anbie-
tet.

Ihre Aufgaben bestehen u. a. darin, 
den Nutzen und die Anwendung 
der GND für die alltägliche Arbeit im 
Archiv mit Hilfe von Handreichungen 
und geplanten Fortbildungen transpa-
rent zu machen.

Um eine aktive oder eine passive 
Nutzung der GND im archivischen 
Alltag zu unterstützen, wurden 
bislang das Positionspapier der IG 
Archiv Einsatz von GND-Normdaten 
im Archiv: archivische Relevanzkri-
terien (URL: https://wiki.dnb.de/
spaces/STAC/pages/242304001/
IG+Archiv+Dokumente) sowie die 
Handreichung Die GND im Archiv: 
Handreichung zur Nutzung von 
Normdaten (URL: https://archivamt.
hypotheses.org/25424) veröffentlicht.

Im Juli 2025 ist die englischspra-
chige Fassung der Handreichung unter 
dem Titel The GND in the Archive. 
Guide to the Use of Authority Data 
erschienen (URL: https://library.fes.de/
TouchPoint/id=7935523).

In Vorbereitung zur Veröffent-
lichung ist derzeit eine weitere 
Handreichung zu Tipps & Tricks für die 
erfolgreiche Nutzung von Tools zum 
Einsatz der GND im Archiv.

Ergänzend dazu hat die Deutsche 
Nationalbibliothek zwei interaktive 
Lernmodule für den Umgang mit der 
GND veröffentlicht:

Das Cover und die bibliografischen Angaben zur Handreichung Die GND im 
Archiv: Handreichung zur Nutzung von Normdaten (Digitale Sammlung der 
Friedrich-Ebert-Stiftung, URL: https://collections.fes.de/publikationen/content/
titleinfo/1562378).

Zusammenfassung der BarCamp-Ergebnisse und Abschlussrunde des  
DiPS.kommunal-Anwendertreffens (Foto: LWL-Archivamt für Westfalen).

https://wiki.dnb.de/display/STAC/IG+Archiv
https://wiki.dnb.de/display/STAC/IG+Archiv
https://wiki.dnb.de/spaces/STAC/pages/242304001/IG+Archiv+Dokumente
https://wiki.dnb.de/spaces/STAC/pages/242304001/IG+Archiv+Dokumente
https://wiki.dnb.de/spaces/STAC/pages/242304001/IG+Archiv+Dokumente
https://archivamt.hypotheses.org/25424
https://archivamt.hypotheses.org/25424
https://library.fes.de/TouchPoint/id=7935523
https://library.fes.de/TouchPoint/id=7935523
https://collections.fes.de/publikationen/content/titleinfo/1562378
https://collections.fes.de/publikationen/content/titleinfo/1562378
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	• Modul 1: Einfach normiert – Mit 
der GND die Qualität von Samm-
lungsdaten verbessern

	• Modul 2: Mitarbeiten in der GND – 
Einführung in die kooperative 
Pflege von Normdaten in der GND

Beide Lernmodule sind über die Infor-
mationsseite zur GND zugänglich 
(URL: https://gnd.network/Webs/gnd/
DE/UeberGND/Infothek/E-Learning/
eLearning.html).

Stephanie Marra

 ■ Der Nachlass von Ernst 
Meister im Westfälischen 
Literaturarchiv

Ernst Meister (1911–1979) zählt zu 
den bedeutendsten deutschsprachi-
gen Lyrikern des 20. Jahrhunderts. 
Allein sein lyrisches Werk umfasst 
zwanzig zu Lebzeiten publizierte 
Gedichtbände. Darüber hinaus sind 
zudem Prosa, Hörspiele, Theater-
stücke und seine Werke der bildenden 
Kunst überliefert.

Die textkritische kommentierte 
Ausgabe und das Ernst Meister-Portal
Zum 100. Geburtstag des Lyrikers 
erschien eine textkritische und kom-
mentierte Ausgabe (TKA) in fünf Bän-
den zum lyrischen Hauptwerk Ernst 
Meisters. Es handelt sich dabei um 
drei Textbände, einen textkritischen 
Apparat und einen Kommentarband. 
Die TKA entstand ab dem Jahr 2000 
federführend in der Ernst Meister-
Arbeitsstelle, die am Lehrstuhl für All-
gemeine Literaturwissenschaft und 
Neuere Deutsche Literaturgeschichte 
an der Rheinisch-Westfälischen Tech-
nischen Hochschule Aachen (RWTH 
Aachen) angesiedelt war, und von 
Axel Gellhaus, Stephanie Jordans und 
Andreas Lohr herausgegeben wurde. 
Ergänzend zur TKA wurde ein elek-
tronischer Archivteil mit Hilfe eines 
extra eingerichteten Ernst Meister-
Portals – gehostet über die RWTH 
Aachen bis zum Jahr 2021 – online zur 
Verfügung gestellt. Hierüber konnten 
die Nutzer:innen der TKA mit einem 
Passwort auf die Digitalisate und For-

schungsdaten zugreifen. Bei den Digi-
talisaten handelte sich um über 12000 
Textzeugen des lyrischen Nachlasses 
in Form von Handschriften, Typoskrip-
ten und Durchschlägen sowie Text-
zeugen aus Arbeitsbüchern und Pu-
blikationen aus dem Besitz von Ernst 
Meister. Darüber hinaus verfügte das 
Portal über eine Recherchemöglich-
keit für die Bereiche Prosa, Hörspiele 
und Theaterstücke, die Ernst Meister-

Bibliothek sowie die Korrespondenz 
von Ernst und Else Meister, zu denen 
jedoch keine Digitalisate vorlagen. Mit 
der Abschaltung des Ernst Meister-
Portals im Jahr 2021 war der elektro-
nische Teil nicht mehr verfügbar. Um 
ihn wieder der Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen, wurden die in Aachen 
erhobenen Erschließungsdaten mit 
Hilfe von Drittmitteln durch die Nord-
rhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, 

Der Nachlass von Ernst Meister im Westfälischen Literaturarchiv im 
LWL‑Archivamt für Westfalen (Foto: Fabian Breuing).

https://gnd.network/Webs/gnd/DE/UeberGND/Infothek/E-Learning/eLearning.html
https://gnd.network/Webs/gnd/DE/UeberGND/Infothek/E-Learning/eLearning.html
https://gnd.network/Webs/gnd/DE/UeberGND/Infothek/E-Learning/eLearning.html
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Heimat- und Kulturpflege im Westfä-
lischen Literaturarchiv überarbeitet, 
damit sie nach ACTApro übertragen 
werden konnten und über das Archiv-
portal NRW wieder online zur Verfü-
gung stehen.

Die gegenwärtige Nutzung des 
Ernst Meister-Nachlasses
Ähnlich wie im Ernst Meister-Portal 
sollte bei der erneuten Onlinestellung 
der Erschließungsdaten des Nachlas-
ses ebenfalls eine Verbindung zwi-
schen der erfassten Lyrik in Form von 
digitalisierten Textzeugen und den 
Forschungsdaten aus der textkriti-
schen und kommentierten Ausgabe 
hergestellt werden. Ebenso sollten 
alle Erschließungs- und Forschungs-
daten der Bereiche Korrespondenz 
und Bibliothek komplett übernom-
men werden und recherchierbar blei-
ben. Die Aufnahme der Textzeugen 
des lyrischen Werkes von Ernst Meis-
ter in ACTApro erfolgte in der Reihen-
folge nach dem Schema der TKA. Den 
einzelnen Gedichtbänden wurden 
Abkürzungen zugeordnet, die in der 
Tektonik unter den einzelnen Klassifi-
kationspunkten unter dem übergeord-
neten Klassifikationspunkt I.2. Lyrik 
(Textzeugen zu Gedichten) zu finden 
sind. Die Textzeugen der einzelnen 
Gedichte wurden in Aachen mit Siglen 
versehen, die als Signatur einer Ver-
zeichniseinheit übernommen wurden 
und somit die Verbindung zwischen 
einem Gedicht in der TKA und den 
dazugehörigen Digitalisaten herstel-
len. Dem Gedicht „Familie im Winter“ 
aus dem Gedichtband „Ausstellung“ 
ist somit die Signatur I.2-AM 5.06 
zugeordnet. I.2 steht für Lyrik, A für 
den Gedichtband „Ausstellung“, M 5 

bezeichnet die Mappe, in der sich 
die Textzeugen befinden und 06 das 
siglierte einzelne Blatt. Neu aufge-
nommen wurden die Seitenzahlen aus 
der TKA, um eine direkte Verbindung 
zwischen Textzeuge und dem ent-
sprechenden Gedicht in der TKA zu 
erhalten. Somit ist sowohl die Recher-
che über die in der TKA genannten 
Siglen, die den einzelnen Gedichten 
zugeordnet wurden, möglich als auch 
der direkte Zugriff von den einzelnen 
Textzeugen zur TKA anhand der Sei-
tenzahlen.

Mit über 7000 Einzelbriefen bildet 
die Korrespondenz von Ernst und 
Else Meister einen wichtigen Teil 
des Nachlasses. Es finden sich Briefe 
von Schriftstellerkolleg:innen und 
Freunden, darunter zum Beispiel 
Peter Handke, Hilde Domin und Emile 
M. Cioran. Die Briefe sind in Aachen 
nach Korrespondenzpartner:innen 
sortiert und erschlossen. Die ursprüng-
liche Erfassung erfolgte systematisch 
nach Kriterien wie: im Brief erwähnte 
Personen, Werke und Institutionen. 
Die Angaben wurden komplett nach 
ACTApro übernommen und sind im 
Enthält-Feld zu finden. Einschränkun-
gen gibt es allerdings immer dort, wo 
aus rechtlichen Gründen der Zugang 
noch nicht möglich ist.

Die Bibliothek Ernst Meisters lag in 
zwei Teilen vor, die ebenfalls bei der 
Erfassung der Bibliotheksdaten eine 
Rolle spielten. Zum einen handelt 
es sich um einen Bibliotheksteil, 
der schon in einem publizierten 
Verzeichnis unter dem Titel „Die 
Handbibliothek Ernst Meisters“ von 
Marc Houben und Françoise Lartillot 
aus dem Jahr 1995 aufgenommen 
wurde. Der zweite Teil der Bibliothek 

ist erst später hinzugekommen und 
schien noch im Besitz von Else Meister 
oder anderen Familienmitgliedern 
gewesen zu sein. Die Bücher aus bei-
den Bibliotheksteilen weisen umfang-
reiche handschriftliche Bearbeitungen 
sowie Annotationen Ernst Meisters 
auf, die bei der Erfassung in Aachen 
berücksichtigt und ebenfalls wieder 
recherchierbar gemacht wurden.

Die Lösung, die in Aachen erhobe-
nen Erfassungs- und Forschungsdaten 
über das Archivportal NRW zu publi-
zieren, entspricht nicht allen Vorzügen 
eines eigens für den Nachlass von 
Ernst Meister erstellten Portals, da die 
Möglichkeiten einer Präsentation in 
einem auf den Nachlass zugeschnitte-
nen Online-Portal, welches u. a. einen 
großen bebilderten biografischen Teil 
beinhaltete, größer sind. Dennoch 
konnten die wichtigsten Punkte – 
Anbindung der Textzeugen an die 
TKA, Recherchierbarkeit innerhalb der 
Bibliothek und der Korrespondenz – 
erhalten bleiben. Insgesamt stehen 
jetzt 12760 Verzeichniseinheiten 
des Meister-Nachlasses wieder zur 
Verfügung und bilden mit der 
TKA eine wichtige Grundlage für 
zukünftige Forschungsvorhaben. 
Die Anbindung der Digitalisate und 
deren Präsentation im Internet ist aus 
rechtlichen Gründen noch nicht mög-
lich, auf Anfrage an das Westfälische 
Literaturarchiv im LWL-Archivamt 
für Westfalen können diese jedoch 
angefordert werden. Für die Zukunft 
ist zudem eine Erschließung weiterer 
Archivteile geplant, welche zahlreiche 
Lebensdokumente, eine Fotosamm-
lung und Rezensionen zum Werk von 
Ernst Meister umfassen.

Jutta Nunes Matias
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 ■ Archivrecht. Leitfaden für 
Praxis und Ausbildung, von 
Thomas Henne (Hrsg.)
von Stefan Schröder

Archivrecht ist mehr als Bundesarchiv-
gesetz und Landesarchivgesetze. 
In der archivischen Praxis kommen 
diverse weitere Gesetze hinzu. Wie 
man sich auf diesem für Nicht-Juristen 
schwer zu überblickenden Feld sicher 
bewegen kann, wurde zuletzt in „Irm-
gard Christa Becker/Clemens Rehm 
(Hrsg.), Archivrecht für die Praxis. Ein 
Handbuch“ (siehe meine Rezension 
in Archivpflege für Westfalen-Lippe 
87 [2017], S. 60 f.) zusammengefasst. 
Das vorliegende Werk des Juristen 
Thomas Henne hat den Anspruch, 
„als eine in Buchdeckeln gefasste 
Archivrechts-Beratungsstelle fungie-
ren“ zu können (S. 9). Er teilt sein 
Buch in einen Allgemeinen Teil zu 
archivrelevanten Teilen der Rechtsord-
nung und einen Besonderen Teil zum 
Recht der archivischen Fachaufgaben. 
Das Urheberrecht spart er explizit 
aus, nicht ohne auf einschlägige Ver-
öffentlichungen zu verweisen. Ziel 
des Buches ist es, wie im Unterricht 
der Archivschule Marburg, aus dessen 
Lehrveranstaltungen sich der Inhalt 
speist, (archiv)rechtsbezogenes Wis-
sen und juristische Denkweisen zu 
vermitteln.

Der Allgemeine Teil bezieht sich 
auf neun von insgesamt vierzehn 
Themen. Thema 1 (Grundlagen) 
nennt u. a. archivrelevante Teile der 
Rechtsordnung und bietet somit einen 
geweiteten Blick über die Archivge-
setze hinaus vom Europarecht hin-
unter zu Satzungen/Verwaltungsvor-
schriften, ein wenig föderale Archiv-
rechtsgeschichte und die Methodik 
der Anwendung des Archivrechts in 

der Praxis sowie Rechtsgrundlagen 
und Zuständigkeiten wichtiger archi-
vischer Institutionen (inkl. der kom-
munalen Archive). Thema 2 erläutert 
archivrelevante Grundrechte, die sich 
aus dem Grundgesetz herleiten. Die 
Auswirkungen des Rechtsstaatsprin-
zips bei der Anwendung des Archiv-
rechts werden in Thema 3 beleuchtet. 
Thema 4 veranschaulicht archivrele-
vante Teile des Allgemeinen Verwal-
tungsrechts. Thema 5 klärt archivrele-
vante Teile des Datenschutzrechts und 
der Informationsfreiheitsgesetze. Die 
archivrelevanten Teile des Kulturgut-
schutzrechts und des Denkmalschutz-
rechts werden in Thema 6 dargelegt. 
Thema 7 verweist auf archivrelevante 
Teile des Steuerrechts. Thema 8, 
Archivrelevante Teile des Zivilrechts, 
ist u. a. für Depositalverträge einschlä-
gig. Thema 9 schildert abschließend 
archivrelevante Teile des materiellen 
Strafrechts.

Im Besonderen Teil erläutert Henne 
den rechtlichen Rahmen der archi-
vischen Fachaufgaben. Thema 10 
widmet sich der Entstehung von 
Archivgut. Interessant hier u. a.: 
Kommunale Fraktionsunterlagen 
sind anbietungspflichtig (S. 240 ff.). 
Thema 11 veranschaulicht Erschlie-
ßung und Bestandserhaltung von 
Archivgut. Zur Beseitigung von Ar-
chivgut („Nachkassation“) äußert sich 
Henne in Thema 12. Thema 13 führt 
die Nutzung von Archivgut durch den 
Zugang zum Archiv, Thema 14 durch 
Ausstellungen aus. Es folgt ein Stich-
wortverzeichnis. Thema 13 spiegelt 
mit 129 Seiten die hohe Praxisrele-
vanz, insbesondere S. 371–449 zum 
Nutzungsantrag und zur Schutzfrist-
bestimmung.

Die Nutzung des Buches habe ich 
anhand zweier Praxisfragen getestet. 
Zuerst wollte ich die Auswirkungen 
der Beischreibungen in Personen-
standsregistern auf die Einsichtnahme 
am Beispiel der Adoptionsvermerke 
klären. Das Stichwortregister verweist 
unter dem Lemma „Personenstands-
gesetz“ auf S. 258, wo die Anbie-
tungspflicht nach diesem Gesetz 
erläutert wird. Die Frage der Einsicht-
nahme wird jedoch nicht berührt. 

Das Stichwortregister bietet aber 
auch das Lemma Nutzungsantrag, 
Prüfungsschritte (S. 374), was aus-
führlich begründet wird. Hier findet 
sich auf S. 382 auch ein Hinweis auf 
das Adoptionsgeheimnis nach § 1758 
BGB, eine Geheimhaltungsvorschrift. 
Es ist also anschließend noch zu prü-
fen, wie lange das postmortale Per-
sönlichkeitsrecht gilt (S. 90. 139), was 
der Nutzende des Buches aber schon 
wissen muss, denn der hier began-
gene Rechercheweg verweist nicht 
darauf. Die Erläuterungen des post-
mortalen Persönlichkeitsrechts führen 
dann auf S. 97 zu einer hilfreichen 
Faustformel. Als zweite Praxisfrage 
war ich an der sog. Nachkassation 
interessiert, die als eigenes Thema 
ab S. 334 ausreichend praxistauglich 
erläutert wird. Sie ist unter bestimm-
ten Voraussetzungen möglich.

Der Aufbau und das Vorgehen 
des Werkes erfolgt systematisch aus 
Sicht eines Juristen, nicht pragmatisch 
aus Sicht des Archivs, was die Hand-
habung ungewohnt erscheinen lässt. 
Es handelt sich eben nicht um ein 
Nachschlagewerk. Es dürfte kaum zu 
nutzen sein, ohne nicht wenigstens 
ausreichend Zeit in die Erarbeitung 
der Grundlagen investiert zu haben. 
Als typisches juristisches Lehrwerk hat 
es zwei Inhaltsverzeichnisse, ein kur-
zes von zwei Seiten und ein feinglied-
riges mit neunzehn Seiten. Kleines 
Manko: Kommunale Archive fehlen 
im Stichwortverzeichnis, obwohl die 
S. 63–68 einschlägig sind. Hier muss 
das Inhaltsverzeichnis aushelfen.

Fazit: Das Werk ist nur geeignet bei 
intensiver Beschäftigung mit Rechts-
fragen, dann aber auch in der Praxis 
hilfreich. Kleinere Archive mit bis zu 
einer vollen Stelle dürften daher als 
Zielgruppe in der Regel nicht in Frage 
kommen. Größeren Archiven ist das 
Buch als Standardwerk durchaus zur 
Anschaffung empfohlen.
Archivrecht. Leitfaden für Praxis und Ausbildung / 
v. Thomas Henne. – Verlag: Erich Schmidt Verlag, 
Berlin 2025 – XXXVIII, 479 S. – ISBN 978-3-503-
24042-5 – € 48,00 Print.
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 ■ Delbrück, Stadtarchiv

Zum 1. Februar 2025 hat Nicole 
Fornefeld die Arbeit im Stadtarchiv 
Delbrück aufgenommen. Sie tritt die 
Nachfolge von Ferdinand Kleine an, 
der Ende März 2025 die Betreuung 
aus Altersgründen beendet hat.
Das Stadtarchiv Delbrück ist don-
nerstags von 14.00 bis 17.00 Uhr 
geöffnet.

Stadtarchiv Delbrück
Marktstr. 6
33129 Delbrück
Tel. 05250 / 996-145
archiv@delbrueck.de

 ■ Olpe, Stadtarchiv

Zum 1. Juni 2024 hat Herr Timo 
Erlenbusch die Leitung im Stadtarchiv 
Olpe übernommen. Er tritt die Nach-
folge von Josef Wemert an, der nach 
35 Jahren in den Ruhestand verab-
schiedet wurde.
Das Stadtarchiv kann nach telefoni-
scher Terminvereinbarung besucht 
werden.

Stadtarchiv Olpe
Altes Lyzeum
Franziskanerstraße 8
57462 Olpe
Tel. 02761 / 83-1293
t.erlenbusch@olpe.de

 ■ Plettenberg, Stadtarchiv

Zum 1. September 2025 hat Ale-
xandra Haber die Leitung des Stadt-
archivs übernommen, nachdem sie 
zuvor die Leitung des Stadtarchiv 
Hemers innehatte.
Das Stadtarchiv kann nach vorheriger 
Anmeldung besucht werden. 

Stadtarchiv Plettenberg
Am Friedhahn 27a 
58840 Plettenberg
Tel. 02391 / 939845
a.haber@​plettenberg.de

 ■ Siegen, Stadtarchiv

Zum 1. August 2024 hat Daniel 
Schneider die Arbeit als Stadtarchivar 
begonnen. Er übernimmt damit die 
Nachfolge von Patrick Sturm, der das 
Stadtarchiv zum 30. Juni 2023 verlas-
sen hat.
Im Mai 2025 haben die Fachange-
stellten für Medien- und Informa-
tionsdienste Annemarie Schlott und 
Denise Diehl ihre Arbeit im Stadtarchiv 
aufgenommen. Annemarie Schlott ist 
für die digitale Langzeitarchivierung 
verantwortlich, Denise Diehl für das 
Magazin mitsamt Bestandserhaltung 
und Kulturgutschutz. Sie treten damit 
in die Nachfolge von Jessica Strauß 
und Ulrich Klein, die das Stadtarchiv 
verlassen haben. Ulrich Klein ist nach 
48 Jahren Berufstätigkeit in den Ruhe-
stand getreten.
Das Stadtarchiv ist dienstags von 
10.00 bis 16.00 Uhr, mittwochs und 
freitags von 10.00 bis 15.00 Uhr und 
donnerstags von 10.00 bis 18.00 Uhr 
geöffnet.

Stadtarchiv Siegen
KrönchenCenter
Markt 25
57072 Siegen
Tel. 0271 / 404-3095
stadtarchiv@​siegen.de

 ■ Münster, LWL-Archivamt für 
Westfalen

Dr. Lutz Engelskirchen, Fachangestell-
ter für Medien- und Informations-
dienste, ist zum 31. August ausge-
schieden.
Dr. Antje Diener-Staeckling hat das 
LWL-Archivamt zum 1. September 
2025 verlassen und die Leitung vom 
Stadtarchiv Ulm übernommen.
Zum 1. Oktober hat Leonie Haselhoff 
ihre Arbeit als Fachangestellte für 
Medien- und Informationsdienste im 
Bereich Benutzer- und Magazindienst 
aufgenommen.
Seit dem 3. November hat Dr. Arnold 
Otto die Referatsleitung regionale 
Archivpflege des LWL-Archivamts 
übernommen.
Siehe auch „Das Team im LWL-
Archivamt wird verstärkt!“

mailto:archiv%40delbrueck.de?subject=
mailto:t.erlenbusch%40olpe.de?subject=
mailto:a.haber%40%20plettenberg.de?subject=
mailto:stadtarchiv%40%20siegen.de?subject=
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Helma M. Massalsky (1935–2025)
Am 18. September verstarb nach 
kurzer, schwerer Krankheit unsere 
frühere Kollegin Landesarchivoberrä-
tin a. D. Helma Maria Massalsky kurz 
vor Vollendung ihres 90. Lebensjah-
res. Am 5. November 1935 in Berlin 
geboren, studierte sie an der Freien 
Universität Berlin Geschichte und Ger-
manistik und legt 1970 die Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien 
ab. Nach dem 1971 am Landesarchiv 
Berlin absolvierten praktischen Teil 
des Vorbereitungsdienstes erwarb sie 
1973 als externe Teilnehmerin des 12. 
Wissenschaftlichen Kurses der Archiv-
schule Marburg die Laufbahnbefähi-
gung für den höheren Archivdienst.

Der Leiter des damaligen Landes-
amtes für Archivpflege Franz Herber-
hold warb sie direkt nach Abschluss 
des Examens noch in Marburg an. Im 
Bereich der Archivpflege eingesetzt, 
war sie auch noch unter Herberholds 
Nachfolger Helmut Richtering für die 
nichtstaatliche Archivpflege in Ost-
westfalen zuständig, ordnete dort 
Bestände in Kommunalarchiven und 
betreute Adelsarchive. 1992 über-
nahm sie dann die Zuständigkeit für 
das Archiv des Landschaftsverbandes.

Fast legendär in der kollektiven 
Erinnerung des Archivamtes ist Hel-
ma Massalsky auch deswegen, weil 
sie für ihre Dienstfahrten nach Ost-
westfalen-Lippe auf ihr Wohnmobil 
zurückgriff, das sie als Dienstwagen 
anerkennen ließ und für mehrtägige 
Reisen nutzte.

Anfang der 1990er Jahre war 
sie im Übrigen diejenige im Archiv-
amt, die als erste mit dem Compu-
ter arbeitete. In der Rückschau kaum 
mehr vorstellbar: Mit Genehmigung 
der seinerzeit noch jungen EDV-
Abteilung des LWL nutzte sie in ihrem 
Dienstzimmer den auf eigene Rech-
nung beschafften (!) Rechner.

Besondere Verdienste erwarb 
sich Helma Massalsky außerdem als 
Redakteurin der „Archivpflege in 
Westfalen und Lippe“, die sie von 
1978 bis zu ihrem Ruhestand im 
November 1997 betreute. Gerühmt 
wird bis heute ihre Akribie: Sie pfleg-
te, so wird berichtet, die Druckfah-
nen der Zeitschrift stets von hin-
ten nach vorne zu lesen, um etwai-
ge Druckfehler besser finden zu kön-

nen. Von 1977 bis 1994 verfasste sie 
zudem Jahr für Jahr die in der Archiv-
pflege abgedruckten Berichte von 
den Westfälischen Archivtagen.

Weitere hervorzuhebende Ver-
öffentlichungen:

Das Stadtarchiv Brakel – seine 
Geschichte und seine Bestände, in: 
Kreis Höxter. Jahrbuch 1982, Höxter 
1982, S. 169–179; dies., Die Urkun-
de vom 11. Oktober 1280. Mittel-
alterliche Stadtgründungen und was 
wir davon wissen – zum Beispiel Bor-
gentreich, in: Franz Mürmann (Hrsg.), 
Stadt Borgentreich, Borgentreich 
1980, S. 15–26; dies., Die münsteri-
sche Kavallerie im 1. Koalitionskrieg 
gegen Frankreich (1793–1797), in: 
Wolfgang Bockhorst (Hrsg.), Tradi-
ta Westphaliae [Festschrift Helmut 
Richtering], (Westfälische Quellen 
und Archivverzeichnisse 13), Münster 
1987, S. 401–521.

Nach ihrer Pensionierung begann 
Helma Massalsky an der Universi-
tät Münster ein Studium der katho-
lischen Theologie. Schon seit 1994 
war sie Oblatin im Kloster Gerleve. 
Dem Archivamt blieb sie auch viele 
Jahre nach ihrem Ruhestand verbun-
den, kam zu Veranstaltungen und 
kürzeren ehrenamtlichen Einsätzen 
und war gelegentlich noch als Benut-
zerin im Lesesaal anzutreffen.

Wolfgang Bockhorst und Marcus Stumpf
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Ottfried Dascher (1936–2025)
Der Tod von Ottfried Dascher am 
3. Juli 2025 im Alter von 88 Jahren 
hat die Belegschaft des Westfäli-
schen Wirtschaftsarchivs (WWA) 
zutiefst getroffen. Dascher wurde 
am 7. Dezember 1936 im hessischen 
Nidda geboren. Sein Studium der 
Geschichte, Germanistik, Volkswirt-
schaft sowie der politischen Wissen-
schaften absolvierte er in Marburg 
und Berlin. An der Universität Mar-
burg wurde er im Jahre 1965 zum 
wirtschaftshistorischen Thema Textil-
gewerbe in Hessen-Kassel vom 16. bis 
zum 19. Jahrhundert promoviert.

Eine tiefe Verbundenheit bestand 
seit dieser Zeit mit dem Hessischen 
Staatsarchiv in Marburg, wo er vom 
1. Oktober 1965 bis zum 30. Sep-
tember 1967 das Archivreferendariat 
für den Höheren Archivdienst absol-
vierte. Auch der Archivschule Mar-
burg blieb er seit 1969 als Dozent 
für die wirtschaftshistorische Akten-
kunde erhalten. Wertvolle Verdienste 
leistete er, als er in dieser Zeit mit sei-
nen Studierenden wirtschaftshistori-
sches Archivgut erschloss.

Ebenfalls im Jahre 1969 zogen ihn 
die Entscheidungsträger der IHK zu 
Dortmund, des Landes NRW und des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lip-
pe (LWL) als Experten für Wirtschafts-
archivgut bei der Gründung der Stif-
tung Westfälisches Wirtschaftsarchiv 
heran. Schließlich wurde er im April 
1970 zum Direktor des Dortmunder 
Wirtschaftsarchivs ernannt. Neben 
seiner Tätigkeit als Dozent an der 
Archivschule Marburg hatte er seit 
1974 auch einen Lehrauftrag an der 
Ruhr-Universität Bochum inne. Im 
Jahre 1980 wurde er dort zum Hono-
rarprofessor ernannt.

Von 1970 bis 1994 wirkte er als 
Geschäftsführer der Gesellschaft für 
Westfälische Wirtschaftsgeschich-
te (GWWG), der Fördergesellschaft 
des Archivs. In dieser Zeit entstan-
den zahlreiche wissenschaftliche Pu-
blikationen, die in der Wissenschaft 
und interessierten Öffentlichkeit breit 

rezipiert wurden. Damit hat Ottfried 
Dascher dem WWA und der GWWG 
zu hohem Ansehen über die Stadt 
Dortmund hinaus verholfen.

Ein weiterer Karriereschritt führte 
ihn im Jahre 1992 nach Düsseldorf, 
wo er die Leitung des NRW-Haupt-
staatsarchivs Düsseldorf übernahm 
und es bis zu seiner Pensionierung 
Ende 2001 leitete.

Dascher war in Wirtschaft, Poli-
tik und Verwaltung sowie in der Wis-
senschaft weit vernetzt. Er war Mit-
glied der Historischen Kommission 
für Westfalen, der Historischen Kom-
mission für Hessen, der Hessischen 
Historischen Kommission Darmstadt 
und der Gesellschaft für Rheinische 
Geschichtskunde. In Archivkreisen 
bekleidete er ehrenamtlich wichti-
ge Ämter. So war er im Vorstand des 
Vereins deutscher Archivare, dem 
heutigen VdA – Verband deutscher 
Archivarinnen und Archivare e. V., 
tätig. Den internationalen Austausch 
unter Wirtschaftsarchivar:innen regte 
er als Gründungsmitglied und Chair-
man des International Committee on 
Business Archives beim International 
Council on Archives (ICA) an.

Seine Verdienste für das WWA 
können nicht genug betont wer-
den. Es war Ottfried Dascher, der 

den Grundstein für das gelegt hat, 
was das WWA heute ist. Mit fachli-
cher Weitsicht, großem Engagement 
und sicherem Gespür für historische 
Relevanz hat er das Archiv nachhal-
tig geprägt und seine Bedeutung als 
zentrale Dokumentationsstelle für 
die westfälische Wirtschaft maßgeb-
lich gestärkt. Durch sein umfangrei-
ches Netzwerk und seine persönliche 
Überzeugungskraft fanden einzig-
artige Bestände ihren Weg ins WWA, 
darunter das Archiv der Familie und 
des Handelshauses Harkort, eines der 
bedeutendsten europäischen Kauf-
mannsarchive.

Er hat darüber hinaus wichtige 
Weichen für die zukünftige Arbeit 
des Archivs gelegt. So wurde der 
Neubau des Archivgebäudes, der 
1992 fertiggestellt wurde, wesentlich 
von ihm vorangetrieben. Seine zahl-
reichen wissenschaftlichen Publika-
tionen und archivfachlichen Inventa-
re werden auch heute noch von den 
Mitarbeitenden des WWAs und den 
Benutzern des Lesesaals genutzt – sie 
sind trotz voranschreitender Digitali-
sierung unverzichtbar für die Recher-
che im Archiv.

Bis zuletzt war Ottfried Dascher 
dem WWA, seinen Gremien sowie 
auch seinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zutiefst verbunden. Er 
engagierte sich als Mitglied des Kura-
toriums des Wirtschaftsarchivs und 
im Vorstand der GWWG. Er besuchte 
regelmäßig unsere Veranstaltungen 
und war den nachfolgenden Archiv-
leitern und auch mir persönlich ein 
geschätzter Ratgeber, dessen fachli-
che Einschätzungen und persönliche 
Wärme gleichermaßen Anerkennung 
fanden.

Wir verlieren mit ihm einen sehr 
wertgeschätzten Menschen und wer-
den Ottfried Dascher ein ehrendes 
Gedenken bewahren. 

Kathrin Baas

(Foto: Reinhard Pfnorr)
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Das Team im LWL-Archivamt wird verstärkt!

 ■ Arnold Otto

Arnold Otto hat in seiner Heimatstadt Düsseldorf von 1996–2002 Germanistik, 
Geschichte, Philosophie und Anglistik studiert und jeweils mit dem ersten Staatsexamen 
für das Lehramt abgeschlossen. Nach einem Auslandsjahr an der University of Leeds 
(UK) und dem dort erworbenen Master in Medieval Studies von 1998–1999 promovier-
te er in den Jahren 2000–2003 in Älterer Deutscher Philologie. 2003–2005 absolvierte 
Otto das Archivreferendariat in Münster und Marburg. Nach einer kurzen Beschäfti-

gung in der Abteilung Rheinland des Landesarchivs in Düsseldorf-Kalkum wurde er 2005 Leiter des 
Erzbistumsarchivs Paderborn, wo er 15 Jahre lang sowohl intensiv mit Archivpflegeaufgaben für die 
Pfarreien des Erzbistums beschäftigt war als auch gute Kontakte zum LWL-Archivamt für Westfalen 
pflegte. Seit 2020 leitete er mit dem Stadtarchiv Nürnberg selbst ein Kommunalarchiv und lernte die 
Arbeit in einer großen Stadtverwaltung von innen kennen.
  Arnold Otto freut sich, seine Erfahrungen, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Archivpflege in West
falen und Lippe einzusetzen und auszubauen, das LWL-Archivamt freut sich, einen bereits ausgewiese-
nen Experten für die Referatsleitung regionale Archivpflege gewonnen zu haben.

Kontakt
Tel.: 0251 / 591-3897
E-Mail: arnold.otto@lwl.org

 ■ Leonie Haselhoff

Leonie Haselhoff ist als Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fach
richtung Archiv seit dem 1. Oktober im Bereich Benutzer- und Magazindienst des 
LWL‑Archivamtes beschäftigt. Zu ihren Aufgaben gehört u. a. die Koordination des 
Benutzer- und Magazindienstes, die Praktikantenbetreuung sowie die Betreuung der 
LWL-Dokumentation.

Kontakt
Tel.: 0251 / 591-3984
E-Mail: leonie.haselhoff@lwl.org

77. Westfälischer Archivtag 2026

Der 77. Westfälische Archivtag findet am Mittwoch, den 17. und Donnerstag, den 18. März 2026 in 
Castrop-Rauxel statt.

Das genaue Programm folgt noch.

mailto:arnold.otto%40lwl.org?subject=
mailto:leonie.haselhoff%40lwl.org?subject=
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Ausbildungen Team im LWL-Archivamt erfolgreich abgeschlossen!

Ausbildung Fachangestellte:r für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv
Zum 1.  August 2024 haben Vincent Knoke und Ronja Magdalena Moj ihre duale Ausbildung beim 
LWL-Archivamt begonnen. Begleitend zur praktischen Ausbildung besuchen die angehenden Fachange-
stellten das Karl Schiller Berufskolleg in Dortmund. Praktika in Archiven und Einrichtungen anderer Fach-
richtungen runden die dreijährige Ausbildung ab.

Laufbahnprüfung für den gehobenen Archivdienst 
erfolgreich bestanden!
Nach dreijährigem dualem Studium haben die zwei Archi-
vinspektoranwärter des LWL-Archivamtes Daniel Möl-
lers und Torben Peinemann die Laufbahnprüfung für 
den gehobenen Archivdienst erfolgreich abgeschlos-
sen und sind nun Dipl.-Archivare. Im kleinen feierlichen 
Rahmen übergab der Präsident des Landesarchives NRW 
und Vorsitzender des Prüfungsausschusses Dr. Frank 
M. Bischoff in Anwesenheit von Prüfungsausschussmit-
gliedern und Ausbildungsleitungen am 31. August im 
Landesarchiv in Duisburg den stolzen Absolventen und 
Absolventinnen des gesamten NRW-Jahrganges, insge-
samt 11 Nachwuchskolleg:innen, ihre Abschlusszeugnis-
se. Daniel Möllers und Torben Peinemann wurden beim 
LWL-Archivamt im Auftrag von Kommunen ausgebildet 
und arbeiten ab sofort für die Stadt Hamm bzw. die Kom-
munen Gescher und Velen-Ramsdorf.

Wir danken beiden Kollegen für die gemeinsame Zeit 
und wünschen alles Gute und Freude im Beruf!

Erfolgreicher Abschluss als Fachangestellte für 
Medien und Informationsdienste
Nach drei Jahren haben die beiden Fachangestellten für 
Medien und Informationsdienste (Fachrichtung Archiv) 
Leonie Haselhoff und Jonas Stratmann, ihre Ausbildung 
im LWL-Archivamt erfolgreich abgeschlossen. Die Über-
gabe der Schulzeugnisse im Karl-Schiller-Berufskolleg in 
Dortmund fand im feierlichen Rahmen zusammen mit 
den weiteren Ausbildungsklassen statt.

Leonie Haselhoff konnte im Anschluss übernommen 
werden und arbeitet seit dem 1. Oktober weiterhin im 
LWL-Archivamt im Bereich Benutzer- und Magazindienst. 
Jonas Stratmann arbeitet seit dem 1. August als Fach
angestellter für Medien- und Informationsdienste (Fach-
richtung Archiv) im Stadtarchiv Duisburg.

Wir danken und gratulieren beiden Kollegen und wün-
schen alles Gute und Freude auf ihren weiterem Berufs-
weg.

Ausbildungsjahrgang 2022–2025 der 
Fachangestellten für Medien und Informa
tionsdienste (Fachrichtung Archiv) im 
LWL-Archivamt: Leonie Haselhoff, Jonas 
Stratmann (Foto: Haselhoff und Stratmann).

Ausbildungsjahrgang 2022–2025 der 
Archivinspektoranwärter im LWL-Archivamt: 
Torben Peinemann, Daniel Möllers 
(Foto: LWL-Archivamt).
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NEUERSCHEINUNG AUS DEM LWL-ARCHIVAMT FÜR WESTFALEN

Wissensmanagement, 
Archivbibliotheken und das 
Überlieferungsfeld Kultur

Beiträge des 32. Fortbildungsseminars der Bundeskonferenz 
der Kommunalarchive (BKK) vom 27.– 29. November 2024 / 
hrsg. von Marcus Stumpf und Katharina Tiemann. – Münster 
2025. – 104 S.: Abb. – ISBN 978-3-936258-38-7. / 12 €

Aus dem Inhalt

Katharina Gernegroß
Wissensmanagement in Archiven.  
Wie gelingt ein erfolgreicher Generationenwechsel 
in der Stadt Worms?

Julia Simon
Aktenführung als Grundlage des 
Wissenstransfers – Erfahrungen am Beispiel 
der Stadtverwaltung Mannheim

Miriam Bajorat
Wissenstransfer bei Registraturbildnern mit 
informellen Strukturen – Wie die Neuen Sozialen 
Bewegungen ins Archiv gelangen

Michael Schütz
Unverzichtbar?! Archivbibliotheken im 
Spannungsfeld zwischen Wissensspeicher 
und Nutzernachfrage

Kristin Kalisch
Die Archivbibliothek Göttingen. Ein Praxisbericht

Andrea Ammendola/Rico Quaschny
Unnötiger Ballast oder unentbehrliches 
Kulturgut? Zum Umgang mit grauer Literatur 
in Landesbibliotheken und Kommunalarchiven 
am Beispiel der ULB Münster und des Stadtarchivs 
Iserlohn

Eike Alexander von Boetticher
Erste Erfahrungen mit den Reformen des 
Urheberrechts in der Landesarchivverwaltung 
Rheinland-Pfalz – ein Werkstattbericht

Paolo Cecconi
Lokale Kulturszene: vielfältig aber dokumen
tierbar? Die Herausforderungen der Über
lieferungsbildung

Sandra Baumgarten
Überlieferungsbildung der freien Szene: 
Ein Erfahrungsbericht aus dem Stadtarchiv 
Marburg

Kai Rawe
Einwandern, ankommen, dazugehören? 
Migrantische Lebenswelten in Archivbeständen. 
Ein Werkstattbericht
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Publikationen aus dem LWL-Archivamt für Westfalen (Auswahl)

Reihe: Veröffentlichungen der Vereinigten Westfälischen 
Adelsarchive e. V. (VWA)

Die Bände können direkt beim LWL-Archivamt für Westfalen bestellt werden.

Adel im Krieg. Quellen 
zum Ersten Weltkrieg aus 
westfälischen Adelsarchiven
Marcus Stumpf (Hg.). – VWA 19 – 
Münster 2015. – 379 S. / 32 €

Empfehlungen für die 
archivische Bewertung 
des Schriftgutes in den 
Registraturen der adeligen 
Vermögensverwaltungen
Hrsg. von Marcus Stumpf. – 
4. Aufl., VWA 22 – Münster 
2021. – 54 S. / 8 €

Regimentskultur und Netzwerk. 
Dietrich Goswin von Bockum-
Dolffs und das Kürassier-
Regiment No. 1 in Breslau 
1788–1805
Leonard Dorn. – VWA 20 – 
Münster 2016. – 120 S. / 15 €

100 Jahre Privatarchivpflege 
in Westfalen. Geschichte der 
„Vereinigten Westfälischen 
Adelsarchive e. V.“ 1923 – 2023
Christa Wilbrand / hrsg. von 
Marcus Stumpf. – VWA 23 – 
Münster 2023. – 195 S. / 22 €

Die Geschichte der Familie 
von Westerholt im Spiegel 
der Landesgeschichte
Carlfried Graf von Westerholt-
Alst. – VWA 21 – Münster 2018. – 
212 S. / 22 €

Adelsarchive im 21. Jahrhun
dert – Standortbestimmungen. 
Symposium anlässlich des 
100-jährigen Bestehens des 
westfälischen Adelsarchiv
vereins
Hrsg. von Marcus Stumpf. – 
VWA 24 – Münster 2024. – 
278 S. / 25 €
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